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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXX 1977 
über das Dienstrecht der Beamten (Beamten-

Dienstrechtsgesetz - BDG) . 

Der Natcionalrat hat beschlossen: -

ALLGEMEINER TEIL 

1. Abschnitt 

ANWENDUNGSBEREICH 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz ist auf alle Be
dien:steten anznxwenden, die in einem öffentlich
rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund stehen. 
Sie w,er,den im folgerudenals "Beamte" bezeich
net. 

(2) Abweich'enld vom Abs. 1 1'5t dieses BU11ldes
gesetz mit Ausnahme des § 2 auf die im Art. I 
des Richterdienstgesetzes, BGBI. Nr. 305/1961, 
angeführten RichteramtiSanwärter und, Richter 
sowie auf Richter des Verwalrungsgerichtshofes 
nicht anzuwenden. Auf die Richter ,des Ver
waLtrungsgecichtshofes sind die gemäß § 7 des 
Verwaltungsgerichtshof,gesetzes 1965, BGBI. Nr. 2, 
für sie g.eltenden Vonschriften des Richtendienst
g,esetzes mit der Maßgabe anzuwenden, daß im 
§ 65 ,dieses Gesetzes ,die Worte "des Obe'1'sten 
Gerichtshofes" :durch die Wor,t:e "des Verwal
tungsgerichtshof,es"er.~etzt wer,den. 

2. A b s c h n i t t 

STELLENPLAN UND PLANSTELLEN 

§ 2. (1) Der StelIenplan ist jener Teil des 
jährlichen Buutdesfinanzgesetzes, der durch die 
Festlegung der Planstellen die ZlUlässige Anzahl 
der Bundesbediensteten für das betreffende Jahr 
bestimmt. Im Stellenplan sind die Planstellen nach 
Ber,eichender Personalverwaltung (Planstellen
bereichen) u11ldinnenhalh dieser nach dienstrecht
Lichen Merkm:l!len ZiU gLiedern. 

(2) Im Stellenplan ,dürfen Planstellen für 
Beamte nur in der Art unld Anzahl vorgesehen 
werden, die zur Bewältigung der Aufgaben des 
Bundes zwingend notwendig sind. 

, 3. Ab s c h n i t t 

ERNENNUNG UND DEFINITIVSTELLUNG 

Ernennung 

Beg,riff; Mitwirkung des Bundeskanzlers . 

§ 3. (1) Ernennung ist die bescheidmäßige Ver
leihung ein'er Planstelle. 

(2) Die Besetzung einer Planstelle und die An
tragstellung hiefür bedürfen der vorherigen Zu
stimmung ,des B:un.deskanzlers. Er hat dabei für 
eine gleidunäßiJgeBehandlung der Bea.mten zu 
sorgen. 

(3) Der Bundeskanzler kann aus Gründen der 
Zweckmäßigkeit, Raschheit und Einfachheit und, 
soweit ,da,durch nicht die von ihm wahrzuneh
mende EinheitLichkeit inder Besorgung der Per
sonalangelegenheitender Beamten gefährdet 
Wli'rd, ,durch Veror.dnungaussprechen, daß für 
die B,esetzung bestimmter Ar,ten von Planstellen 
(§ 2 Abs. 1 letzter Satz) oder für die Antrag
steIlung hiefür die im Abs. 2 vor,gesehene Zu
stimmung als erteilt gik Der Bundeskanzler 
kann in der ~eror.dnul1lg außendem 

1. diese Zustimmun,gan Bedingungen knüp
fen, ,die ,den ün ensten Satz angeführten 
Zielen entspr,echen, rund 

2. bestimmen, daß ihm Besetzungen bestimm
ter Arten von Planstellen, für die die Zu
stimmung als erteilt gilt, mitzuteiLen sind. 

Ennen.nungserfordernisse 

§ 4. (1) Allgemeine Emennung.serfordernisse 
sind 

1. die östetreichische Staatsbürgenscl1aft, 

2. die volle Handlul1@Sfähigkeit, aus,genommen 
ihre Beschränkung wegen Milllderjährigkeit, 

3. ,die persönliche und fachliche Eignung für 
die Erfül1ung Ider Aru,fgaben, die' mit der 

- vor,g,esehenen Verwendung verbunden sind, 
und 

4. ein Lehensälter von mindestens 18 Jahren 
und von höchstens 40 Jahren beim Eintritt 
in den Bundesdienst. 
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2 500 der Beilagen 

. (2) Die hesoIlider,en Ernennungserfordernisse 
werden durch die §§ 103, 106 unrd 120 und 

. durch die Anla:ge 1 zudie,sem Bundesgesetz ge
r'flgelt. 

(3) Von mehr,eren Bewerhern, ,die die Ernen
nungserfor,der,niss,e ,erfüllen, ,dar,f nur der er
nannt wellden, von dem auf Grun:d 'seiner per
sönlichen und fachlichen Big,ruuIlig a:n:ounehmen 
ist, daß er die mit der Verw,enrdunrg ,,"uf der Plan
steLle veI'bundenen Aufgaben in .bestmögLicher 
W,eiseenfüLlt. 

(4) Das überschr,eiten der oberen Altersgrenze 
des Abs. 1 Z. 4 und Idie NichterfülLung eines be
sonrderen Ernennungserfol1dernisses können im 
Einvernehmen mit dem BUJndeskanzLer aus 
dienstLichen Gl'ünden nachgesehen wer,dell, wenn 
ein gleichg,eeign,eter Bewerber, der aUen El'forder
nissen entspricht, nicht vorhaIliden ist und nicht 
in besonder,en Vorschri!ften oder inder Anlag,e '1 
die Nachsicht .ausgeschlossen ,~st. 

(5) Eine NachSJicht von den Ernennungserfor
derniss,en der abgeschlossenen Hochschulbildung, 
der abgeschlossenen AusbiLdung an einer Akade
mie und der erfolgreichen Ablegung der Reife
prüflung einer höheren Schule bedarf der Zu-

am Tag des Wirksamkeitsbeg,inlles d,er Ernennung 
(§ 5) angetreten Wiir,d. Diese Rechtsfolge triKnicht 
ein, wenn die Säumnis innerhalb einer Woche 
g,erechtferügt fl\Ind der Dienst am Tag nach dem 
Wegfall des Hinde'l1fUng;sgrundes, spät,estens aber 
ßinen Monat nach dem Tag des Wirksamkeits
be,ginnes angetreten wird. 

(3) Im Fall :des Ahs.2 g'hlt der Dienst auch 
dann an einem Mona1::Sersten als ,angetreten, 
wenn ,der Dienst z,war nicht an dies·em, wohl 
aber am ersten Arbe,itsta,g ,des Monats angetreten 
wird. 

Angelobung 

§ 7. p) Der Bea:mte hat binnen vier Wochen 
nach Beginn des öffentlich-rechtLichen Dienstver
hältnisses folgende Ange10bung zu leisten: "Ich 
ge1obe, daß ,ich die Gesetze der Republik öster
neich :befölgen und alle mit meinem Amte v.er
bundenen Pflichten tr:eu un'd gewissenhaft erfüllen 
werde." 

(2) Die Angdobung ist vor einem von der 
Dienstbehörde hiezu beauf,tragten Beamten zu 
leis,ten. 

stimmung ,der B.undesregierung auf Antrag des Ernennung im Dienstverhältnis 
zuständigen BundesministelOS nach Herstellung § 8. (1) Ernennungen alUf Planstellen einer 
des Einvernehmens mit dem Bundeskan~ler. . höheren Dienstklasse, Standesgruppe, Diensts,tufe 

{6) Eine ge~äß Arbs. 4 oder 5 erteiLte Nach- oder bei Lehrern eines Leiters, Direktorstellver
sicht von einem bestimmten Erlorrdernis gilttretens, Abtei1ungsvorstandes, Fachvorstandes oder 
a,uch fü,r spätere Ernennungen des Beamten. Erziehungsleiterssind mit Wirksamkeit vom 

1. Jänner oder 1. Juli vOl1zunehmen. Außerhalb 
dieser Termine sind Ernennungen .dieser Art nur 
zulässig, wenn .wichtige dien'stliche Gründe dies er~ 
fOl1dern. 

Ernennungsbesche~d 

§ 5. (1) Im Ernimnungsbescheid sind die Plan
stelle, ,der Amtscitel des Beamten und der Tag 
der Wirksamkeit ,der Eniennung anzuführen. 

(2) Der Ernennungsbescheid ist dem Beamten 
spätestens an ,dem im Bescheid angdührten Tag 
der Wirksamkeit der Ernennung zuzustellen. Ist 
dies 3!U!S Gründen, die nicht vom Beamten zu 
v,er,treten ,sind, nicht mög,Lich, so gilt die Zu
stellung a1srecht:oeit~g, wenn sie innerhalb von 
zwei Wochen nach dem W'CJgfall des Hindernisses 
nachgeholt wird. Ertolgt ,die ZusteHung nicht 
r,echtzeicig, wil'd die Em.ennung abweichend vom 
Abs. 1 mit dem Tag ,der ZusteLLung wirksam. 

lß.egründung des Dien~tv,erhältni~ses 

§ 6. (1) Durch die Ernennung einer Person, 
die nicht' bereits B,undesbeamter ist, wir,d das 
öffenulich-:rechcliche Di'enstverhältnis begrün4et. 

(2) Im Fall der. Emennung einer Person, die 
nicht bereits in einern Dienstverhältnis zum Bund 
steht, heginnt dasöffendich-rechtlich·e Dienstver
hältni,s abweichend vom § 5 frühestens mit dem 
Tag des Dienstantrittes. In diesem Fall tritt der 
Ernennungsbescheid .und damit ,die Ernennung 
rückwirkend außer Kraft, wenn der Dienst nicht 

(2) Die Ernennung a:ufcine P'[ansf)elle einer 
niedrig,eren V,erwendungsgruppe aLs jener, der 
der Beamte hisherangehört hat, bedarf s,einer 
schriftLichen Zustimmung. 

(3) Die Ernennung eines Beamten, der vom 
Dienst ,suspendiert oder g,egen den ein Diszipl,ina,r
veI'fahren ,eingeleitet ist, kann unt,er Offenhal'f)en 
der Planstelle durch Bescheid vorbeha:lten werden. 
Wird die Suspendierung ohne Einleitung eines 
Disziplinarvenfahrens aufgehoben oder endet das 
Verfahren ,durch EinstelLung, Freispruch, Schuld
spruch ohne Straf.e oder durch Verhängung der 
Str<ltf.e eines Verweises oder etner Geldbuße, so 
kann ·innerhalb dreier Monate ab rechtskräftigem 
Abschluß des Verf,ahrens die vorbehaltene Er
nennung mit Rückwürkung bis zum Tage des 
Vorlbeha.Jtes voLLzogen wenden. 

Personal verzeichnis 

§ 9. (1) Jede Dienstbehönde hat über alle ihr 
unter,stehenden Beamten ein Personal verzeichnis 
zu führ,en, das zum 1. Jänner jedes Jahres ab
zulschließen uIlld in das dem ß.eamten aluf Ver
lang,en Einsicht zu gewähren ist. Aus GrÜIlIden 
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500 der Beilagen 3 

de,r ühersichtLichkett können für Teilbereiche ge
trennue P,ersonalverz:eichnis'se geführt werden. 
Auf Wunsch ist dem BeaJffitenerne Kopie des 
Personalv,erzeichnisses gegen Kosteners'atz zu über
la'ssen. 

(2) Die Beamten s,ind im PersonalvcrzeichnLs 
getrennt nach Verwendun~sgf'uppen un1d, soweit 
dies in Betracht kommt, innerlulb der Verwen
dungs,gruppen nach DienstkLaslsen, Stanidesgrup
pen beziehungsweise bei W,achebeamten nach 
Dienststufen anzuführen. 

(3) Im PersonalV'erzeichnvs sind je,denfalls fol-
gende Personailidaten ,anz:uführ,en: 

1. Name und GehurtJsdatumj 

2. Vorrücku<n~S:llichtagl 

3; Dienst .. n tri t1l~t .. g j 

4. Tag des Wirksamkeitsbeginnes der Ernennung 
,in die BesoLdurugs- oder V,erwendung~gruppe 
(oder, ·sofern ,dies in Hetracht kommt, die 
Dienstklas&e, Standesgruppe oder Dienst
,stufe), der Ider B,eamte angehört; 

5. GehaltsSllU'fe und Tag der Vorrückung in 
di.e nächsthöhere Geha.lots,s1lUfe oder der Er
langung der Dienstalterszulage. 

Provisorisches Dienstverhältnis 

§ 10. (1) Da;s Dienstverhältnis nst zunächst 
ptiovisorVsch. 

(2) Das provisorisch,e Dienstverhältnis kamn 
mit Bescheid gekündigt werden. Die Kündngungs
fr,Lst beträgt 

während ,derers.ten sechs 
Monate ,des Dienstv.erhält-
nisses (P,robezeit) ........ 1 Kalendermonat, 
nach Ablauf der Probezeit .. 2 Kalendermonate 

und nach . Vollendung des 
zweiten Dienstjahr·es .... 3 Kalendermonate. 

Die Kündigung,sfrist hat mit Ablauf eine,s Ka
lendermonates zu enden. 

(3) Währ,enld ,der Probezeit ist ,die Kündigung 
ohne Angabe von Gründen, später ruur mit An
gabe des Grundes möglich. Auf Beamte, die 
unmittelbar vor Heginn des Di,enstverhältnisses 
mindestens ein Jahr in einem privatrechtlichen 
Dienstverhältnis zum Bund in gleichwertiger 
Verwendung zmgebracht haben, sind die Bestim
mungen über die Probezeit nicht ,anzuwenlden. 

(4) Kün.di~ungsgtünde sind insbesondere: 
1. Nichterfüllung von Definitivstellungserfor

dernis'senj 
2. Mangd der körperlich,en oder geistigen Eig-

nun·gi 
3. unlbefliiedi,gender ArbeiLlJSerfolg; 
4. pflich twidr~ges V,erhal ten ; 

5. Bedadsmangel. 

De6nitives Dienstverhältnis 

§ 11. (1) Das Dienstverhältnis wir,d auf An
trag des Beamten definitiv, wenn er neben den 
Ernennungs,erfondernissen 

1. die für seine Verwendung vorgesehenen 
Definitivs'tel1ungserfor:dernis'se (§ '12) emüHt 
und 

2. eine Dienstzeit von vier Jahr,en im provisori
sch,en DienstverhäLtnis voHe,ndet hat; 

Der Eimr:itt der Definitiv""tellung ist mit Bescheid 
festz'lJ<s'teUen. 

(2) In die Zeit des l'rovisorisch,en Dienstver
hältniss,es können Zeiten ganz oder zum Teil ein
&erechnet wenden, sow,eit sie für die Festsetzung 
des Vorrückungsstichu3iJges berückiS,ichcigt wurden. 

{3) Bei Beamten, die zru Beginn ihr,es Dieri,st
verhältn~sses unmittelbar 

1. auf eine höher,e als ,die für sie in Betracht 
kommende niedrilgste P,Lanstelle ernannt 
oder 

2. lineiThe höhere als ,die auf Grund des Vor
rückungsstichtages in ß.etracht kommende 
Gehaksswf,e oder DienstzuIag,enstufe einge
,rerht 

wurden, kann die Zeit des provisorisch.en Dienst
ver:hältnisses verkürlzt wenden. 

(4) B,ei der EinrechnuThg gemäß Abs. 2 un,d 
der V,er;kürzrung gemäß Abs. 3 ist auf die bis
herige B,eruf.slauBbahn und ,die vorgesehene Ver
w.enJdung ,des Beamten Bedacht zu nehmen. 

(5) Die Wirkung ,des Abs. 1 tritt während 
eines Disziplinawerfahr,ens und brus Zu drei Mo
nate ,nach .dessen rechtskrä~1ligem Abschluß nicht 
mn. 

§ 12. (1) Die Definitivstellungserfordernisse 
werden durch die Anlage 1 geregelt. 

(2) Die besonderen Ernennungs- und di,e De
finLtivlstel1ungs:erfordernisse gelten aLs erfüllt, 
wenn ein definitiver Beamter a,uf eine andere 
P,lanstelle jener Verw,endulllgsgruppe ernannt 
wenden soll, ,der er beroeitsamgehört, rund wenn 

1. die Ernennung weg,en Anderung des Ar
:beitsumfanges, der Arbeitsbedingungen oder' 
der Organisartion des Dienst'es notwendig ist 
oder 

2. die Eignung f.ür rue neue Verwendung in 
einer sechsmonatigen Probeverwendung 
nachgewiesen wurde. 

(3) Ab",. 2 ist nicht anlzuwenden IlIllf 
1. Ernennungserfordernisse, von denen in be

sonderen Vorschriften oder in der Anlage 1 
eine Nachsicht ausgeschloS'sen ist, 

2. Ernennungserfordernisse, Idne für die Er
nennung in bestimmte Dienlstklass'en vor
geschriilben sind, und 
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4 . 500 der Beilagen 

3. Emennungsel1fondernisse; die gemäß Anlage 1 
aus der Verbindung einer bestimmten Aus
bildung mit einer bestimmten Verwendung 
bestehen. , 

(4) Wer im definitiJv.en Dienstverhältnis die 
Emennungsenfor,dernisse fÜll' die Verw.endungs
gruppe B oder ,eine ,gleichwertige Verwendungs
gruppe durch die erJolgr:eiche Ablegung der 
Reifeprüfung an einer höheren Schule oder für 
die Verwendungsgruppe A oder eine gleichwertige 
Besoldungs- oder Verwendungsgruppe durch ein 
a.h!geschlossenes Hochschulstudium erfüllt, aber 
auf eine PlaIltStel1e einer niedriger,en Verwendungs
gruppe ernanl1!t ist, kann auf eine Planstelle einer 
entspr.echend höheren Beso1dungs- oder Verwlen
dungsgruppe unter der Auflage ernannt werden, 
a11fällige sonstige Ernennungserfprdernisse und 
Definitivstellungserfol1derni1sse für die neue Ver
wendung innerhalb von zwei Jahren zu ,erbringen. 
Bei erfolglosem Ablauf dies,er Friost ist der Beamte 
ohne seine Zustimmung auf eine PlansteUe seiner 
frooeren V:erwendungsgruppe zu ernennen. Aus 
berücksichtigungswül1dig,en Gründen kann die 
Frist bis zu zweimal ,el1Streckt wer.den. 

(5) Die Nichterfüllung eines in der Anlage 1 
angeführten Definitivs'llel1ungoserforderni,sses kann 
aus dienstLich·en Gründen im Einvernehmen mit 
dem Bundeskanzler nachgesehen werden, wenn 
eingleichgeeigneter Bewerber, der .aUen Erforder
nisS'enentspricht, nicht vorhanden ,ist und nicht 
in besonder.en Vorschriften oder in der Anlage 1 
die Nachsicht ausgeschlossen ist. 

4. A b s c h n i t t 

DIENSTLICHE AUSBILDUNG 

Ziel und Arten der dienstlichen Ausbildung 

§ 13. (1) Die dienstlich~ Ausbilckmg soll dem 
Beamten die für die Erfüllung seiner dienstlichen 
Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Erfahrungen 
und F,erügkeiten vermitlteln, 'Sie erweitern und 
vertiefen. 

(2) Arten ,der ,dienstLichen Alusbildung sind 
11. die Grundausbildung, 
2. die berufsbegleitende Fortbildung und 
3. die Schulung von Führungskräften. 

Grundausbildung 

Allg,emeine Bestimmungen 

§ 14. (1) Die GrundausbiIdung ist jene dienst
liche Ausb:ilcLung, die zur ErfülLung von Er
nennungs- oder Definitivstellungserfordernissen 
führen .5011. 

(2) In der Gr,undausbildung ist auch vorzusor
gen, daß der Beamte die für seine Verwendung 
erfor·derlichen Kenntnisse der öster,r·eichischen 
Verfassung und Behördenorgani~ation, des 

Dienst-und Beso1dungsrechtes der Bundesbe.dien
steten (einschließlich ,deos jeweiligen VeftTetungs
rechtes) sowie ,des Venahr,ensl1echteserwirbt. 

(3) Die Gruridau~bil,dung ist je na<.;h dem Er
fOl1dernis der Verwendung als 

1. A usbildungslehngang, 
2. pr,aktische Verwendung (Schulung am Ar

ibeitsplatz), 
3. SeLbstJstudium oder 
4. eine Venbindung ,d.ieser AushiLdungsarten 

zu gestalten. 

(4) Die Grundausbildung iost Idurch VerordlllUng 
zu regeln. Die für eine Verwendungsg,ruppe vor
geschriebene Grundausbildung kann je nach Ver
wendung ,gesondert geregdt wenden, soweit dies 
zur Erreichung Ides Ausbildungsvweck:es erfor
derlich ist. 

(5) Die Verol1dnungen sind ~u erlassen: 
1. von der BiUndesr,eg·ierrung, wenn 

a) Idie Veror.dnungen für Verwendungen 
vorgesehen sind, die nicht nur im Wir
kungsbereich dnes Re~~or,ts vorkommen, 
oder 

b) aus Zweckmäß~gkeillsgründen die Grund
'3iUsbildung oder ein Teil Ideneiben für 
mehliere Verwendungen zusammengefaßt 
werden soll, wenn daduTch .der Wir
kungoshereich mehr ,als eines Ressorts be
troffen wir:d, 

2. in den übl1igen Fällen vom zuständig'en Bun
desminister im Einvernehmen mit dem Bun
deskanzler. 

(6) Im Zweifelsfall hat die Dienstbehö1'Ide zu 
entscheiden, welche Grund3iUsbiIdung .für eine be
stimmte Verwendung tin Setracht kommt. 

(7) Für ,die Sacherfol1demisse und ,die Besor
gungder Kal1lzleigeschäf,te der ZlUr Durchführung 
der Grundausbildung vor:gesehenen Einrichtung,en 
(Ausbildungslehrgang, Prüfungskommission usw.) 
hat die Behörde aufzu~ommen, der die betreffen
den EinrichtlUn,gen angehören. 

AusbiJdungslehl'lgal1lg 

§ 15.(1) Der Beamte ~st von der Dienstbehör<de 
auf Antrag ,einem Ausbildungslehrgang zuzuwei
sen, wenn 

1. der erfolgreiche Abschluß der betreffenden 
Grundausbil:dung für die Verwendung des 
B,eamten .aJs Definitiv,stelIungserfordernis 
vongeschrieben ist und 

2. der Beamte die in der Verordnung für die 
betrdEende Grund3iUsbildung aHenf.alls vor
geschriebenen Praxiszeiten absolviert hat. 

Die Zeit deS Lehrgangsbe~uches ist von der 
Dienstbehörde nach den dienstlichen Verhältnis
sen und nach Siche.rstelLung dnes Ausbi1dungs
platzes festzusetzen. Auf die pel1Sönlichen Ver-
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hältniss·e ,des Beam1ien ist ,dahei angemessen Rück
sicht zu nehmen. Konnte dem Antrag des Be
amten auf Zuweisung zu einem AusbiIdungs
lehrgang ,innerhalb eines Jahres aus dienstlichen 
Gründen richt entsprochen wer.den, so clanf in der 
Folge ,die Zuweisung nicht wegen dienstlicher 
Verhältnisse v,erhindert wel1den. 

(2) Der Beamte kann von der für die Durch
führung des Ausbi1dungslehrganges zuständigen 
Behöl"de 3Juf Antrag zu einem Ausb1Mungslehr
ganß zugelas~en werden, w,enn 

1. .der erfolgneiche Abschluß der betreffenden 
Grunda;u'Sbi1dung ein Ernennrungs- oder De
fin~tivsteHungser,fordernis für eine vom Be
amten angestr.ebte V erwendung b~l,det, 

2. der Beamte die sonstigen für di,eSle V.erwen
,dung vorgeschl"iebenen Ernennungserfonder
nisse erfülLt rund 

3. die Die~tbehör,de best.ätig,t, daß dem Be
amten die hie.für allenfaHs edonderliche 
FreisteLlunß gewährt wird; die Dienstbehörde 
darf diese iBestätigung ruur aus zwingen,den 
,dienstlichen Gründ·en verweigern. 

Wenn es aus wichti~en dienstlich'en Gründen er
forderlich und eine zielführende Ausbildung 
sichergestellt ,ist, können durch Ve,roI'dnung für 
bestimmte Ausbildungslehrgäng·e Ausnahmen vom 
El1fol"'dernisder Z. 2 f,estgeLegt wenden. 

(3) Auf das Zulassungsverfahren (Abs. 2) ist 
das Allgemeine Vel"W'ahungsverfahrensgesetz 1950, 
BGBl. Nr. 172, anzuweOlden. 

(4) Hat ein Beamter in einem Ausbildungs
lehrgang eine solche Zahl der vorgesehenen Vor
tragsst\l:I1den versäumt, daß ,das LehrgangsZiiel 
voraussichtlich nicht erreicht werden kann, ist 
die Zuweisung (Zulassung) ,zum Lehrgang zu 
widerrufen. Eine mehrma.tige Teilnahme eines 
Beamten an einem gleichen Ausbildungslehrgang 
ist unzulässig. Ist jedoch ein Beamter ohn.e sein 
V.erschuLden aus einem Lehrgang ausgeschieden, 
so kann er auf Antrag zru einem weiteren gleichen 
Ausbildungslehngang oder zu einem Teil emes 
solchen zugewiesen (zugelassen) werden .. 

Dienstprüfung 

§ 16. (1) Die emo~reiche Absolvierung der 
Gnund3JUlsbi1dung ist .durch die erfolgreiche Ab
legung ,der Dienstprüfung nachzuweisen. Sie ist 
Bestandteil ,der GrundausbiLdung. 

(2) Für die einzelnen Dienstprüfungen sind 
von der Behörde, die die betr.effende ,Verordnung 
erlassen hat, 

1. die erforderliche Anzahl von Prüfungs
kommissionen zuerrichonen, 

2. wenn nötig, .ihr öI't1~cher Wirkungsbereich 
zu bestimmen, und 

3. der Vorsitz.ende, seine Stellvertreter und die 
übrigen Mitglieder der Prüfun,gskommission 
für die Dauer .von fünf Jahren zu bestellen. 

Wurde die VeroI'druung von der Bunodesreg,ierung 
erlassen, ist Zur Errichtung ,der P'rü5ungskommis
.9ion undz.ur Bestellung ihrer MitgIieder der 
Bundeskanzler zuständig. 

(3) AJUS Gründen der Verwakungsvereinfachung 
kann ahweichend vom Abs. 2 inder V.erol'dnung 

1. die Bestellung aUer Mit,glLeder der Prüfungs
kommission ,dem Leiter jener Behörde über
tragen werden, bei der die Prürfungskommis
sionein~erich1iet wird, oder 

2. bestimmt werden, daß der Vorsitz in der 
PrüfuDigskommis.sion ,dem . jewei1.igen Leiter 
einer bestimmten Behöl1de rukommt. 

(4) Wurde die PfÜfungskomffili!s'sion gemäß 
Abs. 2 letzter Satz vom Bundeskanzler erridltet, 
bedürfen ,die ß.ealffiten, ,die nicht dem Personal
stand des Bundeskantzleramtes angehören, z.u ihrer 
Bestellung eines Vorschl<a>ges ihrer ohersten 
Dienstbehöl1de. 

(5) Die örtLich,e Zuständigkeit der Prüfungs
kommiss.ion richtet siCh nach dem Dienstort ,des 
zu prüfenden Beamten. In AusnahmefäUen, ins
besondere bei Vorliegen wichtiger dienstlicher 
Gründe oder bei großer Entferm,lng des 
Dienstol'tes ,des B·eamten vom Sitz der Prüfungs
kommission, hat die oberste Dienstbehörde des 
Beamten ,für ,diJe Ablegung der Prüfung eme 
andere Prüfungskommission zu bestimmen. 

§ 17. (1) Di,e VOl"wssetzlUnge~ für die Bestel
lung zum Mitglied einer Prüfungskommiss·ion 
sind in der Verordnung festzusetzen, wobei auf 
die Erfor,dernisse der Prüfung Bedacht zu nehmen 
ist. Der VOl'sttzencle der Prüfungskommission 
und seine Stellvertreter müssen der Verwendungs
gruppe A oder einer gLeichwertigen BesoLdungs
oder Verwendung&gruppe oder - wenn solche 
Beamte nicht zur Verfügung slt,ehen - der höch
sten verfügbar,en V erwenldun~sgrlUppe angehören. 

(2) Die Mitgliedschaft zu einer Prüfungskom
mission ruht bei Einleitung eines Disziplinar
verfahrens b.is zu ,dessen rechtskräftigem Ab
sch·luß, bei Suspendierung vom Dienst, bei Außer
dienststel1u.ng, wähnend eines Ul1lwhes von mehr 
als drei Monaten und der AbleiJstung des Präsenz
oder Zivi1dien~tes. 

(3) Mitglieder der P,rüfungskommission sind 
vor Ablauf ihrer Bestellungsper;iode abzuberufen, 
wenn 

1. si.ees verlangen, 

2. ihre geistige oder körperliche Eignung nicht 
mehr 'geg,e'hen ist, 

3. infolge eines Wechsels ihres Dienstortes oder 
ihrer Verwendung mit der weiteren Tätig
keit als Prüfer eine Behinderung in der Er
füllung der ,diensdichen Verpflichtungen 
oder zusätzliche Kosten verbunden' wären, 
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4. sie tronz AufJol'derung unentsclwl-digt an 
drei Prüfungen nicht teilgenommen haben 
oder 

5. -die Voraus«)et2iungen tür ,ihre Bestellung 
nicht mehr bestehen. 

(4) Die Mitgliedschaft zur Prüfungskommis
sion erLischt, wenn 

1. über das Mitglied rechtskräftig eine Diszi
plinarstl'afe verhälligt wurde oder 

2. ,d.as Mitglied aus dem Diensts'tand a11S-
'scheidet. ' 

(5) Scheidet ein Mitglied aus Ider Prüfungs
kommiS«)ion aus oder i«)t es aUiS anderen Grün,den 
notw,endig, die Prüfungskommission zu ergänzen, 
so sirud die neuen Mitglieder für den Rest der 
Ruruktionsdauer zu hestellen. 

(6) Für die Abhalnung der Dienstprüfungen 
hat der Vorsitzende ,der prüf\llngskommi~si.on 
PrÜfUlligiSSenatie zu bilden. Jeder Prüfrungssenat 
na,t aus ,dem Vorsitz,enden der Prüfungskommis
sion oder einem seiner Stellverteter als Senats
vorsitzenden und aus mindestens einem weiteren 
Mitglied zu bestehen. 

(7) (Yerfassulligsbescimmung) Die Mitglieder 
der Prüfungskommission sind in Ausübung dieses 
Amties ~elbständig und unabhängig. 

Zulassung zur Dienstpr.üfung 

§ 18. (1) Die Vor,aus,setzungen für die Zulassung 
Zur Dienstprüfung sind in ,den Verordnungen 
gemäß § 14 Abs. 4 und 5 so festzulegen, daß 
der Beamtie die für die PrMung erfo!1derlichen 
Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben kann. 
Hiebei können insbesondere geregdt werden: 

1. ,die Verpflichnung zur vorherrigen Absolvli,e
l'Ungeiner Ausbi1dullig nach § 14 Abs. 3 
sowie allfäUig,e Gründe für eine Nachsicht 
von ,dieser VrerpflichtUJnlg; 

2. Art und Ausmaß ,anfälliger !Sons,tiger Aus
bildung,en und PmXliszeiten; 

3. f,alls wmetfolgreichen Albschluß der Aus
bildullig die AJblegung mehrerer Prüfungen 
erfol1derlich ist, ,die Reihenfol.ge der Able
,gungdieser Prüfulligen. 

(2) Prüfungstermine sind mindestens zwei 
Monate vor dem ersten Tag der Prüfungen in 
ge,eigneter Weise bekanntzugeben. 

(3) Wird ein Prüf,ungstermin nicht mindestens 
alljährlich a.nberaumt, so ist nach Einlangen eines 
Antrages ,auf Zulassung ZlUr Prüfung oder einer 
Zuweisung zur Dienstprüfiungein Prüfungstermin 
derart festzusetzen, daß der Beamte die Prüfung 
spätestens sechs Monate danach abgeschlossen 
haben kann. 

(4) Die Zuiassung 'zur Prüfung ist im Dienst
weg bei der zuständigen Prüfungskommission bis 
spätestens sechs Woch,en vor der Prüfung zu be-

antragen. Wird dem Beamten in der Verordnung 
die Wahl zwischen mehreren Fachgebieten ein
geräumt, so ist das ,gewählte Fachgebiet im An
trag anzuführen. 

(5) Die Di,enstbehörde hat dem Antrag die für 
die Zulassung maßgeblichen Angaben anzuschLie
ßen und ihn an die P,rüfungskommission weiter
zuleiten. Wird der Dienstbehörde des Beamten 
in der Verordnung die Wahl zwisch.oo mehreren 
Fachgehieten ein,geräumt, so ist dieses Fachgebiet 
dem Beamten und der Prüfungskommission 
rechtzeitig mitzuteilen. 

(6) Übei-die Zulassung zur P,rüf~.mg hat die 
Behörde 'zu entscheiden, bei der die Prüfungs
kommission errichtiet ist. Auf das Verf,ahren übet 
die Zulassung zur Prüfung ist das Allgemeine 
Verwaltungsv,erfahrens,gesetz 1950 anzuwlenden. 
Die Prüfungstel'mine sind dem Beamten so recht
zeitig mitzuteilen, daß sie ihm zwei Wochen vor 
der Prüfung bekannt sind. 

(7) Aus Gründen der Verwaltungsverein
fachul1g kann inder Verordnung abweichend von 
den Abs. 4 bis 6 bestimmt werden, daß in den 
Fällen, in denen der Prüfung ein Aushildungs
lehrgang vora,rigeht, der ,Beamte. nach Absolvie
rung dieses Lehrganges von Amts wegen durch die 
Diensnbehördeoder durch die mit der Durch
führung des Lehrganges beauftragte Behörde zur 
Dienstprüfung zuzuweisen ist. 

Prüfungsverfahren 

§ 19. (1) Bis Zum Beginn einer Dienstprüfung 
kann der' Beamte von der Prüfung zurücktreten. 
Einem Rücktritt' ist das Nichterscheinen des 
Beamten oder e~n derart verspätetes Erscheinen, 
daß die Prüfung nicht mehr abgehalten werden 
kann, ,gleichzuhalten. 

(2) Ist ein Beamter ohne sein Verschulden 
außerstande, am festgesetzten Tag zu einer Prü
fung zu erscheinen, diese fortzusetzen oder zu 
beendeh, so hat der 'Vorsitzende des Prüf.ungs
senates auf -Ansuchen des Beamten die Ablegung 
oder Fortsetzung der Prüfung an einem später,en 
Tag, wenn dies jedoch nicht möglich ist, zum 
nächsten Prüfungstermin, zu gestatten. Im Falle 
einer Unterbrechung der Prüfung ist der Prü
fungsteil (schriftliche, pr.aktische oder Il,1ündliche 
Prüfung), in dem die Prüfung unterbrochen. 
wurde, zur Gänze zu wiederholen. 

(3) Bei Durchfuhrung der Prüfung ist auf Be
hinderungen des Beamten so weit billige Rück
sicht zu nehmen, als dies mit dem Ausbildungs
zweck vereinbar ist. 

(4) Dienstprüfungen sind zuerst schriftlich und 
dann mündlich abzuhailten. Wenn es für die 
betreffende Verwendung erforderlich ist, kann 
in der Verordnung bestimmt werden, daß an 
Stelle der schriftlichen Prüfung oder neben dieser 
eine praktische Prüfung abzuhalten ist. 
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(5) In der Verordnung ist j.e nach dem Prü- Anrechnung auf die Grundausbildung 
fungszweck zu bestimmen, ob und inwieweit die 
schr,i.ftliche Prüf.ung als Klausurarbeit oder Haus- §21. (1) Hat der Beamte bereits eine andere 
a~beit .abzuhalten ist. Sofern in der Verordnung GrundausbiIdung el'folgreich abgeschlossen, di,e 
mchts anderes bestimmt wird, sind die Themen nicht für :Beamteeiner nied1'1ger:en Verwendungs
der schriftlichen P.rüfung von dem mit der gruppe vor.gesehen ist, kann der Vorsitzende 
mündlichen Prüfung des betr.eff.enden Gegenstan- . der Prüfungskommission bestimmen, daß sich 
des betrauten Prüf,er zu bestimmen. Der Prüfer die Dienstprüfung nicht auf jene G~genstände 
hat bei Klausurarbeiten die für die Behandlung zu erstrecken hat, die für die bereits abgelegte 
der Themen .zulässigen Behelfe festzulegen. Prüfung zumindest im gleichen Umfang vorge-

sehen sind wie in der nunmehrigen Prüfung. 
(6) Mündliche Prüfungen sind vor dem Prü- Durch Verordnung können weitere Ausbildun

fungssenat abzulegen .. Der Senatsvorsitzende hat gen und Prüfungen in ,diese Regelung einbezogen 
mindestens einen Gegenstand selbst zu prüfen werden, wenn damit eine g!:eichwertige Ausbil
und ist berechtigt, Fragen aus allen Gegenständen dung des Beamt·en gewährleistet wird. 
zu stellen. Bei der mündlichen Prüfung sind 
öffentlich Bedienstete des Dienststandes als Zu- (2) Die Verordnung kann außerdem Erforder-
hörer zugelassen. nisse anfühl'en, bei deren Erfüllung die Grund

ausbildung oder e,in bestimmter Teil derselben 
(7) über das Ergebnis der Prüfung hat der als erfolgreich abgeschlossen gilt, wenn da~it ein 

Prüfungssena't in nicht öffentlicher Beratung zu gleichwertiger Nachweis der für die Verwendung 
b~schließen. Die Prüfung ist bestanden, wenn des Beamten erforderlichen Kenntnisse und Fer
(he Mehrheit .der Senatsmitglieder feststellt, daß ügkeiten erbracht wird. Ebenso kann bestimmt 
der Beamte die .erforderlichen Kenntnisse bezie- werden, daß der Nachweis bestimmter Fähigkei
hungsweise Fertigkeiten besitzt. Stellt die Mehr- ten, der einem Beam'ten bei sonst voller Eignung 
heit der Senatsmitglieder darüber hinaus fest, daß für den Dienst infolgeeiner körperlichen Behin
der Prüfungserfolg in bestimmten Gegenstän- . derung nicht 'zumutbar ist, durch den Nachweis 
den als ausgezeichnet zu bewerten .ist, so sind von Kenntnissen oder Fähigkeiten anderer Art 
der Angabe des Prü'fungserfolges die Worte "mit ersetzt werden kann. 
Auszeichnung .aus ... " anzufügen. über die be
standene Prüfung ist dem Beamten ein Zeugnis 
auszustellen. 

(8) Hat der Beamte die Prüfung nicht bestan
den, kann die Prüfung frühestens nach sechs 
Monaten wiederholt werden. Eine mehr als zwei
malige Wiederholung derselben Prüfung ist un
zulässig. 

Teil- und Einzelprüfung,en 

§ 20. (1) In der Veror.dnung kann abweichend 
vom § 19 die A'blegung der Dienstprüfung in 
F?rm von Teilprüfungen festgelegt werden, wenn 
dies dem Prüfungszweck besser entspricht. 

(2) Aus Gründen der Verwaltungsverein
hchung kann i~ ,der ~erordnung auch bestimmt 
werden, daß .Dlenstpnifungen oder Teilprüfun
gen abweichend vom § 19 vor Einzelprüfern ab
zuhalten sind. § 19 ist auf solche Einzel prüfun
gen mit .der Maßgabe 'anzuwenden, daß 

1. der jeweilige Einzelprüfer entscheidet, ob 
und mit welchem KalkÜlI die betreff,ende 
Einzelprüfung bestanden wurde, 

2. § 19 Abs. 8 auf jede Einzelprüfung geson
dert anzuwenden ist und 

3. dem ßeamten ein Zeugnis nur dann aus
zusteHen ist, sobald ,er alle Einzelprüfungen 
der betreffenden Dienstprüfung oder Teil
prüfung 'bestanden hat. 

5. A b s eh n i t t 

VER WENDUNG DES BEAMTEN 

Arbeitsplatz 

§ 22. (1) Jeder Beamte, der nicht vom Dienst 
befreit oder enthoben ist, ist mit der Wahrneh
mung der Aufgaben eines in der Geschältsein
teilung seiner Dienststelle vorgesehenen Arbeits
platzes zu betr.auen. 

(2) In den Geschäftseinteilungen der Dienst
stellen darf rein Arbeitsplatz nur für Aufgaben 
vorgesehen werden, die die volle Normalarbeits
krafteines Menschen er.fordern. Soweit nicht 
zwingende dienstliche Rücksichten entgegen
stlehen, dürfen nur gleichwertige oder annähernq 
gleichwertige Aufgaben auf ein und demselben 
Arbeitsplatz zusammengefaßt werden. 

(3) Mit Zustimmung des Beamten und wenn er 
die Eignung hiefür aufweist, kann der Beamte 
zur Besorgung v.on Aufgaben herangezogen wer
den, die regelmäßig von. Beamten einer höheren 
Besoldungs- oder VeI'wendungsgruppe oder einer 
höheren Dienstklasse, Standesgruppe oder 
Dienststufe .oder von Beamten mit einer im 
§ 8 Abs. 1 angeführten Leitungsfunktion ausge
Ü?t werden, falls entsprechend eingestufte, für 
diese Verwendung geeignete Beamte nicht zur 
Verfü,gung stehen. 

(4) Der Beamte ist ve~pflichtet, vorübergehend 
auch Aufgaben zu besorgen, die nicht zu den 
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gewöhnlichen Dienstver,richtungen der betreffen
den Einstufung und Verwendung gehören,. wenn 
es im Interesse des Dienstes notwendig ist.. . 

Verwendungsbeschränkungen 

§ 23. (1)- Sind für die Ausübung einer Tätig
keit Erfordernisse vorgeschrieben, so darf ein 
Beamter, der d~ese Erfordernisse nicht erfüllt, zu 
4ieser Tätigkeit nur herangezogen werden, wenn 
von der Nichterfüllung dieser Erfordernisse nach 
diesem Bundesgesetz Nachsicht erteilt werden 
kann und die Ausübung der Tätigkeit nicht nach 
anderen Rechtsvorschriften unzulässig ist. 

(2) Beamte, die miteinander verheiratet sind, 
die zueinander in einem Wahlkindschaftsverhält
nis stehen oder die miteinander in auf- oder 
absteigender Linie oder bis einschI.ießlich zum 
dritten Gr.adder Seitenlinie verwandt oder ver
schwägert sind, dürfen nicht in foLgenden Nahe
verhältnissen verwendet werden: 

1. Weisungs- oder Kontrollbefu,gnis des einen 
gegenüber dem anderen Beamten; -

2. Verrechnung oder Geld-oder Materialge
barung. 

(3) Die Zentralstelle kann Ausnahmen von ·den 
Verw,endungsbeschränkungendes Abs. 2 geneh
migen, wenn aus besonderen Gründen· eine Be
einträchtigungdienstLicher Interessen nicht zu be
fürchten ist. 

6. A b s c h n i t t 

RECHTE DES BEAMTEN 

Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen 

§ 24. {1) Der Beamte ist zur Führung eines 
Amtstitels berechtigt. 

(2) Die Amtstitel und die Verwendungsbe
zeichnungen ,der Beamten werden im Besonderen 
Teil geregelt. 

(3) Der Amtstitel kann mit einem Zusatz ge
führt werden, der auf die Verwendung in einer 
bestimmten Di,enststelle hinweist. Dieser Zusatz 
ist nicht Bestandteil des Amtstitels. 

(4) Ist für einen Beamten eine Verwendungsbe
zeichnung vor,g,esehen, so kann er diese an Stelle 
seines Amtstitels führen. 

(5) Anläßlich der Versetzung oder des über
trittes in den Ruhestand kann dem B·eamten 
an Stelle seines Amtstitels oder seiner Verwen
dungshez,eichnung ·der für seine Besoldungs- be
ziehungsweise Verwendungsgr,uppe vorgesehene 
nächsthöhere Amtstitel beziehungsweise· die 
nächsthöhere Verwendungsbezeichnung verliehen 
werden. 

(6) Beamte des Ruhestandes sind berechtigt, 
jenen Amtstitel oder jene Verwendungshezeich
nung zu führen, zu dessen oder deren Führung 
sie im Zeitpunkt der Versetzung oder des über-

trittes in den Ruhestand berechtigt waren. Sie 
haben dabei dem Amtstitel (der Verwendungs
bezeichnung) den Zusatz "im Ruhestand" 
("i. R.") hinzuzufügen. 

Urlaub 

Anspruch auf Erholungsurlaub 

§ 25. (1) Der Beamte hat in jedem Kalender
jahr Anspruch auf Erholungsurlaub. 

(2) Der erstmalige Anspruch auf Erholungs
urlaub entsteht, wenn das Dienstverhältnis un
unterbrochen sechs Monate gedauert hat. 

Ausmaß des Erholungsurlaubes 

§ 26. (1) Das Urlaubsausmaß beträgt in jedem 
Kalenderj.ahr: 

1. 24 Werktage hei einem Diensta:lter von 
weniger als zehn Jahren, 

2.26 Werktage bei einem Dienstalter von 
zehn Jahren und für Hoeamte der Dienst
klasse V, 

3.30 Werktage bei einem Dienstalter von 
18 Jahren, 

4.32 We,rkta.ge für den Beamten, dessen Ge
halt zuzüglich derruhegenußfähigen und 
der .einen Anspruch auf eine Zulage zum 
Ruhegenuß begründenden Zulagen 
a) in der Verwendungsgruppe D oder einer 

vergleichbaren Verwendungsgruppe den 
Betng des GehaLts der Gehaltsstufe 1 
der Dienstklasse V, 

b) in der Verwendung!\gruppe C oder einer 
vergleichbaren Verwendungs,gruppeden 
Betrag des Gehalts der Gehaltsstufe 2 
der Dienstklasse V, 

c) in der Verwendungsgruppe B oder einer 
vergleichbaren Verwendungs.gruppe den 
Betrag des Gehalts der Gehaltsstufe 4 
der Diens~klasse V, 

d) in ,der Verwendungsgruppe A oder einer 
vergleichbaren Verwendungsgruppe den 
Betrag ,des Geha:!ts der Gehaltsstufe 5 
der Dienst:klasse V 

erreicht hat oder um höchstens 25 S unter 
diesem Betrag liegt, 

5.36 Werktage 
a) .für den Beamten der AlLgemeinen Ver

waltungder Dienstklasse VII nach einem 
DienstaLter von 30 Jahren sowie für den 
der Dienstklasse VIII oder IX, 

b) für den Beamten einer ,anderen Besol
dungs,gruppe, dessen Gehalt zuzügLich der 
.ruhegenußJähigen und der einen An
spruch auf eine Zulage zum Ruhegenuß 
begründenden Zulagen um höchstens 
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25 S unter -dem Gehalt des vergleich
baren Beamten der Allgemeinen Ver
waltung liegt. 

(2) In dem Kaj,enderjahr, in dem das öffentlich
rechtliche Dienstverhältnis begründet wurde, be
trägt das Urlaubsausmaß für jeden begonnenen 
Monat des Dienstverhältnisses ein Zwölf tel des 
jährlichen Ausmaßes. Hat das Dienstver:hältnis 
in diesem Kalenderjahr ununterbrochen sechs 
Monate gedauert; so gebührt .der volle Erho
lungsurlaub. 

(3) Fallen ,in ein Kalenderjahr Zeiten eines 
Karenzurlaubes (§ 36), so gebührt ein Erholungs
urlauh, soweit er noch nicht verbraucht worden 
ist, in dem- Ausmaß, das dem um die Dauer des 
Karenzurlaubes verkürzten Kalenderjahr ent
spricht. 

(4) Ergeben sich bei der Ermittlung des Ur
laubsausmaßes gemäß. Abs. 2 und 3 Teile von 
Tagen, so sind sie auf ganze Tage aufzurunden. 

(5) Stichtag für die Erm~ttlung des Urlaubs
ausmaßes ist jeweils der 1. Juli. Das für das 
höhere Urlaubsa~smaß maßgebende Dienstalter 
gilt auch dann als am 1. Juli erreicht, wenn es 
vor Ablauf des ,dem Stichtag folgend-en 30. Sep
tember vollendet wird. 

(6) Unter Dienstalter im Sinne der Abs. 1 
bis 5 ist die Zeit zu vers'tehen, die für die Vor
rückung in höhere Bezüge maßgebend ist; zum 
Dienstalter zählt f.ür die Ermittlung des Urlaubs
ausmaßes auch eine vor dem 18. Lebensjahr in 
einem Dienstverhältnis zum Bund zurückgelegte 
Zeit. Zeiten, die dem Beamten wegen der Über
stellung in eine höhere Verwendungsgruppe nicht 
angerechnet wurden, sind für den Urlaulb in dem 
Ausmaß anzurechnen, in dem sie in einer niedri
g-eren Verwendung~gruppe anrechenbar wären. 
Dem B,eamten, der ein abgeschlossenes Hoch
schulstudium aufweist und einer Verwendungs
gruppe angehört, für die die volle Hochschulbil
dung vorgeschrieben ist, ,ist die Zeit .dieses Stu
diums für die Bemessung des Urlaubsausmaßes 
bis zu einem Höchstaumaß von fünf Jahren 
anzurechnen. Der für das Studium ang,erechnete 
Zeitraum ver:mindert sich insoweit, als dem 
Beamten die Zeit des Studiums bei der Feststel
lung des Dienstalters bereits berücksichtigt 
wurde. 

Erholungsurlaub bei Fünftagewoche 

§ 27. (1) Gilt für einen Beamten die Fünf
tagewoche, so ist das Ausmaß des gebührenden 
Erholungsurlaubes (§§ 26 und 33) in der Weise 
umzu~echnen, .daß an die Btelle von -sechs Werk
tagen fünf Arbeitstage treten. 

(2) Erg,eben sich bei der Umrechnung gemäß 
Abs. 1 Teile von Ar.beitstagen, so sind diese auf 
ganze Arbeitstage aufzurunden. 

(3) Ist das Urlaubsausmaß emes Beamten auf 
Arbeitstage umzurechnen und fällt während der 
Zeit seines Erholungsurlaubes ein gesetzlicher 
Feiertag auf einen Samstag, so hat er Anspruch 
auf einen zusätzlichen Urlaubsta~. Der Anspruch 
auf einen zusätzLichen Urlaubstag besteht auch 
dann, wenn ein Samstagfeiertag an das Ende eines 
mindestens fünf Tage dauernden Erholungsur
laubes anschließt. 

Berücksichtigung von Vertrags dienstzeiten und 
des Erholungsurlaubes aus einem Vertragsdienst

verhältnis 

§ 28. (1) Für di'e F,eststellung des erstmaligen 
Anspruches auf Erholungsurlaub (§ 25 Abs. 2) 
und für die Berechnung des Urlaubsausmaßes im 
ersten Kaj,enderj,ahr des öffentlich-rechtlich·en 
Dienstverhältnisses (§ 26 Abs. 2) ist die Zeit 
eines unmittelbar vorangegangenen Vertrags
dienstverhältnisses zum Bund dem öffentlich~ 
rechtlichen Dienstverhältnis voranzusetzen. Ein 
Urlaub, der in einem solchen V,ertragsdienstver
hältnis für .dasselbe Kalenderjahr bereits ver
braucht wurde, ist auf das dem Beamten gemäß 
§§ 26 und 33 gebühr,ende Urlaubsausmaß an
zurechnen. 

(2) Hat der Beamte aus dem im Abs. 1 genann
ten Vertrags dienstverhältnis ein Urlaubsguthabet:l 
aus früheren Kalenderjahren, so darf er den Er
holungsurlaub im öffentlich-:rechtüchen Dienst
verhältnis ,verbrauchen. Dieser Erholungsurlaub 
verfällt, wenn er auch bei Fortbestand des Ver
tragsdienstverhältnisses verfanen wäre. 

Verhrauch des Erholungsurlaubes 

§ 29. Die kalendermäßige Festlegung des Er
holungsurlaubes ist unter Berücksichtigung der 
dienstlichen Interessen vorzunehmen, ,wobei auf 
die persönlichen Verhältniss·e des Beamten an
gemessen Rücksicht zunehmen ist. Soweit nicht 
zwingende dienstliche. Gründe entgegenstehen, 
hat der Beamte Anspruch, die Hälfte des Er
holungsurlaubes un.geteilt zu verbrauchen. 

V·eI'lfall des Erholungsurlauhes 

§ 30. Der Anspruch auf Erholungsurlaub ver
fällt, wenn der Beamte ,den Erholungsurlaub 
nicht bis zum 31. Dezember des dem Urlaubsjahr 
folgenden Kalenderjahres verbraucht hat. Ist der 
Verbrauch bis zu diesem Zeitpunkt aUs dienst
lichen Gründen nicht möglich, so tritJt der Ver
hllerst mit Ablauf -des folgenden Kalender
jahres ein. 

Vorgriff auf künftige Urlaubs ansprüche 

§ 31. Dem Beamten. kann bei Vorliegen be
sonders berücksichtigungswürdiger Umstände auf 
seinen Antrag der Verbrauch des ganzen oder 
eines Teiles des im nächsten Kalenderjahr ge
bührenden ErholungsuI1laubes gestattet werden. 
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Erkrankung während des Erholungsurlaubes 

§ 32. (1) Erkrankt ein Beamter während des 
ErholungsurLaubes, ohne dies vorsätzlich oder 
grob fahrlässig herbeigdührt zu haben, so sind 
auf Werktag,e O(Arbeitstage) fallende Tage der 
Erkrankung, an denen der Beamt'e durch die 
Erkrankung dienstunfähig war, auf das Urlaubs
ausmaß nicht anzurechnen, wenn die Erkrankung 
länger als drei Kalendertage gedauert hat. Ist das 
Urlaubsausmaß des Beamten in Stunden ausge
drückt (§ 3-9), so sind so viele Stunden auf das 
Urlaubs.ausmaß nicht anzurechnen, wie der 
Beamte während der Tage . seiner Erkrankung 
nadl dem Dienstplan Dienst zu leisten hätte. 

(2) Der Beamte hat der Dienststelle, die den 
ErholungsurLaub festlegt (§ 29), nach dreitägiger 
Krankhei,tsdauer die Erkrankung unverzüglich 
mitzuteilen. Ist dies aus Gründen, die nicht vom 
Beamten ,zu v'ertreten sind, nicht möglich, so 
gilt die Mitteilung als rechtzeitig, wenn sie un
mittelbar nach Wegfall des Hinderun.gsgrundes 
nadlgeholt wird. Reim Wiederantritt des Dien
stes hat der Beamte ohne schuldhafte Verzöge
rung ein ärztliches Zeugnis oder eine Bestätigung 
des zuständigen Krankenversicherungsträ,gers 
über Beginn und Dauer der Dienstunfähigkeit 
vorzulegen. Erkrankt der Beamte während eines 
Erholungsurlaubes im Ausland, so ist dem ärzt
lichen Zeugnis ein,e behördliche Bestätigung dar
über beizufügen, daß ,es von einem zur Aus
übung des Arztberufes zugelassenen Arzt ausge
stellt wurde. ,Eine solche behördliche Bestätigung 
ist nicht erforderlich, wenn di'e ärztliche Behand
lung (stationär oder ambulant) in einer Kran
kenanstalt erfolgte und hiefür eine Bestätigung 
dieser Ans'talt vorgelegt wird. Kommt der 
Beamte d~esen VeDpflichtungen nicht nach, so 
ist Abs. 1 nicht anzuwenden. 

(3) Für Beamte, die bei eitl1er Dienststelle des 
Bundes im Ausland verwendet werden und dort 
wohnen, gilt der Staat, in dem diese Dienststelle 
liegt oder für den sie zuständig ist; als Inland. 

(4) Erkrankt ein Beamter, der während eines 
Erholungsudaubes eine dem Erholungszwecke 
des Urlaubes widerspredlende Erwerbstätigkeit 
ausübt, so ist Abs. 1 nicht anzuwenden, wenn 
die Erkrankung mit dieser Erwerbstätigkeit m 
ursächlichem Zusammenhang steht. 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 gelten 
auch für den Beamten, der infolge eines Unfalles 
dienstunfähig war. 

Erhöhung des Urla'ubsausmaßes für Invalide 

§ 33. (1) Der Beamte hat Anspruch auf Er
höhung des ihm gemäß § 26 gebührenden Ur
laubsausmaß·es um zwei Werktage, wenn am 

Stichtag (§ 26 Albs. 5) eine der folgenden Vor
aussetzungen gegeben ist: 

1. Bezug einer Rente auf Grund des Kriegs
opferversorgung~gesetzes 1957, BGBL 
Nr. 152, des Opferfürsor,gegesetzes, BGB!. 
Nr. 183/1947, oder ,des Heeresversorgungs
gesetzes, BGBL NI'. 27/1964, wegen Minde
rung der Erwerb~fähbgkeit; 

2. Bezug einer Rente als Folge eines Dienstun
falles oder einer Berufskrankheit im Dienste 
einer Gebietskörtperschaft; 

3. Besitz eines Bescheides gemäß § 14 Abs. 1 
oder 2 des Invalideneinstellungs.gesetz'es 
1969, 8GBL Nr. 22/1970, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGB!. Nr. 329/1973; 

4. Bes·itz einer Gleichstellungsbescheinigung ge
mäß § 13 Abs. 2 des Inv,alideneinsteUungsge
setzes 1953, BGBL Nr. 21, in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGB!. Nr. 55/1958, oder 
gemäß § 13 Abs. 2 des Invalideneinstelh.ll1gs
gesetzes 1969, in der Fassung vor dem In
krafttreten des Bundesgesetzes BGB!. 
Nr. 329/1973. 

(2) Das im Abs. 1 genannte Ausmaß von zwei 
Werktagen ,erhöht sich 

bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 
mindestens 
40 v. H. auf .................. 4 Werktage, 

50 v. H. auf 

60 v. H. auf 

5 Werktage, 

6 Werktage. 

(3) Der blinde Beamte hat jedenfalls Anspruch 
auf Erhöhung des Urlaubsausmaßes um sechs 
Werktage. 

(4) Für Kalenderjah,re, in denen dem Beamten 
im Zusammenhang mit den im Abs: 1 ange
führten Voraussetzungen. Dienstbefreiun.g gemäß 
§ 29 ader Dienstpragmatik, RGBl. Nr. 15/1914, 
gewährt wurde, gebührt keine Erhöhung des Er
hol ungsurla ubes. 

Heimaturlaub 

§ 34. (1) Der Beamte, der bei einer Dienst
s1:elle des Bundes außerha1b Europas verwendet 
wird oder als Vertreter (Beobachter) österreichs 
bei einer zwischenstaatlichen Organisation außer
halb Europas tät~g ist, hat in angemessenen 
Zeitabständen Anspruch auf Heimaturla'lllb. 

(2) Das Au~maß des Heimaturlaubes und die 
Festsetzung der Zeitabstände zwischen den Hei
maturIauben hat so zu erfolgen, daß durch diesen 
Urlaub die Verbindung mit der Heimat auf
rechterhalten werden kann und, soweit am 
Dienstortungünsoige klimatische Verhältnisse 
herrschen, für diese Verhältnisse ein Ausgleich 
gesd1aflien wird. 
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(3) In jenem Kalenderjahr, indem der Heimat
urlaub gebührt, entfällt der Anspruch auf Er
holungsurlaub. 

(4) Das Nähere ist durch Verordnung der 
Bundesregierung zu reg.eJn, insbesondere inwie
weit dem Beamten anläß1ich des Heimaturl.aubes 
für ihn, für seinen Ehegatten und für die bei 
der Bemessung der Haushaltszulage herücksich
ti,gten Kinder die Kosten ,der Reise vom Dienst
ort nach Oster reich und zurück zu ersetzen sind. 

Sonderurlaub 

§ 35. (1) Dem Beamten kann auf sein Ansu
chen aus wichtigen ,persönlichen oder familiären 
Gründen oder aus einem sonstigen besonderen 
Anlaß ein Sonderurlaub gewährt werden. 

(2) Für die Zeit des Sonderurlaubes behält der 
Beamte ,den Anspruch auf die vollen Bezüge. 

(3) Der Sonderurlaub ,darf nur gewährt wer
den, wenn keine ,zwingenden dienstlichen Er
fo"rdernisse ,ent,gegenstehen, und darf die dem 
Anlaß angemessene Dauer nicht übersteigen. 

(4) Die Gewährung eines Sonderurlaubes, der 
ununterbrochen mehr als ,drei Monate dauern 
soll, be'darf der Zustimmung des Bundeskanzlers 
und des Bundesministers für Finanzen. 

Karenzurlaub 

§ 36. (1) Dem Beamten kann auf s'ein An
suchen ein Urlaub unter En'tfall der Bezüge 
(Karenzurlraub) gewährt werden, sofern nicht 
zwingende diensdiche Gründe entgegenstehen. 

{2) Die Zeit des Karenzurlaubes ist für Rechte, 
die von der Dauer des Dienstverhältnisses ab
hängen, nicht zu berücksichtigen, soweit in den 
Besoldungsvorschriften nicht ander,es bestimmt 
ist. 

(3) Sind für die Gewährung eines Karenzur
laubes andere als private Interessen des Beamten 
maßgebend und liegen berücksichtigungswürdige 
Gründe vor, so kann die zuständige Zentral
stelle verfügen, daß die ,gemäß Abs. 2 mit der 
Gewährung des Karenzurlaubes verbundenen 
Folgen nicht ode,r nicht im vollen Umfang ein
treten. 

PHegeurlaub 

§ 37. (1) Der Beamte, der wegen der not
wendigen Pflege eines im gemeinsamen Haus
halt lebenden erkrankten oder verunglückten 
nahen Angehörigen naruweislich an der Dienst
leistung verhi,ndert :ist, hat, unbeschadet der B'e
stimmung des § 35, Anspruch auf Pflegeurlaub. 
Dieser Pflegeurlaub darf im Kalenderjahr sechs 
Werktage nicht Üibersteigen. 

(2) Als nahe Angehörige im Sinne des Abs. 1 
s.ind der Ehegatte und Personen anzusehen, die 
mit dem Beamten in g,erader Linie verwandt 
sind, ferner Geschwister, Stief-, Wahl- und 
Pflegekinder sowie die Person, mit der der 
Beamte in Lebens.gemeinsmaft lebt. 

(3) § 27 Abs. 1 und 2, § 28 sowie § 39 sind 
für den Pflegeurlaub sinngemäß anzuwenden. 

Unterbrechung des Erholungsurlaubes una Ver
hinderung des Urlaubsantrittes 

§ 38. (1) Die kalendermäßige Festlegung ,des 
Erholungsurlaubes smließteine aus besonderen 
dienstlichen Rücbichten gebotene abändernde 
Verfügung nicht aus. Der Antritt oder die Fort
setzung des Erholungsurlaubes ist, sobald es der 
Dienst zuläßt, zu ermö,glichen. 

(2) Für die durch eine unvorherges.ehene Rück
berufung vom Erholungsurlaub verursachten Rei
sen sind die Reisekosten nach den Bestimmungen 
der Reisegebührenvorschrift 1955, BGBI. Nr. 133, 
zu v'ergüten. 

Erholun,gsurlaubbei unregelmäßiger Dienstzeit 

§ 39. (1) Ver&iehtein Beamter Schicht- oder 
Wechseldienst im Sinne ,des § 28 ,Albs. 4 der 
Di'enstpr.agmatik, so kann .die Dienstbehörde, 
wenn dies ,im Interesse des Dienstes geboten er
scheint und den Interessen der B~diensteten nicht 
zuwiderläuft, ,das in den §§ 26 und 33 genannte 
Urlaubsausmaß in Stunden ausdrücken. 

(2) Unterliegt der Beamte ein,em verlängerten 
Dienstplan im Sinne des § 28 Abs. 5 der Dienst
pragmatik, so erhöht sich die Stundenzahl 
(Abs. 1) entsprechend. 

,(3) Dem Beamten, dessen Urlaubsausmaß in 
Stunden ausgedrückt ist, sind für die Zeit seines 
Erholungsurlaubes so viele Urlaubsstunden als 
verhraucht aonzurechnen, als er in diesem Zeit
raum nach dem Dienstplan Dienst zu leisten 
hätte. (4) Fü,r ,die Gewährung ,eines Karenzurlaubes, 

der ununterbrochen mehr als drei Monate 
dauern soll, ausgenommen er soll im Anschluß (4) Ergeben sich bei der Umrechnung des Ur-
an einen Karenzurlaub gemäß § 15 Abs. 1 des laubs,ausmaßes Bruchteile von Stunden, so sind 
Mutterschutzgesetzes, BGBI. Nr. 76/1957, ge- diese auf ,ganze Stunden aufzurunden. 
währt werden, sowie für eine Verfügung gemäß eS) Bei Wegfall der Voraussetzungen für die 
Abs. 3 ist die Zustimmung des Bundeskanzlers Umred1nung des Erholungsurlaubes gemäß 
und des Bundesministers für Finanzen erforder- Abs. 1 ist ein noch ,ausstehender Urlaubsrest von 
lich. I Stunden auf Werk(Ar,beits)tage umzurechnen. 
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12 500 der Beilagen 

Ergeben sich bei dieser Umrechnung Bruchteile 
eines Werk(Arbeits)tages, so ist dieser Teil des 
Erholungsurlaubes weiterhin nach Stunden zu 
verbrauchen. 

7. Ab s c h ni t t 

LEISTUNGSFESTSTELLUNG 

Bericht des Vorgesetzten 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 40. (1) Der Vorgesetzte des Beamten hat der 
Dienstbehörde (§ 2 des Dienstrechtsverfahrens
gesetzes, BGBL Nr. 54/1958) über die dienst
lichen Leistungen des Beamten zu berichten. 

(2) VorgesetJzter im Sinne dieses Ahschnittes 
ist jeder Organwalter, der mit der Dienstauf
sicht über den Beamten im Beurteilungszeitraum 
betraut war oder im HinbLick auf die besonderen 
Kenntnisse der Leistungen dieser Beamten von 
der Diensrbehördedazu bestiinmt ist. 

Beurteilungsmerkmale 

§ 4L (1) Für die Leistungs:feststellung sind der 
Umfang und die Wertigkeit der Leistungen des 
Beamten maßgebend. -

(2) Jeder Bundesminis,ter kann i~ Binverneh
men mit dem Bundeskanzler durch V,ewrdnung 
für alle oder für Gruppen von Beamten seines 
Wirkungsbereiches die näheren Merkmale für die 
Beurteilung der Leisnung festlegen, ,die bei der 
Erstattung von Berichten zu v,erwenden sind. 
Dabei ist auf die Verwendung und ,den Auf
gabenkreis der einzelnen Gruppen von Beamten 
Bedacht zu nehmen. 

Bericht über den provisorischen Beamten 

§ 42. Der Vorgesetzte hat über den provisori
schen Beamten vor der Definitivstellung zu be
richten, 'Ob' der Beamte den Arbeitsedolg auf
weist, der im Hinblick auf seine dienstliche Stel
lungzu 'erwarten ist. 

Bericht 'aus besonderem Anlaß 

§ 43. (1) Der Vorgesetzte hat über den Beam
ten zu bel'ichten, wenn er feststellt, daß der 
Beamte im vorangeg,angenen Kalender(Schul)jahr 
den zu erwaroenden Arbeitserfolg (§ 42) 

1. durch besondere Leistungen erheblich über· 
schritten oder 

2. trotz nachweisLicher Ermahnung 'nicht aufge
wiesen hat. 

(2) über einen Beamten darf im Sinne des 
Abs. 1 nur dann -berichtet' werden, wenn er im 
Jahr vor der Erstattung .des Berichtes mindestens 
während 26 Wochen Dienst versehen hat. Ein 
B-ericht ist nicht zu erstatten, wenn der Beamte 
den zu erwartenden Arbeitserfolg (§ 42) ohne 
sein Verschulden vorübergehend nicht aufweist. 

Befassung des Beamten 

§ 44. (1) nie Absicht, einen Bericht zu er
statten, hat der Vorgesetzte dem Beamten mitzu~ 
teilen und mit diesem die Gründe seines Vor
habens zu besprechen. Hält der Vorgesetzte an 
seiner Absicht fest, einen Bericht zu erstatten, 
so hat er vor WeiterleitUJl1,g dem Beamten Ge
legenheit zu geben, binnen lJwei Wochen zum 
Bericht Stellung zu nehmen. 

{2) Der Bericht ist -unter Anschluß der Stel
lungnahme des Beamten auf dem D~enstwege der 
Dienstbehörde zu übermitteln. Die im Dienst
wege befaßten Vorge&etzten haben sich .im Falle 
einer a<bweichenden Meinung zum Bericht zu 
äußern. Dem Beamten ist von der Dienstbe
hör,de Gelegenheit zu geben, zu den Äußerungen 
binnen zwei Wochen Stellung zu nehmen. 

Antrag des Beamten auf Leistungsfeststellung 

§ 45. (1) Der Beamte, der der Meinung ist, daß 
er im vorangegangenen :KJalender(Schul)jahr den 
von ihm zu erwartenden Arbeitserfolg (§ 42) 
durch besondere Leistungen erhebl,ich überschrit
ten hat, kann eine Feststellung im Sinne des § 46 
Abs. 1 jeweils im Jänner eines Ka'lenderjahres 
über das vorangegangene Kalenderjahr bezie
hungsweise im Oktober über das vorangegangene 
Schuljahr beantragen. 

(2) Der Vorg,esetzte hat zu dem Antr,ag unver
züglich Ste!J.ung zu nehmen und dem Beamten 
Gelegenheit zu geben, sich binnen ",ier Wochen 
hiezu zu äußern. 

(3) Der Antrag ist unter Anschluß der Stellung
nahme unverzüglich auf dem Dienstwege der 
Dienstbehörde zu übermitteln. § 44 Abs. 2 zwei
ter und dritter Satz ist sinngemäß anzuwenden. 

Leistungsfeststellung durch die Diens~behörde 

§ 46.(1) Die Dienstbehörde hat auf Grund 
des Berichtes und der allfäUigen Bemerkungen 
und Stellungnahmen sowie sonstiger Erhebungen 
mit Bescheid festzustellen, ob der Beamte in 
dem Kalender(Schul)j.ahr ,den von ihm z.u erwar
tenden Arbeitserfolg (§ 42) 

1. durch besondere Leistu·ngen erheblich über
schritten oder 

2. trotz Ermahnung nicht aufgewiesen hat. 

Eine ,solche Feststellung hat sich stets auf das 
vorangegangene KJalender(Sc;hul)jahr zu beZliehen. 
Sie ist bis zu einer neuerlichen FeststeHung wirk
sam. 

(2) Wurde über einen Bea:mten eine Feststel
lung gemäß Abs. 1 Z. 2 getroffen, so ist über 
ihn für das Kalenderjahr neuerlich Bericht zu 
er.statten, das jenem Kalenderjahr folgt, auf das 
sich die Feststellung gemäß Abs. 1 Z. 2 bezog. 
Hat der Beamte in diesem Kalenderjahr den 
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von ihm ,zu erwartenden Arbeitserfolg aufge
wiesen, so ist eine diesbezügliche Festsnellung zu 
treffen. 

(3) Wurde über einen Beamten eine Feststel
lung gemäß Abs. 1 Z. 1 getroffen und der Vor
gesetzte ist der Meinung, diese Feststellung treffe 
nicht mehr zu, so ist über den Beamten neuer
lich Bericht zu erstatten. Trifft die Meinung des 
Vorgesetzten zu, so hat dies d~e Dienstbehörde 
bescheidmäßig festzustellen. 

(4) Der Bescheid im Sinne des Abs. 1 ist binnen 
drei Monaten zu erlassen. Der Lauf dieser Frist 
beginnt im Ealle der Einleitung des Verfahrens 
durch die Berichnerstattung des Vorgesetzten mit 
dem Tage des Einlangens ,des Berichtes, tim Falle 
der Antr3<gsteHung. durch den Beamten mit dem 
Tage des Binlang,es des Antrages. 

(5) Gegen den Besche~d der Dienstbehörde 
steht dem Beamten das Recht zu, binnen zwei 
Wodlen an die LeistungsfeststeHungskommission 
zu berufen. 

Leistungsfeststellungskommission 

Allgemeine Bestimmungen . 

§ 47. (1) Bei jeder Dienstbehörde sind zur 
Durdlführung des LeistUllgsfeststellungsverfah
rens die erforderlichen Leisüungsfeststellungskom
missionen von der Dienstbehörde einzurichten. 
Die Funktionsdauer der Kommission beträgt 
drei Kalender(Schul)jahre. 

(2) Jede zur Durchführung e~nes Lcistungs
feststellungsverfahrens eingerichtete Leistungs
feststellungskommission hat zu bestehen aus: 

a) einem Beamt,en der Dienstbehörde als Vor
sitzeiliden, 

b)einem Beamten, der besondere Kenntnisse 
zur fachlichen Beurteilung der Leistungen 
des Beamten besitzt, und 

c) einem Beamten, der von ,dem für den 
Beamten zustä'ndigen Zentr,alausschruß nam
haft gemacht wurde. 

(3) Die Mitglieder der Leisü]J11gsfeststellungs
kommission sind vom Leiter der Dienstbehörde 
zu bestellen. 

(4 Y Für jedes Mitglied der Leistungsfeststel
lungskommi'ssion <ist :die erforderrliche Anzahl v'on 
Ersatzmitgliedern vorzusehen, ,die in gleicher 
Weise wie d<l!s hetreffende Mitglied zu berufen 
sind. 

(5) (VeI'ifassungsbestimmung) Die Mitglieder 
der Leistungsfeststellungskommission sind in Aus
ühung dieses Amtes selbständig rund unabhängig. 

(6) Macht ,der zuständige Zentralausschuß nicht 
innerhalb eines Monates nach Aufforderung durch 
den Leiter der Dienstbehörde ein Mitglied nam
haft, so obLiegt ,die Namhaftmachung der Dienst
behörde. 

(7) Die Leistungsfe'Ststellun~kommission faßt 
ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. 
Eine Scimmenthaltung ist unzulässig. Lst ein 
Mitglied verhindert, so hat an dessen St,elle das 
jeweilig,e Ersatzmit,glied zu treten. 

(8) Mitglieder der Leistungsfeststellungskom
mission haben sich der Ausübrung ihres Amtes 
2'JU enthalten, wenn sie als VOligesetzte bei der' 
Berichterstattung über die Leistung eines Beam
ten mitgewirkt haben. 

(9) Fü'r die Sacherfor,dernisse der Leistungsfest
stel1rungskomm~ss,ion und für ,die Besorgung ihrer 
Kanzleigeschäfte hat die Dienstbehör,de aufzu
kommen. 

MitgLi,edsmaf,t 

§ 48. (1) Zu Mitgliedern der Leistungsfest
steUungskommission dürfen Beamte nicht bestellt 
werden, die außer Dienst gestellt sind, die aus 
gesundheitlichen Gründen ihr Amt nicht ,a,usüben 
können, die vonussichtlich lä,ruger als ,drei Mo
nate vom Dienst a;bwesen-d sil1!d, ,die suspendiert 
sind oder ,gegen die ein Disziplinarverfahren an
hängig ist. 

(2) Tritt einer ,der im Abs. 1 gel1!annten Gründe 
bei einem Mitglied ,der LeisllUngsfeststelLungs
kommission ein, dann ist es abzuberufen. 

(3) Die Mitgliedschaft endet mit dem Ablauf 
der Funktionsperiode, ,dem Ausscheiden aus dem 
Dienststand oder ,der Versetz,ung in den Personal-
stan,d einer anderen DienstJbehör,de. ' 

§ 49. ScheLdet ein im § 47 Abs. 2 genanntes 
Mitgl~ed der Leistungsfeststellungskommission 
aus, so ist für den Rest der Funktionsdauer em 
neues Mitglied zu bestellen. 

Rech tsrnn ntel 

§ 50. Gegen den Besche~d der Leistungsfest
steHungskommis,sion steht kein . ordentliches 
Rechtsmittel·zu. 

,- 8. Abschnitt 

DISZIPLINARRECHT 

Allgemeine Bestimmungen 

Dienstpflichtv.erletzungen -

§ 51. Beamte, die schuldhaft ihre Dienstpflidl
ten verletzen, sind nach den ß.estimmungen 
dieses Abschnittes zur V eran twortung zu ziehen. 

Disziplinarstrnfen 

§ 52. (1) Disziplinarstraien sind 
1. der Verweis, 

2. die Geldbuße bis zur Höhe eines halben 
Monatsbezuges unter Ausschluß der Haus
haltszulage, 
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3. die Geldstrafe his ~ur Höhe von fünf Mo
natsbezügen unter Ausschluß ·der Haus
haltszulage, 

4. ,die Entla:sSlUng. 
(2) In ,den Fäl1en des Abs. 1 Z. 2 und 3 ist 

von dem Mona'tsbeZlUg ,auszugehen,aouf den der 
Beamte im Zeitpunkt der Fällung des erst
instanzlichen Disziplinarerkenntnisses beziehungs
weise im Zeitpunkt der Verhängung der Diszi
pIinarverfügung Anspruch hat. 

Strafbemes.&ung 

§ 53. (1) Das Maß für die Höhe der Strafe ist 
die Schwere ,der Dienstpflichtv.erletzung. Dabei 
ist jedoch dara.uf Rücksicht zu nehmen, inwie
weit die beabsicht.igte Stralhöhe erfor.derlich ist, 
um den Beamten von der Begehung weiterer 
Dienstpflichtverletzungenabzuhalten. Die nach 
dem Straofgesetzhuch, BGBl. Nr. 60/1974, ,für die 
Strafbemessung maßgehenden Gründe sind dem 
Sinne nach zu berücksichtigen; weiters ist auf die 
persönlichen Verhältnisse und die wirtschaft
liche Leistufltg~fähigkeit des Beamten Bedacht zu 
nehmen. 

(2) Ha:t ein Beamter durch eine Tat oder .durch 
mehrere s,elbständige Taten mehrere Dienstpflicht
verletzungen begangen und wird über .diese 
Dienstpflichtverletzungen gleichzeitig erkannt, so 
ist nur eine Strafe zu verhängen, die nach der 
schwer-sten Dienstpf1ichtverletzung zu bemessen 
ist, wobei die weiteren Dienstpflichtverletzungen 
als Erschwerungsgrund zu werten ,sind. 

Verjähflung 

§ 54. (1) Ein Beamter darf weg,en einer Dienst
pflichtverletzung nicht mehr hestraft wel'den, 
wenn geg'en ihn nicht 

1. innerhalb von sechs Monaten, gerechnet von 
dem Zeitpunkt, zu dem .der Disziplinar
behörde die Dienstpflichtv,erletzung zur 
Kenntnis gelangt ist oder 

2. !innerhalb von .drei Jahren, gerechnet von 
.dem Zeitpunkt der Beendigtung der Dienst-
pfl.ichtverletzung, . 

eine Disziplinarverfügung e·rLassen oder ein 
Disziplinarverfahren vor der Disziplinarkommis
sion eingeleitet wUl1de. 

(2) Der Lauf ,der in Abs. 1 genannten Fristen 
wird für die Dauer ,eines strafgerichtlichen Ver
fahrens oder eines Verwaltungsstrafverfahrens 
gehemmt, wenn der der Dienstpflichtverletzung 
zugrunde liegende Sachverhalt Gegenstand eines 
solchen Verfahrens ,ist. 

(3) Hat der Sachverhalt, der einer Dienst
pflichtverletzung zugrunde liegt, zu einer straf
gerichtlichen Verurteilung geführt und ist die 

. strafrechtliche Verjährungsfrist länger als die im 
Abs. 1 Z. 2 genannte Frist, so tritt an die Stelle 
dieser Frist die strafrechtliche Verjährungsfrist. 

Zusammentreffen von gerichtlich oder verwal
tungsbehördlich strafbaren Handlungen mit 

Dien:stpflichtverletzungen 

§ 55. (1) WUflde ,der B·eamte wegen einer ge
richtlich ode·r verwaltungsbehördlich stufba·ren 
HandLung rechtskräftig verurteilt und erschöpft 
sich die Dienstpfl.ichtverletzuneg in der Ver
wirklichung des stl'afbaren Tatbestandes, so ist 
von der VerfoLgung abzusehen, wenn anzuneh
men ist, daß ,die Vel'hängung ,einer Disz!iplinar
strafe nicht ·erforoerl,ich ist, um ,den Beamten von 
der Beg·ehung weiterer Dien~tpf1.ichtverletzungen 
abzuhalten. 

(2) Die Dis.zip1inarbehöJ:,d~ ist an die dem 
Spruch eines rechtskräftigen Urteiles zugrunde 
gelegte Tats.achenfeststellung .eines Strafg'erichtes· 
(Straferkenntni's einer Verwaltungsbehör.de) ge
bUin,den. Sie ,darf auch nicht eine Tatsache als er
wi,esen annehmen, die ,das Gericht (die Verwal
bungsbehöl1de) als nicht erweisbar angenommen 
hH. . 

(3) Wifld von der Verfolgung nicht abgesehen, 
dann ,ist, w,enn sich eine strafgerichtliche oder 
verwaltlUngsbehöndliche Verurte.ilung auf den
selben Sachverhalt bezieht, eine Strafe nur aus
zuspl"echen, wenn und sowe,jt ,dies zusätzlich er
fOl"lderlich ist, um den Beamten von ,der Bege
hung weiterer Dienstpflichtverletzungen abzu
halten. 

Organisatorische Bestimmungen 

Disz~plinarbehör:den 

§ 56. Diszipl,inarbehör.densind 
1. die Dienstbehö:rden (§ 2 des Dienstrechtsver

fahrensgesetzes), 
2. die Disz,iplina.rkommissionen (§ 58), 

3. die Disz!iplinaroherkommission (§ 59). 

Zuständigkeit 

§ 57. Zuständ~g sind 

1. die Dienstbehöl1de z;ur Suspendierung (§ 72) 
und zur Erla:ssung von Disz~plinarverfügun
gen (§ 91) hi.ns,ichtlich der Beamten ihres Zu
,ständigke.itsbereiches, . 

2. die Disziplin3!rkommission zur Erlassun,gvon 
Disziplinar.erkenntn~ssen, zur Entscheidung 
über BerufuIltgen iß,egen Disziplinarverfügun
,gen und zur Entscheidung über Berufungen 
,gegen Suspendierungen hin~ichtl.ich .der Be
amten .des Ressorts, in ,dem sie eingerichtet 
.ist, und 

3. die Disziplina,roberkommission ~ur Ent
scheidung über Berufungen gegen Erkennt
nisse und Berufungsentscheildungender Dis
ziiplinarkommissionen ,sowie über Berufun
,gen gegen Suspendierungen durch die Dis
ziplinarkommission. 
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Disziplinarkommissionen 

§ 58. (1) Bei jeder obersten Dienstbehörde ist 
eine DiszipIinarkommission ,einzurichten. 

,(2) Die Diszipltinarkommis,sion besteht aus 
einem Vorsitzenden, der erforderlichen Anzahl 
von Stellvertretern ,des Vorsitz-enden und weate
,ren Mitgliedern. Der Vorsitzende rund di,e Stell
vertreter müs:sen rechtskunditg \Sein. 

(3) Der Vorsitzende, seine Stellvertreter und 
die weiteren Mitglieder der Disziplinarkommis
sion sind vom' Leiter der Zentralstelle mit Wir
kung vom 1. Jänner auf die Dauer von 5 Jahren 
zu bestellen. Der Leiter der Zentralstelle ist hin
sichtlich der Hälfte der weiteren Mitglieder an 
Vorschläge des ( der) zuständigen Zentralausschus
ses (Zentralausschüsse) der Personalvertretung 
(§ 13 des Bundes-Personalvertretungsgesetzes, 
BGBL Nr. 133/1967) gebunden. 

(4) Erstattet ein Zentralausschuß innerhalb eines 
Monates nach Aufforderung durch den Leiter 
der Zentralstelle keinen Vorschlag, so hat der 
Leiter der Zentralstelle die weiteren Mitglieder 
zu bestellen, ohne an einen Vorschlag gebunden 
zu sein. 

Diszi plinaroberko mmission 

§ 59. (1) Die Disziplinaroberkommission ist 
beim Bundeskanzleramt einzurichten und besteht 
aus einem Vorsitzenden, der ,erforderlichen An
zahl von Stellv,ertretern des Vorsitzenden und 
weiteren Mitgliedern. 

(2) Der Vorsitzende, seine Stellvertreter und die 
weiteren Mitglieder der Disziplinaroberkommis
sion sind vom Bundespräsidenten auf Vorschlag 
der Bundesregierung ,mit Wirkung vom 1. Jän
ner für die Dauer von fünf Jahren zu bestellen. 

(3) Die Mitglieder der Disziplinaroberkommis
sion müssen rechtskundig sein. 

Mitgliedschaft zu, den Disziplinarkommissionen 
und der Disziplinaroberkommission 

, § 60. (1) Zu Mitgliedern der Disziplinarkom
missionen und der Disziplinaroberkommission 
dürfen nur Beamte' des Dienststandes bestellt 
werden, gegen die kein Disziplinarverfahren an
hängig ist. 

(2) Ein Beamter hat der Bestellung zum Mit
glied einer Disziplinarkommission oder der Dis
ziplinaroberkommission Folge zu leisten. 

(3) Die Mitgliedschaft zu den Disziplinarkom
missionen und der Disziplinaroberkommission 
ruht vom Zeitpunkt der Einleitung eines Diszi
plinarverfahrens bis zu dessen rechtskräftigem Ab
schluß, während der Zeit der Suspendierung, der 
Außerdienststellung, der Erteilung eines Urlau
bes von mehr als drei Monaten und der Ablei
stung des Präsenzdienstes oder des Zivildienstes. 

(4) Die Mitgliedschaft zu den Disziplinarkom
missionen und der Diziplinaroberkommission 
endet mit dem Ablauf der Bestellungsdauer, mit 
der rechtskräftigen Verhängung einer Disziplinar
strafe, mit der Versetzung ins Ausland sowie 
mit dem Ausscheiden aus dem Pienststand. 

(5) Im Bedarfsfalle sind die Kommissionen 
durch Neubestellung von Kommissionsmitglie
dern für den Rest der Funktionsdauer zu er
gänzen. 

Disziplinarsenate 

§ 61. (1) Die Disziplinarkommissionen und die 
Disziplinaroberkommission haben in Senaten zu 
entscheiden. Die Senate haben aus dem Vor
sitzenden der Kommission oder einem seiner 
Stellvertreter als Senatsvorsitzenden und zwei 
weiteren Mitgliedern zu bestehen. Jedes Kom
missionsmitglieddarf mehreren Senaten ange
hören. 

(2) Ein Mitglied des Senates der Disziplinar
kommission muß auf Vorschlag des Zentralaus
schusses ernannt worden sein. 

(3) Ein Mitglied des Senates der Disziplinar
oberkommission muß dem Ressort des beschul
digten Beamten angehören. 

(4) Der Vorsitzende jeder Kommission hat 
mit seinen Stellvertretern jeweils bis ,zum Jahres
schluß für das folgende Kalenderjahr die Senate 
zu bilden und die Geschäfte unter diese zu ver
teilen. Gleichzeitig ist die Reihenfolge zu bestim
men, in der die weiteren Kommissionsmitglieder 
bei der Verhinderung eines Senatsmitgliedes als 
Ersatzmitglieder in die Senate eintreten. Die 
Zusammensetzung der Senate darf nur im Falle 
unbedingten Bedarfes abgeändert werden. 

Abstimmung und Stellung der Mitglieder 

§ 62. (1) Die Senate haben mit Stimmenmehr
heit zu entscheiden. Die Disziplinarstrafe der 
Entlassung darf nur einstimmig verhängt werden. 
Eine Stimmenthaltung ist unzulässig. Der Vor
sitzende hat seine Stimme zuletzt abzugeben. 

(2) (Verfassungsbestimmung) Die Mitglieder 
der Disziplinarkommissionen und der Diszipli
naroberkommission sind in Ausübung dieses 
Amtes selbständig und unabhängig. 

Disziplinaranwalt 

§ 63. (1) Zur Vertretung der dienstlichen 
Inter,essen im Disziplinarverfahren sind von 
den Leitern der ZentralstelIen Disziplinaranwälte 
und die erforderliche Anzahl von Stellvertretern 
zu bestellen. 

(2) Auf den Disziplinaranwalt ist § 60 sinn
gemäß anzuwenden. 
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(3) Der Disziplinaranwalt bei der Disziplinar
oberkommission hat rechtskundig zu sein. 

Personal- und Sachaufwand . 

§ 64. (1) Für die Sacherfordernisse der Kom
missionen und für die Besorgung ihrer Kanzlei
geschäfte haben die Zentralstellen aufzukommen, 
bei denen sie eingerichtet sind. 

(2) Der Leiter der Zentralstelle hat für die 
Verhandlungen vor der Disziplinarkommission 
geeignete Schriftführer beizusteHen. 

(3) Der Schriftführer bei der Disziplinarober
kommission hat rechtskundig zu sein. 

Disziplinarverfahren 

Anwendung des Allgemeinen Verwaltungsver
fahrensgesetzes 1950 

§ 65. Soweit in diesem Abschnitt nicht anderes. 
bestimmt ist, ist auf das Disziplinarverfahren 
das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1950 
mit Ausnahme der §§ 2, 3, 4, 12, 29, 42 Abs. 1 
und 2, 51, 57, 63 Abs. 1, 64 Abs. 2, 68 Abs. 2 
und 3, 75,.76, 77, 78,79 und 80 anzuwenden. 

Parteien 

§ 66. Parteien im Disziplinarverfahren sind der 
Beschuldigte und der Disziplinaranwalt. 

Verteidiger 

§ 67. (1) Der Beschuldigte kann sich selbst ver
teidigen oder durch einen Rechtsanwalt, einen 
Verteidiger. in . Strafsachen oder einen Beamten 
verteidigen lassen. 

(2) Auf Verlangen des Beschuldigten ist ein 
Beamter des Dienststandes von der Dienstbe
hörde als Verteidiger zu bestellen. 

(3) Abgesehen von dem im Abs. 2 genannten 
Fall sind Beamte zur übernahme einer Verteidi
gung nicht . verpflichtet. Sie dürfen in keinem 
Fall eine Belohnung annehmen und haben gegen
über dem Beschuldigten nur Anspruch auf Ver
gütung des im Interesse der Verteidigung not
wendigen und zweckmäßigen Aufwandes. 

(4) Die Bestellung eines Verteidigers schließt 
nicht aus, daß der Beschuldigte im eigenen Namen 
Erklärungen abgibt. 

(5) Der Verteidiger ist über alle ihm in dieser 
Eigenschaft zukommenden Mitteilungen zur Ver
schwiegenheit verpflichtet. 

Zustellungen 

§ 68. (1) Zustellungen an die Parteien haben zu 
eigenen Handen zu erfolgen. 

(2) Sofern der Beschuldigte einen Verteidiger 
hat, sind sämtliche Schriftstücke auch dem Ver
teidiger zu eigenen Handen zuzustellen. Ist der 
Verteidiger zustellungsbevollmächtigt, so treten 
die Rechtswirkungen der Zustellung für den Be
schuldigten mit dem Zeitpunkt der Zustellung an 
den Verteidiger ein. 

Disziplinaranzeige 

§ 69. (1) Der unmittelbar oder mittelbar zur 
Führung der Dienstaufsicht berufene· Vorgesetzte 
(Dienstvorgesetzte) hat bei jedem begründeten 
Verdacht einer Dienstpflichtverletzung die zur 
vorläufigen KlarsteIlung des Sachverhaltes erfor
derlichen Erhebungen zu pflegen und sodann un
verzüglich im Dienstwege der Dienstbehörde 
Disziplinaranzeige zu erstatten. Erweckt der Ver
dacht einer Dienstpflichtverletzung auch den 
Verdacht einer von Amts wegen zu verfolgenden 
gerichtlich strafbaren Handlung, so hat sich der 
Dienstvorgesetzte in dieser Eigenschaft jeder Er
hebung zu enthalten und sofort der Dienst
behörde zu berichten. Diese hat gemäß § 84 der 
Strafprozeßordnung 1975, BGBl. Nr. 631, vor
zugehen. 

(2) Von einer Disziplinaranzeige an die Dienst
behörde ist abzusehen, wenn nach Ansicht des 
Dienstvorgesetzten eine Belehrung oder Ermah
nung ausreicht. 

(3) Die Dienstbehörde hat, sofern es sich nicht 
um eine Selbstanzeige handelt, eine Abschrift der 
Disziplinaranzeige unverzüglich dem· Beschuldig
ten zuzustellen. 

§ 70. (1) Auf Grund der Disziplinaranzeige 
oder des Berichtes des Dienstvorgesetzten hat die 
DIenstbehörde 

a) eine Disziplinarverfügung zu erlassen oder 
b) die Disziplinaranzeige an den Vorsitzenden 

der Disziplinarkommission und an den Dis
ziplinaranwalt weiterzuleiten. 

(2) Die Dienstbehörde kann von der Erlassung 
einer Disziplinarverfügung oder der Weiterlei
tung der Disziplinaranzeige absehen, wenn das 
Verschulden geringfügig ist und die Folgen der 
Dienstpflichtverletzung unbedeutend sind. Auf 
Verlangen des Beamten ist dieser hievon formlos 
zu verständigen. 

Selbstanzeige 

§ 71. (1) Jeder Beamte hat das Recht,-bei seiner 
Dienstbehörde schriftlich die Einleitung eines 
Disziplinarverfahrens gegen sich selbst zu bean
tragen. 

(2) Hat ein Beamter die Einleitung eines Dis
ziplinarverfahrens gegen sich selbst beantragt, so 
ist nach § 70 vorzugehen. Auf Verlangen des 
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Beamten ist dieser Antrag unverzüglich dem Vor
sitzend.en der Disziplinarkommission und dem 
Disziplinaranwalt zu übermitteln. 

Suspendierung 

§ 72. (1) Wird über einen Beamten die Unter
suchungshaft verhängt oder würden durch die 
Belassung eines Beamteh im Dienst wegen der 
Art der ihm. zur Last gelegten Dienstpflichtver
letzung das Ansehen des Amtes oder wesentliche 
Interessen des Dienstes gefährdet, so hat die 
Dienstbehörde, wenn jedoch ein Disziplinarver
fahren bei der Disziplinarkommission bereits an
hängig ist, diese, den Beamten vom Dienst zu 
suspendieren. 

(2) Anläßlich derSuspendierung kann die Kür- . 
zung des Monatsbezuges - unter Ausschluß der 
Haushaltszulage - bis auf zwei Drittel verfügt 
werden. 

(3) Die Suspendierung endet spätestens mit 
dem rechtskräftigen Abschluß des Disziplinar
verfahrens. Fallen die Umstände, durch die die 
Suspendierung eine,s Beamten ver anlaßt wurde, 
vorher weg, so ist die Suspendierung von der 
Behörde, bei der das Disziplinarverfahren an
hängig ist, unverzüglich aufzuheben. 

(4) Die Berufung gegen eine Suspendierung 
beziehungsweise eine Bezugskürzung hat keine 
aufschiebende Wirkung; über die Berufung hat, 
wenn die Suspendierung beziehungsweise die Be
zugskürzung von der Dienstbehörde verfügt 
wurde, die Disziplinarkommission, wenn sie von 
der Disziplinarkommission verfügt wurde, die 
Disziplinaroberkommission zu entscheiden. 

(5) Wird die Bezugskürzung auf Antrag des 
Beamten aufgehoben oder vermindert, so wird 
diese Verfügung mit dem Tage der AntragsteI
lung wirksam. 

Verbindung des Disziplinarverfahrens gegen 
mehrere Beschuldigte 

§ 73. Sind an einer Dienstpflichtverletzung 
mehrere Beamte beteiligt, so ist das Disziplinar
verfahren vor der Kommission für alle Beteilig
ten gemeinsam durchzuführen, soweit diese dem
selben Ressort angehören. 

Strafanzeige und Unterbrechung des Disziplinar
verfahrens 

§ 74. (1) Kommt die Disziplinarbehörde wäh
rend des Disziplinarverfahrens zur Ansicht, daß 
eine von Amts wegen zu verfolgende gerichtliche 
oder verwaltungs behördlich strafbare Handlung 
vorliegt, so hat sie das Disziplinarverfahren zu 
unterbrechen und der zuständigen Staatsanwalt
schaft oder der zuständigen Verwaltungsbehörde 
Strafanzeige zu erstatten. 

(2) Das Disziplinarverfahren ist nach rechts
kräftigem Abschluß des strafgerichtlichen oder 
verwaltungsbehördlichen Verfahrens weiterzu
führen, soweit nicht gemäß § 55 vorzugehen ist. 

Absehen von der Strafe 

§ 75. Im Falle eines Schuldspruches kann von 
der Verhängung einer Strafe abgesehen werden, 
wenn dies ohne Verletz~ng dienstlicher Interessen 
möglich ist und nach den Umständen des Falles 
und nach der Persönlichkeit des Beamten ange
nommen werden kann, daß ein Schuldspruch 
allein genügen wird, den Beamten von weiteren 
Verfehlungen abzuhalten. 

Außerordentliche Rechtsmittel 

§ 76. (1) Vor der Entscheidung über die Wie
deraufnahme des Verfahrens oder über die Wie
dereinsetzung in den vorigen Stand sind die 
Parteien zu hören. 

(2) Die Abs. 2 und 3 des § 69 des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950 sind mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß die mit drei Jahren 
festgesetzten Fristen 1m Disziplinarverfahren 
zehn Jahre betragen. 

(3) Die Wiederaufnahme eines Verfahrens zum 
Nachteil des Beschuldigten ist nur innerhalb der 
in § 54 festgelegten Fristen zulässig. Im Falle 
der Wiederaufnahme des Verfahrens auf Antrag 
des Beschuldigten und im Falle der Wiederein
setzung in den vorigen Stand darf über den Be
schuldigten keine strengere als die bereits ver
hängte Strafe ausgesprochen werden. 

(4) Nach dem Tod des Beamten können auch 
Personen die Wiederaufnahme des Verfahrens 
und die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
beantragen, die nach dem bestraften Beamten 
einen Versorgungsanspruch nach dem Pensions
gesetz 1965, BGBl. Nr. 340, besitzen. Hat das 
Erkenntnis auf Entlassung gelautet, so steht dieses 
Recht jenen Personen zu, die bei Nichtvorliegen 
dieser Strafe einen Versorgungsanspruch besäßen. 

(5) Durch die Verfügung der Wiederaufnahme 
des Verfahrens und die Bewilligung der Wieder
einsetzung in den vorigen Stand wird der frühere 
Bescheid nicht aufgehoben. 

Kosten 

§ 77. (1) Die Kosten des Verfahrens einschließ
lich der Reisegebühren und der Gebühren für 
Zeugen und Sachverständige sind vom Bund zu 
tragen, wenn 

a) das Verfahren eingestellt, 
b) der Beamte freigesprochen oder 
c) gegen den Beamten eine Disziplinarverfü

gung erlassen wird. 

2 
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(2) Wird über den Beamten von der Diszi
plinarkommission eine Disziplinarstrafe verhängt, 
so ist im Erkenntnis auszusprechen, ob und inwie
weit er mit Rücksicht auf den von ihm verursach
ten Verfahrens aufwand, seine persönlichen Ver
hältnisse und seine wirtschaftliche Leistungsfähig
keit die Kosten des Verfahrens zu ersetzen hat; 
dasselbe gilt, wenn im Schuldspruch von der 
Ver4ängung einer Disziplinarstrafe abgesehen 
wird. Die aus der Beiziehung eines Verteidigers 
erwachsenden Kosten hat in allen Fällen der 
Beamte zu tragen. 

(3) Hinsichtlich der Gebühren der Zeugen, 
Sachverständigen und Dolmetscher ist das Ge
bührenanspruchsgesetz 1975, BGBL Nr. 136, sinn
gemäß anzuwenden. 

Einstellung des Disziplinarverfahrens 

§ 78. (1) Das Disziplinarverfahren ist mit Be
scheid einzustellen, wenn 

a) der Beschuldigte die ihm zur Last gelegte 
Dienstpflichtverletzung nicht begangen hat 
oder Umstände vorliegen, die die Strafbar
keit ausschließen, 

b) die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat 
nicht erwiesen werden kann oder keine 
Dienstpflichtverletzung darstellt, 

c) Umstände vorliegen, die die Verfolgung 
ausschließen oder 

d) die Schuld des Beschuldigten gering ist, die 
Tat keine oder ntir unbedeutende Folgen 
nach sich gezogen hat und überdies eine 
Bestrafung nicht geboten ist, um den Be
schuldigten von der Verletzung der Dienst
pflichten abzuhalten oder der Verletzung 
von Dienstpflichten durch andere Beamte 
en tgegenzu wirken. 

(2) Das Disziplinarverfahren gilt als eingestellt, 
wenn das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis 
des Beschuldigten endet. 

Entscheidungspflicht 

§ 79. § 73 des Allgemeinen Verwaltungsver
fahrensgesetzes 1950 ist mit der Maßgabe anzu
wenden, daß bei der Entscheidung über die Be
rufung gegen eine Suspendierung diese Frist einen 
Monat beträgt. 

Abgaben- und Gebührenfreiheit 

§ 80. Schriften und Amtshandlungen auf Grund 
dieses Abschnittes sind von der Entrichtung bun
Jesgesetzlich geregelter Abgaben und Gebühren 
befreit. 

Auswirkung von Disziplinarstrafen 

§ 81. (1) Eine Dienstpflichtverletzung darf über 
eine Disziplinarstrafe hinaus zu keinen dienst
rechtlichen Nachteilen führen. 

(2) Hat der Beamte innerhalb von drei Jahren 
nach Rechtskraft der Disziplinarverfügung oder 
des Disziplinarerkenntnisses keine Dienstpflicht
verletzung begangen, so darf die erfolgte Bestra
fung in einem weiteren Disziplinarverfahren nicht 
berücksichtigt werden. 

Aufbewahrung der Akten 

§ 82. Nach endgültigem Abschluß des Diszi
plinarverfahrens sind die Akten unter Verschluß 
aufzubewahren. 

Verfahren vor der Disziplinarkommission 

Einleitung 

§ 83. (1) Der Vorsitzende der Disziplinarkom
mission hat nach Einlangen der Disizplinaranzeige 
die Disziplinarkommission zur Entscheidung dar
über einzuberufen, ob ein Disziplinarverfahren 
durchzuführen ist. Notwendige Ermittlungen sind 
von der Dienstbehörde im Auftrag der Diszi
plinarkommission durchzuführen. 

(2) Hat die Disziplinarkommission die Durch
führung eines Disziplinarverfahrens beschlossen, 
so ist dieser Beschluß dem beschuldigten Beamten, 
dem Disziplinaranwalt und der Dienstbehörde 
zuzustellen. Gegen die Einleitung des Disziplinar
verfahrens ist kein Rechtsmittel zulässig. 

(3) Sind in anderen Rechtsvorschriften an die 
Einleitung des Disziplinarverfahrens Rechtsfolgen 
geknüpft, so treten diese nur im Falle des Be
schlusses der Disziplinarkommission, ein Diszi
plinarverfahren durchzuführen und im Falle der 
Suspendierung (§ 72) ein. . 

Verhandlungs beschluß und mündliche Verhand
lung 

§ 84. (1) Ist nach Durchführung der notwendi
gen Ermittlungen der Sachverhalt ausreichend 
geklärt, so hat die Disziplinarkommission die 
mündliche Verhandlung anzuberaumen (Verhand
lungsbeschluß) und zu dieser die Parteien sowie 
die in Betracht kommenden Zeugen und Sach
verständigen zu laden. Die mündliche Verhand
lung ist so anzuberaumen, daß zwischen ihr und 
der Zustellung des Beschlusses ein Zeitraum von 
mindestens zwei Wochen liegt. 

(2) Im Verhandlungsbeschluß sind die Anschul
digungspunkte bestimmt anzuführen. Gegen den 
Verhandlungsbeschluß ist kein Rechtsmittel zu
lässig. 

(3) Im Verhandlungsbeschluß ist dem Beschul
digten die Zusammensetzung des Senates bekannt
zugeben. Der Beschuldigte hat das Recht, binnen 
einer Woche nach Zustellung des Verhandlungs
beschlusses ein Mitglied des Senates ohne Angabe 
von Gründen abzulehnen!. Auf Verlangen des Be
schuldigten dürfen bei der mündlichen Verhand-
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lung bis zu drei Beamte als Vertrauenspersonen 
anwesend sein. Die mündliche Verhandlung ist 
ansonsten nicht öffentlich. 

. (4) Die Beratungen und Abstimmungen des 
Senates sind vertraulich. 

(5) Die mündliche Verhandlung hat mit der 
Verlesung des Verhandlungsbeschlusses zu be
ginnen. Sodann ist der Beschuldigte zu verneh
men. 

Diszi plinarer kenntnis 

§ 86. (1) Die Disziplinarkommission hat bei der 
Beschlußfassung über das Disziplinarerkenntnis 
nur auf das Rücksicht zu nehmen, was in der 
mündlichen Verhandlung vorgekommen ist. 

(2) Das Disziplinarerkenntnis hat auf Schuld
spruch oder auf Freispruch zu lauten und im 
Falle eines Schuldspruches, sofern nicht nach § 55 
Abs. 3 oder § 75 von einem Strafausspruch ab
gesehen wird, die Strafe festzusetzen. 

(3) Eine schriftliche Ausfertigung des Diszi
plinarerkenntnisses ist der Dienstbehörde und 
den Parteien längstens. innerhalb von zwei Wo
chen zuzustellen. 

(6) Nach der Vernehmung des Beschuldigten 
sind die Beweise in der vom Vorsitzenden be
stimmten Reihenfolge aufzunehmen. Die Parteien 
haben das Recht, Beweisanträge zu stellen. über 
die Berücksichtigung dieser Anträge hat der Vor
sitzende zu entscheiden; die übrigen Mitglieder 
des Senates haben jedoch das Recht, eine Beschluß- Ratenbewilligung und Verwendung der Geld-
fassung des Senates über die Berücksichtigung strafen und Geldbußen 
der Beweisanträgezu verlangen. Gegen die Ent-· § 87. (1) Bei der Hereinbringung einer Geld
scheidung des Vorsitzenden und die des Senates strafe oder einer Geldbuße ist auf die persönlichen 
ist kein abgesondertes Rechtsmittel zulässig. Verhältnisse und die wirtschaftliche Leistungs

(7) Der Beschuldigte darf zur Beantwortung 
der an ihn gestellten Fragen nicht gezwungen 
werden. 

(8) Erfordert der Gang der Beweisaufnahme 
eine Unterbrechung der mündlichen Verhandlung, 
so hat hierüber der' Senat nach Beratung zu 
beschließen. 

(9) Nach Abschluß des Beweisverfahrens ist 
dem Disziplinarariwalt das Wort zu erteilen. Der 
Disziplinaranwalt hat hierauf die Ergebnisse der 
Beweisführung zusammenzufassen sowie seine 
Anträge zu stellen und zu begründen. 

(10) Nach dem Disziplinaranwalt ist dem Be
schuldigten das Wort zu erteilen. Findet der 
Disziplinaranwalt hierauf etwas zu erwidern,. so 
hat der Beschuldigte jedenfalls das Schlußwort. 

(11) Nach Schluß der mündlichen Verhandlung 
hat sich der Senat zur Beratung zurückzuziehen. 

(12) Unmittelbar nach dem Beschluß des Sena~ 
tes ist das Erkenntnis samt den wesentlichen 
Gründen mündlich zu verkünden. 

Wiederho}ung der mündlichen Verhandlung 

§ 85. Der Vorsi"tzende ist berechtigt, bei Vor
liegen besonderer Gründe die mündliche Ver
handlung zu unterbrechen oder zu vertagen. 
Wurde die Verhandlung vertagt, so hat der Vor
sitzende bei der Wiederaufnahme der Verhand
lung die wesentlichen Vorgänge der vertagten 
Verhandlung nach dem Protokoll und den sonst 
zu berücksichtigenden Akten mündlich vorzutra
gen. Die Verhandlung ist jedoch zu wiederholen, 
wenn sich die Zusammensetzung des Senates ge
ändert hat oder seit der Vertagung' mehr als 
drei Monate verstrichen sind. 

fähigkeit des Beamten Bedacht zu nehmen. 

(2) Die Disziplinarkommission darf die Ab
stattung einer Geldstrafe oder einer Geldbuße in 
höchstens 36 Monatsraten bewilligen. Die Geld
strafen und Geldbußen sind erforderlichenfalls 
durch Abzug vom Monatsbezug hereinzubringen. 

(3) Die eingegangenen Geldstrafen und Geld
bußen sind für Wohlfahrtszwecke zugunsten der 
Beamten zu verwenden. Die näheren Bestimmun
gen darüber sind innerhalb jedes Ressorts durch 
Verordnung zu erlassen. . 

Mitteilungen an die öffentlichkeit 

§ 88. Mitteilungen an die öffentlichkeit über 
den Inhalt der mündlichen Verhandlung sind 
untersagt. Der Beamte, auf den sich das Diszi
plinarverfahren bezogen hat, und dessen Hinter
bliebene dürfen den Inhalt eines redltskräftigen 
Disziplinarerkenntnisses insoweit veröffentlichen, 
als eine solche Veröffentlichung von der Diszi
plinarkommission im Spruch des Disziplinar
erkehntnisses nicht deshalb ausgeschlossen wird, 
weil er der Verschwiegenheitspflicht unterliegt. 
Hat die DienstbehQrde geinäß § 70 Abs. 2 von 
einer Ahndung, von der Erlassung einer Diszi
plinarverfügung oder der Weiterleitung der Dis
ziplinaranzeige abgesehen oder hat die Diszipli
narkommission das bei ihr anhängige Verfahren 
eingestellt, so darf der Beamte oder dessen 
Hinterbliebene diese Tatsache ebenfalls veröffent
lichen. 

Berufung des Beschuldigten 

§ 89. Auf Grund einer vom Beschuldigten 
erhobenen Berufung darf das Disziplinarerkennt
nis nicht zu seinen Ungunsten abgeändert wer
den. 
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Vollzug des Disziplinarerkenntnisses 

§ 90. Der Vorsitzende hat nach Eintritt 'der 
Rechtskraft des Disziplinarerkenntnisses den 
Vollzug der Disziplinarstrafe durch die zuständige 
Dienstbehörde zu veranlassen. 

Abgekürztes Verfahren 

Disziplinarverfügung . 

§ 91. Hat der Beamte vor dem Dienstvor
ge~etlZten oder vor der Dienstbehörde eine Dienst
pflichtverletliung gestanden, so kann ,die Dienst
behörde hinsichtlich ,dieser Dienstpflichtverlet
zung ,ohne weiteres Vedahren schriftlich ,eine 
DislJiplinarv,emügungerlassen. Die Disziplinar
vel1füFiung ist auch dem Disziplinaranwalt zuzu
stellen. In ·der Disziplina,rvedügung darf nur der 
Verweis <Lusgesprochen oder eine Geldbuße bis 
zur Höhe von 10 v. H. des Monatshewges -
,unter Aussch1uß ,der Haushaltszulage -, auf den 
der Beamte im Zeitpunkt der Er,J.assung der 
DislJiplinarv,erfügung Anspruch hat,. verhängt 
werden. 

Berufung 

'. § 92. (1) Der Beschu1digte und der Disz.iplinar:
anwalt können ,gegen die Disiiplinarverfügung 
innerhaLb von zwei Wochen nach Zustellung 
Berufung erheben. 

(2) Dper ,die Berufung kann die Disziplinar
komrnisSlion auch ohne mündliche Verhandlung 
entscheiden. . 

Bestimmungen für Beamte des Ruhestandes 
I 

VerantwortLichkeit 

§ 93. Beamte des Ruhestandes sind nach ,den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes wegen einer 
~m Dienstlstand bega.ngenen Dienstpflichtver
h~tzung oder wegen ,gröblicher V.erletzung der 
ihnen im Ruhestand obliegenden Verpflichtungen 
~ur VerantwoI1tung z.u ziehen. 

Dis:dplinarstrafen 

§ 94. Disziplinarstrafen sind 

1. der Verweis, 

2. die Geldstrale bis zur Höhe von fünf Ruhe
bezügen, unter Ausschluß der Ha;ushaltszulage 
und,de'r Hi1flosen~ulage, 

. für 

den Le.iterder Präsidentscha,f.tskanzLei 

den Leiter ,der Parlamentsdirektion 

den Leiter .der Österr,eich~schen N ational
bibliothek,. ,des österreichischen Staatsarchivs 
oder der österreichischen Staatsdruckerei 

3. ,der Verlus,t, aller QUS ,dem Dienstverhältnis 
fließenden Rechte und Ansprüche. 

Zuständigkeit 
§ 95. Zur DurChführung ,des DisZliplinarver

fahrens ist diejenige DiSZlipLinarlmmmission zu
ständig, .die im Zeitpunkt .des .&usscheidens des 
Beschuldigten aus dem Dienststand zuständig 
war. 

BESONDERER TEIL 

1. Ahschnitt 

BEAMTE DER ALLGEMEINEN VERWAL· 
TUNG 

Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen 

Amtstit.el 

§ 96. (1) Für 4ieBeamten der AlLgemeinen 
Verwaltung sind foLgende Amtstitel v011gesehen: 

in der Ver
wendungs

gruppe 

A 

B 

c 

D 

E 

I 

I 

in der 
Dienst
klasse 

rn,IV 
V 
VI 
VII 
VIII 

IX 

II, rn 
IV 
V 
VI 
VII 

I, II 
rn 
IV 
V 

I, II 
rn,IV 

I,. II 
rn 

Amtstitel 

Kommissär 
Oberkommissär 

Rat 
Oberrat 
Hofrat; Ministerialrat (auf 

einer Planstelle der Präsi
dentschaftskanzlei, des 
Rechnungshofes oder 
eines ßundesministeriums) 

Sektionschef 

Revident 
Oberrevident 
Amtssekretär 
Amtsrat 
Amtsdirektor 

Kontrollor 
Ober kontrollor 
Fachinspektor 
Fachoberinspektor 

\' Offizial Oberoffizial 

I 
Amtswart 
Oberamtswart 

(2) Abweichend vom Abs. 1 sind für Beamte 
der AlLgemeinen Verwalllung foLgende Amtstitel 
vorgesehen: 

Ka:binetl:!sdirektor 

Parlamentsdirektor 

Amtstitel 

Generaldirektor d. (unter Hinzufügung der Be
zeichnung der DienststeHe) 
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für 

den Le~ter des Bundes'3imtes für Eidl- und Ver
messungswes,en, ,des Bundes,amtes für Ziv,illuft
fahrt, des iBundesdenkmalamtes, einer Finanz
landesdireknion, ,der Finanzprokuratur, des 
P,atentamtes, ,einer Post- und Te1egraphen-
,direktion oder des österreidl,ischen Statisti-
'schen Zentralamtes 

\ 

Amt<Stitel 

Präsident d. (unter Hin~ufüg.uhgder Bezeidl,ruung 
,der Behörde) 

den Leit:er des thtel1reidlisdlen Postsoparkassen- Gouv,erneur ,des österreichisdl,en Postsparkassen-
amtes amtes 

den Letter ,der Bundespolizeidirektion Wlen PoLizcipräsiden t 

den Beamten ,der Dlenstklasse VIII ~n ,der P,arla- P,arlament;srat 
mentsdirektion, ,w,enn er nidlt im Bibliotheks-
OIder Stenogr,aphendierrst verwendet wlid 

Verwendungshezeidlnungen 

§ 97. (1) Für ,die Beamten der Allgemeinen v.erwaltulJig sind folgende Verwendungsbezeidl
nung,en vorgesehen: 

hei Verwendrung als V,erwendungsb~eichnuitg 

Stellv,er,tr,eter ,des Leiters ,der Präsidentsdlafts- Kabinettsvizerurektor 
kanzlei 

Stellvertreter ,des Leiters der P,arlamentsdirektion Parlamentsvizedirektor 

Leiter der Genera1direktion für die öffentlidle 
Sidlerheit (der Genera1direkcion für die Post
und Tdegraphenv.erwaltung) 

Generaldir,ektor ,für ,ilie öffentLidle Sicherheit (für 
die Post- und Telegraphenverwaltung) 

Stellvertrerer des Leirers der österreichiJSdlen Generaldir,ektor-Stellvertreter ,der öster'reichi-
Na.nionalbibliothek sdlen Nationalbibliothek 

Stellvertr.eter -des Leiters ,des BlUndesamtes für 
Eidl- ,und VermesSIUngswesen, einer Finanz
lande~direkcion, der FinaIlJzprokuratur,des 
Patentamtes oder des österr,eichisdlen Statist,i-
,schen Zentralamtes 

V,izeprä~dent ,d. (unter Hinzufüg.un,g der Be
zeichnun,g der Behörde) 

Stel.fvertr,eter ,des Lei~eriS ,des österreidli"dlen Vlzegouverneur des österreidlisdl,en Postspar-
Postsparkas&enamtes kassenamtes 

Leiter ,des Gendarmeriezentralkommandos Gendarmeriegeneral, 

SteIlvertreter ,des Leiters der Bundespoliz,ei- PolizeivcWepräs~dent 
,direktion Wiien 

L~ter einer BundespoLizeibehörde außerhalb Bolizeidirektor 
Wiens 

Leiter eines Bezirkspol:izeikommissariates in Wien Stadthauptmainn 

Leiter des inneren Dienstes des Amtes des Lan- Landessdlulratsdirektor (Stadtsdlulratsdirektor) 
dessdlulrates (Stadtsdlulrates für Wien) 

Leiter des Bundesstrombaua~tes oder einer Bun- Baudirektord. (unter Hin~ufüguJlig ,der ß.ezeidl-
,desgebäudeverwaltlUng . nUI1:g der B,ehör:de) 

Leiter der Burghauptmannsdlaft Wien Burghauptmann 
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bei. Verwendun,g als Verwendungsbezeichnung 

Leiter der Schloßhauptmannschal,t Schönbrunn Schloßhauptmann 

Leiter einer Bel1ghauptmann~cha.ft 

Leiter einer Universitätsbibliothek im Sinne des 
§ 85 Abs. 3 ,des Univ,ersitäits-Orgaruisations
gesetzes, BGBI. Nr. 258/1975 

Leiter einer sonstigen Bibliothek,emes Archivs, 
,einer Anstalt, eines Musooms, eines Kultur
Iinstitutes oder einer größeren oder selbstän
,digen Sammlul1@ 

Ber,ghauptmann 

Bibliatheksdirektor 

Direktor d. (uMer Hinzufügullig der Bezeichnung 
der Bibliothek, des Archivs, der Anstalt, des 
Museums, ,des Kulturinstitutes oder der Samm
'lung) 

Leiter (des är:~dichen Dienstes bei Dienststellen Chef,arzt .d. (unter HinrlJUfü~ng der Bezeichnung 
desB'undes oder bei der Bundesgendarmer.ie der Dienststelle oder des Wortes "Bundes

gendarmel1ie") 

1\rztLich,er Leiter einer Krankenaorrstalt Ärztlicher Leiter d. (unter Hinzufü,gung der Be
zeichnung der Krankena;nstalt) 

Leiter ,einer Kl1ankenaibteilung ,einer Kranken- Primararzt ß. (unter Hinzufügung der Bezeich
~nstalt im Sinne des § 4 Abs. 6 des Ärzte-' nung der Kra·nkenanstalt) 
gesetzes, BGBL Nr. 92/1949 

Arzt an Krankenanstalten ab der Dienstklasse V Oberarzt 

Arzt an Krankenanstalten in ,den Dienstklassen Assistent 
III oder IV 

Beamter in der Post- und Telegraphenverwal
tung (soweit er nicht an einer Dienststelle des 
Verwaltungsdienstes verwendet wird) in der 
Verwendungsgruppe B, Dienstklasse 
V 
VI 
VII 

Leiter eines Amtes, wenn er der Dienstklasse VI 
oder VII der Verwendungsgruppe Bangehört, 
abweichend von den vorgenannten Verwen
dungsbezeichnungen ' 

Inspektor 
Oberinspektor 
Zentralinspektor 

Amtsdirektor 

Leiter des gesamten Kanzleidienstes m 
Zentralstelle 

emer Ministerialkanzleidirektor (in der Parlaments
direktion : Parlamentskanzleidirektor) 

Beamter des fernmeldetechnischen, des post
technischen oder des Garage- und Werk
meisterdienstes in der Post- und Telegraphen
verwaltung in der Verwendungsgruppe C, 
Dienstklasse 
I, 11 
III 

Bereiter der Spanischen Reitschule 

Werkmeister 
Oberwerkmeister 

Bereiter der Spanisch·en Reitschule 

Bereiter der, Spanischen Reitschule m leitender Oberbereiter der Spanischen Reitschule 
Stellung 

500 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)22 von 201

www.parlament.gv.at



· 500 der Beilagen 23 

2. A b s c h n i t t (2) § 24 Abs. 4 ist auf Beamte in der Post
und Telegraphenverwaltung mit der Abwei-
chung anzuwenden, daß die Verwendungsbe- BEAMTE 
zeichnung an Stelle des Amtstitels zu führen 

IN HANDWERKLICHER VER
WENDUNG 

ist. 

(3) Beamte, die bei den österreichischen Ver
tretungsbehörden im Ausland oder im höheren 
auswärtigen Dienst im Inland Dienst versehen, 
haben für die Dauer dieser Verwendung die 
ihrer Verwendung entsprechende Verwendungs
bezeichnung zu führen. Diese Verwendungsbe
zeichnungen sind vom Bundesminister für Aus
wärtige Angelegenheiten unter Bedachtnahme 
auf die internationale übung und die dienst
rechtliche Stellung des Beamten durch Verord
nung zu bestimmen. 

(4) Beamte, die nach § 11 des Wehrgesetzes, 
BGBL Nr. 181/1955, in der Fassung des Bundes
,gesetzeslBGBl. Nr. 185/.1966 Zlur Ausübung 
einer Unteroffiziersfunktion herangezogen wer
den, haben folgende, nach § 8 des Wehrgesetzes 
zukommende militär,~sche Dienstgrade als Ver
wendungsbezeichnungen zu führen: 

1. in den. Verwendungsgruppen E und D: 
Korporal, Zugsführ,er, Wachtmeister, Ober
wachtmeister, Stabswachtmeister, Oberstabs
wachtmeister ; 

2.in der Verwendungsgruppe C: OffiziersteIl
vertreter, Vizeleutnant. 

Leistungsfeststellung und Disziplinarrecht 

Bestellung der Mitglieder der Leistungsfeststel
luhlgs- und D~sziplinarkommi~ionen im Ber,eich 

der Post- und Telegraphenverwaltung 

§ 98. Bei der Bestellung der Mitglieder der 
Leistungsfeststellungs- und der Disziplinarkom
missionen im Bereich der Post- und Telegraphen
verwaltung kommt das dem Zentralausschuß 
zustehende Vorschlagsrecht der in diesem Bereich 
eingerichteten zentralen Vertretung der Dienst
nehmer zu. 

Besondere Bestimmungen für Beamte, die zur 
Ausübung einer Unteroffiziersfunktion heran

gezogen sind 

§ 99. Die §§ 51 bis 95 'sind auf die im § 1 
des Heeresdisziplinargesetzes, BGBl. Nr. 151/ 
1956, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 369/1975, angeführten Beamten, die nach 
§ 11 des Wehrgesetzes zur Ausübung emer 
Unteroffiziersfunkti.;lU herangezogen sind, nicht 
anzuwenden. 

Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen 

Amtstitel 

§ 100. Für die B,eamten in handwerklicher 
Verwendung sind foIgende Amtstitel vorge
sehen: 

in der Ver- in der wendungs- Dienstklasse Amtstitel 
gruppe 

P 1, P 2, P 3 (u Offizial 
III Oberoffizial 

P4, P 5 I, 11 Amtswart 
III Oberamtswart 

Verwendungsbezeichnungen 

§ 101. Beamte; die nach § 11 des Wehrgesetzes 
zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion 
herangezo,gen werden, haben in den Verwen
dungsgruppen P 1 bis P 5 folgende, nach § 8 
des Wehrgesetzes zukommel1Jde militärische 
Dienstgrade als Verwendungsbezeichnungen zu 
führen: Korporal, Zugsführer, Wachtmeister, 
Oberwachtmeister, Stabswachtmeister, Ober
stabswachtmeister. 

Disziplinarrecht 

Besondere Bestimmungen für Beamte, die zur 
Aiusübun,geiner Unteroffiziel'sfunkt~on herange

gezogen sind 

§ 102. Die §§ 51 bis 95 sind auf die im § 1 
des Heeresdisziplinargesetzes in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 369/1975 angeführten 
Beamten, die nach § 11 des Wehrgesetzes zur 
Ausübung einer Unteroffiziersfunktion herange
zogen sind, nicht anzuwenden. 

3. A bs c h ni t t 

WACHEBEAMTE 

Ernennungserfordernisse und Definitivstellungs
erfordernisse 

§ 103. (1) Die GliundausbiJ.dungen für di,e Ver
wendungsgruppe W 1, für dienstführende Wache
beamte lund für Kl'Iiminalbeamte sind nach Maß
gabe des dienstlich.en Bedarfes an solchen Beamten 
abzuhalten. Die Zulassung zu diesen Grundaus
bildung,en 'rst so zu gestalten, ,daß ,dem § 4 Ahs. 3 
Rechnung getragen wird. 

(2) Tnwieweitdie Ernennung auf eine höhere 
Planstdl,e einer V,erwendungsgruppe der Wache
beamten vom Nachweis des erfolgreichen Ab-

500 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 23 von 201

www.parlament.gv.at



24 500 ,der Beilagen 

schlusses einer weiteren Ausbildung abhängJig ist, 
bestiimmt. auf Grund der dienstlichen Erforder
nisse der Zluständige Bundesminister. 

(3) Die Vorsitzenden der Prüfungskommis
sionen für die für Wachebeamte vorgesehenen 
Grundausbildungen und die Sllellvertreterdieser 
Vorsitzenden müssen abweichend vom § 17 
Abs. l' zweiter Satz der Verwendungsgruppe A 
oder W 1 oder - wenn solche ~eamte nicht zur 
Verfügung stehen - der höchsten verfügharen 
Besoldungs- oder Verwendungsgruppe angehören. 

Amtstitel 

§ 104. (1) Für ,die Wachebeamten sind folgende 
Amtstitel vorgesehen: 

in der in der 
Verwen- Dienstklasse Wartezeit Amtstitel dungs- oder Dienst- in Jahren 
gruppe stufe 

Wl II Leutnant 
I1I, IV Oberleutnant 
I1I, IV 4 Hauptmann 
V Major 
VI Oberstleutnant 
VII, VIII Oberst 

W2 Grundstufe Revierinspektor 
1 Bezirksinspektor 
2 Gruppeninspektor 
3 Abteilungsinspektor 

W3 I Inspektor 

(2) Für Er2'Jieher an Justizanstalten sind ab
weichend vom Abs. 1 folgende Amtstitel vorge
sehen: 

1. inder Verwendungsgruppe W 1 an Stelle 
des Amtstitels "Leutnant" ,der Amtstitel 
"Präfekt", an Stelle der Amtstitel "Ober
leutnant", "Hauptmann" und "Major". der 
Amtstitel "Oberpräfekt", an SteHe des Amts
titels "Oberstleutnant" der Amtstitel "Di
rektor", an Stelle des Amtstitels "Oberst'; 
der AmtstJitel "Oberdirektor"; 

2. inder Verw.endungsgruppeW 2 der Amts
~itel "Obererzieher" ; 

. 3. ,in der V,erwendungsgruppe W 3 der Amts
titel "ErZlieher". 

(3) In der ~m Abs. 1 angeführten Wartezeit 
muß der unmittelbar vorher -angeführte Amts
titel geführt worden sein. 

(4) In der Di'enstklasse VIII kann der Amts
titel "General" für die Dauer der Verwendung 
als Leiter des Gendarmeriezentralkommandos 
oder des Generalinspektorates der Wiener Sidler
heitswache - wenn die betreffende Planstelle 
jedoch nicht mit einem Wachebeamten besetzt ist, 
als Stellvertreter - verliehen werden. 

(5) Wachebeamten der Verwendungsgi,uppe 
W 1, die einer Einheit im Sinne des § 1 des Bun
desv,erfassungsgesetzes. über die Entsendung 
österr,eichischer Binheiten zur Hilfeleistung in 
das Ausland auf Ersuchen internationaler Orga
n~satiönen, BGBl. N'r. 173/1965, angehören und 
in ,einer Funktion verwendet werden, die im 
Rahmen dieses Auslandseinsatzes nach der inter
nationaLen übung·die Führung eines höheren 
Amtstitels erfordert, kann für die Dauer dieser 
Verwendung der in ihrer Verwendungsgruppe 
vorgesehene entsprechend höhere Amtsti:tel ver
liehen werden. Soweit in dienst- oder besol
dungsrechtlichen Vorschriften R,echtsfolgen an die 
Innehabung bestimmter Amtstitel' g,eknüpft wer
den, ist heiden im ersten Satz angeführten 
Wachebeamten von jenem Amtstitel ausZiugehen, 
der ihnen auf Grund ihrer dienstrechtlichen 
Stellung im Inland gebührt hätte. 

(6) In die im A:bs. 1 angeführte Wartezeit sind 
Zeiten nicht einzuremnen, während deren die 
Voriückung ,in höhere Bezüge aufgescholben oder 
gehemmt ist. Wird die Zeit der Aufschiebung 
für die Vorrückung angerechnet, ist der Beamte 
jedoch so zu behandeln, als ob die Rechtsfolge 
des ersten Satzes nicht eingetreten wäre. 

Disziplinarrecht 

Besondere Bestimmung,en für Beamte der Bundes
,g.endarmerien 

§ 105. (1) Bei der B,estellung der Diszip1inar
kommission beim Bundesministerium für Inneres 
ist vorzusorgen, daß für die Beamten ,der- Bundes
gendarmerie besondere. Senate gebildet wel"lden 
können. Die Vorsitzenden der SenMe müssen 
nicht rechtskundig sei,n; zu Mitgliedern der Senate 
dürfen nur Gendarmeriebeamte der Verwen
,d~gsgruppen W 1 und W 2 bestellt werden. 

(2) Zu: Dlszipli~aranwälten und deren Stell,. 
:Vertretern -sind Gendarmeriebeamte. der Verwen
dungsgruppe W 1 .zu hestellen; sie müssen nicht 
rechtskundig sein: 

4. A b s c h n i t t 

BERUFSOFFIZIEREUND ZEITVERPFLICH
TETE SOLDATEN 

Erriennungserfordemisse 

. § 106. lnwieweit die Ernennung auf eine 
höhere Planstelle einerVerwendungsgl"UiPpe der 
nerufsoHiziere und der zeitvel'pflichteten Solda
ten yomNachweis des erfolgreichen Ahschlusses 
einer weiter,en Au~bildung abhängig ~st, bestimmt 
auf Grund der dienstLichen Erfordernisse der 
zuständige Bundesminister. 
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Dienstverhältnis der Berufsoffiziere 

§ 107. Die §§ 10 bis 12 sind auf Berufsoffiziere 
mit der Maßg,aibe am.'Uwenden, daß 

1. die Zeit des Präsenzdienstes in d,ie provi
sorische Dienstzeit einzurechnen ist und 

2. im § 12 A'bs. 4 aal die StelLe von zwei J ah
ren drei }ahre treten. 

Dienstverhältnis der zeitverpfl'ichteten Soldaten 

§ 108. (1) Zeitverpflichtete Soldaten stehen .in 
einem :oeitlich begrenzten öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhäl,tnis und ,haben keine Anwartschaü 
auf einen Ruhe(V,ersoligungs)gelllUß. 

(2) Das Dienstverhältnis endet durch Tod, Ent
la'ssung, Künd~gung oder ,Ablauf der Bestellungs
dauer. Eine Weiterbestellung bis zur Gesamt
dauer des Dienstverhältnisses von neun Jahren 
ist zulässig. Das Dienstverhältnis endet jedoch in 
alLen Fällen spätestens mit Ablauf des Jahres, 
in dem der zeitverpf1ichtete Soldat das 40. Le
bensjahr vollendet. 

(3) Das Dienstverhälnnis des zeitverpflichteten 
Soldaten kann von der Dienstbehörde mit Be
scheid gekündigt werden. Kündigungsgründe 
sind: 

1. auf Grund militärärztlichen Gutachtens fest
gestelLter Mangel' der körperlichen oder gei
snigen Eignung; 

2. unbef11iedi,gender Arheitserfolg; 
3. pflichtwidriges Verhalten; 

4. Bedarfsmangel. 

Eine Kündigung durch den zeitverpflichteten 
Soldaten ist unzulässig, wenn er in Disziplinar
untersuchung steht oder mit Gelclverbindlich
keitenaus dem Dienstverhältnis haftet. Sie ist 
ferner dann unzulässig, ';'enn er eine berufliche 
Bildung hereits zur Gänze oder teilweise in An
spruch genommen hat, ,es sei denn, daß ihm eine 
Fortsetzung ,des Di.enstverhältnisses nicht zuge
mutet werden k,a,nn. 

(4) Die Kündigungsfrist hat mit Ablauf eines 
Kalendermonates zu enden unid beträgt nach einer 
Dauer des Dienstverhältnisses von weniger als 
zwei Jahren einen Monat, von zwei Jahren zwei 
Monate und von vier Jahren drei Monate. Der 
Dauer 'des Dienstverhältnisses ist die Dauer des 
Präsenzdiensues zuzurechnen. Die §§ 10 bis 12 
sind auf ,zeiuverpflichtete, Soldaten nicht anzu
wenden. 

(5) Wirde~n zeitverpflichteter Soldat unmittel
barauf eine Planstelle einer Verwendungsg,ruppe 
ernannt, die nicht für ,zeitverpflichtete Soldaten 
vorgesehen ist, so tritt ,dadurch keine Beendigung, 
sondern eine Änderung seines Dienstverhält
nisses als Beamter ein. 

(6 ) Zeitverpflichtete Solda ten, die nach Ablauf 
der zuläsSligen Gesamtdauer des Dienstverhält
nisses oder wegen eines im Dienst erlittenen Un-

falles aus dem Dienstverhältni's ausschei.den, sind 
in den ersten vier Jahren nach B,eendigung des 
Di'enstverhältnisses im Falle der Bewerbung um 
eine Planstelle einer Verwendungsgruppe, die 
nicht für zeitverpflichtete Soldaten vorgesehen 
ist, vorzugsweise zu berücksichtigen, wenn sie 
für die angestrebtePlansnelle gleich gee,ignet s~nd 
wie die übr,igen Bewenber. 

(7) Durch Verordnung der Bundesregierung 
kann bestimmt werden, daß auf bestimmte Plan
stellen ,der Bundesverwaltung nur Personen er
,nannt werden dürfen, auf die Abs. 6z'utrifft. 

Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen für 
Berufsoffiziere ' 

§ 109. (1) Für die BerufsoJfiziere sind folgende 
Amtstitel vorgesehen: 

in der 
Ver- in der wen- Dienst- sonstige Amtstitel' dungs- klasse Voraussetzung 
grup-

pe 

H 1 III Oberleutnant 

IV Hauptmann 

V Major -
VI Oberstleutnant 

VII, VIII Oberst 

IX General 

H2 H, III während der Aus- Fähnrich 
bildung an der 
Theresianischen 
Militärakademie 

11, III nach dem erfolg-
reichen Abschluß 

Leutnant 

der Grundaus-
bildung für die 
Verw'endungs-
gruppe H 2 

II, III nach drei J amen, Oberleutnant 
in denen der Amts-
titel "Leutnant" 
gefUhrt wurde 

11, III nach fünf Jahren, Hauptmann 
in denen der Amts-
titel" Oberleutnant" 
geführt wurde 

IV, V Hauptmann 

V nach erfolgreichem 
Abschluß der' Aus-

Major 

bildung fur den 
Stabsoffizier oder in 
der Verwendung als 
Musikoffizier 

VI Oberstleutnant 

VII, VIII 1 Oberst 

(2) Den im Abs. 1 für· die Di,enstklass,en III his 
VIII der Verwendungsgruppe H 1 vor:gesehenen 
Amtstiteln ist je nach Verwendung hinzuzu-
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fügen: "des Genemlstabsdienstes", 
danz.dienstes" oder "des höher,en 
nischen Dienstes". 

"des Inten
mili,1:äl1tech-

(3) In der Dienstklasse VIII der Verwendungs
gruppe H 1 kann den Sektionsleitern im Bundes
ministerium für LandesverteicLigung, -dem Gene
raltruppeninspektor, dem Armeekommandanten, 
dem Stellvertreter des Armeekommandanten, 
dem Chef des Stabes des Armeekommandos, den 
Korpskomma,nda,nten, dem Kommandanten -der 
Landesverteidigungsakademie und dem Komman
danten der Theresianischen Militärakademie für 
die Dauer di.eser Verwendung an Stelle des Amts
titels "Oberst" der Amtstitel "Generalmajor" 
verliehen werden. 

(4) Für tdi,e als Militärseelsorger verwendeten 
Berufsoffi-ziere sind abweichend vom Abs. 1 fol
gende Amt,stitel vorgesehen: 

in der Dienst-! 
klasse 

III 
IV 
V 
VI 

VI 

VII 

sonstige 
Voraussetzung 

römischekatholischer 
Militärseelsorger 

evangelischer Militär
seelsorger 

Stellvertreter des 
Militärvikars 
Leiter der 
Evangelischen 

Militärsuperinten
dentur 

Amtstitel 

Militärkaplan 
Militärkurat 
Militäroberkurat 
Militärsuperior 

Militäroberpfarrer 

Militärdekan 
Militärprovikar 

Militärsuperinten
dent 

(5) Für die als Militärärzte, Militärapotheker 
oder Militäruierärzte v,erwendeten Bel'ufsoffiziere 
sind Amtstttel vorgesehen, die sich aus dem im 
Abs. 1 angeführten Amtstitel und - an Stelle 
,des '1m Abs. 2 angeführten Bestandteils dieses 
Amtstitels - aus dem Zusatz "... arzt", 
" . .. apotheker" oder " ... veterinär" zus,am
mensetzen. Für 'an Krankenanstalten v,erwendete 
Militärärzte ist, wenn sie als Leiter einer Kran
kenabteilung im Sinne des § 4 Abs. 6 
des Ärztegesetzes v erw,endet werden, 
die VerwerudiU11@sbezeichnung "Primararzt d." 
(unter Hinzufügung . ,der Hezeichnung 
der Krankenanstalt), wenn sIe als Leiter eIner 
Kra11'kenanstal t v,erwendet werden, die Ver
wendungsbezeichnung "Ärztlicher Leiter cl." (un
ter Hinzufü,gung der ,Beze,ichnung der Kranken
anstalt) vorgesehen. Für den mit der Führung 
der militärmedizinischen Agenden 1m Bundes
ministenium für Landesv,er.teidigung betrauten 
Militärarzt ist in der Dienstklass,e VIII die Ver
wendungsbezeichnung "Generalarzt" vo,rgesehen. 

(6) Die Abs. 5 und 6 des § 104 sQndauf Berufs
offizieresinng,emäß anzuwenden. 

Amtstitel für zeitverpflichtete Soldaten 

§ 110. Für zeitverpflichtete Soldaten sind fol
gende Amtstitel vorgesehen: 

in der Ver
wendungs

gruppe 

in der 
Dienststufe 

Amtstitel 

H3 

H4 

5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 

Wachtmeister 
Oberwachtmeister 
Stabswachtmeister 

\'(i'ehrmann 
Gefreiter 
Korporal 
Zugsführer 

Disziplinarrecht 

§ 111. Die §§ 51 his 95 sind auf die im § 1 des 
Heaesdisziplinangesetzes in der Fasswng des Bun
desgesetzes BGB!. Nr. 369/1975 angeführten Be
rufsoffiziere und zeit'Verpflichteten Soldaten nicht 
anzuwenden. 

5. Ab s c h n i t t 

STAATSANWÄLTE 

Planstellen und Amtstitel 

§ 112. Die ,PlansteUen und Amtstitel de'r Staats
anwälte sind folgen,den Standesgruppen zuzuord
nen: 

Standes-I Planstelle 
! 

Amtstitel 
gruppe 

2,3,4 
I Staatsanwalt 
I 

4, 5 b Gruppenleiter der Staats- Erster Staats-
anwaltschaft, I..eiter einer anwalt 
Staatsanwaltschaft, die 
nicht weiter unten 
angeführt ist 

5 Leiter der Staatsaanwalt- Erster Staats-
schaft Eisenstadt, Feld- anwalt 
kireh, Leiter einer Staats-
anwaltschaft mit fünf 
oder mehr systemisierten 
staatsanwaltschaftlichen 
Planstellen 

5,6 b Leiter der Staatsanwalt- Leitender Erster 
schaft am Sitz eines Staatsanwalt 
Oberlandesgerichts, 
Leiter der Staatsanwalt-
schaft Klagenfurt, Salz-
burg 

3,4, 5 b Stellvertreter des Leiters I Oberstaatsan-
der Oberstaatsanwalt-

I 
waltstell-

schaft vertreter 
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Standes-! Planstelle gruppe 

5 Erster Stellvertreter des 

5,6 b 

5,6b 

6 

7 

Leiters der 
Oberstaatsanwaltschaft 

I 
Leiter der 

Oberstaatsanwaltschaft 

I 
Stellvertreter des Leiters 

der Generalprokuratur 

Erster Stellvertreter des 
Leiters der 
Generalprokuratur 

\ 

Leiter der 
Generalprokuratur 

Urlaub 

I Amtstitel 

Erster Ober
staatsanwalt
stellvertreter 

I 
Oberstaatsan

anwalt 

I Generalanwalt 

I 

Erster General
anwalt 

I 
General

prokurator 

§ 113., Für das Ausmaß des Erholungsurlaubes 
der Staatsanwälte gilt § 72 des Richterdienst
gesetzes sinngemäß. 

6. Ab s c h n i t t 

HOCHSCHULLEHRER 

Ernennung und Definitivstellung 

§ 114. (1) § 4 Abs. 1 Z. 1 und 41St auf 
ordentliche Universitätsprofessoren SOWIe auf 
ordentliche und außerordentliche Hochschul

Leistungsfeststellung 

§ 117. Die §§ 40 bis 50 sind auf Hochschul
lehrer nicht anzuwenden. 

Disziplinarrecht 

§ 118. (1) Bei der Bestellung der Disziplinar
kommission beim Bundesministerium für Wissen
schaft und Forschung ist vorzusorgen, daß für 
Hochschullehrer besondere Senate gebildet werden 
können. 

(2) Ein Mitglied des Senates der Disziplinar
kommission (Disziplinaroberkommission) muß je
ner Gruppe von Hochschullehrern angehören, 
der der Beschuldigte angehört. 

§ 1 i 9. Zu Disziplinaranwälten und deren Stell
vertretern sind rechtskundige Hochschullehrer zu 
bestellen. Die Disziplinaranwälte sind in dieser 
ihrer Eigenschaft dem Bundesminister für Wissen
schaft und Forschung unmittelbar unterstellt. 

7. Abschnitt 

LEHRER 

Ernennungserfordernisse 

§ 120. (1) Eine Berufspraxis, die im Zusam
menhang mit einer abgeschlossenen schulmäßigen professoren nicht anzuwenden. 

(2) Die §§ 10 bis 12 sind auf Hochschul- Ausbildung oder einer sonstigen Berufsausbildung 
ehrer nicht anzuwenden. für Lehrer vorgeschrieben ist, ist - soweit die 

Amtstitel 

Anlage 1 nichts anderes bestimmt - nach Ab-
schluß der vorgeschriebenen Ausbildung zurück
zulegen. 

§ 115. (1) Für. die Hochschullehrer sind je 
nach Verwendung folgende Amtstitel vorgesehen: (2) Lehrer an zweisprachigen Schulen oder 
Ordentlicher Universitätsprofessor, Ordentlicher Klassen sowie an Schulen oder Klassen mit einer 
Hochschulprofessor, Außerordentlicher Universi- anderen als der deutschen Sprache als Unterrichts
tätsprofessor, Außerordentlicher Hochschulpro- sprache haben in allen Fällen die der Schulart 
fessor, Universitätsassistent, Hochschulassistent entsprechende Befähigung zur Erteilung des Un
sowie nach Maßgabe des § 3 Abs. 2 des Hoch~ terrichtes auch in der betreffenden Unterrichts
schulassistentengesetzes, BGBl. Nr. 216/1962: sprache nachzuweisen, sofern sie in dieser Upter
Oberassistent. nchtssprache tatsächlich Unterricht zu erteilen 

haben. 
(2) Für Universitätsassistenten an der medi-

zinischen Fakultät emer Universität ist ab- (3) Religionslehrer und Lehrer für Religions-
weichend vom Abs. 1 der Amtstitel "Assistenz- pädagogik haben in allen Fällen die kirchlich 
arzt" vorgesehen. Nach Erwerbung der Lehrbe- (reEgionsgeseUschaftlich) erklärte Befähigung und 
f~gnis als Universitätsdozent oder Zurücklegung Ermächtigung für die Erteilung des entsprechen
emer für die Vorrückung anrechenbaren Zeit den Unterrichtes an der betreffenden Schulart 
von zwölf Jahren tritt a,n die Stelle dieses Amts- nach den hiefür geltenden kirchlichen (religions
titels der Amtstitel "Oberarzt". gesellschaftlichen) Vorschriften nachzuweisen. 

Urlaub 

§ 116. Die §§ 25 bis 39 sind auf ordentliche 
Universitätsprofessoren sowie auf ordentliche und 
außerordentliche Hochschulprofessoren nicht an-
zuwenden. . 

Eine Nachsicht von diesem Erfordernis ist ausge-
schlossen. 

Amtstitel 

§ 121. (1) Für die" Lehrer sind folgende Amts
titel vorgesehen: 
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Verwen- Amtstitel 
Verwen- Amtstitel 

dungs-
grup- in den Gehalts-

I 
ab der Gehalts-

dungs-
in den Gehalts-

I 
ab der Gehalts-

pe(n) stufen 1 bis 9 stufe 10 
gruppe 

stufen 1 bis 9 stufe 10 

LPA,LlI Professor je nach Verwendung 

je nach Verwendung Kindergärtnerin an Oberkindergärtnerin 

Berufsschullehrer Berufsschuloberlehrer 
übungskindergärten an übungskindergärten 
Lehrer für (unter Oberlehrer für (unter 

Erzieher Obererzieher Hinzufügung des Hinzufügung des 
Fachlehrer Fachoberlehrer L3 Unterrichtsgegen- Unterrichtsgegen-
Kindergärtnerin an Oberkindergärtnerin an standes) standes) 

L2 übungskindergärren übungskindergärten - Sonderkinder- Ohersonderkinder-
Sonderkinder- Ohersonderkinder- gärtnerin gärtnerin 

gärtnerin gärtnerin 
Sonderschullehrer Sonderschuloberlehrer 
übungsschullehrer ühungsschuloberlehrer 

(2) Für'die Lehrer sind abweichend vom Abs. 1 folgende Amtstitel vorgesehen: 

für den Amtstitel 

Leiter emer Schule, eines Bundeskonvikts, zum Direktor 
Direktor' ernannten fachlichen Leiter eines, 
Hochschulinstituts ' 

Stellvertreter des Leiters an einer Bundeserzie- Direktorstellvertreter 
hungsanstalt 

Vorstand eirier Abteilung einer Lehranstalt im Abteilungsvorstand 
Sinne schulrechtlicher Vorschriften 

Fachvorstand einer Lehranstalt für wirtschaft- Fachvorstand 
liche Frauenberufe, zum Fachvorstand ernann-
ten fachlichen Leiter eines Hochschulinstituts 

Erziehungsleiter an einer Bundeserziehungsan- Erziehungsleiter 
stalt 

Urlaub 'hauptsächlich verwendet wird. Bei einem Ver-
, fahren gegen ,einen Religionslehrer hat dieses § 122. Die §§ 25 bis 33, 38 und 39 sind auf ' 

Lehrer nicht anzuwenden. 'Mitglied Religionslehrer desselben Bekenntnisses 
. zu sein; für die Bestellung dieses Religionslehrers 
ist ein Vorschlag der entsprechenden gesetzlich Leistungsfeststellung 

: anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft 
§ 123. Im Verfahr,en über ,dtie Leis,tungsf.est- einzuholen. 

stell urig für einen Religionslehrer hat der Lei-
stlUngsfestste,lIun~kom. mission ein Re1igionslehrer § 125 F" Sch 1,1 't d t: L h 
d Ib ' 'B k' h"" f"" d" B • ur u el er un sons 1ge e rer esse, en ,e enntThlISSeS anzuge oren;, ur' le e-, . f"" E "h d" " d L' d 

'd" 1"" I' h . " , chL sowie ur rzw er, lean emer em an es-
stellung" Leses Re 19lOns e rers 1st em Vors ag ch 1 h d Sch 1 (Sch"" 1 h" ) , 

I" . ch 's u rat unterste en en, u euer elm ver-der ,eno$lpr,echeruden ges,etzlchanerkannten Kir e: d d " d D' . I' k . , . 
d R I· . 11 ch f . h I, ,wen et wer en, sm lSZIP mal' ommlSSlOnen o er e IglOnsgese s a t emz,u 0 en. 'b' . d L d ch I . 'ch D 

Disziplinarrecht 

§ 124. (1) Bei der Bestellung der Disziplinar
kommission beim Bundesministerium für Unter
richt und Kunst ist vorzusorgen, daß für Lehrer 
besondere Senate gebiLdet wet1den können. 

(2) Ein Mitglied des Senates muß Lehrer sein 
und soll an einer Schule jener Schulart (Schüler
heim) tätig sem, an der der beschuldigte Lehrer 

\ 

el Je em an ess urat emzun ten. er 
Rechtszug gegen Erkenntnisse dieser Kommis
sionen geht an die Disziplinaroberkommission. 
§ 124 ist sinngemäß anzuwenden. 

§ 126. Im Falle eines Schuldspruches hat das 
Erkenntnis den Verlust der aus der Innehabung 
einer schulfesten Stelle fließenden Rechte auszu

'sprechen, sofern dies aus dienstlichen Interessen 
geboten erscheint. 
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§ 127. § 124 ist über den Bereich des Bundcs
ministeriums für Unterricht und Kunst hinaus 
sinngemäß für jene Zentralsüellen anzuwenden, 
in deren Bereich Lehrer verwendet werden. 

. 8. Ab s eh n i t t 

BEAMTE DES SCHULAUFSICHTSDIENSTES 

Ernennung 

§ 128; § .4 Abs. 1 Z. 4 und die §§ 10 bis 12 
sind auf Beamte des Schulaufsichtsdienstes nicht 
anzuwenden. 

Amtstitel 

§ 129. Für Beamte. des Smulaufsichtsdienstes 
ist in der Verwendungs gruppe S 1 der Amtstitel 
"Landesschulinspektor" und in der Verwendungs
gruppe S 2 je nam Verwendung der Amtstitel 
"Bezirksschulinspektor" oder "Berufsschulinspek
tor" vorgesehen. 

SCHL USSTEIL 

. Außer kraft treten von Rechtsvorschriften 

§ 130. (1) (Verfass~ngsbestünmung) Die Ver
fassungsbestimmungen des. 

1. § 17 Abs.l der Di~nstpragmatik, RGBl. 
Nr. 15/1914, in der .Fassung des Bundes
gesetzes BGBl. Nr. 148/1969, 

2. § ,17 Abs. 1 der Lehrer-Dienstpragmatik, 
RGBl.Nr. 319/1917, in der Fassung des 
Bundesges.etzes BGB!. Nr. 287/1969, 

3. § 13 Abs., 6 des Gehaltsüherleitungsgesetzes, 
BGB!. Nr. 22/1947, in der Fassung des Bun
desgesetzes BGBl. Nr. 243/1970 

werden aufgehoben. 

(2) Ferner treten außer Kraft: 
1. Die Verordnung des Ministeriums des 

lnnern im Einvernehmen mit dem Ministe
rium für Cultus und Unterricht, betreffend' 
neue Bestimmungen üher die Aufnahme von 
Pr aktie anten für den Staatsbaudienst, die 
Erlangung einer besoldeten Anstellung in 
demselben und die Prüfung für den Staats
baudienst, RGBl. Nr. 82/1879, in ·der Fas
sung der Verordnung BGBl.Nr. 327/1923, 
auf Gesetzesstufe gehoben durch das Bundes-
gesetz BGB!. Nr. 334/1965;" . 

2. die Dienstpragmatik,RGBl. Nr. 15/1914, in 
der zuletzt geltenden Fassung, mit Aus

, nahme der Art. I, VI und VII und der §§ 13. 
21 bis 35, 67, 71, 72, 75 bis 77, 79, 80 
Abs. 2 und der §§ 81 bis 86; 

3. die Lehrerdienstpragmatik,RGBl. Nr. 319/ 
1917, ,in der zuletzt .geltenden Fassung, mit 
Ausnahme der Art. I, II und IV und der 
§§ 13, 22 bis 38, 42 bis 44, 47, 55, 69 bis 72, 
74, 76, 77, 81 bis 85, 86 Abs. 2 und der 
§§ 87 bis 92 und 94; 

·4. das Gesetz betreffend die definitive Anstel
lung von Bezirksschulinspektoren, StGBl. 
Nr. 291/1919, in der zuletzt geltenden Fas
sung; 

5. das Gesetz zur Regelung der dienstlichen 
Stellung und der Bezüge der Landesschul
inspektoren, StGBl. Nr. 163/1920, in der 
zuletzt geltenden Fassung; 

6. das Bundesgesetz betreffend die Handhab~.mg 
der Disziplinargewalt über die Bundeslehrer 
an den Hochschulen, BGBl. Nr. 334/I1/1934, 
in der zuletzt geltenden Fassung, soweit es 
Bundesbeamte betrifft; 

7. das Gehaltsüberleitungsgesetz, BGBl. Nr. 22/ 
1947, in der zuletzt geltenden Fassung, mit 
Ausnahme der §§ 1 Abs. 1, 24, 45 j, 66, 67, 
69 und 71; 

8. dill Kundmachung des Bu'ndesministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft, betreffend 
die Erlassung einer Vorschrift über die Fam
prüfung für den gehohenen technischen 
Fachdienst bei den Agrarbehörden, BGBl. 
Nr. 17/1949, auf Gesetzesstufe gehoben 
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 334/1965; 

9. die Kundmachung des Bundesministeriums 
für Land-. und Forstwirtschaft, betreffend 
die Erlassung einer Vorschrift über die Fach
prüfung für den mittleren technischen Dienst 
bei den Agrarbehörden, BGBl. Nr. 18/1949, 
auf Gesetzesstufe gehoben durch das Bundes
gesetz BGBl. Nr. 334/1965; 

10. die Besondere Prüfungsvorschrift für den 
Höheren Verwaltungsdienst beim Rech
nungshof, kundgemacht in der "Wiener 
Zeitung" vom 2. Feber 1950, auf Gesetzes
stufe gehoben durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr.334/1965; 

11. die Verordnung des Bundesministeriums für 
- Verkehr und verstaatlichte Betriebe betref
fend die Prüfung für den beweglichen Flug
sicherungsdienst und den Flugverkehrs
kontrolldiertst, BGBl. Nr. 179/1955, auf Ge
setzesstufe gehoben durch das Bundesgesetz 
BGBl. .Nr. 334/1965; . 

12. das Bundesgesetz über die Mitwirkung des 
Bundeskanzleramtes bei der Besetzung von 
Dienstposten im Bereiche des Bundes,' BGBl. 
'Nr: 82/1963, in der zuletzt geltenden Fas
sung, soweit es sich auf Dienstposten für 
Beamte bezieht. 
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Änderungeri von Rechtsvorschriften 

Änderungen der Dienstpragmatik 

S 131. Die Dienstpragmatik in der Fassung des 
§ 130 Abs. 2 Z. 2 wird wie folgt geändert: 

1. § 76 erhält folgende Fassung: 

"S 76. (1) Ein Beamter ist von Amts wegen 
in den zeitlichen Ruhestand zu versetzen, wenn 
er infolge Krankheit länger als ein Jahr vom 
Dienst abwesend ist, sofern nicht die Voraus
setzungen für die Versetzung in den dauernden 
Ruhestand vorliegen. 

(2) Bei Berechnung der einjährigen Dauer einer 
durch Krankheit verursachten Abwesenheit vom 
Dienst ist eine dazwischenliegende, im U rlaubs
v,emältnis zugebrachte Zeit nicht als Unterbre
chung anzusehen. Eine dazwischenliegende aktive 
Dienstleistung ist nur dann als Unterbrechung 
anzusehen, wenn sie mindestens die halbe Dauer 
der unmittelbar vorhergegangenen durch Krank
heit verursachten Abwesenheit vom Dienst er
reicht. In diesem Fall ist das Jahr erst vom Ende 
dieser Dienstleistung an zu rechnen. Bei einer 
dazwischenliegenden Dienstleistung von kürzerer 
Dauer sind bei Berechnung der einjährigen 
Krankheitsdauer die einzelnen Krankheitszeiten 
zusammenzurechnen. " 

2. Nach § 86 wird eingefügt: 

,,§ 87. Ein Beamter, über den durch drei auf
einanderfolgende Kalenderjahre die Feststellung 
Igetroffen wurde, daß <er den von ihm zu erwar
tenden Arbeitserfolg trotz Ermahnup.g nicht auf
weist, 'gilt mit der Rechtskraft der Feststellung 
für das dritte Kalenderjahr als entlassen." 

Änderungen der Lehrerdienstpragmatik 

§ 132. Die Lehrerdienstpragmatik in der Fas
sung des § 130 Abs. 2 Z. 3 wird wie folgt geän
dert: 

1. § 86 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Bei Berechnung der im Abs. 1 Z. 1 vor
gesehenen einjährigen Dauer einer durch Krank
keit verursachten Abwesenheit vom Dienst ist 
eine dazwischenliegende, im Urlaubsverhältnis 
zugebrachte Zeit nicht als Unterbrechung anzu
sehen. Eine dazwischenliegende aktive Dienst
leistung ist nur dann als Unterbrechung anzu
sehen, wenn sie mindestens die halbe Dauer der 
unmittelbar vorhergegangenen durch Krankheit 
verursachten Abwesenheit vom Dienst erreicht. 
In diesem Fall ist das Jahr erst vom Ende dieser 
Dienstleistung an zu rechnen. Bei einer dazwi
schenliegenden Dienstleistung von kürzerer 
Dauer sind bei Berechnung der einjährigen 
Krankheitsdauer die einzelnen Krankheitszeiten 
zusammenzurechnen. " 

2. Nach § 94 wird eingefügt: 

,,§ 95.· Ein Lehrer, über den durch drei auf
einanderfolgende Schuljahre die Feststellung ge
troffen wurde, daß er den von ihm zu erwarten
den Arbeitserfolg trotz Ermahnung nicht auf
weist, gilt mit der Rechtskraft der Feststellung 
für das dritte Schuljahr als entlassen." 

Änderung des Dienstre~tsverfahrensgesetzes 

§ 133. Im Dienstrechtsverfahrensgesetz, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBL Nr. 298/ 
1960, erhält § 1 Abs. 3 folgende Fassung: 

,,(3) Auf das Verfahren in Disziplinar(Dienst
straf)angelegenheiten finden die Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes keine Anwendung, wenn 
die Gesetze und Verordnungen dafür ein beson
deres Verfahren vorschreiben." 

Übergangsbestimmungen 

Ernennungs- und Definitivstellungserfordernisse 

§ 134. (1) Die in der Anlage 2 angeführten 
Ausbildungs- und Prüfungsvorschriften gelten so 
lange als Bundesgesetze weiter, bis die auf Grund 
des § 14 Abs. 5 für die betreffenden Verwen
dungen erlassenen Verordnungen in Kraft treten. 
Auf die in der Anlage 2 angeführten Ausbil
dungs- und Prüfungsvorschriften sind § 14 
Abs. 7, § 15 Abs. 1 bis 3, § 16 Abs. 2 bis 5, 
§ 17, § 18 Abs. 2 bis 7, §§ 19 his 21 und § 143 
dieses Bundesgesetzes anzuwenden~ 

(2) Mitglieder der Prüfungskommissionen, die 
gemäß. § 13 des Gehaltsüberleitungsgesetzes be
stellt wurden und zum Zeitpunkt des Inkraft
tretens der §§ 13 bis 21 dieses Bundesgesetzes 
dieses Amt noch bekleiden, bleiben bis zum Ab
lauf ihrer Bestellungsperiode oder bis zum Ein
tritt eines der im § 17 Abs. 3 oder 4 dieses 
Bundesgesetzes angeführten Gründe, längstens 
aber bis zur Neuregelung der Grundausbildung 
für die betreffende Verwendung gemäß § 14 
Abs. 5 dieses Bundesgesetzes im Amt. 

(3) § 19 Abs. 8 ist mit der Maßgabeanzu
wenden, daß die bisherige un:d die entsprechende 
neue Dienstprüfung als selbe Dienstprüfung an-' 
zusehen· sind. 

(4) Ist der erfolgreiche Abschluß einer Grund
ausbildung Ernennungs- oder Definitivstellungs
erfordernis öder Teil eines solchen, so gelten die 
entsprechenden· Anstellungs- und Definitivstel
lungserfordernisse des bisherigen Dienstzweiges 
für die betreffende Verwendung bis zu dem in 
Abs. 1 umschriebenen Termin weiter. Soweit je
doch diese weitergeltenden Anstellungs- und De
finitivstellungserfordernisse den erfolgreichen Ab
schluß bestimmter Hochschulstudien vorschrei-
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ben, treten die entsprechenden Bestimmungen 
der Anlage 1 bereits mit ihrem Inkrafttreten an 
die Stelle dieser bisherigen Bestimmungen. 

(5) Abweichend vom Abs. 4 ist das in den 
Dienstzweigen 20, 24 und 26 der Dienstzweige
ordnung der Beamten der Allgemeinen Verwal
tung (Anlage zu Abschnitt I des Gehaltsüber-' 
leitungsgesetzes) angeführte Erfordernis einer we
nigstens fünf jährigen Verwendung in einem 
Dienst bei einer inländisdlen Gebietskörper
schaft nach dem Inkrafttreten dieser Bestimmung 
nicht mehr anzuwenden. 

§ 135. (1) Der Nachweis der abgeschlossenen 
Hochschulbildung im Sinne der Anlage 1 ist bei 
Bediensteten, auf deren Hochschulstudium die 
Bestimmungen des Allgemeinen Hochschul-Stu
diengesetzes und ,der nach ihm erlassenen beson·de
ren Studiengesetze nicht ,mzuwenden sind, wie 
folgt zu erbringen: 

1. bei den rechts- und staatswissenschaftlichen 
Studien und bei den Studien an einer Hoch
schule technischer Richtung (Technische 
Hochschule, Montanistische Hochschule, 
Hochschule für Bodenkultur) durch die er
folgreiche Ablegung der in den Studien- und 
Prüfungsordnungen hiefür vorgesehenen 
Staatsprüfungen; 

2. bei den staatswissenschaftlichen Studien durch 
. die Erwerbung des Doktorates der Staats

wissenschaften ; 

3. bei den theologischen Studien durch die er
folgreiche Vollendung der in den Studien
und Prüfungsvorschriften hiefür vorgesehe
nen Studien an einer theologischen Fakultät 
oder an einer gleichgehaltenen geistlichen 
Lehranstalt; 

4. bei den medizinischen Studien durch die Er
werbung des Doktorates der Medizin; 

5. bei den philosophischen Studien durch die 
Erwerbung des Doktorates der Philosophie 
oder durch die erfolgreiche Ablegung der 
Lehramtsprüfung für höhere Schulen (oder 
der früheren Lehramtsprüfung für Mittel
schulen) einschließlich des vorgeschriebenen 
Probejahres; 

6. bei den pharmazeutischen Studien durch die 
Erwerbung des akademischen Grades eines 
Magisters der Pharmazie; bei Lehrern durch 
eine zusätzliche einjährige Fachausbildung 
oder durch den akademischen Grad eines 
Magisters der Pharmazie und die Erwerbung 
des Doktorates der Philosphie, wenn die 
strenge Prüfung aus Chemie oder Botanik 
oder Pharmakognosie mit einem zweiten 
naturwissenschaftlich-mathematischen Fach 
abgelegt wurde; 

7. bei den Studien an der Akademie der bilden
den Künste durch die erfolgreiche Zurück
legung einer Meisterschule für Architektur 
oder durch die Erwerbung des Diploms der 
Meisterschule für Konservierung und Tech
nologie; 

8. bei den Studien an der Akademie für ange
wandte Kunst durch das Diplom einer Mei
sterklasse für Architektur; 

9. bei den Lehrern abweichend von den Z. 7 
und 8: 
a) bei den Studien an einer Meisterschule 

für Kunsterziehung an der Akademie 
der bildenden Künste durch die erfolg
reiche Ablegung der Lehramtsprüfung 
für höhere Schulen (oder ·der früheren 
Lehramtsprüfung für Mittelschulen ein
schließlich des vorgeschriebenen Probe
jahres); 

b) bei den Studien der Architektur durch 
das Diplom einer Meisterklasse für 
Architektur an der Akademie der bil
denden Künste oder durch das Diplom 
einer Meisterklasse für Architektur an 
der HochsdlUle für angewandte Kunst; 

10. bei den tier ärztlichen Studien durch die 
Erwerbung des tierärztlichen Diploms; 

11. bei den Studien an der Hochsmule für Welt
handel durch die Erwerbung des Doktorates 
der Handelswissenschaften oder durm die 
erfolgreime Ablegung der Lehramtsprü
fuug für mittlere kaufmännisme Lehran~ 
stalten (frühere Lehrbefähigungsprüfung für 
Diplomhandelslehrer). 

(2) Die Erwerbung des Doktorates der Wirt
smaftswissensmatten auf Grund eines im Gebiet 
der Republik österreich erworbenen Diploms 
für Diplom-Volkswirte, Diplom-Kaufleute oder 
Diplomhandelslehrer ist der Erwerbung des 
Doktorates der Handelswissensmaften an der 
Hochschule für Welthandel gleimzuhalten. Glei
ches gilt für die Erwerbung des Diploms für 
Diplom-Volkswirte, sofern das betreffende Stu
dium nach dem 30. September 1965 abgeschlos
sen wurde. 

(3) Das Studium an der Homschule für Welt
handel ist bei Beamten der Verwendungsgrup
pen A und H 1 aum durch die Erwerbung des 
akademisch·en Grades eines Diplomkaufmannes 
als vollendet anzusehen, wenn der Beamte diesen 
akademischen Grad vor dem 1. Jänner 1960 
erworben und überdies das zweisemestrige Auf
baustudium an der Homsmule für Welthandel 
absolviert hat. 

(4) Bei Lehrern ist dem Diplom einer Meister
klasse für Architektur an der Homschule für 
angewandte Kunst das Diplom einer Meister-
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klasse für Architektur an der Akademie für 
angewandte Kunst sowie das Diplom einer Fach
klasse für Architektur an der ehemaligen Reichs
hochschule für angewandte Kunst öder der ehe
maligen Hochschule für angewandte Kunst gleich-

. zuhalten. 

§ 136. (1) Anstellungs~ oder Definitivstellungs
erfordernisse oder Teile von solchen Erforder
nissen, die nach den vor dem Inkrafttreten der 
Anlage 1 geltenden Bestimmungen erfüllt wur
den, gelten auch als nach den neuen Rechtsvor
schriften erfüllt. 

(2) Beamte, die sich .zum Zeitpunkt des In
krafttretens der Anlage 1 im provisorischen 
Dienstverhältnis befinden, können die für ihre 
Verwendung vorgesehenen Definitivstellungser
fordernisse bis längstens zwei Jahre nach dem 
Inkrafttreten der Anlage 1 entweder nach den 
zuletzt geltenden Bestimmungen des Gehalts
überleitungsgesetzes oder nach' den neuen Be
stimmungen dieses Bundesgesetzes erfüllen. Nach 
Ablauf dieser Frist können unbeschadet der 
Besti~mungen der §§, 134 und 135 die Definitiv
stellungserfordernisse nur mehr nach den neuen 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes erfüllt 
werden. 

Leistungsfeststellung 

§ 137. Nach den bisher geltenden Rechtsvor
schriften ergangene Dienstbeurteilungen bleiben 
bis zu einer Feststellung nach diesem Bundes
gesetz unberührt. Eine Gesamtbeurteilung mit 
"ausgezeichnet" gilt als Feststellung im Sinne 
des § 46 Abs. 1 Z. 1,eine Gesamtbeurteilung 
mit "nicht entsprechend" gilt als Feststellung 
im Sinne des § 46 Abs. 1 Z. 2. Bei einer sonstigen 
Gesamtbeurteilung ist anzunehmen, ·daß der 
Beamte den von ihm zu erwartenden Arbeits-
erfolg aufgewi~sen hat. ' 

Disziplinarl"'echt 

§ 138. {1) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der §§ 51 bis 95 anhängige Disziplinarverfahren 
sind von den nach diesem Bundesgesetz einge
l"'icht,eten DisZliplinarkommissionen auf Grund der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fortzu
führen. Dabei sind die nach diesem Bundesgesetz 
eingericht~ten ' Disziplinarkommisstonen zur 
Fortführung der bei den bisherigen Disziplinar
kommissionen und Disziplinaroberkommissionen 
anhängigen Disziplinarverfahren, zur Entschei
dung über Rechtsmittel' gegen Disziplinarer
kenntnisse, die vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes von den bisherigen Disziplinar
kommissionen erlassen wurden, und zur Ent
scheidung iiber. Beschwerden gegen Ordnungs
strafen zuständig. Die nach diesem Bundesgesetz 
eingerichtete Disziplinaroberkommission ist zur 
Fortführung der bei der bisherigen Obersten 

Disziplinarkommission anhängigen Verfahren 
sowie zur Entscheidung über Rechtsmittel gegen 
Disziplinarerkenntnisse, die von den bisherigen 
Diszi plinarober kommissionen erlassen wurden, 
zuständig . 

(2) Rechtsmittel im Sinne des Abs. 1 können 
auch nach Inkrafttreten der ,§§ 51 .bis 95, jedoch 
nur innerhalb der in den bisher geltenden 
Bestimmungen vorgesehenen Rechtsmittelfristeri, 
erhoben werden. 

(3) Das Verfahren gilt von dem Zeitpunkt an 
als anhängig, in dem dem beschuldigten Beamten 
der Verweisungsbeschluß zugestellt worden ist. 

überleitung von Beamt,en in handwerklicher 
Verwendung 

§ 139. Die Beamten der bisherigen Verwen
dungsgruppe P 5 gelten als Beamte der neuen 
Verwendungs gruppe P 4, die Beamten der his~ 
herigen Verwendungsgruppe P 6 gelten als 
Beamte der neuen Verwendungsgruppe PS. 

Lehrer 

§ 140. (1) Ernennungen in die Verwendungs
gruppen L 2b 3 und L 2b 2 sind nicht mehr 
zulässig. 

(2) Auf die an der Heeresversorgungsschule 
verwendeten Lehrer sind die Lehrerdienstprag
matik in der FtassUingder §§ ,130 und 132 und 
das Lehrverpflichtungsgesetz, BGBl. Nr. 244) 
1965, anzuwenden. 

§ 141. (1) Wachebeamte der Verwendungs
gruppe W 3, die die Voraussetzungen der Z. 1 
lit. a und b der Ernennungserfordernisse der 
Verwendungsgruppe W 2 (Anlage 1) erfüllen, sind 
zu nachsuehenden Terminen z.u' Beamten der 
Gl'undstmfe der Verwendungsgruppe W 2 zu er
nennen: 

1. W,achebeamte der Dienstklasse IV mit 
1. Ju:li 1978; 

2. Wachebeamte ,der Dienstklasse 111 mit 
1. Jänner 1979; 

3. die übrigen Wachebeamten ab 1. Jänner 
1980. 

(2) Für Wachebeamte, di,e ~m Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Anla,ge 1 Ider Verwendungs-· 
gruppe W 2, Dienst!Stuf.e 1, angehören, gilt das 
EI1for,dernis der Z. 3 ,der Brnennungsedordernisse 
für ,die VerwendungSigruppe W 2 nur als erfüllt, 
wenn sie nach den bisher geltenden AusbiLdungs
V'orschriften ,eine mindestens sechsmonatige Fach
ausbiLdung oder ,im Falle einer kürzer,en Fachaus
bildung eine zu deren Besuch vorg-eschl'iebene 
SonderaushiLdung (Verwendung) erfolgreich abge
schlossen halben. 

(3) Der Amtstitel "Bezirksinspektor" fällt für 
Wacheheamte der Verwendungsgruppe W 2, die 
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die Erfor,dernisse im Sinne .des Abs. 2 nicht er
füllen, erst nach einer Dienstzeit in der Dienst
!itufe 1 von zwei Jahren an. 

Schluß bestimmungen 

§ 142. (1) DienststeHen im Sinne ,dieses Bun
de~gesetzes sind die Behöroen, Kmter urud aruderen 
Verwaltung.sstellen ,sowie die Anstalten und Be
triebe des Bundes, die nach ihrem org,anisatorj
schen Aufbau eine verwaltungs- oder betr~ebs
technische Einheit darstellen. 

. (2) Zentralstellen im Sinne ,dieses Bundes
ges.etzes sind das Bundeskanzleramt, die' übrigen 
Bundesministerien und jene Dienststellen, die 
keinem Bundesministel'1um nachgeol'dnet sind. 

{3) Ressorts im Sinne ,dieses Bundesgesetzes 
sind die ZenwalsteHen mit den ihn,en nach
geor,dneten Diensootellen. 

(4) Soweit dieses Bundesgesetz Mitwirkungs
befugnisse der Bundesr.egierung, des Bundes
kanzlers oder des ·Bundesministers .für Finanzen 
bei Rechtsaktenanderer Behörden vorsieht, be
~ehensich diese nicht auf Rechtsakte des Präsi
denten des Nationalrates, ,des Präsidenten des 
Rechnungshof.es und des Vorsitzenden der V olks
a'l1lw:altschaf.t. 

(5) § si Z. 3 ist arof Beamte rderParlamen\)s
direktion nicht :anzuwenden. 

§ 143. (1) Auf Bundesbedienstete, ,die nicht 
Beamte s,ind, die aber die Planstelle eines Bundes
beamtenanstrel.ben, sind die Bestim~ungen über 
die dienstlich'e Ausbildung .sinng.emäß anzuwen
den. GleiChes gi:lt für Wehrpflichtige, die einen 
freiwiUig verlängerten Grrurudwehl1dienst .in der 
Dauer von dl'ei Jahren leisten, soweit sie . die 
für ·die Verwendungsgruppe H 3 vorges.ehene 
dienstliche Ausbi1dunganstr.eben. 

(2) L3:lildes- und Gemeindebedien!itete sind zu 
Dienstprüfungen zuzulassen, wenn sie nach den 
für sie geltenden Rechtsvol1schriftendie Zulas
sungsV'orau.ssetzungen für die betreff,ende Dienst
prüf.ung erfüllen, ,die Ablegung qer Prüfung 
,für .ihre derzeitige oder angestrebte Verwendung 
vmgeschrieben und nicht nach den für sie gelten
den Rechtsvorschriften ·zwing.end vor einer 
andel'en Prütungskommi,ssion abzuiegen i·st. 

(3) Wenn hiefür in der öffentlichkeit ein Be
daTf besteht, kann durch Verordnung bestimmt 
wer,den, daß Personen, die nicht Bundesbedien
stete sind, gegen Kostenersatz zu bestimmten 
Grundarosbildung.en :vugelassen wel'den könne.n. 

Inkrafttreten 

§ 144. (1) Dieses Bundesgesetz tritt In Kraft: 
1. hinsichtlich der §§ 1, 25 bis 39, 113, 116, 

· 122, 130 Abs. 2 (sowrut diese Be!itimmun-g 
· für das Urlaubsrecht jn Betracht kommt), 

131 (Einleitung .und Z. 1), 132 (Einleitung 
.und Z. 1), 142 (soweit .diese Bestimmung 

· für ,das Url3:lubsrecht in .ßet'r.acht kommt) 
und 145 mit 1. Jänner 1977; 

2. hinsichtlich der §§ 2 bis 24, 40 h~s 112, 114, 
115, 117 bis 121, 124 Ibis 129, 130 (soweit 
diese Be~timmung nicht bereits gemäß Z. 1 
in Kmft getretenilst), 131 Z. 2, 133 bis 140, 
142 (soweit diese Bestimmung nicht hereits 
:gemäß Z. 1 in Kraft getreten ist) und 143 
rowie hinsichtlich ,der An13:lgen 1 und 2 mit 
1. Jänner 1978; . 

3. hinsichtlich des § 141 {soweit darin nichts 
ander·es hest~mmt w,ird)· mit 1. Juli 1978; 

4. für die LeisrungsfestJSteHung der Lehrer 'ab
weichend von Z. 2 hin~icht1ich der §§ 40 
bis 50, 123, 1130, 132 Z. 2, 133 'und 137 
mit 1. September 1978. 

(2) Die Mitglieder der Leistungsf.eststellungs
kommissionen, der D~sziplinarkommis.sionen und 
der pis.z,iplinaroberkoml;Illli!iSion können 3:lb
weichend vom Abs. 1 Z. -2 und 4 schon vor dem 
Inkrafttreten ,der entsprechenden ,Bestimmungen 
.dieses Bundesg.esetzes bestellt werden. Ihre Funk
tionsperiode heginnt mit dem Inkrafttreten 
.dieser Bestimmun.gen. 

(3) A:bweich.end vom Abs. 1 Z. 2 können 
Lehrer, ·die die Erfondernisse der Anlage 1 für 
die Verwendungsgruppe . L PA erfüllen, . bereits 
ab der Kundmachung dieses Bundesgesetzes in 
diese Verwendung!igruppe ernannt werden. . 

{4) V;erordnu~.en auf Grund dieses Bundes
g.esetzes können ab seiner Kundmachung erlaJssen 
wenden. Sie treten frühestens mit ,dem Zeit
punkt .in Kraft, mit dem die entspr.echenden 
gesetzlichen Bestimmungen in Kraft treten. 

Vollziehung 

§ 145. Mit ,der Vol1ziehu~ ,dieses Bundes
gesetzes ,ist die Bundesregierung, in Angelegen
heiten jedoch, die nur Iden Wirkungsbereich eines 
Bundesministers betreffen, dieser Bundesminister 
betraut. 

3 
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34 500 der Beilagen 

Anlage 1 

ERNENNUNGSERFORDERNISSE UND DEFINITIVSTELLUNGSERFOR
DERNISSE 

Die Beamten haben neben den allgemeinen 
Ernennungserfordernissen (§ 4 Abs. 1) folgende 
besonderen Ernennungserfordernisse und fol
gende Definitivstellungserfordernisse zu erfüllen: 

1. VERWENDUNGSGRUPPE A 

(Höherer Dienst) 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

1. Eine der Verwendung entsprechende abge
schlossene Hochschulbildung. Diese ist durch 
Erwerbung des Diplomgrades gemäß § 35 des All
gemeinen Hochschul-Studiengesetzes, BGBl. 
Nr. 177/1966, nachzuweisen. 

, 2. Das Ernennungserfordernis 'des Abschlusses 
eines Hochschulstudiums der Rechtswissenschaf
ten, der. Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, 
der Psychologie oder der Pädagogik .od.er der 

akademischen Dolmetscher- und übersetzeraus
bildung wird durch die Erfüllung aller nach
stehend angeführten Erfordernisse ersetzt: 

a) Reifeprüfung einer höheren Schule; 
b) zehn Jahre Bundesdienstzeit, davon zwei 

Jahre ohne Unterbrechung überwiegende 
Tätigkeit in einer Verwendungsgruppe, für 
die der Abschluß eines Hochsdiulstudiums 
Ernennungserfordernis ist, sowie eine in 
diesen zwei Jahren getroffene Leistungs
feststellung, daß der Beamte den zu er
wartenden Arbeitserfolg durch besondere 
Leistungen erheblich überschritten hat; 

c) erfolgreiche Absolvierung eines für' den 
betreffenden Bereich von der Verwaltungs
akademie veranstalteten Aufstiegskurses. 

Zum Aufstiegskurs gemäß lir. c können Beamte 
nur :dann zugelassen werden, wenn sie sowohl 
die in lit. aals. auch die in lit. bangeführten 
Voraussetzungen erfüllt haben. 

Sonderbestimmungen für einzelne Verwendungen 

3. Zusätzlich zum Erfordernis der Z. 1 

für die Verwendung 

a) :J.ls Apotheker 

b) als Leiter von Apotheken 

c) als Arzt 

d) im auswärtigen Dienst 

e) bei der Finanzprokuratur 

f) für Seelsorger 

Erfordernis 

die, erfolgreiche Ablegung der Prüfung für den 
Apothekerberuf ; 

zusätzlich zu lit.· a die Berechtigung zur Leitung 
einer öffentlichen Apotheke; 

die Berechtigung zur selbständigen Ausübung 
des ärztlichen Berufes; 

das Diplom der Diplomatisdlen Akademie, wenn 
keines der folgenden Hochschulstudien abge
schlossen wurde: rechts- oder staatswissenschaft
liche Studien, sozial- und wirtschaftswissenschaft
liche Studien der volkswirtschaftlichen oder der 
handelswiss·enschaftlichen Studienrichtung, Stu
dien an der Wirtschaftsuniversität mit dem Ab
schluß durch das Doktorat der Handelswissen
schaften; 

die Erwerbung des für die Ausübung des Rechts
anwaltsberufes vorgeschriebenen akademischen 
Grades und eine neunmonatige rechtsberufliche 
Tätigkeit bei einem inländischen Gericht, ferner 
für die Ernennung auf eine Planstelle der Dienst
klassen V bis IX die erfolgreiche Ablegung der 
Rechtsanwaltsprüfung; . 

die Ermächtigung zur Ausübung der öffentlichen 
Seelsorge. 
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500 der Beilagen 35 

4. Eine Nachsicht von den in Z. 3 lit. abis c und fangeführten Ernennungserfordernissen ist 
ausgeschlossen. 

De6nitivstellungserfordernisse: 

Für alle Verwendungen (ausgenommen Ärzte an Kranken- und Justizanstalten, Seelsorger an 
Justizanstalten und Apotheker) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Verwen
dungsgruppe A. 

2. VERWENDUNGSGRUPPE B 

. (Gehobener Dienst) 

Ernennungserfordernisse: 

Allgemeine Bestimmungen 

1. Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprü
fung an einer höheren Schule. Als Reifeprüfung 
gilt auch das Diplom einer Akademie für Sozial
arbeit. 

2. Das Erfordernis der Z. 1 wird durch die 
erfolgreiche Ablegung der Beamten~Aufstiegs
prüfung ersetzt, wenn der Beamte außerdem 
nach der Vollendung des 18·. Lebensjahres acht 
Jahre in einem Dienstverhältnis zu einer inlän
dischen Gebietskörperschaft zurückgelegt hat. 
Die Beamten-Aufstiegsprüfung hat folgende 
Fächer zu umfassen: 

a) Pflichtfächer (im vollen Umfang des Lehr
planes eines naturwissenschaftlichen Real
gymnasiums) : 

aa) Deutsch, 

bb) Geschichte und Sozialkunde und 
cc) Geographie und Wirtschaftskunde und 

b) nach Wahl des Kandidaten zwei der folgen
den Fächer im Umfang des Lehrplanes 
eines naturwissenschaftlichen Realgymna
siums bis zur 6.' Klasse einschließlich, davon 
jedenfalls eines der in sublit. aa bis ce 
angeführten Fächer: 

aa) Fremdsprache 
bb) eine weitere Fremdsprache 

_ ce) Mathematik 
dd) Physik 
ee) Chemie 
ff) Naturgeschichte. 

Die· geforderten Kenntnisse sind durch staats
gültige Zeugnisse auf Grund schulrechtlicher Vor
schriften nachzuweisen. Wenn diese Zeugnisse 
auf Grund yon Externistenprüfungen erworben 
werden, sind sie nur dann für die Beamten-Auf
stiegsprüfung anzuerkennen, wenn in den Fä
chern Deutsch, Mathematik und Fremdsprache 
(weitere Fremdsprache) eine schriftliche und eine 
mündliche Prüfung abgelegt wurden.' 

Sonderbestimmungen für einzelne Verwendungen 

3. Für die Verwendung 

a) bei den Arbeitsämtern 

b) im Arbeitsinspektionsdienst und im berg
behördlichen Inspektionsdienst 

Erfordernis 

das Erfordiernis :der Z. 1 wird ers,etzt durch eine 
sechsjährige Tätigkeit bei den Aribeitsämtern zu
mindest im Fachdienst, ,davon drei Jahre probe
weise im Gehobenen Dienst; 

zusätzLi,ch zum Erfordernis der Z. 1 eine zwei
jähr:ige Praxis in einem Betrieb, indem einschlä
gige Kenntnisse erworben werden können, sofern 
nicht eine höhere technische Lehranstalt absolviert 
wurde; sämtlich,e Erfordernisse wer,den ersetzt 
durch eine Zeit von acht Jahren qualifizierter 
Praxis in einem Betrieb, in dem einschlägige 
Kenntnisse erworhen werden können, beziehungs
weise im Arbeitsinspektionsdienst (bergbehörd
lichen Inspektions,dienst) in einer Tätligkeit des 
Fachdienstes, in all diesen Fällen aber nur, wenn 
die für die Definitivstellung im Arbeitsinspek
Lion.sdienst (bergbehör:dlichen Inspektionsdienst) 
vorgesehene Grundaushildung für die Verwen
dungsgruppe B erfolgreich abgeschlossen wurde; 
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für die Verwendung 

c) bei Archiven, Museen, Sammlungen und 
wissenschafdichen Anstalten (ausgenommen 
Beamte an Anstalten technischer Richtung 
und an Untersuchungs anstalten der Bundes
staatlichen Sanität~verwa1tung, technische 
Restauratoren und technische Präparatoren) 

d) als Graveur 

e) als Kel'lereiinspektor 

Erfordern'is 

bei Anwendung der Z. 2 is,t der Nachweis der er7 
fOl'derlichen Kenntnisse einer Fremdsprache durch 
den Nachweis der ·erforderlichen Kenntniss'e in 
der lateinischen Sprache zu erbringen; 

an SteHe des Erfordernisses der Z. 1 die erforder
lichen Kenntnisse und Fähigkeiten in der Gra
veurkunst und eine Di·enstzeit von acht Jahren 
beim Hauptmünzamt; 

zusätzlich zum Erfordernis der Z. 1 eme fünf
jährig;e einschlägige Praxis; 

f) Nu landwirtschaftlich·en Dienst (ausgenom- zusätzlich zum Erfordernis der Z. 1 eme zwel-
men als Kellereiinspektor) jährige einschlägige Praxis; 

g) im medizinisch-technischen Dienst 

h) im fernmeldetechnischen, krafclahrzeug
technischen und posttechnischen Di,enst m 
der Post- und Telegraphenv1erwaltung 

i) im Post- und Fernmeldedienst in der Post
und Tele'graphenverwaltung 

j) für a:lle V:erwendurtgen in der Post- und 
Telegraphenverwaltung (ausgenommen der 
fernmeldetechnisdle, posttechnische,. hoch~ 
bautechnische und der' R..echnungsdienst so
wieder Verwaltungsdienst, wenn er einer 
der vorgenannten V:erwendungen ent
spl'icht) 

k) im sozialen Betreuungsdienst 

zusätzlich zum Er,fordernis der Z. 1 die Erfüllung 
der V or3iussetzungen zur Ausübung des Geho .. 
benen medizinisch-technischen Dienstes nach dem 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 102/1961; 

das Erfordernis der Z. 1 wird ersetzt durch eine 
Bundes,dienstz,eit von acht J ahr,en, wenn sechs 
Jahre in der Post- und Telegraphenvlerwaltung 
und zwei Jahre als definitiver Beamter der Ver
wendungsgruppe C im fernmeldetechnischen oder 
posttechnischen Dienst oder im Garage- und 
Werkmeisterdienst in der Post- und Telegraphen
verwaltung zurückgelegt wurden; 

das Erfordernis der Z. 1 wird 'enetzt durch eine 
Bundesdienstzeit von acht Jahren,· wenn sechs 
Jahre in der Post- und Telegraphenverwaltung 
und 'zwei Jahre als definitiver Beamter der Ver
wendung~gruppe C im Post- und Fernmelde
dienst oder im Garage- und Werkmeisterdienst 
in der Post- und Telegraphenverwaltung zurück
gdegt wurden; für die Beamten-Aufstiegsprüfung 
gih der Nachweis der Kenntnisse aus dem Wahl
fach "Fremdsprache" als erbracht, wenn der Be
amte bei erfolgreichem Abschluß der für seine 
Verwendung vorges,ehenen GrUindausbildung für 
die V;erwendungsgruppe B die Kenntnisse aus 
dem Fachgebiet "Französische Sprache" nachweist; 

für die Ernennung auf eine Planstelle der Dienst
kla~sen VI und VII überdies der erfolgreiche 
Abschluß der Ausbildung für Verkehrsleiter; die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über die 
Grundausbildung sind auf diese Ausbildung an
zuwenden; 

das Erfordernis der Z. 1 wird ersetzt durch die 
Absolvierung ,einer früheren Lehranstalt für ge
hobene Söziatberufe; ,in di'e gemäß Z. 2 erforder
liche Zeit von acht Jahren können Zeiten einer 
einschlägigen Tätigkeit außerha~bdes Di'enstes bei 
einer inländischen Gebietskörperschaft ,einge
rechnet werden; 
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für die Verwendung 

1) im tedmischen Dienst bei der österrei
chis,chen Staatsdruckerei 

J',. 

m) im veteri,närmedizinisch-t~chnischen Dienst 

Definitivstellungserfordernisse: 

. Erford'ernis 

das Erfordernis der Z. 1 wird ersetzt durch 
aa) eine nach Absolv'ierung 'der Fachschule 

für Reproduktions- und Drucktechnik 
zurückgelegte einschlägige Verwen -
dung von vier Jahren im technischen 
Fachdienst bei der österr,eichischen 
Staatsdrucker,ei oder 'eine gleichzuwer
,tende Praxis in einem einschlägigen 
Betrieb o:der': 

bb)eine 'Sechsj~hrige Verwendung im tech
ni,schen Fachdienst bei der österrei
chischen Staatsdruckerei ; 

zusätzlich zum Erfordernis ,der Z. 1 die Absol
vierung eines Lehrganges an der v,etel"linärmedi
zinisch:en Universität oder an einer veterinär
medizinischen Bundesanstalt oder die ErfüUung 
der Erfordernisse der lit. g. 

Für alle Verwendungen (ausgenommen Graveure, medizinisch-technischer Dienst und vetennar
medizinisch-technischer Dienst) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Verwen
dungsgruppe B. 

3. VERWENDUNGSGRUPPE C 

(Fachdienst) 

Ernennungserfordernisse: 

Allgemeine Bestimmungen 

1. a) Eine nach Vollendung des 18. Lebens
jahres im Dienst einer inländischen Ge
bietskörperschaft zurückgelegte Verwen
dung von vier Jahren, die zumindest dem 
Mittleren Dienst entspricht, und 

b) der erfolgreiche Abschluß der Grundaus
bildung für die Verwendungsgruppe c. 

2. Wenn es im Hinblick auf die Art der Ver
wendung des Beamten und der für deren Aus
übung erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten 
dem Ausbildungszweck besser entspricht, kann 
in den Verordnungen über die Grundausbildung 
für bestimmte Verwendungen festgelegt werden, 
daß die Erfüllung eines der oder beider Erforder-

nisse der Z. 1 durch die Erfüllung bestimmter 
anderer gleichwertiger Erfordernisse ersetzt wird 
oder daß die Erfüllung bestimmter anderer 
gleichwertiger Erfordernisse an ihre Stelle tritt. 

3. Wird die Erlernung eines Lehrberufes vorge
schriebe!1' so ist diese nachzuweisen 

a) nach den Bestimmungen oder den über
gangsbestimmungen des Berufsausbildungs
gesetzes, BGBl. NI'. 142/1969, 

b) in der Land- und Forstwirtschaft durch die 
Erwerbung der Berufsbezeichnung eines 
Facharbeiters oder, wenn in dem betref
fenden Zweig der Landwirtschaft eine 
solche Berufsbezeichnung nicht erworben 
werden kann, durch die Erwerbung der 
Berufsbezeichnung eines Gehilfen oder 

c) durch den erfolgreichen Abschluß einer 
Grundausbildung, die als Ersatz für die 
Erlernung eines Lehrberufes vorgeschrieben 

. ist (Facharbeiter-Aufstiegsausbildung). 

Sonderbestimmungen für einzelne Verwendungen 

4. Zusätzlich zu den Erfordernissen der Z. 1 

für die Verwendung 

a) als Straßenmeister 

Erfordernis 

die erfolgreiche Absolvierung einer Fachschule 
bau- oder maschinentechnischer Richtung und 
die Berechtigung zur Führung von Kraftwagen; 
das Erfordernis der Absolvierung einer Fachschule 
wird ersetzt durch die Erlernung eines Lehr-

500 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 37 von 201

www.parlament.gv.at



38 500 der Beilagen 

Erfordernis 

b) als V erhandlungsschriftführerin Strafsachen 
bei Landes(Kreis)gerichten und beim Ju
gendgerichtshof Wien 

5. An Stelle der Erfordernisse der Z. 1 

für die Verwendung 

a) im fernmeldetechnischen und im posttech
nischen Dienst in der Post- und Tele
graphenverwaltung und für die Verwen
dung in SchwachstrQmabteilungen des Bun
desbaudienstes oder in Schwachstromabtei
lungen im Bereich des Bundesministeriums 
für Unterricht und Kunst 

. b) im Garage- und Werkmeisteidienst m der 
Post- und Telegraphenverwaltung 

für die Verwendung 

berufes, in dem Arbeiten ausgeführt werden, 
die für den Straßenbau- und ~ Straßenerhaltungs
dienst von besonderer Bedeutung sind, und eine 
zusätzliche vierjährige Verwendung im Straßen
bau- und Straßenerhaltungsdienst einer Gebiets
körperschaft in einer Verwendung, die zumindest 
dem Mittleren Dienst entspricht; 

eine vierjährige ununterbrochene Verwendung 
als Schriftführer in Strafsachen bei Landes(Kreis)~ 
gerichten oder beim Jugendgerichtshof Wien mit 
mindestens zehn Verhandlungsstunden in der 
Woche; eine Unterbrechung der Schriftführer
tätigkeit, die in jedem Jahr nicht mehr als zwei 
Monate beträgt, gilt nicht als eine Unterbrechung 
der vierjährigen Verwendung; überdies die erfolg
reiche Ablegung der schriftlichen Hauptprüfung 
aus der Stenotypieprüfung. 

Erfordernis 

die Erlernung eines einschlägigen Lehrberufes; 
für Verwendungen, für die die Erlernung eines 
einschlägigen Lehrberufes nicht von wesentlicher 
Bedeutung ist, wird die Erlernung eines Lehrbe
rufes ersetzt durch 

aa) eine vierjährige Verwendung im tech
nischen Dienst, davon eine einjährige 
einschlägige probeweise Verwendung 
im Fachdienst in der Post- und Tele
graphen verwaltung, oder 

bb) eine zweijährige Dienstzeit als Beamter 
des Mittleren Dienstes in der Post
und Telegraphenverwaltung in ein
schlägiger Verwendung, davon eine 
einjährige probeweise Verwendung im 
Fachdienst in der Post- und Tele
graphenverwaltung; 

die Erlernung eines einschlägigen Lehrberufes 'und 
die erfolgreiche Ablegung der für die Verwen
dung erforderlichen Kraftwagenlen~erprüfung so
wie 

aa) eine zweijährige Dienstzeit als Beamter 
des Mittleren Dienstes in der Post- und 
Telegraphenverwaltung oder 

bb) eine vierjährige Dienstzeit als Beamter
der Verwendungsgruppen P 1, P 2 oder 
P 3 in der Post- und Telegraphenver
waltung; das Erfordernis der vier
jährigen Dienstzeit verkürzt sich auf 
zwei Jahre, wenn der Beamte die 
Grundausbildung für die Verwen
dungsgruppe D für eine Verwendung 
in der Post- und Telegraphenverwal
tung erfolgreich abgeschlossen hat; 
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für die Verwendung 

c) im Post- und Fernmeldedienst in der Post
und Telegraphenverwaltung 

Erfordernis 

eine vierjährige Dienstzeit in der Post- und Tele
graphenverwaltung, davon eine zweijährige ein
schlägige probeweise Verwendung im Fachdienst 
in der Post- ,und Te~egraphenverwaltung, oder 
eine zweijährige Dienstzeit als Beamter des Mitt
leren Dienstes in der Post- Und Telegraphen
verwaltung, 'davon eine einjährige einschlägige 
probeweise Verwendung im Fachdienst in der 
Post:- und Telegraphenverwaltung. 

6. Für Leiter eines Badebetriebes an Stelle des Erfordernisses der Z. 1 lit. b der erfolgreiche 
Abschluß der Ausbildung zum Sportlehrer. 

Definitivstellungserfordernisse : . 

Für die, in den Z. 5 und 6 d«r Ernennungserfordernisse angeführten Verwendungen der, er
folgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Verwendungsgruppe C. Die Erlassung der Ver
ordnungen über die Grundausbildimg in der Z.5 der Ernennungserfordernisse angeführten Ver
wendungen obliegt abweichend vom § 14 Abs. 5 dem Bundesminister für Verkehr im Einverneh
men mit dem Bundeskanzler. 

4. VERWENDUNGSGRUPPE D 
(MitltJler,er DietlJSt) 

Ernennungserfordernisse : 
Allgemeine Bestimmungen 

1. Die für den Dienst in d~eser Verweßldungs
gl1uppe enol1derlichen Kenntrusse UIl/d Fähigkeiten 
beZliehungsweilSe Fertigkeiten. 

2. Auf den für einzelne Verwendungen ge
forderten Nachweis ;der El'I1ernung eines Lehr
berufes ist Z. 3 der Ernennungserfordernisse der 
Verwendungsgruppe C anzuwenden. 

Sonderbestimmungen für einzelne Verwendungen 

3. Für die Verwendunlg 

a)im Bau- un.d GebäudeaufsichtSldienst 

b) im f,ach1ichen Hilf:sdienst höherer Art 

c) in der Hee1"esverwaltlung 

d) als Kraf,twa,geIlilenker im Betriehsdienst lß 

der Post- und Telegraphenv,erwa!ltung 

Ertfordernis 

die EdeI'nungeines 'emschlägigen Lehrberufes; 

einena.ch VoLlendung ,des 18. Lebensjahres 
Zlurück;gelegte vierjährlge Di,enstleistuIlig bei ,einer 
inländischen Gebietskörperschaft in einer ent
sprechenden fachlichen ,VerWendung des Hilfs
dienstes und der erfolg,lieiche Absch.Iuß der 
GliUnda.usbiJdUitlg für ,die Verwendungs gruppe D; 

eine v,ierjährige Verwendung als Angehöriger des 
Bundesheeres und der erfoLgreiche Abschl.uß der 
Grundausbih:Loog für die Verwendun,gs
gruppe H 3; 

die Edernungeines einschlägigen Lehrberufes 
(oder eme einjährige pl"obeweiJSeV,er:wendung 
a~s Kraftw,ag,enlenkerim Poot- und FernmeLde-
dienst), die enfolg,reiche AblegUIlig dererforder
Lich,en Kraftwagenlenkerprüfrung und ,der ,erfolg
r,eiche Abschluß der GrundausbiLdung für die 
Verwenldungs;~ruppe D; 

e) im Post- und FernmeLdedienst in der Post- eine Vlierj~hrige Dienstzeit in ,der Post- und 
und Telegol1a,phenv,erwa.ltung, soweit n:icht Tel~raphenveI'waltung (.davoneine eLnjährige 
lit. ,d oder1it. f in Betracht kommen probeweise VeI1wendrung im Pöst- und Fern-

500 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 39 von 201

www.parlament.gv.at



40 500 der ßleilagen 

für die V~rwendunlg 

f) in ,den tedul!ischen DiellISten . m .der Po'St
und Telegr~phenverwaltung' 

Erfondernils 

meldedien1st .der V.erwenidullgsgruppe D) umd der 
el'foLgl'eiche AJbschluß ,der Grundausbildung für 
d~e Verwendungs gruppe D; 

die Edemung etMS ,emschlägilgen l;ehrberufes 
(oder eine ~ierjährig,e DieIllStzeit in der Post- IUnd 
Telegraphenverwaltung, ,davon eine einjährige 
proibeweis·e Verw,eIlldung ]n technischen Drensten 

. , tde,r VerweIlldun:gs.gruppe D) IUnld ,der ,erfolgreiche 
AbschJluß ,der GI1Undalusbiilidung für ,di,e Ver
wenldung<sgruppe D; 

g) im Sanitätshilfsdienst 

h) bei ,der Schi~fahrtspolizei 

i) im Zolla.gerdienst 

De6nitivstellungserfordernisse: 

Für alle Verweflldungen(ausgenommen d,ie 
angeführten Verw,endungen uilid die Verwendung 
erfol~r,eiche Abschluß Ider G1"I\lUtdausbilidJun:g für 

5. VERWENDUNGSGRUPPE E 
(Hiilfsdienst) 

Ernennungserfordernisse: 
Eignung für·,d~e vOl1geselhene Vierwe'IlIdung. 

6 •. VERWENDUNGSGRUPPE PI 

Ernennungserfordernisse : 
A 1<1 ge m 'e i ne Be s t i mm u n' gen 

. 1. Edernung ,eines Lehrberufes und Verwen
dUilig ~m erlernten Lehl'benufils PaTtieführer, 
als Spe-maJarbeiter in besonderer Verwendung 

die B,erechtigungZiur Ausübung von 'Tätigkeiten 
des San:itäuhilf'sdienstes !l1Jach d ertl Bundesgesetz 
BGB1. Nr. 102/1961; 

~eine dr,eijäh'rLge V~rw,eflldung in . ,der . Sdüff ahrts
polizei, im Igleichwertilg,en Schilffahrllsdlienst oder 
beim Wasserbau an öff,entllichen Gewässern, die 
Berechtigung ~ur Führung VOn Motorschiffen 
mit einer Länge bis zu 20 m über alles auf der 
österreichLschen Strecke der Donau, .die ,erfol.g
r,eiche Ablegung ,del1 Prüfung ZlUm Nachweis der 
Bef:ihLgung zur seLbstä'flIdigen Wartung von 
Schiff.smotoren bis 200 PS und der errfolgreiche 
Abschluß ,der Grunldausbllidung für ,die Ver
weIlJdungSl~1'UPP'e D; 

eine nach Vollendung ,des 18. Lebensjahres 
zurückg.elegte zwölfjähr.~ge Tätigkeit in einem 
Mag;a.zin order eine .gleichwert~ge Tätigkeit, .davon 
zwei Jahre im Zol1agerdienst <der Ve1"lWendung~
gruppe E;· überdies Verwenldungals (soellv.er
tr,etender) Leiter eines ZolLager,s (einschließlich 
Post- uflld Wertpakenlagel1s) ,der ZoJ:lverwaltlUng 
oder als übemahms- und Ausgabeheamter in 
eiLnem ZoHager (eiIllSchlj,eßl~ch Po:stJpaketlager) 
oder als (sllelLvertr,etender) Leiter .des Zollager
diens;tes der V,erwendun~gruppe E ,bei eiriem 
Zollamt oder einer Zollabf,ert~glUngsstelle oder 
als Leiter einer Wertk'abine bei einem Zollamt. 

unter Z. 3 Et. b bis i der Emennungsedordernisse 
a;ls Kunier in der PräsidentJschalftJskaruzlei) der 
die Verwerudungs.gruppe D. 

ode.r als leitender Facharbeiter in der Wasser
balUv,eJ:IWailtung. 

2. Die Tätigke~t aLs ,P,a,rtieführer im Sinne 
der Z. 1 umfaßt .die B.ealU,~sichtÜigun,g und Leitung 
einer BedieIllStetengruppe, ,der Facharbeiter an
gehören. 

3. Die Tätigkeitails Speziala,rheiter in beson
der,er Verwendung ~m Sinne der Z. 1 liegt vor 
bei Verweilidung mit A,rbeiten, ,die mehr Kennt
n,iss,e oder handwerkliche F:ihi~keiten erfordern, 
a.ls von einem SpeziaIarbeiter ,~er Verwendungs
gnuppe P 2 verlangt w.erden kann; .zu diesen 
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Verwen.dungen gehören insbesouldere Verwen
dungen als Lehrcnbauer, Maschinsetzer, Modell
tischler, Schn:itt~ und Stanz'enmacher; Zuschneider 
und Ausffiituler. InWtieweitaooere Verwendungen 
hiezu ,g,ehören, ist ,vorn zUlStällldi:gen Bundesmini
ster im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler 
fes tZiusletZien. 

4. Auf den g,efOll1derten Nachweis der Erlernung 
em,esLehtberufes 1st Z. 3· ,der Ernennungs
erfordernisse der Verwendungsgruppe C· anzu-
wenden; . 

Son,derbesti:mmungen für einzelne 
Ver,wendungen 

5. Für leitende Facharlheiter ,in ,der Wasserbau
verw,Muung zUlSätJZ:lich .wden Enfordernissen der 
Z. Ldie Verw,endung als 

a) Atleinmaschinlstauf' Motorschiffen mit 
mehr als 200 PS . MaschinenLeistllng auf 
,dem gesamten' Einsatzgebi,et der Wasser
hauverwahung (österreichische Strecke der 
Donau und ,der March) oder auf Schwimm
ba.ggem und die erfoLg,reiche Ablegung der 
PrüJ)ung für Schiff.smotorenwärter; . 

.b) Schiffsfilhrer von Motorschiffen mit mehr 
aLs 200 PS Masch,j'oon\leistung in einern B,e
reich der östel1reichischen Donaustrecke, 
,die erfolgreiche Ablegung der Schiffsführer
prüfung ,für Motorschiffe mit ,einer Länge 
bis zu 30 m über alles und der Besitz eines 
,gültigen Schi.ffSlführ,erpatentes; . 

c) leitender Schiffsmaschinist auf Motorschif
fen oder Schwimmbaggern, ,die Bea.uf.&ichti
gung ,des z,ugeteilten Maschlinenpersonals 
und ,die erfolgreiche Ablegung der Prüf,ung 
.für SchifFsmotor,enwärter; . 

d) Tauchermeister dieedolgreiche Ablegung 
!der Schiffsführer- u11Id ,der Spren,gberechti
gungsprüfung, der Besitz ,eines gültigen 
Schiffsführerpatentes, ,die Fähigkeit zur 
Durchführung von Unterwasserspreng- und 
~schneide:l!rbeiten und die überwachung 
von Taucharheiten. 

6. Für Leiter eines Steinbruches in der Wasser
bauverwaltung an Stelle der Erfordernisse der 
Z. 1 

a) die entsprechende Verwendung, 
h) die Erlernung eines Lehrberufes oder gleich

wertige Erfahrung im Steinbruchbetrieb 
und 

c) die erfoLgreiche Ablegung derSpreng
berechügungsprüfun,g. 

7. VERWENDUNGSGRUPPE P 2 

Ernennungserfordernisse: 

Allgemeine B,estimmungen 

1. Erlernung ,eines Lehrberufes und 
a)erfoLgreiChe Alblegungder Meisterprüfung 

im erlernten Lehliberuf sowieVe-rwendung 
im erlernten Lehrberuf, 

b) Verwendung im einschlä.gigen Lehrberuf als 
Vorarbeiter, Speziabrbeiter oder .als Sdlicht
führer in Hochdruckkesselanlagen oder 

c) .zehnjärhrige Verwendung iri:J. erlernten 
Lehl1beruf in ·einem Dienstverhältnis zu 
einer inländischen Gebietskörperschaft, 
wenn der Lehliberuf gemäß Z. 3 üt. aoder b 
der Ernennungserfordernisse der Ver

.wendungsgruppe Cerlerntwurde, sowie 
weitel'hinV'erwendung im erlernten Lehr
beruf. 

2. Die Täbügkeit als Vorarbeiter im Sinne der 
Z. 1 lit. b umfaßt die überwaChung der Tätig-
keit anderer. rAl1beiter.· . 

. 3. Die Tätigkeit als Spezialarbeiter' im Sinne der 
Z. 1 lit. b liegt vor bei Verwendung mit Arbeiten, 
die. mehr Kenntn.isse oder. handwerkliche Fähig
keiten erfordern, als von .einem Facharbeiter der 
Verwendungsgruppe P 3 verlangt werden kann. 
Zu diesen Verwendungen gehören inSibesondere 
Verwendungen ;lo-!s .Facharlbeitel" in zwei er
lernten Beruf.en, Facharbeite,r mit erfolgreich ab
gelegter Meister- oder Werkmeisterprüfung im 
erlernten Beruf, Feinmechaniker für Spezi al
geräte, Glasbläser für wissenschaftliche Geräte, 
Handsetzer, Mustermacher für Bekleidung und 
Ausrüstung, Radarmechaniker, Schlosser für 
Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Inwieweit an
dere Verwendungen hiezu ,gehören, ist vorn zu
ständigen ,Bundesminister im Einvernehmen mit 
dem Bundeskanzler festz·usetzen. 

4. A'uf den in Z. 1 lit. b geforderten Nachweis 
der Erlernung eines Lehrberufes ist Z. 3 der Er
nennungserfordernisse der Verwendungsgruppe C 
anzuwenden . 

Sonderbestimmunßenfüre~nzelne 
Verwendungen 

5. Für Spezialarbeiter in der Wasserbauverwal
tung 

a) zusätzlich (Zu den Erfordernissen der Z. 1 
die Verwendung als 
aa) Alleinmaschinist auf Motorschiffen 

von' 60 bis 200 PS Maschinenleistung 
auf dem gesamten Eins.atzgebiet der 
Wasserl?auverwaltung (österreichisehe 
Strecke der Donau und der Ma'rch) 
und die erfolgreiche Ablegung der Pru
.fung für Schiffsmotorenwärter; 

bb) B.aggenmeister, Baggerführer, Kran
führer oder Förderbandführer auf 
schwimmenden Großgeräten; 

ce) zweiter Maschinist auf schwimmenden 
Großgeräten und dieerfO'lgreiche Ab
legung ,der Prüfung für Schiffsmotoren
wärter; 

. b) an Stelle der Erforderniss,e der Z. 1 die 
Verwendung als 
aa) Schiffsfiihrervon Motorschiffen mit bis 

zu 200 PS Maschinenleistung m emem 
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Bereich der österreichischen Donau
strecke, die edolgreiche Ablegung der 
Schiffsführel1prüfung tür Motorschiffe 
mit einer Länge his zu 30 m überal1es 
und der Sesitz eines gültigen Schiffs
führerpatentes; 

hb) Schiffssteuel1mannauf Motorschiffen 
und ,der erfolgreidle Abschluß der 
Grundausbildung; die die Erlemung 
des Matrosenherufes nachweist; 

cc) ständiger Stellvertreter des Leiters 
eines Steinbruches (Steinhruchmeister) 
und' .die erfolgreiche Ahlegung der 
SprengoorechtLglmgspr!llung; '. 

dd) Volltaucher mit regelm~ßiger Ver
wendung als Ta~cher,die erfolgreiche 
Alblegungder Sprengberechtigungs
prüfung und die Fähigkeit zur Aus
führung von' Unterwasserspreng- und 
-schndclearbeiten aller Art. 

Z. 3 ist auf Spezial arbeiter in der Wasser'bauver
waltung nicht anzuwenden. 

6. Für Schichtführer in Hochdruckkessel
anlagen zusätzlich ,zu den El"fordernisi>fn der Z. 1 
.die Verwendung ,als verant,wortlicher Schichtfüh
rer rn Hochdruckkesselanlagen und die erfolg
reiche Ahlegung der Dampfkesselwärterprüfung. 

8. VERWENDUNGSGRUPPE P 3 

Ernennungserfordernisse : 

AlLgemeine ,Bestimmungen 
1. Erlernung eines Lehrherufes und Verwen

dung als Facharbeiter im erlernten Lehrberuf. 
2. Auf den geforderten Nachweis der Er

lernung eines Lehriberufes ,ist Z. 3 der Ernen-' 
nungserfordernisse der Verwendungsgruppe C 
anzuwenden. 

SonderbestimmungenJür einzelne 
Verwendungen 

3. An Stelle der Erfordernisse der Z. 1 die 
Verwendung als 

a) ,Führer von SpeziaLfahrzeugen (Schaufel
lader, B,agger, Arbeitsraupe, motorisierter 
Schneepflug, Schneefräse, Straßenwalze 
usw.) und die hidür ,erforderliche Be
rechtigung; 

e) Sprengmeister mit der Verantwortung für 
die Mineurtäti,gkeit in Steinbrüchen und d.ie 
erfolgreiche Ahlegungder Sprengherech~ 
tigungsprufullig; 

f) Straßenwärter mit Beaufsichtigung und 
Leitung einer Arlbeitsgruppe im Straßen
hau- . und Straßenerhaltungsdienst sowie 
eine .zehnjährige Vorverwendung als Stra
ßenwärter oder in einer gleichartigen Tätig
keit im Baudienst und der erfolgreiche Ab
schluß der Grundausbildung für die, Ver
wendungsgruppe P 3; 

g) Taucher in der. Wasserhauverwaltung mit 
regelmäßi,ger Verl1ichtungeinfacherer Tau
cheurbeiten sowie die erfolgreiche Ab
legung der Sprengberechtigungspl'üfung 
und d~e Fähi,gkeit zur Ausfü,hrung von 
Unterwasser$preng- und -schneidearbeiten. 

9. VERWENDUNGSGRUPPE P 4 

Ernennungserfordernisse: 
Fähigkeit zur Ausübung' von handwerklichen 

Tätigkeiten, ,für die eine über d.ie bloß~ Ein
weisung am Arbeitsplatz hinausgehende Anlern
zeiterforderlich ist, und dauernde Verwendung 
auf diesem Gebiet. 

10. VERWENDUNGSGRUPPE P 5 

Ernennungserfordernisse : 
Eignung für die vorgesehene Verwendung als 

Reinigungskraft oder .als. ungelernter Arbeiter. 

11. VERWENDUNGSGRUPPE W 1 

Ernennungserfordernisse: 

AIlgemdn.e Bestimmungen 

1. a) Die Erfüllung der Z. 1 oder der Z. 2 
der Ernennungserfordernisse der V,er
wendungsgruppe n, 

. b) .zu Beginn der in lit. c angeführten 
Grundausbildung ein LebenSalter von 
höchstens 34 Jahren (bei Kriminal
beamten von höchstens 42 Jahren), eine 

'vierjährige Dienstzeit in der Verwen-
dung!\gruppe W 2 oder W 3 und der er
folgreiche' Albschluß der Grundausbil-
dung .für Wacheheamte und , 

c) der el1folgreiche Abschluß der Grundaus
bildung für die Verwendungsgrilppe W 1. 

b) Heizer in Hochdruckkesselanlag!!n mit er
lerntem einschlägigem Lehrberuf und er
folgreicher Ablegung der Dampfkesselwär
terprüfung; 

c) Kraftwagenlenker im überwiegenden Aus- So n d e ,r b es tim m u n gen für ein z ein e 
maß, w,enn hiefür zumindest die Berech- Ver w,e n d.u n gen 
tigung zur Führung eines Personenkraft- 2. Bei Justizwachebeamten und Iiei Erziehern 
wagens ,erforderlich ist; an Justizanstaltenkann die Zeit ,einer psycho-

d) Maschinis~ in einem Bereich, für den die logisch-,pädagogis'chen Ausbildung an öffentlichen 
erfolgreiche Ahlegung sowohl der Maschi- Schulen his zum Ausmaß von zwei Jahren in die 
nen- als ,auch der Dampfkesselwärterprü- in Z. 1 lit. b angeführte Dienstzeit eingerechnet 
fung vorgeschrieben ist, und die erfolg-

j 
werden, soweit die Ausbildungszeitnach der 

reiche Ablegung heider Prüfungen;. . Reifeprüfung liegt. 
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12~ VERWENDUNGSGRUPPE W 2 

'Ernennungserfordernisse : 

1. a) Der edolgreiche Abschluß der Grund-. 
ausbildung für Wamebeamte und 

b) eine sechsjährige Dienstzeit in der Ver
wendungsgruppe W 3, sofern nicht der 
eflfolgreiche ,Albschluß einer der in' Z; 3 

, ,angeführten Grundau&bildungen, nach-
,~ewiesen wir~., ' 

2. Bei weihlichenBea.mten im Kniminaldienst 
Ist die Zeit, des, erfolgreichen Besuches, einer Fach
'schule für Soi~allil'beit, soweit sie 'nach der Voll
endung des' 18'. Lebensjahres liegt, bis zum 
Höchstausmaß von zwei Jahren in ,die in Z. 1 
Jit. b angeführte Dienstzeit einzurechnen. 

3. Für die Ernennung aUlf eine PlansteLle einer 
über der Grundstufe liegenden Dienststufe der 
erfoLgreiche Abschluß ,der Grundausbildung fü'r 
dienstfühtende Wachebeamte oder für Kriminal
'b'eamte. 

13. VERWENDUNGSGRUPPE W 3 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Be's't imin u n gen 

1. ,a) Höchstalter von 30 Jahren bei Eintritt 
;in ,den ExekUtiVidienst, 

b) Mindestg;röß,e von 1,68 'fi, bei weibLichen 
Beamten eine Mindestgröße von 1,63 m; 

c) el1folgreiche Ablegung der, Aufnahms
prüfung und 

d) bei männlichen Beamten auf Verlang,en 
der Dienstbehönde die Selbstverpflich
tUl11l6 z,ur Kasernierung im Rahmen der 
jeweils geltenden Diimstvotischriften. 

S 0 n der b e s ti m m u n gen für ein z ein e 
Verwe,ndünge,n ' 

2. Für die Verwendnmgals Erzreher an Jtisci.z
anstalten an StelLe ,der Eclordernisse der Z. 1 
lit. ,a u11ld bein Höchsta.lter von 35 Jahren bei 
Beg:inn ,der betreff,e11lden VerwendUing. 
, 3. Für die Verwendung als weiblicher Beamter 

imK,riminaldienst wirdd3iS Ernordernis der Z. 1 
I.it. c durch die AbsolvieNnig ~iner zweijahrigen 
F:achschUlle für Sozialal1beit el1setzt. 

pefiriitivstellungserfordernisse: 

Der erfolgreiche Abschluß der Grundausbil
,dung für Wachebeamte. 

14. VERWENDUNGSGRUPPE H 1 

Ernennungserfordernisse: 

Allgemeine Bestimmungen 

1. a) Die Erfüllung der Z. 1 der Ernennungs
'erfordernisse der Verwendungs gruppe A 
und 

b) die Ableistung des im Wehrgesetz vor
geschriebenen Grundwehrdienstes. 

So n d e rh es ti m m il n gen für ein z eine Ver wen dun gen 

2. Für 

a) die Verwendung 1m Generalstabsdienst 

b) die Verwendung 1m militärmedizinischen 
Dienst 
aa) als Arzt 

bb) als Apotheker 

c) die Verwendung als Militärseelsorger 

cd) für die übrigen Verwendungen (ausgenom
men Militärtechn:iker und Tierärzte) 

Erfordernis 

an Stelle des Erfordernisses der Z. 1 lit ader 
erfolgreiche Abschluß der Generalsta:bsaushildung 
sowie eine mindestens achtjährige Dienstleistung 
als Berufsoffizier'der Verwendungsgruppe H 2; 
auf die Generalstabsausbildung sind die Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes über die Grund
ausbildung (ausgenommen § 15 Abs. 2 Z. 2) 
anzuwenden; 

zusätzlich zu den Erfordernissen der Z. 1 die 
Berechtigung zur selbständigen Ausübung des 
ärztlichen Berufes; 
zusätzlich zu den Erfordernissen der Z. 1 die 
erfolgreiche Ablegung der Prüfung für den 
Apothe~erberuf ; 

an Stelle des Erfordernisses der Z. 1 lit: b die 
Ermächtigung zur Ausübung der öffentlichen 
Seelsorge; 

zusätzlich zu den Erfordernissen der Z. 1 eine 
fünf jährige Dienstleistung als Berufsoffizier der 
Verwendungsgruppe H 2. 
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3. Eine Nachsicht von den Erfordernissen der 
Z. 2 lit. bund c ist ausgeschlossen. 

De6nitivstellungserfordernisse: 

1. 'Für Militärseelsorger. eine zweijäh~ige Ver
wendung in diesem Dienst:. 

i Für die übrigen Verwendungen (ausgenorn
men die Verwendung im Generalstabsdienst) der 
erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für 
die 'Verwendungsgruppe H 1.,' , 

15. VERWENDUNGSGRUPPE H 2 

Ernennungserfordernisse: 

Allgemeine B'estimmungen 

1. a) Die Erfüllung der Z. 1 oder der Z. 2 der 
Ernennungserfordernisse der Verwen
dungsgruppe Bund 

b) die Ableistung emes neunmonatigen 
Präsenzdienstes. 

2. Für die Ernennung auf eine Planstelle der 
Dienstklassen VI bis VIII der erfolgreiche Ab
schluß der Ausbildung zum Stabsoffizier; auf 
diese Ausbildung, sind die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes über die Grundausbildung anzu
wenden. 

So n der b es tim m u n gen für ein z ein, e 
Verwendungen 

3. Für die Verwendung als Musikoffizier an 
Stelle des Ernennungserfordernisses der Z. 1 
lit. a ,die erfolgreiche Ablegung der Abschluß
prüfung aus einem Instrumentalfach an einer 
Hochschule (Akademie) für Musik und darstel
lende Kunst oder am früheren Mozarteum in 
Salzburg oder die erfolgreiche Ablegung der 
Reifeprüfung einer höheren Schule 'und ,die er
folgreiche Ablegung der Lehrbefähigungsprü
fung (Staatsprüfung) aus einem Instrumental-
fach. ' - ' 

4. Z. 2 ist auf Musikoffizierenicht anzu
wenden. 

Pefinitivstellungserfordernisse: 

Der erfolgreiche Abschluß der Grundausbii
dung für die Verwendungsgruppe H 2. 

16. VERWENDUNGSGRUPPE H 3 

Ernennungserfordernisse : 

Eine clreijährige Dienstleistung als Angehöri
ger des Bundesheeres und der erfolgreiche Ab
schluß der Grundausbildung für die Verwen
dungsgruppe H 3. 

17. VERWENDUNGSGRUPPE H 4 

Ernennungserfordernisse: 
Ableistung des im Wehrgesetz vorgeschrie

benen Präsenzdienstes. 

18. STAATSANWÄLTE 
Ernennungserfordernisse: ' , 

Zum Staatsanwalt kann nur ernannt werden, 
wer' im Siimedes" Art. II des RiChterdienstge-' 
setzes Richter ist oder Richter war und wieder 
zum· Richter ernannt werden könnte. 

19. ORDENTLICH~ UNIVERSITÄTS(HOCH
SCHUL)pROFESSÖREN 

Ernenn'ungserfordernisse: 
1. Für ordentliche Universitätsprofessoren die 

Erfüllung der Erfordernisse .des§ 27 des Uni
versitäts-Organisationsgesetzes. 

2. Für ordentliche Hochschulprofessoren 
a) an Kunsthochschulen die Erfüllung der 

Erfordernisse der §§ 10 und 11 des Kunst
hochschul-Organisationsgesetzes,BGBL 
Nr. 54/1970, und 

b) an der Akademie der bildenden Künste 
die Erfüllung der Erfordernisse des § 4 
des Akademie-Organisationsgesetzes, BGBl. 
Nr.237/1955. 

20. AUSSERORDENTLICHEUNIVERSI-
TÄTS(HOCHSCHUL)PROFESSQREN 

Ernennungserfordernisse : 
1. Für a.ußerordent.!iche UniVlersitäosprofessoren 
a) .die EnfüJ,1ung ,der Z. 1 ,der Emennungs-

enfordemisse für ,die Verwendiun.gs-
gruppeA, 

b) ,die Lehrbefugnis als UniversitätSJdozent 
und 

c) eine Tätigkeit durch mindestens Idrei J.ahre, 
,die den Beamten zur Ausübung einer Funk
tion im Sinne des § 31 Ahs. 3 bis 6 des 
Universitäts-Organi'sationsgesetzes geeignet 
,el1smeinen läßt. 

2. Für außerordentlich,e HochschrulprofesSO'ren 
a) 'an Kunsthochschrulen !die Erfüllung der 

ErfofldennUsls,e der §§ 10 und 11 des Kunst
hochschul-OI1ga:nisa,tionsgesetzes und 

b) an der Aka.demie ,de~ biLdenden Künste die 
Erfü11ung der Erfonlernwse des §4 des 
Aka:demie-Organisanions.ge.setzes. 

21. UNIVERSITÄTS(HOCHSCHUL)ASSI
STENTEN 

Ernennungserfordernisse: 
1. Die EI1fül1ung [der Z. 1 der Ernennungs

eI1for,dem~sse .für die VeI1wendung'sgruppe A. 
2. Für künstlerische Fächer an Kunsthoch

sch'lJll,en, für -die eine AusbiLdung im Sinne der 
Z.· 1 nicht vorgesehen ist, ,die Befähigung. im 
Sinne ,des§ 12 Abs. 3 ,des Kunsthochschul
Organi,sa:tJionsgesetzes. 
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22~ VERWENDUNGSGRUPPE L PA 

Ernennungserfordernisse : 

Eine der nachstehend angeführten Verwendungen und die Erfüllung der für die betreffende 
Verwendung vong,eschr.iebenen Enfor,cLerniss,e. 

V,el'wendung EnfOl1demis 

1. Lehrer ,an PädagogJisch,en, Bemfspädagogi
sch'en und Religionspädagog~schen Akade
mien .und an Päda:gog,isch'en, Beruf'spädrugo
g~schenund Re1igion9pädagogischen Institu
ten in den Unterrichtsgegenständen der 
ErziehungJswissenschaft, Untel'lr.ich tJSwissen
scha.ft, Pädagogischen Psychollogie, Pädago
gischen Soziolog,ie, Betriliebssoxiologie u11Jd 
,der Allgemeinen ,unld &peziellen Sonder
päda:gogik, . :sowie an la,nd-und forstw.irt
schaftlichen beru:fsp~dagogisch,en Lehranstal
~en in den Unter,richt~g,egenstä11Jden Psycholo
,gie, ErziehungJslehre, Unterr,ichtslehre und 
Einführung in dore Soziologie 

2. Lehrer an Pädagogischen, B,erUlfspäda.gogi
sehen und Religionspädagogischen Abde
mien 'W1Id ,an Päda:gogi:sd1en, Bel1ufspädago
gischen und Iteligionspäidagogisroen Institu
ten im Unberrichtsgegenstand ReLigions
pädagogJik rund Katechetik 

3.Lehr,er an Pä!da.gogischen, Berufspädago.gi
!schen und Religionspädago:gisroen Aka.de
mien u11Jd an Pädagogischen, Berrufspäda:go
gischen und RJe1ig1onspädagogJischen Institu
tenin ,den Unterrichtsgegenstä~den des 
Schrulrechts 

4. Lehrer an Pädagogi~chen, Berufspädagogi
schenund Religionspädagogischen Akade
mien und an Pädagogischen, Berufspädagogi
schen und Religionspädagogischen Instituten 
in den Unterrichtsgegenständen. der Schul
hygiene und der Biologischen Grundlagen 
der Erziehung 

5. Lehrer an Pädagogischen und Religionspäd
agogischen Akademien und an Pädagogischen 
und Religionspädagogischen Instituten in den 
fach wissenschaftlichen und fach didaktischen 
Unterrichtsgegenständen in den Studiengän
gen für das Lehramt an Hauptschulen, Son
derschulen oder Polytechnischen Lehrgängen, 
sofern sie in die Lehrverpflichtungsgruppen I 
oder 11 eingestuft sind 

a) Dokllorrut im Smne ,des§ 36 ,des A:llge
meinen Hod1schul-Sturuentgesetzes aus den 
Fäd1ern Philosophie mit dem H<l!uptfach 
Pädagogik oder Psychologie oder SOZIiologie 
oder Doktorat ,der SOZIirul- !U11Jd W~rtschafts
wissenschaftim auf Grund .des Mag,ister
gmdes ,der sozioLog.isd1en StUidienrich,tung, 

ob) Lehl1befäh~gu11Jg tür eine allgemeinbiLdende 
Pf1ichtschule oder für eine berufsbiMende 
SchuLe, 

c) vierjähnige Lehrpra~is mit hervorra:g,enden 
pädagogischen Lei~llungen an ,einer der iri 
lit. bangefühnen Schulen und 

,d)durch Publ:ikMionen nachzuweisende wi,s
;et1!schaftlid1e Tätigke1t. 

a) Doktorat d~r Thoolog~,e oder inden in 
Z. 1 Lit. a angeführten Fächern, 

b) mehrjährige Lehl'prax1s mit hervorra.gen
den pädagogischen Leistru:n~en an Schulen 
und . , 

c) durch Publikationen nad1Ziuweisende w,is
senschaftlliche Tät,igkeit. 

a) Doktorat der RJecht~issensd1aften oder 
b) ,der .enfolgr,eiche Abschluß oder remts- oder 

IStla.ausw1ssel1lsm;libtlichen HochschuLstUidien 
und die er!o1gxeiche Albsolvierrunog der 
Gl1ulllda.U1SbiIdung für ,die ~erwendungs
,gruppe A für ,eine ,recht~lwndige Verwen
d1.~,IlJg Uil1ld 

c) in heiden FäHen eilnezweijähnige recht'S
kundig,e Tätigk,eit in ,der Smulv.erwaltung. 

a) Berechtigung zur selbständigen Ausübung 
des ärztlimen Berufes und 

b) zweijährige Tätigkeit auf dem Gebiet der 
Schulhygiene. 

a) Eine den Unterrichtsgegenständen entspre
chende abgesmlossene Hochsmulbildung im 
Sinne des § 35 des Allgemeinen Homschul
Studiengesetzes, 

b) Lehrbefähigung für eine allgemeinbildende 
Pflichtschule oder Lehramt für allgemein
bildende höhere· Schulen der betreffenden 
Fachrichtung, 

c) vierjährige Lehrpraxis mit hervorragenden 
pädagogischen Leistungen an allgemeinhil-

500 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 45 von 201

www.parlament.gv.at



46 500 der Beilagen 

Verwendung 

6. Lehrer an Berilfspädagogismen Akademien 
und Berufspädagogismen Instituten in den 
ergänzenden Unterrimtsveranstaltungen, so
fern sie in die Lehrverpflichtungsgruppen I 
oder II eingestuft sind und es sich nicht um 
Unterrichtsgegenstände der Sprach- und 
Sprecherziehung handelt, sowie in den Un
terrimtsgegenständen Politische Bildung und 
Betriebswirtsmaftslehre in der Lehramtsaus
bildung für Berufsschulen und in Werkstät
ten -Betriebslehre 

7. Lehr,er an Akademien für Sozialarbeit in 
den Unterrichtsgegenständen Psymologie, 
Sozialmedizin, Rechtskunde, Theoretische 
Grundlagen der Sozialarbeit und Anwen
dungsbereiche der Sozialarbeit 

8. Lehrer an land- und forstwirtschaft1ichen 
berufspädagogismen Lehranstalten im Unter
richtsgegenstand Beratungslehre 

Erfordernis 

denden Schulen der Zehn- bis Fünfzehn
jährigen beziehungsweise an Sonderschulea 
und 

d) durch Publikationen nachzuweisende fach
wissenschaftliche Tätigkeit. 

a) Erfüllung der Erfordernisse der Z. 1 der 
Ernennungserfordernisse für )Lehrer der 
Verwendungsgruppe L 1 an berufsbildenden
Smulen, 

b) vierjährige Lehrpraxis mit hervorragenden 
pädagogischen Leistungen an berufsbilden
den Smulen und 

c) durm Publikationen nachzuweisende fach
wissensmaftlime Tätigkeit. 

a) Erfüllung der Ernennungserfordernisse 
für Lehrer an Akademien für Sozialarbeit 
(Lehranstalten für .gehobene Sozialberufe), 

b) vierjährige Lehrpraxis mit hervorragendeli 
pädagogischen Leistungen an Akademien 
für Sozialarbei,t (Lehranstalten für g.ehobene 
Sozialberufe) und 

c) aa) Doktorat der. Philosophie mit dem 
Hauptfach Psychologie oder Soziologie 
oder Doktorat der Sozial- und Wirt
schaftswissenschaften (auf Grund eines 
Magistergrades der soziologischen 
Studienrichtung) sow,ie in beiden Fällen 
durch, Putbllikationen namzuweisende 

-fachwi'ssenschaftIich.e Tätigkeit oder 
bb) Doktorat der Remtswissensmaften oder 

Abschluß der I1echts- ·und staats
wissenschaftlimen Hochschulstudien 
und eine zweijähr,ige rechtskundige 
Tätigkei.t in ·der Sozialverwaltung oder 

ce) Doktprat der Medizin, eine zweijäh
rige Tätigkeit auf dem Gebiet der So
zialmedizin und durch Publikationen 
nachzuweisende fachwissensmaftlime 
Tätigkeit. 

a) Abgeschlossene Hochschulbildung an der" 
Universität für Bodenkultur, 

b) Befähigung für den land- und forstwirt
schaftlichen Lehr- und Förderungsdienst, 

c) vierjährige Lehrpraxis mit hervorragenden 
pädagogischen Leistungen an land- und' 
forstwirtsmaftlichen Smulen und 

d) durch Publikationen nachzuweisende fach
wissenschaftliche Tätigkeit. 
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23. VERWENDUNGSGRUPPE L 1 

Ernennungserfordernisse: 

Eine der nachstehend angeführten Verwendungen und die Erfüllung der für die betreffende 
Verwendung vorgeschriebenen Erfordemisse. 

Verwendung Erfordernis 

1. Lehrer an mittleren und höheren Schulen, 
, an land- und forstwirtschaftlichen berufspäd

agogischen Lehranstalten, an Akademien, 
und an Universitäten, soweit sie nicht in den 
folgenden Verwendungen erfaßt werden 

(1) Eine den Unterrichtsgegenständen entspre
chende abgeschlossene Hochschulbildung (Lehr
amt) im Sinne des § 35 des Allgemeinen Hoch
schul-Studiengesetzes. 

(2) überdies 
a) für Lehrer der fachlich-theoretischen Un

terrichtsgegenstände an den berufsbildenden 
mittleren und höheren Schulen eine zwei
jährige facheinschlägige Berufspraxis; 

b) für Lehrer für Pädagogik und verwandte 
Unterrichtsgegenstände an mittleren 
Schulen 
aa) die Befähigung für Kindergärtnerin

nen oder Arbeitslehrerinnen oder Er
zieher oder Lehrbefähigung für eine 
allgemeinbildende Pflichtschule und 

bb) eine vierjährige Praxis in einem ein
schlägigen Lehrer- oder Erzieherdienst. 

(3) Bei Religionslehrern und Lehrern für Re1i
gionspädagogik wird das Erfordernis des abge
schlossenen Lehramtsstudiums durch den Ab
schluß eines Hochschulstudiums im Sinne des 
§ 35 des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes' 
ersetzt. 

(4) Soweit keine den Unterrichtsgegenständen 
entsprechende hochschulmäßige Lehramtsprüfung 
vorgesehen ist oder für die Unterrichtsgegen
stände Mathematik und an gewandte Mathematik. 
Physik und an gewandte Physik oder Chemie und 
angewandte Chemie an technischen und gewerb
lichen Lehranstalten Bewerber mit einer entspre
chenden Lehramtsprufung nicht zur Verfügung 
stehen, werden die Erfordernisse des Abs. 1 er
setzt durch 

a) eine den Unterrichtsgegenständen entspre
chende abgeschlossene Hochschulbildung im 
Sinne des § 35 des Allgemeinen Hochschul
Studiengesetzes mit 

b) einer vierjährigen einschlägigen Berufs
praxis. 

(5) Abs. 4 ist auf Lehrer an land- und forst
wirtschaftlichen Schulen anzuwenden, wenn sie 
die Erfordernisse des Abs. 4 lit. a und b erfüllen 
und die Befähigung für den land- und forstwirt
schafdichen Lehr- und Förderungsdienst auf
weIsen. 

( 
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Verwendung Erfordernis 

2. Lehrer an Kunsthochschulen und an 
Akademie der bildenden Künste 

der Eine den _ Unterrichtsgegenständen entspre-

3. Lehrer an Pädagogischen und Religionspäd
- agogischen Akademien und an Pädagogischen 

Instituten für Didaktik und Schul- und Er
ziehungs praxis sowie Lehrer an übungsschu
len der Pädagogischen -Akademien und Reli
gionslehrer an übungsschulender Religions
p~dago~ischen Akademien 

4. Lehrer an Berufspädagogischen Akademien 
und an Berufspädagogischen Instituten in 
den Unterrichtsgegenständen der Didaktik 
und der schulpraktischen Ausbildung sowie 
der ergänz-endenUnterrichtsveranstaltungen 
mit Ausnahme der Unterrichtsgegenstände 
der Sprach- und der Sprecherziehung, sowie 
Lehrer an land- und forstwirtschaftlichen 
berufspädagogischen Lehranstalten in den 
Unterrichtsgegenständen Methodik des Fach
unterrichtes undSchulpraktischen übungen 

5. Lehrer an Akademien für Sozialarbeit in den 
Unterrichtsgegenständen der Methodik der 
Sozialarbeit, der ergänzenden Unterrichts
veranstaltungen und der Praktika 

6. Lehrer für Instrumentalmusikerziehung an 
Pädagogischen Akademien und Pädagogi
schen Instituten 

7. Lehrer an Bildungsanstalten -für Arbeitsleh
rerinnen, für Kindergärtnerinnen und für 
Erzieher für Methodik, Kindergarten-, 
Hort-, Heim- und Schulpraxis sowie Lehrer 
der speziellen Berufskunde 

8. Lehrer an Blindeninstituten oder Taubstum
meninstituten 

chende abgeschlossene Hochschulbildung im Sinne -
des § 35 des Allgemeinen Hochschul-Studien
gesetzes. Bei Lehrern künstlerischer Fächer tritt 
an die Stelle dieses Erfordernisses der Nachweis 
hervorragender künstlerischer und kunstpädago
gischer Leistungen. 

a) Lehrbefähigung für 
aa) Volksschulen und für 
bb) Hauptschulen, Sonderschulen- oder Po

lytechnische Lehrgänge, 
b) sechsjährige Lehrpraxis mit hervorragenden 

pädagogischen Leistungen an einer allge
meinbildenden Pflichtschule und 

c) einschlägige Publikationen. 

a) Lehrbefähigung für die Schularten, für die 
die auszubildenden Lehrer die Lehrbefähi
gung erlangen sollen, und 

b) sechsjährige Lehrpraxis mit hervorragen
den pädagogischen Leistungen an einer be
rufsbildenden Schule jener Art, für die die 
Lehrbefähigung zu erlangen sein wird. 

a) Diplom einer Akademie für Sozialarbeit 
oder -der erfolgreiche Abschluß einer Lehr
anstalt für gehobene Sozialberufe und 

b) sechsjährige einschlägige Berufspraxis mit 
hervorragenden Leistungen. 

a) Lehrbefähigung für eine allgemeinbildende 
Pflichtschule, 

b) Lehrbefähigung im entsprechenden Instru
mentalfach und 

c) zweijährige Lehrtätigkeit mit hervorragen
den musikpädagogischen Leistungen. 

a) Erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung an 
_ einer höheren Schule, 

b) Befähigung für Kindergärtnerinnen oder 
Arbeitslehrerinnen oder Erzieher, 

c) erfolgreiche Ablegung einer Zusatzprüfung 
aus Didaktik, 

d) sechsjährige einschlägige Berufs- oder Lehr
praxis mit hervorragenden pädagogischen 
Leistungen und 

e) einschlägige Publikationen. 

(1) Eine den Unterrichtsgegenständen entspre
chende abgeschlossene Hochschulbildung (Lehr
amt) im Sinne des § 35 des Allgemeinen Hoch
schul-Studiengesetzes und die für die entspre-
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Verwendung Erfordernis 

chende Sonderschulart in Betracht kommende 
Lehrbefähigung. 

(2) Die Erfordernisse des Abs. 1 werden durch 
die Erfüllung sämtlicher nachstehender Erforder
nisse ersetit: 

a) die Lehrbefähigung für Hauptschulen oder 
. für Polytechnische Lehrgänge; 

b) die für die betreffende Sonderschulart in 
Betracht kommende Lehrbefähigung; 

c) eine sechsjährige einschlägige Lehrpraxis 
mit hervorragenden pädagogischen Lei
stungen. 

(3) Z. 1 Abs. 3 ist anzuwenden. 

24. VERWENDUNGSGRUPPE L 2a 2 

Ernennungserfordernisse : 

Eine der nachstehend angeführten Verwendungen und die Erfüllung der für die betreffende 
Verwendung vorgeschriebenen Erfordernisse. 

Verwendung Erfordernis 

1. Lehrer an Hauptschulen, Sonderschulen, 
Polytechnischen Lehrgängen, Berufsschulen, 
Lehrer des hauswirtschaftlichen und gewerb
lichen Fachunterrichtes an berufsbildenden 
mittleren und höheren Schulen, Lehrer des 
landwirtschaftlichen Fachunterrichtes an 
landwirtschaftlichen Schulen, .Lehrer für 
Stenotypie und Phonotypie, Lehrer an Fach
schulen für Sozialberufe, an der Heeresver
sorgungsschule und Lehrer an Akademien, 
soweit sie nicht in Z. 2 erfaßt werden 

(1) a) Lehramtsprüfung an einer Pädagogischen 
oder Berufspädagogischen Akademie oder 
eine nach der Reifeprüfung nach schul
rechtlichen Vorschriften erworbene 
gleichwertige Lehrbefähigung oder die 
Absolvierung der Akademie für Sozial
arbeit und 

b) die der Verwendung entsprechende Lehr
befähigung für Hauptschulen, Sonder-. 
schulen, Polytechnische Lehrgänge, Be

. rufsschulen, für den gewerblichen Fach
. unterricht, für den hauswirtschaftlichen 
Fachunterricht, für Stenotypie und 
Phonotypie oder für Kurzschrift und 
Maschinschreiben an mittleren und hö
heren Schulen oder die Befähigung für 
den land- und forstwirtschaftlichen Lehr
und Fördetungsdienst. 

(2) Für Lehrer, die das Erfordernis des Abs. 1 
lit. a ausschließlich durch die Absolvierung der 
Akademie für Sozialarbeit erfüllen, überdies eine 
vierjährige einschlägige Berufspruis. 

(3) Bei Lehrern für Fremdsprachen an Haupt
schulen, Sonderschulen, Polytechnischen Lehrgän
gen und Berufsschulen werden die Erfordernisse 
des Abs. 1 lit. a und b durch die erfolgr,eiche Ab
legung der Lehramtsprüfung für höhere Schulen 
aus der entsprechenden Fremdsprache oder durch 
die Lehrbefähigung für zwei im Lehrplan der 
Hauptschule vorgesehene Fremdsprachen ersetzt. 

4 
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Verwendung 

2. Lehrer für Religion an den in Z. 1 angeHihr
ten Schulen 

3. Lehrer für lnstrumentalmusik oder Instru
mentalmusikerziehung an mittleren und hö
heren Schulen und an Akademien 

4. Lehrer an übungsschulen der Pädagogischen 
Akademien und Religionslehrer an übungs
schulen der Religionspädagogischen Aka
demien 

5. Lehrer für Bildnerische Erziehung sowie für 
Werkerziehung und verwandte Unterrichts
gegenstände an mittleren und höheren Schu
len und Akademien und an land- und forst
wirtschaftlichen berufspädagogischen Lehr
anstalten 

6. Lehrer für den forstwirtschaftlichen Fach
unterricht an mittleren und höheren Schulen 

Erfordernis 

Die der Verwend.ung entsprechende Lehrbefä
higung oder der Abschluß der theologischen 
Hochschulstudien im Sinne des § 35 des All
gemeinen Hochschul-Studiengesetzes. 

a) Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung 
an einer höheren Schule und 

b) die Lehrbefähigung aus zwei im Unterricht 
an diesen Schulen zugelassenen einschlägigen 
Unterrichtsgegenständen; einer dieser Un
terrichtsgegenstände kann durch die Lehr
befähigung für Volksschulen oder die Be
fähigung für Kindergärtnerinnen oder für 
Erzieher ersetzt werden. 

a) Lehrbefähigung für Volksschulen und 
b) sechsjährige Lehrpraxis. 

a) Die erforderliche Ablegung der Reifeprü
fung an einer höheren Schule und 

b) das Diplom einer Kunsthochschule oder der 
Akademie der bildenden Künste. . 

a) Die erfolgreiche Absolvierung einer höheren 
Lehranstalt für Forstwirtschaft (Förster
schule), 

b) eine sechsj~hrige Berufspraxis und 
c) die Lehrbefähigung für den forstwirtschaft

lichen Fachunterricht. 

25. VERWENDUNGSGRUPPE L 2a 1 
Ernennungserfordernisse : 

Eine der nachstehend angeführten Verwendungen und die Erfüllung der für die betreffende 
Verwendung vorgeschriebenen Erfordernisse. 

Verwendung Erfordernis 

1. Lehrer an Volksschulen; ferner Lehrer an 
Hauptschulen, Sonderschulen, Polytechni
schen Lehrgängen, Berufsschulen, mittleren 
und höheren Schulen und Akademien sowie 
an land- und forstwirtschaftlichen berufs
pädagogischen Lehranstalten, soweit sie nicht 
die Erfordernisse für die Verwendungs
gruppe L 2a 2 oder für eine höhere Ver
wendungsgruppe erfüllen 

Lehramtsprüfung für Volksschulen an einer Päd
agogischen Akademie oder Lehrbefähigung für 
Volksschulen. Dieses Erfordernis wird ersetzt: 

a) bei. Religionslehrern durch die abgeschlos
sene theologische Hochschulbildung; 

b) bei Lehrern für Fremdsprachen an Pflicht
schulen durch die erfolgreiche Ablegung der 
Reifeprüfung an einer höheren Schule ge
meinsam mit der Lehrbefähigung auf Grund 
einer Lehramtsprüfung auS einer Fremd
sprache; 

c) bei Lehrern für sozialfachliche Unter
richtsgegenstände an Schulen für Sozial
berufe oder für Sozialarbeit durch das Di
plom einer Akademie für Sozialarbeit ge
meinsam mit einer zweijährigen einschlä
gigen Berufspraxis; 
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Erfordernis 

d) bei Lehrern für Bildnerische Erziehung, für 
Werkerziehung und verwandte Unterrichts
gegenstände an mittleren und höheren 
Schulen d~rch den Abschluß eines einschlä
gigen Hochschulstudiums an einer Kunst
hochschule oder an der Akademie der bil
denden Künste; 

e) bei Lehrern für Werkerziehung (fUr Mäd
chen) und die einschlägige praktische Fach
ausbildung an Anstalten der Lehrer- und 
Erzieherbildung durch . 

aa) die erfolgreiche Ablegung der Reife
prüfung an einer höheren Schule oder 

bb) die Meisterprüfung aus Damenkleider-
rnachen oder Wäschewarenerzeugung 

gemeinsam mit der Befähigungsprüfung für 
Arbeitslehrerinnen und einer vierjährigen 
Lehrpraxis ; 

f) bei Lehrern für musikalische U nterrichts
gegenstände an mittleren und höheren 
Schulen, an Akademien und an land- und 
forstwirtschaftlichen berufspädagogischen 
Lehranstalten durch 
aa) die erfolgreiche Ablegung der Reife

prüfung an einer höheren Schule ge-
_ meinsam mit der Lehrbefähigung aus 

'Gesang oder einem zugelassenen In
strumentalfach oder ·für musikalisch
rhythmische Erziehung oder 

bb) die Lehrbefähigung aus zwei der vor
stehend angeführten Unterrichtsgegen
stände oder 

cc) (nur an Bildungsanstalten für Erzieher 
oder Kindergärtnerinnen) die Befähi
gung für Erzieher oder für Kinder
gärtnerinnen gemeinsam mit der Lehr
befähigung für musikalisch-rhythmi
sche Erziehung oder für einen Unter
richtsgegenstand der musikalischen 
Erziehung; 

g) bei Lehrern für Kurzschrift oder für Ma
schinschreiben durch die erfolgreiche Able
gung der Reifeprüfung an einer höheren 
Schule gemeinsam mit der entsprechenden 
Lehrbefähigung für den Unterricht an mitt
leren und höheren Schulen (jedoch nicht an 
kaufmännischen Lehranstalten und Berufs
schulen); 

h) bei Lehrern für die praktische Fachausbil
dung (Hauswirtschaft) an den mittleren 
Anstalten der Lehrerbildung und der Er
zieherbildung durch die erfolgreiche Ab
legung der Reifeprüfung an einer höheren 
Schule gemeinsam mit der Befähigung für 
Arbeitslehrerinnen und einer vierjährigen 
Praxis; 
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Verwendung 

2. Erzieher an übungsheimen oder· übungs-
horten, Obungskindergärtnerinnen und 
übungshorterzieherinnen 

Erfordernis 

i) bei Lehrern für Methodik und Schulpraxis 
an den Bildungsanstalten für Arbeitslehre
rinnen durch die erfolgreiche Ablegung der 
Reifeprüfung an einer höheren Schule ge- .... 
meinsam mit der Befähigungsprüfung für 
Arbeitslehrerinnen, einer Zusatzprüfung aus 
Didaktik und einer vierjährigen Lehrpraxis; 

j) bei Lehrern für Kindergartenpraxis, Hort
praxis und spezielle Berufskunde durch die 
erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung an 
einer höheren Schule gemeinsam mit der 
Befähigung für Kindergärtnerinnen oder 
Horterzieherinnen, einer Zusatzprüfung aus 
Didaktik und einer vierjährigen Berufs
oder Lehrpraxis; 

k) bei Lehrern für Heimpraxis und spezielle 
Berufskunde an Bildungsanstalten für Er
zieher durch die erfolgreiche Ablegung der 
Reifeprüfung an einer höheren Schule ge
meinsam mit der Befähigungsprüfung für 
Erzieher, einer Zusatzprüfung aus Didaktik 
und einer vierjährigen Praxis; 

I) bei Lehrern für hauswirtschaftliche Berufs
schulen durch die Lehrbefähigung für haus
wirtschaftliche Berufschulen. 

a) Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung 
an einer höheren Schule, 

b) Befähigung für 
aa) Erzieher, 
bb) Kindergärtnerinnen oder 
ce) Kindergärtnerinnen und Horterziehe

nnnen, 
c) erfolgreiche Ablegung einet Zusatzprüfung 

aus Didaktik und 
d) vierjährige einschlägige Berufspraxis. 

26. VERWENDUNGSGRUPPE L 2 bl 
Ernennungserfordernisse : 

Eine der nachstehend angeführten Verwendungen und die Erfüllung der für die betreffende 
Verwendung vorgeschriebenen Erfordernisse. 

Verwendung Erfordernis 

1. Lehrer an Volks-, Haupt- und Sonderschulen, 
. Polytechnischen Lehrgängen, Berufsschulen, 

mittleren und höheren Schulen und an der 
Heeresversorgungsschule, soweit· sie nicht die 
Erfordernisse für eine der Verwendungs
gruppen L 2 a oder eine höhere Verwen
dungsgruppe erfüllen und auch nicht in Z. 2 
erfaßt werden 

(1) a) Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprü
fung an einer höheren Schule und 

b) die für die Unterrichtsverwendung fach
einschlägige Lehrbefähigung oder sonstige 
Befähigung nach den schulrechtlichen 
Vorschriften. 

(2) Die Erfordernisse des Abs. 1 werden er
setzt: 

a) bei Lehrern für musikalische Unterrichts
gegenstände durch den erfolgreichen Ab-
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Erfordernis 

schluß einer musikalischen Studienrichtung 
an einer Kunsthochschule oder einer gleich
gestellten Lehranstalt oder durch die Lehr
befähigung aus Gesang oder .einem zuge
lassenen Instrumentalfach oder für musika
lisch-rhythmische Erziehung; 

b) bei Lehrern für sozial~fachliche Unterrichts
gegenstände durch den erfolgreichen Ab
schluß einer Ausbildung in der in Betracht 
kommenden Fachrichtung (insbesondere 
Krankenpflege und Kinderkrankenpflege) 
gemeinsam mit einer nach Vollendung des 
18. Lebensjahres zurückgelegten sechsjäh
rigen facheinschlägigen Berufspraxis; . 

c) bei Lehrern für Bildnerische Erziehung, für 
, Werkerziehung und für verwandte Unter
. richtsgegenstände durch 

aa) eine nach Vollendung des 18. Lebens
. jahres zurückgelegte sechsjährige Be

rufspraxis mit besonderen Leistungen 
facheinschlägiger Richtung oder 

bb) (nur an mittleren und höheren An
stalten der Lehrer- und Erzieherbil
dung) die Befähigung für Erzieher, 
Kindergärtnerinnen oder Arbeitsleh
rermnen 

gemeinsam· mit einer einschlägigen fach
lichen Ausbildung und eIner zweijährigen 
einschlägigen Berufs- oder Lehrpraxis ; 

. d)bei Lehrern für Mädchenhandarbeit oder 
Werkerziehung an Anstalten der Lehr
oder Erzieherbildung durch die Befähigung 
für Arbeitslehrerinnengemeinsam mit einer 
sechsjährigenLehrpraxis mit. besonderen 

. pädagogisChen Leistungen; 

e) bei Lehrern und . übungskindergärtnerin
nen an Anstalten der Lehre~- und Erzieher
bildung an übungsschulen, übungskinder
gärten und übungshorten und bei Lehrern 
für Kinderbeschäftigung durch eine für Leh
rer der Verwendungsgruppe L 3 vorge
schriebene Befähigung gemeinsam mit einer 
sechsjährigen einschlägigen Berufs- oder 
Lehrpraxisj 

f) bei Lehrern für den praktischen Fachunter
richt und bei Lehrern für den Fachunter
richt an land- undforstwirtschaftlichen 
Lehranstalten durch die Erlernung eines 

. einschlägigen Lehrberufes gemäß Z. 3 lit. a 
oder b der Ernennungserfordernisse für die 
Verwendungsgruppe . C gemeinsam mit 
einer nach Vollendung des 18. Lebensjah
res zurückgelegten sechsjährigenBerufs
praxis mit besonderen LeistUngen auf dem 
in Betracht kommenden Fachgebiet .. 
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Verwendung 

2. Lehrer für Religion an den in Z. 1. angeführ
ten Smulen, soweit sie nimt die Erforder

_ nisse der Verwendungsgruppen L 2 a oder 
eine höhere Verwendungsgruppe . erfüllen 

3. Lehrer für Leibesübungen an Hauptsmulen, 
Polytemnismen Lehrgängen, Berufssmulen 
und . land- und forstwirtsmaftlimen Smulen 

4. Sonderkindergärtnerinnen an Blinden- und 
Taubstummeninstituten und an Universitäts

- kliniken 

5. Erzieher an. höheren Internatssmulen, Bun
deskonvikten, Blinden~ und. Taubstummen
instituten oder in gleimartigen Anstalten 
sowie an Smülerheimen, Sondersmülerhei
men, übungssmülerheimen und übungshor
ten 

6. übungskindergärtnerinnen und übungshort
erzieherinnen an Anstalten·.der Lehrer- und 
der Erzieherbildung an übungskindergärten 
und Üburigshorteii 

Erfordernis 

Die erfolgreime Ablegung der Reifeprüfung 
an einer höheren Smule. 

Die erfolg reime Ablegung der 
a) Befähigungsprüfung für Leibeserzieher an 

Schulen oder 
b) Abschlußprüfung der staatlichen Sportleh

rerausbildung mit dem Spezialfach Leibes
erziehung an Schulen 

an einer Schule zur Ausbildung von Leibeserzie
hern. 

Die Befähigung als Sonderkindergartnerin und 
a) die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung 

an einer höheren Smule und eine zweijäh
rige Praxis an Sonderkindergärten der ent
sprechenden Richtung mit besonderen 
pädagogischen Leistungen oder 

b) die Befähigung als Kindergärtnerin und eine 
semsjährige Kindergarten-, Hort- oder 
Heimpraxis, davon eine zweijährige Praxis 
an Sonderkindergärten der entspremenden 
Richtung mit besonderen pädagogischen 
Leistungen. 

Befähigung für Erzieher. 

Eine für Lehrer der Verwendungsgruppe L 3 
vorgeschriebene Befähigung und eine sechsjäh
rige einschlägige Berufspraxis .. 

27. VERWENDUNGSGRUPPE L 3 

Eniennungserfordernisse: 

-Eine der nachstehend angeführten Verwendungen und die Erfüllung der für die betreffende 
Verwendung vorgeschriebenen Erfordernisse. 

Verwendung 0 Erfordernis 

Lehrer ariVolks-, Haupt-, Sonderschulen, 
Polytemnismen Lehrgängen, Berufsschulen, mitt
leren und höheren Schulen, soweit sie nimt die 
Erfordernisse Jür eine der Verwendungsgrup
pen L 2 oder eine höhere Verwendungsgruppe 
erfüllen; ferner Kindergärtnerinnen ·und Sonder
kindergärtnerinnen, soweit sie nicht die Erforder
riisse für die Verwendungsgruppe L 2 b 1 erfüllen 

(1) Die für die Verwendung einschlägige Lehr
befähigung oder sonstige Befähigung nach den 
schulrechtlichen Vorschriften. 

(2) Die Erfordernisse des Abs. 1 werden ersetzt 
a) bei Lehrern für Werkerziehung, Instrumen

tenbau und musikalisch-rhythmische Erzie
hung an Anstalten der Lehrer- und Erzie
herbildung durch eine einschlägige Ausbil-
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Verwendung Erfordernis 

: dung gemeinsa~mit - einer vierjährigen 
Lehr- oder Berufspraxis; 

b) bei Lehrern für den praktischen Fachunter.
richt an Schulen zur Ausbildung von Lei
beserziehern und Sportlehrern durdt eine 
dreisemestrige Ausbildung an Sdtulen zur 
Ausbildung von Leibeserziehern und Sport
lehrern gemeinsam mit einer vierjährigen 
fadteinsdtlägigen Berufspraxis; 

c) bei Lehrern fjir den praktischen Fichunter
ridtt an land- -und forstwirtsdtaftlidte~ 
Sdtulen durch die erfolgreiche Absolvie
rung einer mittleren Schule gemeinsam mit 
einer nach dem 18. Lebensjahr zurückgeleg
ten dreijährigen Berufspraxis. 

(3) Bei Lehrern für Religion an Stelle der Er
fordernisse des Abs. 1 die Erfüllung der Erfor
dernisse des § 120 Abs. 3. 

28. VERWENDUNGSGRUPPE S 1 

Ernennungserfordernisse: 

1. a) Die Erfüllung der Z. 1 der Ernennungs
erfordernisse der Verwendungsgr}lppe L 1 
und 

b) eine mehrjährige Unterridttstätigkeit an 
der betreffenden Schulart mit hervor
ragenden pädagogischen Leistungen. 

2; Im Bereich des allge~~inbild'enden Pflicht
schulwesens an Stelle der -Erfordernisse der Z. 1 
lit. adie Lehrbefähigung für eine -allgemein~ 
bildende Pflidttsdtule .. 

3. Im Bereich der Berufssdtulen wird das Er
fordernis der Z. 1 durch die Lehrbefähigung für 
Berufssdtulenin zwei, Fadtgruppen ge1ll;einsam 
mit einer, Tätigkeit in _ der Lehrerfortbildung er-
setzt. 

29. VERWENDUNGSGRUPPE S 2 

Ernennungserfordernisse : 

Reifeprüfung einer höheren Schule und 

a) im Bereidt der allgemeinbildenden Pflidtt
schulen die Lehrbefähigung für eine allge
meinbildende Pflichtsdtule sowie eine mehr
jährige Tätigkeit an allgemeinbildenden 

Pflichtsdtulen init hervorragenden pädago
gischen Leistungen; 

b) im Bereidt der Berufsschulen die Lehrbefä
higung für Berufsschulen sowie eine mehr
jährige Lehrtätigkeitan Berufssdtulen mit 
hervorragenden pädagogisdten Leistungen 
und eine Tätigkeit in der Lehrerfortbil~ 
dung. . 
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Anlage 2 

AUSBILDUNGS- UND PRüFUNGSVORSCHRIFTEN, DIE GEM1\SS § 134 
ABS. 1 ALS BUNDESGESETZE WEITER ANZUWENDEN SIND 

Ausbildungs- beziehungsweise 'Prüfungsvorschrift 
für 

Physikatsprüfung 

2weiteKanzieiprüfung für Fachbeamte der 
Gerichtskanzlei;' Grundbuchsführerprüfung; Erste 
Kanzleiprüfung 

Straßen-, Strom-, Hafen~ und Brückenmeister 
(soweit sieStraßenmeister 'betrifft) 

Gerichtsvollzieherprüfung 

Tierärztliche Physikatsprüfung 

Fachprüfung für den Gendarmeriedienst und 
Fachprüfung für den' ökonomisch-administrativen 
Gendarmeriedienst, 'Schulinstrl1;ktion für _ die 
österreichische Bundesgendarmerie, Abschnitt 11 

Bergbehördlicher Inspektionsdienst 

, B~sondere Prüfungsvorschrift für den Bereich 
der Post-' und TeIegraphenv'erwaltung (Post- und 
Telegraphenprüfungsordnung 1953) (ausgenom
men für Prüfungen im Bereich der Verwendungs
gruppe A) 

verlautbart in 

RGBl. Nr. 37/1873 in der Fassung BGBL 
Nr. 100/1947 

RGBL Nr. 170/1897 in der Fassung RGBL 
Nr. 12/1909 und BGBL Nr. 42/1951 

Normaliensammlung für den allgemeinen Ver
waltungsdienst, 2. 2682 (Ministerium für öffent
liche Arbeiten, 21. 79.730-VII/1915) 

Amtsblatt der österreichischen Justizverwal
~ung Nr. 1/1924 

BGBL Nr. 215/1949 in der Fassung BGBL 
Nr.56/1952 

Bundesministerium für Inneres 21. 195.348-5/49 
in -der Fassung 21. 102.168-5 A/65 und 
21. 180.147-14/70 

Amtliche Nachrichten des Bundesmiriisteriums 
für Handel und Wiederaufbau, Jahrgang 1952, 
Nr. 4, Seite 8 

Post- und Telegraphenverordnungsblatt Nr. 2/ 
1953 inder Fassung PTVBI. Nr. 7/1953, 27/1955, 
6/1958 und 14/1965 

Prüfung für den Dienstzweig "Justizwache und Amtsblatt der österreichischen Justizverwal-
Dienst der Jugenderzieher an Justizanstalten tung Nr. 20/1956 
(Leitende Beamte)'" 

Prüfung für den Dienstzweig "Justizwache und Amtsblatt der österreichischen Justizverwal-
Dienst der - Jugenderzieher ;1n Justizanstalten tung Nr. 21/1956 
(Eingeteilte Beainte)" 

Prüfung für den Dienstzweig "Justizwacheund Amtsblatt der österreichischen Justizverwal-
Dienst der Jugenderzieher an Justizanstalten tung Nr. 22/1956 
(Dienstführende Beamte)" 

Prüfung für Offiziere des höheren Militär
wirtschaftsdienstes 

Abschlußprüfung für den Wirtschaftsoffiziers
kurs 

Militärärztlicher Dienst 

Höherer militärtechnischer Dienst 

Verlautbarungsblatt des Bundesministeriums 
für Landesverteidigung Nr. 122/19?8 

BGBL Nr. 213/1959 

BGBl.,Nr.43/1960 

BGBL Nr. 78/1960 

Dienstprüfung für die Bundessicherheitswache BGBL N r. 70/1961 sowie Bundesministerium 
für Inneres 21. 73.000-12/69 

Offiziere des technischen Dienstes BGBL Nr. 204/1961 

Höherer Bibliotheksdienst BGBL Nr. 236/1961 1ll der Fassung BGBL 
Nr.236/1963 
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Ausbildungs- beziehungsweisePrüfungsvorschrift 
für 

Militärveterinärprüfung 

Grundausbildung von eingeteilten weiblichen 
Beamten im Wachdienst· in Polizeigefangenen-
häusern . 

Fachprüfung für die Bundessicherheitswache 

Generalstabsprüfung 

Prüfung für Militärkapellmeister 

Militärpharmazeutische Prüfung· 

Offiziere des Truppendienstes 

Gehobener Fachdienst an Bibliotheken 

Straßenwärter in besonderer Verwendung 

Unteroffiziere des Truppendienstes 

Unteroffiziere des technisChen Dienstes 

Gehobener sozialer Betreuringsdienst 

Verwaltungsfachdienst 

Gehobener Verwaltungsdienst 

Rechtskundiger und höherer tedmischer Dienst 
im Patentamt; Registerführer im Patentamt 

Strommeister 

Fachlicher Hilfsdienst höherer Art 

Facharbeiter-Aufstiegsprüfung 

Prüfung für den Dienstzweig "Höherer Mirii
sterialdienst und höherer Ver-waltungsdienst 
beim Rechnungshof, Verfassungsgerichtshof und 
Verwaltungsgerichtshof" . 

Höherer Wirtschaftsdienst 

Allgemeine Kanzleiprüfung 

Höherer technischer Dienst im Eich- und Ver-
messungswesen 

Gehobener Gartenbaudienst 

Höherer landwirtschaftlicher Dienst 

Wirtschaftsführer 

Gehobener Archivdienst 

Geho bener .landwirts·chaftlicher Dienst 

Höherer Dienst an Justizanstalten 

Gehobener Dienst an Museen, Sammlungen 
. und wissenschaftlichen Anstalten 

Bereiter der Spanischen Reitschule 

Gehobener Dienst im Eich~ und Vermessungs
wesen 

Fachlicher Vermessungsdienst 

Gehobener Dienst der Restauratoren 

verlautbart in 

BGBl. Nr. 250/1961 

Bundesministerium für Inneres Z1. 65.000-3/ 
1961 

BGBl. Nr. 35/1962 

BGBl. Nr. 130/1962 in der Fassung BGBl. 
Nr. 275/1962 und 29/1964 

BGBl. Nr. 264/1962 

BGBl. Nr. 136/1964 

BGBl. Nr. 149/1965 

BGBl. Nr. 192/1965 

BGBl. Nr. 392/1970 

BGBl. Nr. 405/1970 

BGBl. Nr. 406/1970 

BGBl. Nr. 9/1971 

BGBl. Nr. 164/1971 

BGBl. Nr. 165/1971 

BGBl. Nr. 345/1971 

BGBl. Nr. 409/1971 

BGBl. Nr. 418/1971 

BGBl. Nr. 422/1971 

BGBl. Nr. 484/1971 

BGBl. Ni. 70/1972 

BGBl. Ni. 87/1972 

BGBl. Nr. 98/1972 

BGBI. Nr. 102/1972 

BGBl. Nr. 103/1972 

BGBI. Nr. 117/1972 

BGBl. Nr. 118/1972 

BGBI. Nr. 119/1972 

BGBl. Nr. 137/1972 in der Fassung BGBl. 
Nr. 142/1973 

BGBl. Nr. 155/1972 

BGBt. Nr. 156/1972 

BGBl. Nr. 256/1972 

BGBt. Nr:. 257/1972 

BGBl. Nr. 376/1972 
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Ausbildungs- beziehungsweise Prüfungsvorschrift 
für 

Höherer auswärtiger Dienst 

Gehobener Zoll dienst 

Fachdienst an Bibliotheken 

Mittlerer Dienst bei den Arbeitsämtern 

Fachdienst bei den Arbeitsämtern 

Gehobener Dienst bei den Arbeitsämtern 

Höherer Dienst bei den Arbeitsämtern 

Höherer Dienst der Berufsberatung 

Fachdienst bei den Pferdezuchtanstalten 

Höherer schulpsychologischer Dienst 

Höherer technischer Dienst 

Gehobener technischer Dienst 

Technischer Fachdienst 

Mittlerer technischer Dienst 

Zollwache 

20lH achdienst 

Fachlicher Eichdienst 

. Gartenbaudienst 

Höherer Arbeitsinspektionsdienst 

Gehobener Arbeitsinspektionsdienst 

Arbeitsinspektionsdienst 

Gerichtsvollzieherfachprüfung 

Höherer Dienst an den Untersuchungsanstal
ten der bundesstaatlichen Sanitätsverwaltung 

Höherer Dienst an den Bundesanstalten für 
Lebensmitteluntersuchung 

Höherer Dienst an den veterinärmedizinischen 
Bundesanstalten . 

Gehobener Stenographendienst 

Dienstprüfung für die österreichische Bundes
gendarmerie 

Wissenschaftlicher Dienst 

Höherer Verwaltungsdienst im österreichischen 
Postsparkassenamt 

Gehobener Dienst 1m österreichischen Post
sparkassenamt 

Fachdienst im österreichischen Postsparkassen
amt 

Mittlerer Dienst im österreichischen Postspar
kassenamt 

verlautbart in 

BGBL Nr. 398/1972 

BGBL Nr.40/1973 

BGBL Nr. 88/1973 in der Fassung BGBI'. 
Nr. 549/1973 und 381/1975 

BGBL Nr. 89/1973 

BGBL Nr. 90/1973 

BGBL Nr. 91/1973 

BGBL Nr. 92/1973 

BGBL Nr. 93/1973 . 

BGBL Nr, 94/1973 

BGBL N~. 161/1973 

BGBL Nr. 219/1973 

BGBL Nr. 220/1973' 

BGBL Nr. 221/1973 

BGBL Nr. 222/1973 . 

BGBL Nr. 285/1973 in der Fassung BGBL 
Nr.449/1973 

BGBL Nr. 286/1973': 

BGBL Nr. 338/1973 

BGBL Nr. 339/1973 

. BGBL Nr. 446/1973 

BGBL Nr. 447/1973 

BGBL Nr. 448/1973 
BGBL Nr. 507/1973 in der Fassung BGBI. 

Nr.381/1975 

BGBL Nr. 535/1973 

BGBL Nr. 536/1973 

BGBL Nr. 537/1973 

"Wiener 2eituiig" vom 16. Juni 1973 

Bundesministerium für Inneres 21. 15.500116-
14/73 

BGBL Nr. 160/1974 m der. FassungBGBl. 
Nr.381/1975 

BGBL Nr. 299/1974 m der Fassung BGBL 
Nr.48/1976 

BGBL Nr. 300/1974 m der Fassüng BGBI. 
Nr", 58/1976 

BGBl. Nr. 301/1974 

BGBL Nr. 302/1974 . 
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Ausbildungs- beziehungsweise Prüfungsvorschrift 
für 

Steueraufsichtsdienst 

Steuereintreibungsdienst 

. Höherer Dienst an land- und forstwirtschaft
lichen Bundeslehr- und Versuchsanstalten, an 
wasserbaulichen Bundesversuchsanstalten, am 
Agrarwirtschaftlichen Institut und bei der Ver
waltung der Bundesgärten 

Gehobener Dienst an land- und forstwirt-
schaftlichen Lehr- und Versuchsanstalten 

Höherer Finanzdienst 

Finanzfachdienst 

Mittlerer Verwaltungsdienst in der Finanzver
waltung 

Bau- und Gebäudeaufsichtsdienst 

Höherer statistischer Dienst, Gehobener stati
lItischer Dienst, Statistischer Fachdienst und Mitt
lerer statistischer Dienst 

Höherer technischer Dienst beim Hauptmünz
amt und bei den Behörden des Punzierungs
·wesens 

Höherer Betriebsprüfungsdienst 

Gehobener Finanzdienst 

Finanzprokuratursdienst 

Höherer und Gehobener Redaktionsdienst 

Höherer technischer Finanzdienst 

Studentenberatungsdienst 

Höherer technischer Agrardienst 

Fachdienst in der Heeresverwaltung 

Höherer Bodenschätzungsdienst 

Gehobener Betriebsprüfungsdienst 

Höherer technischer Dienst im Bereich der 
Post- und Telegraphenverwaltung 

Höherer Verwaltungsdienst im Bereich der 
Post- und Telegraphenverwaltung 

Zusatzprüfung für höhere Dienste im Bereich 
der Post- und Telegraphenverwaltung 

Gehobener Bodenschätzungsdienst 

Leitende Gendarmeriebamte, Leitende Sicher-
beitswachebeamte und Leitende Kriminalbeamte 

Rechtskundiger Dienst 

Gehobener Rechnungsdienst 

Höherer Auslandskulturdienst 

verlautbart in 

BGBl. Nr. 303/1974 

BGBl. Nr. 304/1974 

BGBl. Nr. 321/1974 

BGBl. Nr. 322/1974 

BGBl. Nr. 323/1974 

BGBl. Nr. 336/1974 

BGBl. Nr. 584/1974 

BGBl. Nr. 595/1974 

BGBl. Nr. 639/1974 

BGBl. Nt. 640/1974 

BGBl. Nr. 36/1975 

BGBl.Nr.37/1975 

BGBl. Nr. 38/1975 

BGBl. Nr. 39/1975 

BGBl. Nr. 131/1975 

BGBl. Nr: 196/1975 

-BGBl. Nr. 202/1975 

BGBl. Nr. 308/1975 

BGBl. Nr. 434/1975 

BGBl. Nr. 435/1975 

BGBl. Nr. 472/1975 

BGBl. Nr. 473/1975 

BGBl. Nr. 474/1975 

BGBl. Nr. 548/1975 

BGBl. Nr. 584/1975 in 
Nr.203/1976 

BGBl. Nr. 222/1976 

BGBl. Nr. 223/1976 

BGBl. Nr. 13/1977 

der Fassung BGBl. 
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Erlä!Jterungen 

Das Dienst- und Besoldungsrecht der Bundes
beamten ist in einer Vielzahl von Rechtsvor
schriften geregelt, die bereits ein beträchtliches 
Alter aufweisen und zum Teil aus der Zeit der 
Monarchie stammen. Das Dienstrecht verteilt 
sich hauptsächlich auf die Dienstpragmatik aus 
,dem Jahre 1914, die Lehrerdienstpragmatik aus 
,dem Jahre 1917 und das aus dem Jahre 1947 
: stammende Gehaltsüberleitungsgesetz, das die 
Beamten hinsichtlich der Anstellungs- und De
finitivstellungserfordernisse sowie der Amts
,titel in mehr als 300 Dienstzweige gliedert und 
damit zu einer formalen Erstarrung der Beamten
laufbahnen geführt hat. Das Besoldungsrecht 
wurde im Jahre 1956 durch .ein Gehaltsgesetz 
. zusammengefaßt, welches aber dafür eine Vielfalt 
'von Besoldungsregelungen enthält, die zum Teil 
'je nach Besoldungs- oder Verwendungsgruppe 
,der Beamten unterschiedlich gestaltet sind. Neben 
diesen umfangreicheren Regelungen bestehen für 
verschiedene Teilgebiete des Dienst- und Be
'soldungsrechtes weitere gesetzliche Regelungen 
und eine Vielzahl von Verordnungen. 

Die Vorschriften des Dienst- und Besoldungs
rechtes wurden zwar häufig novelliert und damit 

.in vielen' I)etailfragen den jeweils geänderten 
Erfordernissen der Zeit angepaßt, das auf ihre 
Entstehungszeit bezogene Grundsystem wurde 
jedoch kaum geändert. 

Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte haben sich 
'jedoch die Anforderungen an den Staat und seine 
Bediensteten stark gewandelt. Von der geänderten 
,Aufgabenstellung her wurde der Anteil der rein 
:-administrativen Tätigkeit von der in ihrem 
Umfang ständig steigenden Servicefunktion des 
Staates gegenüber der Öffentlichkeit immer 
weiter zurückgedrängt. Damit wurden aber auch 
,die öffentlich Bediensteten vor immer neue Auf
gaben gestellt. Eine optimale Erfüllung dieser 
,Aufgabenvielfalt erfordert ein modernes, leistungs
bezogenes Dienst- und Besoldungsrecht der 
,öffentlich Bediensteten. Das geltende Dienst
und Besoldungsrecht erscheint demgegenüber in 
mancher Hinsicht als nicht mehr zeitgemäß. 

Dazu kommt noch, daß die zahlreichen Novel
Jen zu immer umfangreicheren und damit auch 
unübersichtlicheren Regelungen geführt haben. 
,Ein Bedürfnis nach einfacherer und übersicht
licherer legistischer Gestaltung dieses Rechts
·.bereiches ist daher nicht zu übersehen. 

Auf die Notwendigkeit einer solchen Reform 
wurde bereits in den Regierungserklärungen aus 
.den Jahren 1970, 1971 und 1975 hingewiesen. 
In der Regierungserklärung vom 5. November 
1975 wurde zu dieser Frage ausgeführt: 

"Ein wesentliches Anliegen bleibt die Reform 
des gesamten Dienst- und Besoldungsrechtes. 
Hier wurden in den letzten zwei Jahren beacht
liche Vorarbeiten geleistet und gemeinsam mit 
Ländern, Gemeinden und den vier Gewerk-' 
schaften des öffentlichen Dienstes Zielvor
stellungen entwickelt. 

Diese Arbeit muß fortgesetzt werden in Rich
tung einer Neukodifikation und echten Moderni
sierung dieser Rechtsgebiete. Trotz grundsätz
licher Beibehaltung des Prinzips der Vor- und 
Ausbildung für die Laufbahnen des öffentlichen 
Dienstes soll künftig der tatsächlichen Ver
wendung von Bediensteten und deren Leistungs
erfolg größere Bedeutung für ihre dienst- und 
besoldungsrechtliche Stellung beigemessen 
werden." 

Die Notwendigkeit einer Reform des Dienst
und Besoldungsrechtes der öffentlich Bediensteten 
wird auch von den anderen Gebietskörperschaften 
bejaht. So hatz. B. die Landeshauptmänner
konferenz am 19. September 1974 festgestellt: 
"Die Ländervertreter im Verhandlringsausschuß 
werden beauftragt, mit den Gewerkschaften 
des öffentlichen Dienstes' ausgehend von den 
bisher auf' Verwaltungs ebene erarbeiteten Vor
schlägen gemeinsam mit den Vertretern der 
übrigen Gebietskörperschaften weiter zu ver
handeln, wobei Ziel dieser Bemühungen die 
Schaffung eines auf die Erhaltung des Berufs
beamtenturns abgestellten, (auch individuell) 
leistungsorientierten, dem Dienstnehmer über
schaubaren und einfach administrierbaren Be
soldungsrechtes sein muß." 

Der Österreichisehe Gemeindebund . hat in 
einer Resolution seines Gemeindetages vom 
8. Mai 1976 zu di~sem Vorhaben festgestellt: 
"Eine Reform des Dienst- und Besoldungsrechtes 
durch Vereinfachung des derzeitigen Gehalts
systems und Einführung einer leistungsorien
tierten Entlohnung der Gemeindebediensteten, 
über die schon seit zwei Jahren verhandelt wird, 
sollte baldmöglichst durchgeführt werden;" 

Eine Neuordnung ~es Dienst- und Besoldungs
rechtes hat sowohl einem reformatorischen wie 
auch einem kodifikatorischen Anliegen zu ent
sprechen. In der erstgenannten Hinsicht gilt es, 
ein den modernen Erfordernissen entsprechendes 
Recht des öffentlichen Dienstes zu schaffen, das 
bei grundsätzlicher Beibehaltung des V or- und 
Ausbildungsprinzips der tatsächlichen Verwen
dung und vor allem dem Verwenduogserfolg 
erhöhte Bedeutung zumißt. Ziel einer Kodi
fikation muß es insbesondere sein, das Beamten
recht möglichst vereinfacht, umfassend und 
übersichtlich darzustellen. 
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Das Verhandlungskomitee der Gebietskörper
schaften und die Gewerkschaften des öffentlichen 
Dienstes haben in über dreijährigen Beratungen 
Vorschläge zur. Reform eines Dienst- und Be
soldungsrechtes entwickelt. Vier Abschnitte aus 
diesen Rechtsbereichen (das Leistungsfeststel~ 
lungsverfahren, das Disziplinarrecht, die Er
nennungs- und Amtstitelregelungen und das 
Urlaubsrecht) . wurden inzwischen dem Begut
achtungsverfahren unterzogen. Der vorliegende 
Gesetzesentwurf stellt eine Zusammenfassung 
dieser vier Materien des Dienstrechtes dar und 
bildet somit eine erste Etappe einer Dienstrechts
neukodifikation. Es ist daran gedacht, in nächster 
Zeit auch die zweite und damit abschließende 
Etappe der Dienstrechtsreform sowie die Reform 
des Besoldungsrechtes in die Wege zu leiten. 
Bis dahin haben sich die Regelungen der ersten 
Reformetappe des Dienstrechtes auf dem Boden 
des geltenden Besoldungsrechtes und seiner Ein
teilungs kriterien zu bewegen. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung 
der im Entwurf enthaltenen Bestimmungen 
stützt sich auf Art. 10 Abs. 1 Z. 16 des Bundes
Verfassungsgesetzes, in der Fassung der Novelle 
BGBl. Nr. 444/1974, "Dienstrecht der Bundes
bediensteten ". 

künftige Endfassung (2. Etappe) 

ALLGEMEINER TEIL 

1. Abschnitt: Anwendungsbereich 

2. Abschnitt: Stellenplan und 
Planstellen 

3. Abschnitt: Begründung, Ände
rung und Enden des Dienstver
hältnisses 

vorliegende 
1. Etappe 

§ 1 

§ 2 

Ernennung; Personalverzeichnis; §§ 3-12 
Provisorisches Dienstverhältnis; 
Definitives Dienstverhältnis 

Versetzung und Übertritt. in den 
Ruhestand 

Der Aufbau des Entwurfes nimmt daher die 
Gesamtneuregelung des Beamten-Dienstrechts
gesetzes weitgehend vorweg und gliedert sich 
zunächst in einen Allgemeinen Teil, dessen 
Bestimmungen für alle Bundesbeamten in gleicher 
Weise gelten, in einen Besonderen Teil, der die 
Regelungen für einzelne Verwendungsgruppen 
oder für eiQZelne Besoldungsgruppen . im Sinne 
der bisherigen besoldungsrechtlichen Vorschriften 
enthält, und in einen Schlußteil mit den erforder-· 
lichen Übergangs- und Schlußbestimmungen. 
Dem Entwurf sind außerdem zwei Anlagen ange
schlossen. In der Anlage 1 sind die im § 4 ange
führten besonderen Ernennungserfordernisse und 
die im § 12 angeführten DefinitivstellungserfoF 
dernisse geregelt. Die Anlage 2 enthält eine Liste 
jener Ausbildungs- und Prüfungsvorschriften> 
die gemäß § 134 Abs. 1 bis zur Erlassung der 
entsprechenden Grundausbildungsverordnungen 
gemäß § 14 Abs. 4 und 5 als Bundesgesetz weiter
gelten. Der Gesetzesentwurf führt die Regelun
gen seiner einzelnen Teile und Abschnitte zum 
Teil vollständig aus, zum Teil enthält er aber erst 
Teilregelungen, und der übrige Bereich der zu 
regelnden Probleme bleibt nach den bisherigen 
Vorschriften geregelt. Dies sieht nach den ein
zelnen Teilen und Abschnitten geordnet wie folgt 
aus: 

mit der 1. Etappe 
werden aufgehoben 

§ 1 Abs. 2, §§ 2, 3, 
27 GÜG 

§21 GÜG 

§§ 1, 2, 6, 7, 9, 12, 36 
DP; §§ 1,2,6, 7, 11, 
12, 39 LDP; §§ 4, 5, 
7, 19, 20, 22, 23, 31, 
39, 41, 42 d, 45 a 
Abs. 2, 45 b Abs. 3 
GÜG; Dienstposten
besetzungsgesetz, so
weit es auf Beamte 
anzuwenden ist 

§ 80 Abs. 1 DP; 
§ 86 Abs. 1 LDP 

bis zur 2. Etappe 
gelten weiter 

Art. I DP; Art. I 
LDP; § 1 Abs. 1 
u. § 69 GÜG 

§ 13 DP; 
§ 13 LDP 

§§ 75-77, 79, 80 
Abs. 2, 81-83 
DP; §§ 81-85, 86, 
Abs. 2, 87-89 
LDP; §§ 45 j, 66" 
67 GüG 
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Auflösung des' Dienstver-
hältnisses 

4. Abschnitt: Dienstliche Aus-
bildung 

5. Abschnitt: Verwendung des 
Beamten 

Arbeitsplatz 

Verwendungs beschränkungen 

Verwendungs änderung ; Dienst-
zuteilung; Versetzung; Außer-
dienststellung ; DienstfreisteIlung 

6. Abschnitt: Pflichten des Beamten 

7. Abschnitt: Rechte des Beamten 
Amtstitel und Verwendungsbe-
zeichnungen 

Urlaub 

(sonstige Rechte, ausgenommen 
Besoldungsrecht) 

. 8. Abschnitt: Leistungsfeststellung 

9. Abschnitt: Disziplinarrecht 

BESONDERER TEIL 

1. Abschnitt: Beamte der Allge
meinen Verwaltung 

500 der Beilagen 

vorliegende I 
1. Etappe 

§§ Ü .. ':-'21 

§ 22 

§ 23 

§ 24 

§§ 25-39 

§§ 40-50 

§§ 51-95 

§§ 96-99 

mit der 1. Etappe 
werden aufgehoben 

§§ 8-18 GÜG 

§§ 3, 8 DP; § 3 LDP 

§§ 69, 70 DP; 
§ 75 LDP 

§ 40 DP; § 40 LDP; 
§ 6 Abs. 1-4 u. Abs. 
8,9 GÜG 

§§ 42-44 DP; 
§§ 45, 46 LDP 

§ 36 DP; § 39 LDP 

§§ 14---20 a DP; 
§§ 14---21 LDP 

§§ 4, 87-155 DP; 
§§ 4, 95-165 LDP 

§ 6 Abs. 4 GÜG; Amts
titel in der Dienst
zweigeordnung der 
Beamten der Allge
meinen Verwaltung 

2. Abschnitt: Beamte in handwerk- §§ 100-102 § 6 Abs. 5-7, § 26 b 
licher Verwendung 'GüG 

3. Abschnitt: Wachebeamte 

4. Abschnitt: Berufsoffiziere und 
zeitverpflichtete Soldaten 

§§ 103-105 §§ 156-162 DP; 
§§ 42-42 c GüG; 
Amtstitel in der 
Wachebeamten
Dienstzweigeord
nung 

§§ 106-111 §§ 43-45 b GüG; 
Amtstitel in der 
Heeres-Dienstzwei
geordnung 

63 

bis zur 2. Etappe 
gelten weiter 

§§ 84---86, 87 (Fas~ 
sung BDG) DP; 
§§ 90-94, 95 
(Fassung BDG) 
LDP 

§§ 67, 71, 72 DP; 
§§,69-72, 74, 76, 
77 LDP 

§§ 21-35 DP; 
§§ 22-'-38 LDP 

§§ 42-44, 47 LDP 

§ 55 LDP; § 24 GÜG 
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künftige Endfassung (2. Etappe) 

5. Abschnitt: Staatsanwälte 

6. Abschnitt: Hochschullehrer 

7. Abschnitt: Lehrer 

500 der Beilagen 

I ~otliegende I 1. Etappe 
. mit der 1. Etappe 
werden aufgehoben 

§§ 112, 113 § 3 Abs. 2 DP; § 28 
GÜG 

§§ 114-119 §32 GÜG; Hochschul
lehrer~ Disziplinarge
setz, soweit es Bun
desbeamte betrifft 

§§ 120-127 §§ 33, 35-38 GÜG 

8. Abschnitt: Beamte des Schulauf- §§ 128, 129 § 40 GÜG; "Landes-
sichtsdienstes schulinspektorenge-

SCHLUSSTEIL 

ANLAGE 1 

Ernennungserfordernisse und 
Definitivstellungserfordernisse 

ANLAGE 2 

Weitergelten der Ausbildungs- und 
Prufungsvorschriften 

setz" , "Bezirks
schulinspektoren
gesetz" 

§§ 130-145 Art. III, V DP; 

Anlage 1 

Anlage 2 

§§ 59-61, 65, 70 
GÜG 

§§ 26 a, 26 &-26 f 
GÜG; alle Dienst
zweigeordnungen 

bis zur 2. Etappe 
. gelten weiter 

§§ 29, 69-71 LDP 

Art. VI, VII DP;· 
Art. II, IV LDP; 
§ 71 GÜG 
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Dei vorliegende Gesetzentwurf weist im Detail folgende Gliederung auf: 

Gliederung des Gesetzentwurfes 

ALLGEMEINER TEIL ................... . 

1. Abschnitt: Anwendungsbereich ........ . 

2. Abschnitt: .Stellenplan und Planstellen ... 

3. Abschnitt: Ernennung und Definitiv-
steIlung ............................. . 

Ernennung· .......................... . 
Begriff; Mitwirkung des BundeskanZlers. 
Ernennungserfordernisse ............. . 
Ernennungsbescheid ................ . 
Begründung des Dienstverbältnisses .. . 
Angclobung ....................... '. 
Ernennung im Dienstverhältnis ...... . 

, ' 
Personalverzeichnis ................... . 

Provisorisches Dienstverhältnis ........ . 

Definitives Dienstverhältnis ............ . 

4. Abschnitt: Dienstliche Ausbildung ..... . 

Ziel und Arten der dienstlichen Ausbildung 

Grundausbildung ..................... . 
Allgemeine Bestimmungen ........... . 
Ausbildungslehrgang ................ . 
Dienstprüfung ..................... :. 
Zulassung zur Dienstprüfung ....... . 
Prüfungsverfahren .. : ................ . 
Teil- und Einzelprüfungen .......... . 
Anrechnung auf die Grundausbildung . 

5. Abschnitt: Verwendung des Beamten ... . 

Arbeitsplatz .......................... . 

Verwendungsbeschränkungen .......... . 

6. Abschnitt: Rechte des Beamten ....... . 

Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen 

Urlaub .......... , .................... . 
Anspruch auf Erholungsurlaub ...... . 
Ausmaß des Erholungsurlaubes .. : ... . 
Erholungsurlaub bei Fünftagewoche .. . 
Berücksichtigung von Vertragsdienst-

zeiten und des Erholungsurlaubes aus 
einem Vertragsdienstverhältnis ..... . 

Verbrauch des Erholungsurlaubes .... . 
Verfall des Erholungsurlaubes ....... . 
Vorgriff auf künftige Urlaubsansprüche .. 
Erkrankung während des Erholungs-

urlaubes .... ' ..................... . 
Erhöhung des Urlaubsausmaßes für In-

valide ........................... . 
Heimaturlaub ..................... ' .. 
Sonderurlaub ....................... . 
Karenzurlaub ...................... . 
Pflegeurlaub ........................ . 
Unterbrechung des Erholungsurlaubes 

und Verhinderung des Urlaubsantrittes 
Erh,?lungs~rlaub bei unregelmäßiger 

Dlenstzelt ........................ . 

§§ 
1-95 

1 

2 

3-12 

3-8 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

10 

11, 12 

13-21 

13 

14-21 
14 
15 
16, 17 
18 
19 
20 
21 

22, 23 

22 

23 

24-39 

24 

25-39 
25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 

32 

33 
34 
35 
36 
37 

38 

39 

7. Abschnitt: Leistungsfeststellung ........ '. 
Bericht des Vorgesetzten ..... : ....... . 

Allgemeine Bestimmungen ........... , 
Beurteilungsmerkmale ... ;; ...... .- .. . 
Bericht über den provisorischen Be-

amten ............................ . 
Bericht aus besonderem Anlaß ...... . 
Befassung des Beamten .......... ; : .. 

Antrag des Beamten auf .Leistungsfest-
stellung ........ '; .................. . 

Leistungsfeststellung durch die' Dienst-
. behörde ........................... . 

Leistungsfeststellungskommission ...... . 
.!\Ilgemeine Bestimmungen ........... . 
Mitgliedschaft ..................... . 
Rechtsmittel ....................... . 

8. Abschnitt: Disziplinarrecht ............ . 

Allgemeine Bestimmungen ............. . 
Dienstpflichtverletzungen ............ . 
Disziplinarstrafen ................... . 
Strafbemessung .................... . 
Verjährung ..•...................... 
Zusammentreffen von gerichtlich oder 

verwaltungsbehördlich strafbaren 
Handlungen mit Dienstpflichtver
letzungen .......................• 

Organisatorische' Bestimmungen ........ . 
Disziplinarbehörden ................ . 
Zuständigkeit .......•............... 
Disziplinarkommissionen ............ . 
Disziplinaro berkommission .......... . 
Mitgliedschaft zu den Disziplinarkom-

missionen und der Disziplinarober-
kommission ...................... . 

Disziplinarsenate .............. ' ...... . 
Abstimmung und Stellung der Mitglieder 
Disziplinaranwalt ................... . 
Personal- und Sachaufwand .......... . 

Disziplinarverfahren ................... . 
Anwendung des Ailgemeinen Verwal-

tungsverfahrensgesetzes . 1950 ....... . 
Parteien ........................... . 
Verteidiger ........................ . 
Zustellungen ...................... . 
Disziplinaranzeige .................. .. 
Selbstanzeige ....................... . 
Suspendierung ..................... . 
Verbindung des Disziplinarverfahrens 

gegen mehrere Beschuldigte ....... . 
Strafanzeige und Unterbrechung des 

Disziplinarverfahrens ......... ,' .... . 
Absehen von der Strafe ............ . 
Außerordentliche Rechtsmittel ....... . 
Kosten ............................ . 
Einstellung des Disziplinarverfahrens .. 
EntscheidungspHicht ................ . 
Abgaben- und Gebührenfreiheit ..... . 

65 

§§ 
40--50 
40--44 
40 
41 

42 
43 
44 

'45 

46 

47-50 
47 
48,49 
50 

51-95 

51-55 
51 
52 
53 
54 

55 
56-64 
56 
57 
58 
59 

60 
61 
62 
63 
64 
65-82 

65 
66 
67 
.68 
69, 70 
71 

72 

73 

74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

5 
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§§ 
Auswirkung von Disziplinarstrafen ... . 81 
Aufbewahrung der Akten .......... . 82 

Verfahren vor der Disziplinarkommission .. 83-90 
Einleitung ......................... . 83 
Verhandlungsbeschluß und mündliche 

Verhandlung .................... . 84 
Wiederholung der mündlichen Ver-

handlung ............... , ........ . 85 
Disziplinarerkenntnis ................ . 86 
Ratenbewilligung und Verwendung der 

Geldstrafen und Geldbußen ....... . 87 
Mitteilungen an die Öffentlichkeit .... . 88 
Berufung des Beschuldigten ......... . 89 
Vollzug des Disziplinarerkenntnisses '.' 90 

Abgekürztes Verfahren ............... . 91, 92 
Disziplinarverfügung ................ . 91 
Berufung .......................... . 92 

Bestimmungen für Beamte des Ruhestandes 93-95 
Verantwortlichkeit ................. . 
Disziplinarstrafen ................... . 
Zuständigkeit ............... '.' ..... . 

. BESONDERER TEIL .................... . 

1. Abschnitt: Beamte der Allgemeinen Ver-
waltung ............................. . 
Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen 

Amtstitel .......................... . 
Verwendungsbezeichnungen .......... . 

93 
94 
95 

96--129 

96--99 
96,97 
96 
97 

Leistungsfeststellung und Disziplinarrecht. 98, 99 
Bestellung der Mitglieder der Leistungs

feststellungs- und der Dis;dplinar
kommissionen im Bereich der Post-
·und Telegraphenverwaltung ........ 98 

Besondere Bestimmungen für Beamte, 
die zur Ausübung einer Unteroffi
ziersfunktion herangezogen sind .... 99 

2. Abschnitt: Beamte in handwerklicher 
Verwendung ........ : ................. 100-102 

Amtstitel und Verwendungsbezeich-
nungen ............................. " 100, 101 
Amtstitel ........................... 100 
Verwendungsbezeichnungen ........... 101 

Disziplinarrecht ....................... 102 
Besondere Bestimmungen für Beamte, 

die zur Ausübung einer Unteroffi-
ziersfunktion herangezogen sind .... 102 ' 

3. Abschnitt: Wachebeamte ............... 103-105 

Ernennungserfordernisse und Definitiv
stellungserfordernisse ..... " . . . . . . . . .. .103 

Amtstitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 104 

Disziplinarrecht ....................... 105 
Besondere Bestimmungen für Beamte 

der Bundesgendarmerie ............ 105 

4. Abschnitt: Berufsoffiziere und zeitver-
pflichtete Soldaten ............ ; ....... 106--111 

Ernennungserforclernisse. . . . . . . . . . . . . . .. 106 

Dienstverhältnis der. Berufsoffiziere ..... 107 
Dienstverhältnis der zeitverpflichteten 

Soldaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 108 

Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen 
für Berufsoffiziere . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 109 

Amtstitel für zeitvetpflichtete Soldaten .. 110 
Disziplinarrecht ....................... 111 

§§ 

5. Abschnitt: Staatsanwälte .. .' ....... :.... 112, 113 
Planstellen und Amtstitel ............... 112 
Urlaub ........ ' ....................... .113' 

6. Abschnitt: Hochschullehrer ............. 114-119 
Ernennung und Definitivstellung ....... 114 
Amtstitel . .. . . . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. .. .. 115 
Urlaub ........................... : . .. 116 
Leistungsfeststellung . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 117 
Disziplinarrecht ....................... 118, 119 

7. Abschnitt: Lehrer ..................... 120-127, 
Ernennungserfordernisse .............. " 120 
Amtstitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 121 
Urlaub ............................... 122 
Leistungsfeststellung . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 123 
Disziplinarrecht ............ . . . . . . . . . .. 124-127 
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Zu den einzelnen Bestimmungen des· Ge
setzentwurfes wird bemerkt: 

ZUM ALLGEMEINEN TEIL 

Zum 1. Abschnitt (§ 1): 

Der Anwendungsbereich dieses Gesetzes soll 
wie schon im Gehaltsüberleitungsgesetz alle 
Bundesbeamten umfassen. Ausgenommen wd:den 
lediglich die Richter und Richtera~tsa?wärter, 
für die im Richterdienstgesetz bereIts eIne. um
fassende Regelung. besteht. Diese Re~elun~. des 
Richterdienstgesetzes soll auch für dIe RIcht~r 
des Verwaltungsgerichtshofes maßgebend sem 
(Abs. 2). Die Bestimmungen über den Stellenplan 
(§ 2) gelten aber auch für diese Beamtengruppen. 

Zum 2. Abschnitt (§ 2): 

Die Ausdrücke "Stellenplan" und "Planstelle" 
sollen die mehrdeutig verwendeten Ausdrücke 
"Dienstposten" und "Dienstpostenpla~" ersetz~n. 
Durch die Zusammenf3;,ssung der DIenstzweige 
in· die heutigen Besoldungs- und Verwendungs
gruppen wird die Gestaltung des. Stellenpl~es 
einfacher, wobei aber seine wesenthche Funktlon 
- Grundlage für die Budgetierung der Personal
kosten - unverändert beibehalten wird. Die ein
fachere Gestaltung des Stellenplanes wird aber 
darüber hinaus durch die größere übersichtlichkeit 
seine Transparenz erhöhen. § 2 enthält die Richt
linien für den Stellenplan entsprechend den Nor
men, die bisher im §21 des Gehaltsüberleitungsge
setzes enthalten waren. Diese Richtlinien des Ge
setzgebers binden die Bundesregierung· und den 
Bundeskanzler hinsichtlich der Gestaltung des 
mit dem Entwurf des Bundesfinanzgesetzes 
einzubringenden Stellenplanes. Im Falle der 
Schaffung eines Bundeshaushaltsgesetzes wäre 
diese Regelung sachlich richtig dort 'zu treffen. 

Von einer detaillierten Umschreibung der Ein
teilungskriterien, insbesondere von ei~em H~
weis auf bestehende besoldungsrechthche Em
teilungen, wie z. B. "Verwendungs gruppe", 

Dienstklasse" und dergleichen, wurde Abstand 
~enommen, um die Gesetzgebung von einer 
Unzahl materiell inhaltsloser und nur "technisch" 
notwendiger (Anpassung der Bezeichnungen) 
Gesetzgebung~maßnahmen zu entlasten. Die für 
den Dienstpostenplan nach den bisherigen. Vor
schriften bereits bestehende UnterscheIdung 
zwischeh gemeinsam angeführten Posten (z. B. 

. die Dienstposten der unteren Dienstklassen einer 
Verwendungsgruppe) und gesondert angeführten 
Dienstposten (z. B. die Leiterposten. an Schulen 

. und die Dienstposten der höheren DIenstklassen) 
soll beibehalten werden. Die allgemeine Fassung 
ermöglicht dies auch ohne Novellierung bei 
einem völlig geänderten Besoldungssystem. 

Zum 3. und 4. Abschnitt (§§ 3 bis 21): 

Zentrales Anliegen des Entwurfes ist es, die 
bisher in verschiedenen Rechtsvorschriften zer
streuten Regelungen zu vereinfachen, zu verein
heitlichen und zusammenfassend übersichtlich 
darzustellen. 

Dies gilt im besonderen für dIe Regelungen, 
die bisher im Gehaltsüberleitungsgesetz enthalten 
waren. Diese Rechtsvorschrift entstand im Jahre 
1946 und war entsprechend ihrem Titel nur als 
vorläufige Regelung gedacht. Dessenur:geachtet 
ist sie in den folgenden Jahrzehnten WIederholt 
geändert und ergänzt worden und damit sowohl 
für die Allgemeinheit als auch für die mit Personal
angelegenheiten befaßten Bediensteten i~mer 
schwerer verständlich geworden. Gerade dIeser 
Materie kommt aber im Hinblick auf ihre ver
bindende Stellung 'zwischen Dienstrecht und Be
sOldungsrecht große Bedeutung zu. 

Vornehmstes Anliegen des vorliegenden Ent
wurfes ist es, die bestehende Vielfalt von Dienst
zweigen zu vereinfachen. Dadurch soll mehr 
Rechtsklarheit, Übersichtlichkeit in der Gliederung 
der Beamten und sowohl im Interesse der Öffent
lichkeit als auch der Bediensteten selbst die Mög
lichkeit des Einsatzes von Beamten innerhalb 
größerer Bereiche geschaffen werden. Damit .wäre 
ein Schritt zu mehr· Mobilität im öffenthchen 
Dienst gesetzt, und zwar zu jener Mob~lität, die 
es gerade den aktivsten Beamten ermöghcht, von 
ihnen gewünschte Verwendungsänderungen und 
damit günstigere Laufbahnen. zu erreichen, .ohne 
daß sie von den bisher ZWIschen den DIenst
zweigen derselben Verwendungsgruppe be
stehenden Ausbildungsschranken behindert 
werden. Vor Verwendungs änderungen, die der 
Beamte nicht anstrebt, bleibt er nach wie vor 
durch die Bestimmungen des § 67 der Dienst
pragmatik und des § 72 der Lehrer-Dienst
pragmatik geschützt, die im vollen Umfang auf
recht bleiben. 

Es ist doch wenig sinnvoll, wenn derzeit 
neben Richtern, Staatsanwälten, Hochschul
lehrern, Lehrern und Generalstabsoffizieren.etwa 
die akademisch gebildeten Beamten der Ver
wendungsgruppe A in nicht wer:iger. als 4~ I?ienst
zweige unterteilt werden. DamIt WIrd em Junger 
Akademiker am Beginn seiner Laufbahn auf 
einen engen Verwaltungs bereich fixiert, de.r sich 
in der jahrzehntelangen Berufslaufbahn . mit ~en 
tatsächlichen Verwendungs- und Aufstlegsmog
lichkeiten vielfach -schlägt. Das gleiche könnte 
auch für die anderen Verwendungs gruppen 
dargestellt werden. 

Bei der Gruppenbildung wurde wie bisher .von 
der für eine bestimmte Tätigkeit notwendIgen 
und daher für die Anstellung vorgeschriebenen 
(in das Dienstverhältnis mitzubringenden) Vor-
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bildung ausgegangen. Obwohl die Grundsätze 
einer leistungsgerechten Besoldung auch eine 
Berücksichtigung der tatsächlichen Verwendung 
für die Einreihung· nahelegen, kann die Ver
wendung nur in den Fällen für die Einreihung 
herangezogen werden, in denen sie unmißver
verständlich im Gesetz selbst definiert werden 
kann. Die Regelungen des 3. Abschnittes wollen 
bewußt den im Rahmen der Besoldungsreform 
zu treffenden Regelungen nicht vorgreifen, sondern 
beschränken sich im wesentlichen auf die Zu
ordnungsregelungen zu den bestehenden be

Bei den ordentlichen Universitätsprofessoren 
und den ordentlichen und außerordentlichen 
Hochschulprofessoren an Kunsthochschulen 
waren die staatsbürgerschaftsrechtlichen Sonder
bestimmungen des § 25 des Staatsbürgerschafts
gesetzes 1965, BGBl. Nr. 276, zu beachten. Dies -
ist im § 114 Abs. 1 des Entwurfes berücksichtigt. 

Die im Abs. 3 normierte VerpHichtung der 
Dienstbehörde zur Auswahl des am besten ge
eigneten Bewerbers macht auch eine allgemeinere 
Fassung mancher Vorbildungsvoraussetzungen 
möglich. Wenn daher in der Anlage 1 vom soldungsrechtlichen Gruppen. 

. . .. "einschlägigen Hochschulstudium" die Rede ist, 
De~ Entwurf :.ersuc~t auch., elne zel~gemaße wird die Dienstbehörde bei jeder Ernennung zu 

Ausbildung d~r qffe?tl~ch Bedlenstet~n sl~~erzu- prüfen haben,' welches Hochschulstudium die 
stellen. Als M1tt~1 hlefur ~urde .berelts wahrend .beste Berufsvorbildung für die angestrebte Ver
der let~ten Leglslaturpenode dIe Verwaltungs- wendung zum Inhalt hat. Dieses Hochschul
akademie des Bundes geschaffen. studium ist dann genaus9 Anstellungserfordernis, 

Zu § 3: Abs. 1 stellt die für die Begründung 
des öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses not
wendige Verknüpfung von Ernennung und 
Planstelle (entspricht dem bisherigen Dienst
posten) her. Die Regelung folgt hier dem gelten
den Recht, faßt aber die Ernennung zur Begrün
dung des Dienstverhältnisses und alle späteren Er
nennungen (Beförderungen, ObersteIlungen, 
Wechsel des Personalstandes u. dgl.) systematisch 
zusammen. Unverändert bleibt damit auch der 
Grundsatz, daß ein Rechtsanspruch auf Er
nennung oder auf ParteisteIlung im Ernennungs
verfahren nicht bestehen kann. (Jede andere 
Regelung würde die Einhaltung des Stellen
planes unmöglich machen.) 

Die Absätze 2 und 3 ersetzen für den Bereich 
der Beamtenernennung die Bestimmungen des 
Dienstpostenbesetzungsgesetzes. Eine Änderung 
gegenüber der bisherigen Vorgangsweise ist 
nicht vorgesehen. Eine entsprechende Bestim
mung für die vertraglich angestellten Bediensteten 
des Bundes soll in das Vetragsbedienstetengesetz 
zur gegebenen Zeit aufgenommen werden. 

Die im Dien~tpostenbesetzungsgesetz bisher 
vorgesehene Sonderstellung des Präsidenten des 
Nationalrates und des Präsidenten des Rech
nungshofes wird durch §142 Abs. 4 des Ent
wurfes allgemein berücksichtigt. 

Zu § 4: Zu den allgemeine11. Ernennungser
fordernissen ist vor allem darauf hinzuweisen, 
daß sie insgesamt unter dem Aspekt der grund
legenden Norm des Abs. 3 gesehen werden 
müssen. Die Anführung von formalen Erforder
nissen oder von_unbestimmten Gesetzesbegriffen, 
wie z. B. "ehrenhaftes Vorleben", konnte daher 
weitgehend eingeschränkt werden, zumal sich 
der Begriff "persönliche und fachliche Eignung" 
sowohl auf die ausbildungsmäßige als auch auf 
die allgemeine geistige, körperliche und charak
terliche' Eignung bezieht. 

wie es bisher bei der ausdrücklichen Anführung 
in einem Dienstzweig der Fall war. 

Abs. 3 ermöglicht es der Dienstbehörde, für 
bestimmte Verwendungen geeignete Auswahl
kriterien und Auswahlverfahren vorzusehen, die 
im Bedarfsfall durch Verordnung näher geregelt 
werden können. 

Als Beispiel für eine schon bisher praktizierte 
Methode zur Auswahl des am besten geeigneten 
Bewerbers sei auf das "für die Aufnahme in den 
Höheren auswärtigen Dienst und in die ent
sprechenden Verwendungen der Verwendungs
gruppe Bangewendete Auswahlverfahren (examen 
prealable) hingewiesen. 

Hinsichtlich der Möglichkeit der Nachsichts
erteilung werden im wesentlichen die bisherigen 
Zuständigkeiten und Voraussetzungen aufrecht
erhalten. Abs. 5 stellt klar, daß eine einmal 
erteilte Nachsicht für alle künftigen Ernennungen 
gilt, daß also ein mit Nachsicht der Ernennungs
erfordernisse in eine bestimmte Verwendungs
gruppe ernannter Beamter von da an in dieser 
Verwendungsgruppe so anzusehen ist, als ob er 
das Ernennungserfordernis erfüllt hätte. 

Zu § 5: Der Inhalt des Ernennungsbescheides 
wird auf seine wesentlichen Kriterien beschränkt. 
Neben der Planstelle, die von ihren besoldungs
rechtlichen Merkmalen, beispielsweise in der Allge~ 
meinen Verwaltung durch Verwendungsgruppe 
und Dienstklasse, bestimmt wird, iitt der Tag der 
Wirksamkeit der Ernennung und der Amtstitel 
des Beamten anzuführen. Die Verwendungs
bezeichnung (§ 24) ist nicht Gegenstand des Er
nennungsbescheides, da ihr An- oder Wegfall 
von einer Ernennung meist unabhängig iSL 

Eine Rückwirkung der Ernennung auf einen 
Zeitpunkt vor der Zustellung des Ernennungs
bescheides war bisher ausgeschlossen. Der Ent
wurf ermöglicht es nun, eine solche Rückwirkung 
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in begrenztem Ausmaß für jene Fälle eintreten zu 
lassen, in denen eine rechtzeitige Zustellung des 
Bescheides aus Gründen, die nicht vom Beamten 
zu vertreten sind, nicht möglich war. Die' Kürze 
dieser Frist von zwei Wochen soll aber anderer
seits eine Rechtsunsicherheit vermeiden und ein 
Abweichen von den im § 8 Abs. 1 angeführ
ten Beförderungsterminen 1. ] änner und 1. Juli 
weitestgehend verhindern. 

Zu § 6: A~ch der erste Ernennungsbescheid 
(Begründung des Dienstverhältnisses als Beamter) 
wird grundsätzlich nach § 5 wirksam. Wird z. B. 
.ein Vertragsb~diensteter des Bundes in das 
öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis aufgenom
men, so gilt der. Tag der Wirksamkeit der Er
nennung auch als Tag des Beginnes des öffent
lich-rechtlichen Dienstverhältnisses. 

In den übrigen Fällen bedarf es zur Wirksam
keit der erstmaligen Ernennung des Dienstan
trittes durch den Beamten. Nur in diesem Fall 
ist es nötig, die Säumnis '-beim Dienstantritt 
(Abs. 2) und den Dienstantritt an einem Monats
ersten, der nicht Arbeitstag ist, zu berücksich
tigen. 

Zu § 7: An die Stelle der Pflichtenangelobung 
als provisorischer Beamter und der Leistung des 
Diensteides als definitiver Beamter tritt eine 
einmalige Angelobung am Beginn des Dienst
verhältnisses .. 

Zu § 8: Abs. 1 regelt wie bisher § 22 Abs. 2 des 
Gehaltsüberleitungsgesetzes den Zeitpunkt für 
die Vornahme von Beförderungen. An· den bis
herigen Beförci.erungstermin soll aus praktischen 
Überlegungen festgehalten werden. Die Frage, 
wie weit dem Bundeskanzler ein Zustimmungs
recht zukommt, richtet sich nach § 3 Abs. 2 und 3 
des Entwurfes. 

Abs. 2 entspricht der bisher im § 23 Abs. 1 
letzter Satz des Gehaltsüberleitungsgesetzes ent
haltenen Regelung. 

Abs. 3 entspricht dem bisherigen § 22 Abs. 4 
des Gehaltsüberleitungsgesetzes unter Berück
sichtigung der' Neuregelung des Disziplinarrech
tes. 

Zu § 9: Der Entwurf enthält keine Bestimmun
gen, die den bisher in den §§ 20, 31, 39,41, 42 d, 
45 a Abs. 2 und 45 b Abs. 3 des Gehaltsüberc 
leitungsgesetzes enthaltenen Regelungen des 
Dienstranges entsprechen, weil im Sinne seiner 
Grundtenderiz (siehe § 4 Abs. 3) eine derartige 
Regelung entbehrlich ist. Für eine ordnungs
gemäße Personalbewirtschaftung wird auch in 

. Hinkunft die Führung von Personalverzeich
nissen notwendig sein. Die hiefür erforderlichen 
Richtlinien enthält § 9. 

Gemäß Abs. 1 zweiter Satz· kann die Dienst
behörde an· Stelle eines Personalverzeichnisses, 
das. alle ihr unterstehend~n Beamten umfaßt, aus 
Gründen der Übersichtlichkeit mehrere Personal
verzeichnisse für Teilbereiche der ihr unter
stehenden Beamtenschaft führen. Der Ausdruck 
"Teilbereiche" wird im Entwurf nicht näher 
umschrieben, sodaß die Dienstbehörde hinsicht
lich der Art und des Ausmaßes der allfälligen 
Auf teilung nicht festgelegt wird. 

Ebenso bleibt es der Dienstbehörde überlassen, 
nach welchen Kriterien sie die Beamten im 
Personalverzeichnis innerhalb der im Abs. 2 
angeführten Kategorien reiht. 

Zu den §§ 10 b,is 12: Der Zweck des provi
sorischen Dienstverhältnisses ist die Ausbildung 
und Erprobung des Beamten. Da die bisherigen 
Regelungen, insbesondere auch im Zusammen
hang mit der Neuregelung der Leistungsfest
stellung, diesem Zweck gerecht zu werden geeig
net sind; besteht kein Arilaß, hier Änderungen 
vorzusehen. 

Für die Definitivstellung bleiben wie bisher 
nicht nur der Zeitablauf, sondern die Erfüllung 
aller Ernennungs- und Definitivstellungserforder
nisse als Voraussetzung (§ 11 Abs. 1). Im Interesse 
der Rechtssicherheit soll der Beamte einen 
Anspruch auf bescheidmäßige Feststellung der 
Definitivstellung erhalten. 

Die Abs. 2 und 3 des § 12 gehen davon aus, daß 
die besonderen Ernennungserfordernisse . und die 
Definitivstellungserfordernisse auf die Ver
wendung des Beamten abgestellt sein sollen, daß 
aber für. bereits definitive Beamte im Falle ihrer 
Verwendungsänderung nicht neuerlich ein Prü
fungsverfahren und damit ein Mobilitätshindernis 
vorgesehen werden soll, sondern daß die dienst
liche Bewährung genügt. Diesem Grundgedanken 
entsprechend darf aber die großzügige Regelung 
des Abs. 2 dann nicht angewendet werden, wenn 
damit ein Aufstiegserfordernis oder ein gesetz
liches Verbot umgangen würde. Ebenso kommt 
eine An\\Tendung des Abs. 2 dann nicht in Betracht, 
wenn das Erfordernis für die Einreihung in eine 
bestimmte Verwendungs gruppe nicht nur in der 
Ablegung einer Prüfung, sondern auch in einer 
bestimmten Verwendung besteht, wie dies zum 
Beispiel bei Lehrern und bei Beamten in hand
werklicher Verwendung der Fall ist. 

Die Bestimmungen über die Verleihung schul-· 
fester Stellen (§ 69 der Lehretdienstpragmatik) 
bleiben unberührt. 

Zu § 13: 
Die im Abs. 1 enthaltene Ziclvorgabe der dienst

lichen Ausbildung geht über die bloße Erfüllung 
von Ernennungs- oder Definitivstellungserfor
dernissen (Grundausbildung) hinaus. Die staat
lichen Aufgaben unterliegen einem steten Wechsel 
und werden immer vielfältiger; es gilt daher, 
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die Beamten auch . nach der Erfüllung ihrer die Vielfalt dieser Aufgaben und die Unterschied
Ernenriungs- und Definitivstellungserforder- lichkeit der Anforderungen lassen es nicht zu, in 
nisse auf geänderte Aufgabenstellungen,aber auch eine' auf Dauerwirkung bedachte gesetzliche 
auf neue Funktionen bestmöglich vorzubereiten. Regelung Detailvorschriften über einzelne Aus-

bildungsgänge aufzunehmen. Abs. 2 führt ledig-
Von den im Abs. 2 angeführten Artender lich jeneGegenstänCle an, auf die sich die Grund

dienstlichen Ausbildung ist die Grundausbildung, ausbildung jedenfalls zu erstrecken hat (ähnlich 
die gemäß§ 14 Abs. 1 zur Erfüllung der Ernen- dem bisherigen § 8 Abs. 2 und Abs. 3 erster Satz 
nungs- und Definitivstellungserfordernisse führen des Gehaltsüberleitungsgesetzes) .. Die übrigen 
soll, in den §§ 14 bis 21 ausführlich geregelt; die Gegenstände sind je nach Verwendung des Beam
einzelnen Arten der Grundausbildung sollen auf ten durch Verordnung zu regeln, 
Grund dieses Bundesgesetzes durch Verordnung 
näher ausgeführt werden. In diesen Verordnungen ist auch festzulegen, 

in welcher Form der Beamte auszubilden ist. Nach 
Im Gegensatz zur Grundausbildung können die Abs. 3 stellt die Abhaltung von Ausbildungs-

berufsbegleitende Fortbildung und die Schulung lehrgängen nur eine von mehreren Gestaltungs
von Führungskräften nicht an bereits feststehende möglichkeiten einer solchen Ausbildung dar. Sie 
Erfordernisse anknüpfen, sondern haben sich wird in vielen Fällen durch eine bestimmte Zeit 
an wechselnden Anforderungen zu orientieren. der Praxisschöpfung des Beamten an seinem 
Die berufsbegleitende Fortbildung und die Schu- ständigen Arbeitsplatz, nach Bedarf aber auch 
lung von Führungskräften soll daher in diesem durch vorübergehende Verwendung in bestimm~ 
Bundesgesetz keine einschränkende Reglemen- ten anderen Tätigkeitsbereichen (job rotation), 
tierung erfahren. Es ist jedoch darauf hinzu- die mit seiner Verwendung in einem' wichtigen 
weisen, daß die berufsbegleitende Fortbildung Zusammenhang stehen, zu ergänzen sein. 
gemäß den §§ 27 bis 33 des Verwaltungsakademie-
gesetzes an der Verwaltungsakademie durchge- In Bereichen, in denen die Abhaltung von Aus
führt werden kann und daß die Verwaltungs- bildungslehrgängen wegen der geringen Zahl der 
akademie gemäß den §§ 34 bis 39 des Verwaltungs- Bewerber oder aus anderen organisatorischen 
akademie gesetzes jedenfalls eine Führungskräfte- Gründen nicht durchgeführt werden kann, wird 
schulung durchzuführen hat. Damit wird jedoch auch in Hinkunft nur ein Selbststudium des 
die Möglichkeit, auch anderswo eine berufs- Beamten in Betracht kommen. Die Lernbehelfe 
begleitende Fortbildung oder eine Schulung vonhiefür sollen von der für die betreffende Ausbil
Führungskräften abzuhalten, nicht beeinträchtigt. dung zuständigen Stelle zur Verfügung gestellt 

Zu § 14: 

Während schon bisher im Gehaltsüberleitungs
gesetz für die Erfüllung von Anstellungs- oder 
Definitivstellungserfordernissen vielfach die Ab
legung von Dienstprüfungen vorgeschrieben war, 
bildete eine dienstliche Ausbildung hiefür eher 
einen Sonderfall. Ausbildungslehrgänge sind bjs
her nur in jenen wenigen Verwaltungsbereichen 
geschaffen worden,. die eine große Zahl. von 
gleichartig verwendeten Bediensteten aufweisen 
(Finanzverwaltung, Post- und Telegraphen
verwaltung, Bundesheer, Wachekörper usw.). 
Abgesehen von den Lehrgängen für den Rechts
kundigen Dienst, den Gehobenen Rechnungs
dienst und einigen wenigen anderen ,dienstlichen 
Ausbildungen blieb es dem Bediensteten selbst 
überlassen, wie er die Jür die Dienstprüfung 
erforderlichen Kenntnisse erwarb. 

Der vorliegende Entwurf stellt hingegen die 
Ausbildung in den Vordergrund und sieht die 
Dienstprüfung lediglich als ihren Abschluß an, 
mit deren erfolgreicher Ablegung ein Anstellungs
oder Definitivstellungserfordernis erfüllt wird. 

§ 14 enthält die grundlegenden Normen für die 
Gestaltung der Grundausbildung. Der ständige 
Wechsel d~r :Aufgaben des öffentlichen Dienstes, 

werden, sobald dies organisatorisch und technisch 
möglich ist. . 

Die Anl~g'e 1 sieht meist für eine' ganze Ver
wendungsgruppe eine Grundausbildung vor. Der 
Zweck einer solchen Grundausbildung wird 
jedoch nur erfüllt werden, wenn sie möglichst 
auf den Aufgabenbereich des Beamten abgestellt 
wird. Bei der Gestitltung' der Grundausbildung 
wird man daher neben den in Abs. 2 angeführten 
Gegenständen je nach Verwendung des Beamten 
speziell fachbezogene Gegenstände .. vorzusehen 
haben. 

Die verschiedenen verwendungsbezogenen 
Varianten der Grundausbildung für eine bestimmte 
Verwendungs gruppe· sollen soweit wie möglich 
in einer gemeinsamen Verordnung der Bundes
regierung geregelt werden. 

Gesonderte Verordnungen sollen gemäß 
Abs. 5 Z. 2 vom zuständigen Bundesminister im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler nur dann 
erlassen werden, wenn es zur Erreichung des 
Ausbildungszweckes erforderlich ist, für eine 
zahlmäßig große Gruppe von Beamten mit 
ressortspezifischer Verwendung eine·ressorteigene. 
Grundausbildung sicherzustellen CZ. B. Finanz
dienst, Post- und Telegraphendienst, Bundesheer, 
Wachekörper). 
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Ziel der in den Abs. 4 und 5 enthaltenen Ver
ordnungs ermächtigung ist es, die Zahl der rund 
100. best"ehenden verschiedenen Dienstprüfungs
vorschriften, die zum Tejl nur für eine geringe 
Zahl von Bediensteten gelten, auf wenige, aber 
für größere Bedienstetengruppen ma~gebende 
Grundausbildungsverordnungen herabzusetzen. 

Welche Variante der Grundausbildung für 
einen bestimmten Beamten .inBetracht kommt, 
hat sich nach seinerVer~endung zu richten. 
Bestehen über die zu wählende' Variante der 
Grundausbildung (etwa über die' Frage, welche 
fachlichen Gegenstände in Betracht kommen) 
verschiedene Auffassungen zwischen einem 
Beamten und seiner Dienstbehörde, so ist gemäß 
Abs. 6 die Auffassung der Dienstbehörde maß
gebend. 

Zu § 15: 

Die Zulassung zu einem Ausbildungslehrgang 
muß unterschiedlich geregelt werden, je nachdem, 
ob dieser Ausbildungslehrgang für die jeweilige 
tatsächliche Verwendung des Beamten vorge~ 
schrieben ist (darunter fallen vor allem die Aus" 
bildungslehrgänge zur Vorbereitung 'auf die 
Dienstprüfung für die. Definitivstellung) oder ob 
es sich um Ausbildungslehrgänge für eine Dienst
prüfung handelt, die für die tatsächliche Verwen
dung des Beamten zwar nicht vorgeschrieben, 
jedoch von ihm zum Zwecke des dienst- und 
besoldungs,rechtlichen Aufstieges angestrebt 
wird. . 

Im erstgenannten Fall, der im Abs.·1 geregelt 
wird,stellt die Zuweisut;lg der Dienstbehörde 
zum Ausbildungslehrgang . eine Dienstzuteihing 
und damit eine Weisung an den Beamtefl· dar. 

Im anderen Fall, der im Abs. 2 geregelt wird, 
werden zwar demBed~rf entsprechend Ausbil
dungslehrgänge abzuhalten sein, doch, kann hier 
dem Beamten kein gesetzliches Recht darauf ein
geräumt werden, in seiner' Dienstzeit solche Lehr
gänge zu besuchen. Das Zulassungsverfahren 
zu diesen . Ausbildungslehrgängen unterliegt 
gemäß Abs. 3?em A VG. . . 

. . , 

In der Praxis kann es durchaus möglich sein, 
daß die· Zuweisung . oder Zulassung zu einem 
bestimmten Ausbildungslehrgang je nach Ein
stufung (Verwendungs gruppe) und Verwendung 
des Beamten gemäß Abs. 1 oder Abs. 2 zu erfolgen 
hat. . . 

. Abs. 4 enthält die Grundsätze für eine allfällige 
Unterbrechung oder Wiederholung eines Lehr
ganges. Diese Bestimmungen können inden Ver
ordnungen, über die Grundausbildung näher 

. geregelt werden. 

Zu §16: 

Abs. 1 bestimmt, daß die Dienstprüfung jener 
Besfandteil der Grundaus bildung ist, mit der die 
erfolgreiche Absolvierung der Grundausbildung 
nachzuweisen ist .. In weIcher .Form die Dienst
prüfung . abzuwickeln ist (Klausurarbeit, prak~ 
tische Prüfung, mündliche Prüfung vor einer 
Kommission oder vor· . Einzelprüfern, Teil
prüfungen), ist. gemäß dem § 19 oder 20 durch 
Verordnung zu bestimmen. Unter den Voraus
setzungen des § 21 ist at;lch ein Ersatz durch 
andere Ausbildungen oder durch die Erfüllung 
sonstiger durch Verordnung festzulegender 
Erfordernisse möglich. .. 

Die Abs. 2 bis 5 entsprechen inhaltlich den 
bisherigen Regelungen des § 13 Abs. 1 bis' 3 und 
Abs. 5 erster Satz des Gehaltsüberreitungsgesetzes. 

Zu § 17:, 

Abs. 1 entsprichtinhaltIich dem bisherigen 
§ 13 Abs. 4 des GehaItsüberleitungsgesetzes, 
überläßt aber im Gegensat2' zur bisherigen 
Bestimmung. die Regelung der Qualifikation des 
Prüfers der sogenannten Rechtsfächer . den c:;in
zeInen Verordnungen, um bei Dienstprüfungen 
für Beamte niedrigerer Verwendungsgruppen 
mehr Flexibilität in der Auswahl der Prüfer zu 
gewährleisten. 

Abs. 2 entspricht weitestgehend' dem bis
herigen § 13 Abs .. 7 des Gehaltsübedeitungs
gesetzes. 

Die Abs. 3 und 4 stellen eine Nachfolgerege
lung zu den Abs. 8 und 9 des § 13 des Gehalts
überleitungsgesetzes . dar. Anders als bisher ist 
hier. in zwei Fällen ein automatisches Erlöschen 
der Mitgliedschaft Zur Prüfungskommission vor~ 
gesehen: Im Falle der rechtskräftigen Verhängtlflg 
einer Disziplinarstrafe· mußte das Kommissions
mitglied bisher gesondert abberufen weiden, im 
Falle des Ausscheidens aus dem Dienststande 
war lediglich die Möglichkeit einer Abberufung 
vorgesehen. Mit diesen Abweichungen soll eine 
Verwaltungsvereinfachung erzielt werden. 

Abs. 5 entspricht dem 3. Satz des § 13 Abs. 5 
des Gehaltsüberleitungsgesetzes. 

Abs. 6 entspricht dem bisherigen § 14 des 
Gehaltsüberleitungsgesetzes, ermöglicht aber auch 
die Abhaltung einer Dienstprüfung vor einem 
Zweiersenat. 

DieVerfassungsbestimmung des Abs. 7 ente 
spricht inhaltlich dem bisherigen § 13 Abs. 6 des 
Gehaltsüberleitungsgesetzes und wurde forma~ 
der. Verfassu11gsbestimmung des § 39 Abs. 7 
des Bundes-Personalvertretungsgesetzes, BGBL 
Nr. 133/1967, angepaßt. 
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Zu § 18: Als Zulassungsvoraussetzungenzur 
Dienstprüfung im Sinne des Abs. 1 körinen z. B. 
in Betracht kommen: Besuch "von Aüshildungs
lehrgängen, Zurücklegung von Zeiten der PraXis
schapfung, gewisse Mindestdauer der g~gen~ 
wärtigen Verwendung, vorangegangene Aus
bildungen, Erfüllung sonstiger Erfordernisse,:die 
bisher im Gehaltsüberleitungsgesetzneben' der 
Dienstprüfung als Teil des betreffenden Ernen
nungs- oder Definitivstellungserfordernisses vor
geschrieben waren,usw. Bei der Vorschreibung 
von Ausbildungslep.rgängen ist davon auszu
gehen, daß dort, wo 'nicht wie bei den Wache
beamten und beim Heer bereits ein Ausbildungs
system besteht, diese Lehrgänge dn dem Beamten 
gebotenes Hilfsmittel darstellen, sodaß ein Zwang 
zum Besuch nur in Ausnahmefällen nötig ist. 
Führt die Verordnung keine Voraussetzungen 
an, sind die Beamten ohne weiteres zur Dienst
prüfung zuzulassen. 

Die Abs. 2 bis 7 entsprechen mit geringen 
Abweichungen den bisherigen' §§ 11 und 12 
Abs. 1 bis 3 des Gehaltsüberleitungsgesetzes. 

Zu § 19: Das Prüfungsverfahren war schon 
bisher ausführlich im Gehaltsüberleitungsgesetz 
geregelt. Die Bestimmungen des Entwurfes ent
sprechen in etwa dem § 12 Abs. 4 und 5 und den 
§§ 15, 16 und 17 des Gehaltsüberleitungsgesetzes. 

Zu § 20: Die Möglichkeit, durch Verordnung 
die Ablegung der Dienstprüfung in mehreren 
Teilprüfungen vorzusehen, bestand schon bisher 
nach § 16 ades Gehaltsüberleitungsgesetzes. Die 
Ablegung der Prüfung vor Einzelprüfern war 
bisher nur durch bes.ondere Regelung in einigen 
Dienstzweigen der Verwendungsgruppe D in der 
Post- und Telegraphenverwaltung vorgeschriec 

ben. Künftig wird es gemäß § 20 Abs. 2 dem Ver
ordnungs geber freigestellt, an Stelle einer kom
missionellen Prüfung Einzelprüfungen vorzu
sehen. Eine solche Regelung hätte den Vorteil, 
daß die Prüfer praktisch nur für die Zeit bean
sprucht würden, in der sie selbst • prüfen und 
beurteilen. 

Zu § 21: Diese Regelung geht über den bis
herigen § 8 Abs. 6 des Gehaltsüberleitungs-
gesetzes hinaus. ' 

Nach dem ersten Satz des Abs. 1 können jene 
Teile der Grundausbildung und damit der Dienst
prüfung entfallen,: die vom Inhalt und vom 
Prüfungsniveau her durch ,bereits absolvierte 
Grundausbildungen (abgelegte Dienstprüfungen) 
beim Bund oder bei anderen inländischen Gebiets
körperschaften ersetzt werden. Durch Verord
nung kann die im ersten Satz vorgesehene 
Anrechnungsmöglichkeit auch' auf bestimmte 
andere Ausbildungen und Prüfungen ausgedehnt 
werden. 

. Gemäß Abs. 2 erster Satz kann in der Verord- ' 
nung besti~m:t werden, daß die Grundausbildung 
zur Gänze oder nur teilweise': durch die Erfüllung 
anderer, in der Verordnung angeführter gleich
artiger :Erfordernisse ersetzt wird, ohne daß' im 
konkreten Fall eine Überprüfung der Gleich
wertigkeit, wie sie im Abs. 1 vorgesehen ist, 
erforderlich wäre. 

Zum 5. Abschnitt (§§ 22 und 23): 

In diesem Abschnitt beschränkt sich die ,Neu
regelung auf die Umschreibung des Arbeits
platzes und die Beschränkung der Verwendung 
des Beamten. 

Hinsichtlich der Verwendungsänderung (§ 67 
Abs. 4 der Dienstpragmatik bzw. § 72 Abs. 3 
der Lehrerdienstpragmatik), der Dienstzuteilung 
(§ 67 Abs, 5 der Dienstpragmatik bzw. § 74 der 
Lehrerdienstpragmatik), der Versetzung (§ 67 
Abs. 1 bis 3 und Abs. 6 bis 10 der Dienstprag
matik bzw. § 72 Abs. 1, 2 und 4 bis 8 der Lehrer
dienstpragmatik), der Außerdienststellung bzw. 
der Dienstfreistellung (§§ 71 und 72 der Dienst
pragmatik bzw. §§ 76 und 77 der Lehrerdienst
pragmatik) sollen die bestehenden Regelungen 
weiter aufrecht bleiben. 

Zu § 22: Die Wissenschaft hat für den Begriff 
des Arbeitsplatzes etw.a folgende Definition ent
wickelt: 

Der Arbeitsplatz (Dienstposten im funktio
nellen Sinn) ist die Summe ständig anfallender 
Funktionen hoheitlicher oder auch nicht hoheit
licher Art (Dienstgeschäfte), die - insgesamt als 
eine Arbeitseinheit 'innerhalb der Behörden
organisation gesehen und in einem Organisations
plan der B'ehörde ausgewiesen - einen ständig 
beschäftigten Funktionsinhaber nach allgemeiner 
Meinung voll auslastet. 

Die Regelung des § 22 geht von dieser Defini
ti()nausund bildet gleichzeitig das dienstrecht
liehe Gegenstiick zur .besoldungsrechtlichen ~ege
lung' der Verwendungszulage nach § 30 ades 
Gehaltsgesetzes 1956. 

Zu § 23: In dieser Bestimmung werden die 
bisher im § 3 Abs. 1 und im § 8 der Dienstprag~ 
matik sowie im § 3 der Lehrerdienstpragmatik 
enthaltenen Regelungen zusammengefaßt. 

, ' 

Zum 6. Abschnitt (§§ 24 'bis 39): 

Während die Neuregelung des Pflichtenkata
loges des Beamten, wie bereits in der Einleitung 
ausgeführt wurde, der zweiten Etappe der Dienst
rechtsbereinigungvorbehalten bleibt, wurden vom 
Rechtekatalog 'zwei Bereiche bereits in der ersten 
Etappe in Angriff genommen: Es sind dies 

1. die Neuregelung 'der Amtstitelund Ver
wendungsbezeichnungen (§ 24 sowie eine Reihe 
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von Detailbestimmungen im Besonderen Tell des 
Entwurfes) und' . 

" 2. die N~ur~gelung des Urlaubsredites. 

Zu § 24: 

Immer wieder beschäftigt sich die öffentliche 
Diskussion mit der Frage des Wertes oder 
Unwertes von Amtstiteln im öffentlichen Dienst. 

Während für die Vertragsbediensteten von 
Burid, Ländern und Gemeinden keine Amtstitel 
vorgesehen sind, ist die Vielfalt der Beamten
Amtstitel nahezu unübersehbar. Allein im Bundes
dienst bestehen über 600 verschiedene Titel, 
davon entfallen allein über 400 auf die Allgemeine 
Verwaltung. 

Die meisten dieser Amtstitel knüpfen riur an 
Ausbildung und Dienstalter, nicht aber an die 
vom Beamten wahrzunehmende Funktion an. 
Außerdem sind die Amtstitel wegen ihrer Viel
falt und ihrer oft barocken Form eher geeignet, 
in der Öffentlichkeit Verwirrung Zu stiften. Man 
denke hier an Titel wie "Regierungsoberbaurat", 
"Münzwardein", "Hauptgraveur", "technischer 
Oberpräparator" , "Quästor", "Oberlehrhebam
me", "Hauptschulhauptlehrer" usw. 

In ihrer heutigen Form haben die Amtstitel 
weder Funktion noch Aussagewert. Ein zeit
gemäßes Beamtenrecht wird daher die derzeitigen 
Arritstitel in Frage zu stellen haben. 

Wo den Amtstiteln eine gewisse Ordnungs
funktion zukommt, sind sie zweifellos zu· be
jahen. Dies gilt insbesondere für treffende 
Umschreibungen bestimmter Funktionen, wie 
"Präsident des Verwaltungs gerichtshofes" , 
"Präsident des Bundesamtes für Eich- und Ver
messungswesen" usw., wie sie schon bisher im 
Gehaltsüberleitungsgesetz bzw. in einer Dienst
zweigeordnung vorgesehen sind. 

Die Frage nach den Amtstiteln wird sich auch 
dort kaum stellen, wo in Rechtsvorschriften 
außerhalb des Dienstrechtes entsprechende Rege
lungen bestehen, wie etwa im Uriiversitäts-Orga
nisationsgesetz für Universitätslehrer, im Schul
organisationsgesetz für bestimmte Lehrer oder im 
Gesundheitswesen für :das dort verwendete 
Personal. . 

Eine gewisse Ordnungsfunktion kommt außer
dem noch den militärischen Dienstgraden und 
den entsprechenden Amtstiteln der Wachebeamten 

. sowie den der internationalen Übung ent
sprechenden Funktionsbezeichnungen der Beam
ten an österreichischen Vertretungs behörden im. 
Ausland zu. 

Da der. totale Verzicht auf jede Amtstitel
regelung aber zugleich einen Verzicht auf sicht
bare Ordnungsmerkmale bedeuten würde, sieht 
der Entwurf vereinfachte Amtstitel im Sinne der 
vorstehenden Ausführungen vor. 

Dieser Überlegung fdlgend sehen die Amts
titelregelungen des Besonderen Teiles für die 
einzelnen Besoldungsgruppennur wenige Amts
titel vor. Ihre Zahl wurde damit von über 600 
auf rund 100 gesenkt. 

'Dieses Vorhaben de.s Entwurfes und damit 
auch der angestellte Vergleich beziehen sich nicht 
auf das Richterdieristgesetz und somit auch nicht 
auf die Amtstitel· der Richter. Es sei jedoch bei 
dieser Gelegenheit daran' erinnert, daß 'Standes
vertreter der Richter und Staatsanwälte selbst vor 
nicht allzu langer Zeit ihre Amtstitel öffentlich 
in Frage gestellt haben. 

Wo die Öffentlichkeit über die Zugehörigkeit 
des Beamten Zu einer bestimmten Gruppe hinaus 
über seine speziellen Aufgabenbereiche infor
miert werden soll, sieht der Entwurf Verwen
dungsbezeichnungen vor. Art und Zahl dieser 
in den betreffenden Bestimmungen des Besonderen 
Teiles angeführten Verwendungsbezeichnungen 
entsprechen weitgehend jenen der in den gel
tenden Dienstzweigeordnungen . zum Gehalts
überleitungsgesetz 'angeführten sogenannten 
"Funktionsbezeichnungen" und bestimmten, mit 
genau umschriebenen Verwendungen verbun
denen Amtstiteln. Für die Dauer der betreffenden 
Verwendung können diese Verwendungsbezeich
nungen an Stelle des Amtstitels geführt werden. 
Die Möglichkeit der Führung von Funktions
bezeichnungen, die sich aus anderen gesetzlichen 
Vorschriften ergeben (z. B. Generalsekretär für 
auswärtige Angelegenheiten, Amtsdirektor des 
Landesschulrates), bleibt unberührt. 

Der Unterabschnitt Urlaub (§§ 25 bis 39) 
enthält neben Bestimmungen, die im wesentli
chen den derzeit geltenden Bestimmungen der 
Dienstpragmatik entsprechen, auch 'solche, die 
neues Recht darstellen werden. 

Die durch das Bundesgesetz über die Verein
heitlichung des Urlaubsrechtes und die Einfüh
rung einer Pflegefreistellung vom 7. Juli 1976, 
BGBL Nr.- 390, normierten Neuerungen wurden, 
soweit diese auf den öffentlichen Dienst über
tragbar erschienen, im vorliegenden Entwurf 
weitgehend berücksichtigt. Solche silld: 

1. Erhöhung des Mindesturlaubes auf vier 
Wochen, 

2. AliquOtierung des Erholungsurlaubes bei 
Eintritt nach dem 1. Juli, 

3. Verlängerung der Frist für den Verbrauch 
des Erholungsurlaubes, 

4. Einführung eines PHegeurlaubesund 

5. Anerkennung einer Erkrankung im Ausland 
als Unterbrechungsgrund für den Erholungs
urlaub auch dann, wenn ein ärztliches Zeugnis 
vorliegt oder eine ambulante Behandlung in einer 
Krankenanstalt durchgeführt wurde. . 

500 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 73 von 201

www.parlament.gv.at



74 500 .der Beilagen 

Unabhängig von, den, durch das· erwähnte 
Bunde~gesetz über die Vereinheitlichung des 
Urlaubs rechtes und die Einführung einer Pflege
freisteIlung initiierten NeuerungeA wurde sowohl 
die Abänderung bestehender Urlaubsbestimmun
.gen der Dienstpragmatik als auch die Neu
schaffung entsprechender Bestimmungen als 
zweckmäßig erachtet. Hier wären etwa die Anord
nung der Umrechnung des Urlaubsausmaßes von 
Werktagen auf Arbeitstage bei Fünftagewoche, 
die klare Trennung von Sonder- und Karenz
urlaub und die Einräumung der Möglichkeit zu 
erwähnen, die Umrechnung des Urlaubsausmaßes 
auf Stunden in Bereichen mit Schicht- oder 
Wechseldienst (" Turnusdienst") vorzunehmen. 

Zu § 25: 

Abs. 1 entspricht dem § 42 Abs. 1 der Dienst
pragmatik. Es soll in diesem Absatz zum Aus
druck kommen, daß der Beamte Anspruch auf 
einen Erholungsurlaub hat und daß für ihn das 
Kalenderjahr Urlaubsjahr ist. 

Durch den Abs. 2 soll, so wie bisher im § 42 
Abs. 3 der Dienstpragmatik, eine' sechsmonatige 
Wartezeit für den erstmaligen Verbrauch des 
Erholungsurlaubes vorgesehen werden. . 

Zu § 26: 

Mit Bundesgesetz vom 7. Juli 1976, BGBL 
Nr. 390, wurde der vierwöchige Mindesturlaub 
für die Privatwirtschaft gesetzlich verankert. 
Durch Abs. 1 Z. 1 soll dies· auch für den öffent
lichen Dienst erfolgen. Bezüglich der Berück
sichtigungder für. den Ruhegenuß anrechenbaren 
und der eine Zulage zum Ruhegenuß begründen
den Zulagen bei der Feststellung des Urlaubsaus
maßesist es im Zuge der historischen Entwick
lung des Dienst- und Besoldungsrechtes zu einer 
Benachteiligung· der Beamten der Allgemeinen 
Verwaltung gegenüber den Beamten einer anderen 
Besoldungsgruppe gekommen. Diese Benach
teiligung soll nun dadurch beseitigt werden, daß 
die genannten Zulagen auch für den Beamten 
der Allgemeinen . Verwaltung entsprechend 
berücksichtigt werden. 

Für den Öffentlichen Dienst neu, soll Abs. 2 eine 
Aliquotierung des Urlaubsausmaßes in dem Jahr 
vorsehen, in dem das Dienstverhältnis begründet 
wurde .. Es soll nunmehr der Bedienstete, dessen 
Dienstverhältnis nach dem 1. Juli beginnt, 
Anspruch auf einen anteilmäßigen Erholungs
urlaub haben, Beginnt das Dienstverhältnis am 
1. Juli oder früher, so soll Anspruch auf das volle 
Urlaubsausmaß bestehen. 

Gleichfalls neu ist die Bestimmung des Abs. 3, 
in dem die Aliquotierung des Erholungsurlaubes 
für ein Kalenderjahr vorgesehen werden soll,-in 
das Zeiten eines Karenzurlaubes gemäß § 36 
fallen. Diese Bestimmung wurde in Anlehnung 

an die Bestimmung über den Karenzurlaub 
gemäß § 15 des Mutterschutzgesetzes, BGBL 
Nr. 76/1957, geschaffen, dessen Inanspruchnahme 
auch eine Aliquotierung des Erholungsurlaubes 
nach sich zieht. . 

Nach Abs. 5 soll, so wie bisher, der 1. Juli 
Stichtag für die Ermittlung dc:!s Urlaubsausmaßes 
sein. Wird das entsprechende Dienstalter vor 
Ablauf des dem Stichtag folgenden 30. Septem
ber vollendet, so soll so vorgegangen werden, als 
wäre es bereits am 1. J uIi vorgelegen. Damit seill 
eine Anpassung ,an· § 8 Abs. 2 des Gehaltsge
setzes 1956, BGBL Nr. 54, erfolgen, nach· dem 
die für eine Vorrückung maßgebende Frist auch 
dann als am Vorrückungstermin (z. B. 1. Juli) 
vollstreckt gilt, wenn sie vor dem Ablauf des dem 
1. Juli folgenden 30. September liegt. 

Der in dieser Bestimmung mehrmals verwen
dete Begriff "Dienstalter" soll den bisher ver
wendeten Begriff "Dienstzeit" ersetzen, weil der 
Begriff "Dienstzeit" bereits . in einer anderen 
(seiner richtigen) Bedeutung im § 28 der Dienst
pragmatik Verwendung findet. Unter Dienstalter . 
ist die Zeit des DienstverhältnisseszuzügIich der 
für den V orrückungsstichtag maßgeblichen 
Zeiten zu verstehen. 

Wurden dem Beamten anläßlich der Über
stellung in eine höhere Verwendungsgruppe 
Zeiten hicht angerechnet ("Überstellungsabzug"), 
so sollen diese Zeiten für· die Berechnung des 
Urlaubsausmaßes weiterhin zu berücksichtigen 
sein: Wird ein Beamter mit abgeschlossenem 
Hochschulstudium seinem Studium gemäß ver
wendet, so sollen ihm für die Bemessung des 
Urlaubsausmaßes bis zu fünf Jahre angerechnet 
werden. Um jedoch eine Doppelanrechnung von 
Zeiten zu vermeiden, soll der angerechnete Zeit
raum so weit vermindert werden, als bereits beim 
Dienstalter eine. entsprechende Zeit berücksich
tigt wurde. 

Zu § 27: 

Nach Einführung der Fünftagewoche im 
Bundesdienst im Jahre 1960 hat das Bundes
kanzleramt mit Rundschreiben vom 29. Jun,U960, 
Z1. 51200-3/60, die Umrechnung des Urlaubs~ 
ausmaßes von Werktagen auf Arbeitstage für die~ 
jenigen Bundesbediensteten veranlaßt, für die die 
Fünftagewoche gilt. Dies hat sich in der Praxis 
bewährt und wurde auch in der Rechtsprechung 
akzeptiert. Nunmehr· soll eine entsprechende 
Bestimmung in den vorliegenden Gesetzent
wurf aufgenommen· werden. Unter Berücksichti
gung des Urteiles des Obersten Gerichtshofes 
vom 2. Mai 1961, Z1. 40 b/63, soll bei einem 
Beamten, dessen Urlaub auf Arbeitstage umge
rechnet ist und bei dem während seines Erho
lungsurlaubes ein gesetzlicher Feiertag auf einen 
Samstag fällt, ein Urlaubstag gutgeschrieben 
werden. Die Gutschrift soll d:tnn erfolgen, wenn 
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<lem Samstagfeiertagentweder ein mindestens 
fünf Tage dauernder Erholungsurlaub vorangeht 
-oder wenn der Samstagfeiertag vQm Urlaub ein
geschlossen ist, das heißt, wenn sich der Erho
lungsurlauhzuminclest auch noch auf den Montag 
erstreckt, der dem Samstagfeiertag folgt. Beginnt 
der Erholungsurlaub an einem Montag, der einem 
Samstagfeiertag folgt, so soll keine Urlaubsgut
schrift erfolgen. 

Zu § 28: 
. . . . 

Diese Bestimmung entspricht im, wesentlichen 
dem derzeitigen Rechtsbestand (§ 42 Abs. 7 der 
Dienstpragmatik) und soll verhindern, daß ein 
Beamter, der sich unmittelbar'vor s~inem nun7 
mehrigen Dienstverhältnis, in einem Vertrags
dienstverhältnis zum Bund, also zum selben 
Dienstgeber, befand, imselben Urlaubsjahr 
zweimal in den Genuß des vollen Erholungs
urlaubes kommt. 

Für den" erstmaligen . Ur!imbsanspruch im 
öffentlich-rechtlichel;l Dienstverhältnis und für 
das .Urlaubsausmaß im ersten Kalenderjahr des 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses soll die 
unmittelbar vorangehende Vertragsdienstzeit dem 
öffentlich-rechtlichen "Dienstverhältnis vorange
setzt werden und bewirken, daß ein Beamter, der 
unmittelbar aus einem Vertragsdienstverhältnis 
übernommen wird, weder einen Nachteil bei der 
Frage desUrlaubsverbrauches noch bei der des 
Urlaubsausmaßes erleidet. 

Abs. 2 soll für den Fall vorsorgen, daß der 
Beamte ein Guthaben an Erholungsurlaub aus dem 
unmittelbar vorhergehenden Vertragsdienstver
hältnis hat, das nicht aus dem Kalenderjahr her
rührt, in dem das öffentlich-rechtliche Dienst
verhältnis begonnen hat. Ein solches Urlaubs
guthaben soll auch im nunmehrigen Dienstver
hältnis verbraucht werden dürfen. Der Verfall des 
Urlaubsguthabe~s soll dann eintreten; wenn es 
auch im Vertrags dienstverhältnis zu einem Verfall 
gekommen wäre. '. ' 

Zu §29: 

Diese Bestimmung entspricht im wesentlichen 
dem derzeitigen Rechtsbestand (§ 42 Abs. 2 und 
10 der Dienstpragmatik). ' 

Die kalenderrnäßige Festlegung des Erholungs
urlaubes hat nach den Bestimmungen des § 2 
Abs. 3 des Dienstrechtsverfahrensgesetzes, 
BGBl. Nr. 54/1958, im Zusammenhang mit § 3 
Abs. 1 Z. 1 der Dienstrechtsverfahrensverordnung 

Zu § 30,: 

Eine' ähnliche Bestimmung enthält schon 
bisher § 42 Abs. 11 der Dienstpragmatik. Die 
Praxis hat, jedoch gezeigt, daß die, Befristung 
des Urlaubsverbrauches mit 30. April des fol
genden Kalenderjahres zu eng war. Nunmehr soll 
der Urlaubsverbrauch bis 31. Dezember des 
folgenden Kalenderjahres möglich, sein. Ist aus 
dienstlichen Gründen der Urlaubsverbrauchbis 
zu diesem' Termin nicht 'möglich, so soll der 
Erholungsurlaub auch noch im darauffolgenden 
Kalenderjahr konsumiert werden können. Aus 
dem Erholungszweck des Urlaubes ergibt sich, 
daß der jährliche' Verbrauch des Erholungs
urlaubes anzustreben ist. Dies in der Regel zu 
ermöglichen, ist Aufgabe des zuständigen Vor
gesetzten. Der Nichtverbrauch des Urlaubes bis 
zum 31. Dezember des folgenden Kalenderjahres 
aus dienstlichen Gründen soll sich daher auf 
Ausnahmefälle beschränken., 

Zu § 31: 

Diese Bestimmung entspricht dem derzeitigen 
Rechtsb,estand (§ 42 Abs. 13 der Dienstprag~ 
matik). 

Zu §32: 

Wie 'schon § 42 b der, Dienstpragmatik vor
sieht, soll eine länger als drei Kalendertage dau
ernde Erkrankung während des Urlaubes auf den 
Urlaub nicht angerechnet werden: Ist ein Beamter, 
dessen Urlaubsausmaß gemäß § 39 in Stunden 
ausgedrückt ist, während' des Erholungsurlaubes 
länger als drei Kalendertage krank, so sollen 
so viele 'Urlaubsstunden nicht auf das Urlaubs
ausmaß angerechnet' werden, als der Beamte 
während der Krankheitstage, die in den Urlaubs
zeitraum fallen, dienstplanmäßig Dienst zu leisten 
hätte. 

Nunmehr soll bei einer Erkrankung, im Aus
land ein ärztliches Zeugnis über die Erkrankung 
bzw. eine ambulante Behandlung in einer Kran
kenanstalt ausreichen, um den Anspruch auf 
Gutschrift der Urlaubstage zu wahren. Damit 
soll dem Bundesgesetz vom 7. Juli 1976, BGBl. 
Nr. 390" .Rechnung getragen werden, das, eine 
solche Regelung auch für die Privatwirtschaft 
vorsieht. 

Zu §33: 

1969, BGBl. Nr. 377, von den Vorständen der ,Diese dem§ 42 ader Dienstpragmatik nach
Dienststellen zu erfolgen. Ausgenommen hievon gebildete Bestimmung, soll für den Beamten, der 
sind die den nachgeordneten Dienstbehorden un- eine der Voraussetzllngen des Abs.1 Z. 1 bis 4 
terstehenden Dienststellen der Wachekörper. Hier erfüllt, grundsätzlich, unabhängig von dem Grad 

- obliegt gemäß § 3 Abs.2 der üienstrechtsver- seiner Erwerbsverminderung, eine Erhöhung 
fahrensverordnung 1969 die obenerwähnte Fest- seines tJrlallbsausmaßes um zwei Werktage vor~ 
legung des Erholungsurlaubes den nachgeord- sehen. Diese zwei Werktage sollen sich nach 
neten Dienstbehörden. I Maßgabe der Schwere der Minderung der Er-
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werbsfähigkeit entsprechend erhöhen.Di: die 
Berufskrankheit für den Anspruch auf Leistun
genaus der Unfallversicherung wie ein Dienst
unfall zU behandeln ist, erscheiht es. sinnvoll, sie 
diesem auch bezüglich der Erl;öliung des Urlaubs
ausmaßes gleichzustellen. 

Durch die .mehrmalige N ovellierung des Inva~ 
lideneinstellungsgesetzes 1953 ist es notwendig, 
die Gesetzeszitate entsprechend anzupassen. Be
züglich der Inhaber von Gleichstellungsbeschei
nigungeh besteht derzeit folgende Rechtslage: 
Gleichstellungsbescheinigungen wurden ur
sprünglich auf der Grundlage des § 13· Abs. 2 
des Invalideneinstellungsgesetzes 1953; BGBl. 

. Nr. 21, ausgestellt. Durch das Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 55/1958 wurde der Kreis der anspruchs
berechtigten Personen geringfügig verändert. Das 
Invalideneinstellungsgesetz 1969, BGBl. Nr. 22/ 
1970, setzte das Invalideneinstellungsgesetz 1953 
außer Kraft und bestimmte in § 25 Abs. 1, daß 
die auf der Basis des Invalideneinstellungsge
setzes 1953 ausgestellten Gleichstellungsbeschei
nigungen weiterhin ihre' Gültigkeit behalten. 
Neue Gleichstellungsbescheinigungen waren seit 
dem Inkrafttreten des Invalideneinstellungsge
setzes 1969 gemäß dessen § 13 Abs. 2 auszustellen. 
Seit dem Bundesgesetz BGBl. Nr. 329/1973 ist 
die Ausstellung von Gleichstellungsbescheini
gungen nicht mehr vorgesehen. Die Inhaber von 
Gleichstellungsbescheinigungen, soweit diese 
Bescheinigungen auf Grund früherer gesetzlicher 
Bestimmungen ausgestellt wurden, gelten weiter
hin als begünstigte Invalide, sofern kein Aus
schließungs grund gemäß § 2 Abs. 2 des Inva
lideneinstellungsgesetzes 1969 vorliegt und die 
Minderung der Erwerbsfähigkeit mindestens 
25 v. H. beträgt. Beträgt die Minderung der 
Erwerbsfähigkeit mindestens 50 v. H., so ist 
diesen Inhabern von Gleichstellungsbescheinigun
gen nunmehr ein Bescheid gemäß § 14 Abs. 2 des 
genannten Gesetzes auszustellen. Auf diesen Be
scheid wird im Abs.1 Z. 3 des vorliegenden 
Entwurfes Bedacht genommen. 

Zu §34: 

Die Bestimmung über den Heimaturlaub ent
spricht im wesentlichen dem § 42 c der Dienst
pragmatik. 

Zu den §§ 35 und 36: 

Die Dienstpragmatik regelt in § 43 a den 
Sonderurlaub. § 44 der Dienstpragmatik enthält 
die Bestimmungen über den Urlaub gegen Ent
fall der Bezüge (Karenzurlaub). Dieser Para
graph sieht im ersten Satz vor, daß die Bezüge 
nur entfallen dürfen, wenn der Urlaub mehr als 
drei Monate dauert. Es finden sich also im § 44 
der Dienstpragmatik sowohl Elemente des Son
derurlaubes als auch des Karenzurlaubes. Die 

Vermengung' von Sonder- und Karenzurlaub, 
insbesohdere die' Bestimmung, daß die Bezüge 
nur bei einem' Urlaub entfallen dürfen, der fur 
einen Zeitraum von mehr als drei Monaten erteilt 
wird, führt in der Praxis zu Schwierigkeiten. 
Obwohl' oft berechtigte Interessen des Beamten 
für die Ert(::ilung eines Karenzurlaubes für kurze 
Zeit sprächen, dem auch keine dienstlichen Gründe 
entgegenstünden (z. B. in den Gerichtsferien), 
kann derzeit ein solcher kurzzeitiger Karenzurlaub 
wegen der Verpflichtung zur Fortzahlung der 
Bezüge in vielen Fällen nicht gewährt werden. 
Die Gewährung eines solchen Urlaubes würde 
nämlich bedeute!)., daß, bei Fortzahlung der vollen 
Bezüge, auf die Dienstleistung des Beamten ver
zichtet wird. Eine solche Vorgangsweise ließe 
sich mit dem Grundsatz der Sparsamkeit nicht 
vereinbaren. 

Um den erwähnten Schwierigkeiten zu begeg
nen, soll in den §§ 35 und 36 des' vorliegenderi 
Entwurfes eine klare Trennung zwischen Sonder
urlaub und Karenzurlaub vorgenommen werden. 
Nunmehr sollen die Bezüge bereits vom ersten 
Tag eines Karenzurlaubes an entfallen. Damit 
soll eine beweglichere Praxis bei der Gewährung 
von Karenzurlauben erreicht werden. 

Bei Vorliegen besonderer Gründe soll dem 
Beamten weiterhin ein Sonderurlaub gewährt 
werden können. Während eines solchen Urlaubes 
soll der Beamte die vollen Bezüge erhalten .. 
Ist beabsichtigt, dem Beamten einen Sonderurlaub 
zu gewähren, der ununterbrochen mehr als drei 
Monate dauern soll, so soll, zur Erzielung einer 
einheitlichen Verwaltungspraxis, die Zustimmung 
des Bundeskanzlers und des Bundesministers für 
Finanzen erforderlich sein. Auch die Gewährung 
eines Karenzurlaubes von ununterbrochen mehr 
als drei Monaten und. die Verfügung, daß die 
Zeit eines Karenzurlaubes für Rechte zu berück
sich.tigen ist, die von der Dauer des Dienstver
häJtnisses abhängen, soll aus diesem Grund der 
erwähnten Zustimmung bedürfen. Soll ein Karenz
urlaub jedoch im Anschluß an einen Karenz
urlaub gemäß § 15 Abs. 1 des Mutterschutz
gesetzes gewährt werden und länger als drei 
Monate dauern, so soll bezüglich der Dauer 
die Zustimmung des Bundeskanzlers und des 
Bundesministers für Finanzen nicht erforderlich. 
sein. Dadurch soll die Dienstbehörde in die Lage 
versetzt werden, möglichst rasch über derartige 
Anträge entscheiden zu können. 

Zu § 37: 

Diese Bestimmung folgt der im wesentlichen 
gleichartigen Bestimmung des Bundesgesetzes 
vom 7, Juli 1976, BGBl. Nr. 390, über die Pflege
freisteIlung. 

Der Anspruch auf einen Pflegeurlaub soll dem 
Beamten helfen, seiner sittlichen Verpflichtung 
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zur Pflege eines im gemeinsamen Haushalt.leben
den erkrankten oder verunglückten nahe~ Ange7 
hörigen nachzukommen. Dem :Beamten sollen' 
hiezu im Kalenderjahr sechs Werktage zur Ver
fügung stehen~ Da es sich hiebei um eine Art 
von Sonderurlaub handelt, sind auch für die 
Zeit eines Pflegeurlaubes die Bezüge weiterzu
zahlen. Die Pflege durch. den Beamten muß not~ 
wendig sein, Das heißt, es müssen zwingende 
Gründe vorliegen, die die Pflege ausschließlich 
durch den Beamten erforderlich machen. Die 
Notwendigkeit der Pflege muß durch den Beamten 
nachgewiesen werden. Dieser Nachweis. muß die 
Pflegebedürftigkeit des Angehörigen und das 
Nichtvorhandensein einer anderen Pflegemöglich
keit umfassen. Ob der Nachweis für das Nicht
vorhandensein einer anderen Pflegemöglichkeit 
gelungen ist, wird auf Grund eines von der Dienst
behörde durchzuführenden Ermittlungsverfahrens 
zu beurteilen sein. Die Dienstbehörde wird auch 
zu trachten haben, daß der Beamte bei Vorliegen 
eines den Anspruch auf Pilegeurlaub begründen
den Pflegefalles möglichst rasch in den. Genuß 
des Pflegeurlaubes kommt. 

Reichen die im Abs, 1 vorgesehenen sechs 
Werktage im Kalenderjahr nicht aus, so ergibt 
sich aus der Formulierung "..... unbeschadet 
der Bestimmungen des § 35 ., ... ", daß die 
Möglichkeit der Gewährung eines Sonderurlaubes 
besteht. Die Dauer eines solchen Sonderurlaubes 
wird sich am Einzelfall zu orientieren haben. 

Die Bestimmungen des § 29 der Dienstprag
matik, die die Abwesenheit des Beamten vom 
Dienst wegen Krankheit oder aus anderen stich
haltigen Gründen regeln, werden durch die 
Bestimmungen über den Pflegeurlaub nicht be
rührt. 

Die Bestimmungen des § 27 über die Umrech
nung des Urlaubsausmaßes von Werktagen auf Ar
beitstage, des § 28 über die Anrechnung eines im 
Vertragsdiens,tverhältnis verbrauchten Urlaubes 
und des § 39 über die stundenweise Festlegung 
des Urlaubes in Bereichen, in denen Schicht- und 
Wechselctienst (Turnus dienst) geleistet wird, 
sollen auch für den Pflegeurlaub sinngemäß gelten. 

Zu § 38: 

Diese Bestimmung entspricht im wesentlichen 
dem § 43 der Dienstpragmatik. Z. 5 des Rund
schreibens des Bundeskanzleramtes vom 11. Mai 
1956, Z1. 48.900-3/56 (Anordnung, daß ein 
schon bewilligter Urlaub nicht angetreten oder 
nicht fortgesetzt werden darf), wird weiterhin zu 
beach ten sein. 

Zu § 39: 

Gemäß § 28 Abs. 2 der Dienstpragmatik ist 
-die Wochendienstzeit des Beamten durch einen 
Dienstplan möglichst gleichmäßig und bkibend 

auf die Tag~der'Woche aufzuteilen: Nach Abs. 4 
desselben Paragraphen ist. bei mehrschichtigem 
Dienst oder beiWechseldienst (auch "Turi1Us
dienst") ein Wechseldienstplan zu erstellen. In 
Dienstbereichen, in denen 'nach einem solchen 
Schicht- oder Wechseldi{:nstplan Dienst geleistet 
wird und in denen es deshalb auch häufig der 
Fall i~t, daß der Dienstplan eine ungleichmäßige 
Auf teilung der Wochendienstzeit auf die einzelnen 
Tage der Woche vorsieht, ist es in der Regel 
notwendig, eine Urlaubsform zu finden, die nicht 
auf Tage bezogen ist. Es soll die Dienstbehörde 
daher die MögI1chkeit haben das dem Beamten 
zustehende Urlaubsausmaß' in Stunden auszu
drücken. Dadurch sbll eine zufällige Begünsti
gung oder Benachteiligung gegenüber dem 
Beamten vermieden werden, der keinen Schicht
oder Wechseldienst (" Turnusdienst") versieht. 
Berücksichtigt muß dabei auch der Personen
kreis werden, für den ein verlängerter Dienstplan 
gilt (Abs.2). Die Bemessung des Erholungs
urlaubes nach Stunden darf allerdings nur er
folgen, wenn dies "im Interesse des Dienstes 
geboten erscheint und den Interessen der Be
diensteten nicht zuwiderläuft". Dienstliches Inter
esse wird in allen jenen Bereichen vorliegen, 
in denen es nur durch die Festlegungdes Erho
lungsurlaubes in Stunden zu einem ordnungs
gemäßen Ablauf des Urlaubsverbrauches kom
men kann. Von einer Beeinträchtigung der Inter
essen der Bediensteten wird iedenfalls dann nicht 
gesprochen werden können, wenn das in Stunden 
ausgedrückte Urlaubsausmaß die Höhe des für 
den Beamten gemäß § 26 und gegebenenfalls 
auch gemäß § 33 vorgesehehen Urlaubsausmaßes 
erreicht. 

Tritt der Beamte einen Erholungsurlaub an, 
so ist die Feststellung des Urlaubsverbrauches 
an Hand des Dienstplanes zu treffen. Erstreckt 
sich der Erholungsurlaub z. B. auf drei Tage und 
hätte der Beamte in diesen drei Tagen nach dem 
Dienstplan 20 Stunden Dienst zu leisten, so sind 
vom noch zustehenden Urlaubsausmaß 20 Stun
den abzusetzen. 

Zu einer ähnlichen Regelung gab schon bis
her § 42 Abs. 12 der Dienstpragmat1k. die Hand
habe. Wenn auch die dort vorgesehene Verord
nung der Bundesregierung bisher nicht erlassen 
wurde, so wurde in der Praxis teilweise schon 
in der vom vorliegenden Entwurf vorgesehenen 
Weise vorgegangen. 

Scheidet der Beamte aus dem Dienstbereich, 
in dem Schicht- oder Wechsel dienst geleistet 
wird, aus, so ist sein Urlaubsausmaß wieder auf 
Tage umzurechnen. Hiebei kommt es darauf an, 
ob für den Beamten die Fünf- oder die Sechstage
woche gilt. Gilt die Fünftagewoche, so ist gemäß 
§ 27 auf ArbeitsJage umzurechnen. Gilt die Sechs
tagewoche, so hat die Umrechimng auf Werktage 
zu erfolgen. . 
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Zum 7. Abschnitt (§§ 40 bis 50): 

Für. ein modernes und leistungsgerechtes Be~ 
soldungssystem ist eine Feststellung der 'vom 
Beamten erbrachten Leistung eine unabdingbare 
Voraussetzung. Das' . derzeit geltende Dienst
beurteilungssystem wurde durch das Bundes
gesetz vom 27. März 1969, BGBl. Nr. 148 mit 
dem die Dienstpragmatik abgeändertwird (pie~st
pragmatik·Novelle 1969); modernisiert. Auf dem 

- Lehrersektor wurden analoge Anderungen durch 
die Novelle zu'r Lehrerdienstpragmatik, BGBl. 
Nr. 287(1969, vorgenommen. In seinen Grund
zügen ist jedoch das Di~nsi:beurteilungssystem 
so alt wie die Dienstpragmatik selbst. Trotz der 
durch die oben erwähnte Novelle durchgeführten 
Anderungen verstummten die Kritiken nicht, 
die eine Ablösung der derzeit geltenden ver
waltungsaufwendigen Dienstbeurteilung durch 
ein einfacheres System fordern. Die Kritiker 
bemängeln vor allem, daß für große Grupp~n 
von Beamten eine periodische (jährliche, drei
jährige, auch ohne Vorliegen eines Anlasses) 
Dienstbeurteilung vorgesehen ist, daß die Dienst
beurteilungstabelle das beschreibende Organ nur 
allzu oft verleitet, die Eintragungen vom Vor
jahr zu wiederholen, daß der beurteilte Beamte 
erst nach Abschluß des Verfahrens - wenn die 
Gesamtbeurteilung vorliegt - von dieser Kennt
nis erlangt und daß der Personalaufwand in 
keinem Verhältnis zum angestrebten Erfolg, näm
lich der Schaffung . von tauglichen Grundlagen 
für Beförderungen und Funktionsverleihungen, 
steht. Obwohl die Dienstbeurteilungskommission 
aus fünf Mitgliedern besteht, kennt nur in den 
seltensten Fällen eines der Mitglieder den zu 
beurteilenden Beamten. Dies hat zur Folge, daß 
die Gesamtbeurteilung fast immer der Dienst
beschreibung folgt. Nur bei mangelhafter oder 
sich widersprechender Dienstbeschreibung werden 
von der Dienstbeurteilungskommission die not
wendigen Erhebungen oder Ergänzungen ver-
anlaßt. - ' . 

Zu diesen kritischen Stimmen gesellen sich 
solche, die für eine ersatzlose Beseitigung der 
Dienstbeurteilung eintreten. Sie erachten den Ver
waltungsaufwand als in keinem Verhältnis zum 
Erfolg stehend und meinen, es gäbe für die 
Dienstbehörde auch andere Möglichkeiten als 
ein formelles V erfahren, um vor einet beabsichtig
ten Beförderung oder Funktionsverleihung über 
die Kenntnisse, die Befähigung und die Leistung 
eines Beamten Auskunft zu erhalten. 

Der am derzeitigen Dienstbeurteilungssystem 
geäußerten Kritik soll durch den vorliegenden 
Entwurf weitestgehend Rechnung getragen wer
den. An die Stelle der periodischen' Dienstbe
urteilung soll die Leistungsfeststellung aus be
stimmten Anlässen oder auf Antrag des Beamten 
treten. Solche Anlässe sollen die bevorstehende 
Definitivstellung oder der Umstand sein, daß der 

Beamte durch längere Zeit d~n von- ihm zu er
wartenden- Arbeitserfolg durch bes9ndere Lei
stungen erheblich überschritten oder trotz Ermah
nung nicht aufweist. Erbringt der Beamte eine 
Normalleistung, dann soll darüber grundsätzlich 
keine Feststellung getroffen werden. Schon da
durch, daß im Gegensatz zur geltenden Rechts
lage bei Vorliegen' 'einer Durchschnittsleistung 
grundsätzlich keine Leistungsfeststellung erfol
gen soll,' wird eine wesentliche. Verminderun'g 
des' Verwaltungs aufwandes eintreten. Dazu 
kommt; daß -eine Beurteilung der Verwendbar
keit des Beamten, die ohne einschlägige Fachaus
bildung und Praxis kaum jemals effizient sein 
wird, in Wegfall kommen soll, wodurch 
zusätzlicher Verwaltungs aufwand und Fehlurteile 
vermieden werden. . 

Den Postulaten eines zeitgemäßen Verfahrens, 
soll dadurch Rechnung getragen werden, daß 
dem Beamten nicht erst nach abgeschlossenem 
Verfahren von dessen Ergebnis Mitteilung ge
macht werden soll, sondern daß der Vorgesetzte, 
der beabsichtigt, über einen Beamten Bericht zu 
erstatten, dies dem Beamten mitteilen und ihm 
Gelegenheit geben soll, zum beabsichtigten In- , 
halt Stellung zu nehmen. Diese Mitbefassung des 
Beamten in einem sehr frühen Stadium des 
Leistungsfeststellungsverfahrens soll dazu bei
tragen, die von einer Leistungsfeststellu~gs
kommission zu schlichtenden Streitfälle auf ein 
Mindestmaß zu beschränken. 

Die bereits erwähnte Leistungsfeststellungs
kommission soll nur dann tätig werden, wenn 
der Beamte mit der Leistungsfeststellung nicht 
einverstanden ist.. Der Entwurf sieht vor, daß 
die Entscheidung der Leistungsfeststellungskcim
mission endgültig ist; gegen die Entscheidung 
der Leistungsfeststellungskommission soll nur 
mehr die Beschwerde an den Verwaltungs gerichts
hof möglich sein. Das, hat zur Folge, daß der 
bisher im Dienstbeurteilungsver(ahren vorge
sehene Instanzenzug entfällt. 

Die bisher verwendete Dienstbeurteilungs
tabelle, die unausgewogen ist und Kriterien der 
Verwendbarkeit enthält, soll durch einen weit
gehend schematisierten Bericht ersetzt werden. 
Durch diesen soll die Leistungsfeststellung nicht 
nur 'vereinheitlicht, sondern ~ ohne großen Ver
waltungsaufwand zeitsparend durchgeführt wer
den können. 

Jenen, die für eine ersatzlose Beseitigung der 
Dienstbeuiteilung eintreten, ist entgegenzu
halten, daß die Leistungskontrolle nicht nur dem 
Dienstgeber dient, sondern auch für den Dienst
nehmer eine nicht zu unterschätzende Standort
bestimmung, die zumeist mit einem Leistungs
anreiz verbunden ist, darstellt. 

Die Methode, sich über die Kenntnisse, die 
Befähigungen und die Leistungen eines Beamten 
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auf Umwegen zu informieren, ist als unzeit
gemäß, undemokratisch und' den Grundsätzen 
einer transparenten Verwaltung kraß wider
sprechend abzulehnen. Der Vorgesetzte hat sich 
nicht zu scheuen, seine Meinung über einen Mit
arbeiter auch diesem gegenüber zu vertreten; 
er bedarf daher nicht des Schutzes der Anony
mität. 

Dienstrechtsverfahrensgesetzes, BGEl. Nr. 298/ 
1960. Es werden aber diese Agenden auch in 
den §1 Abs. 1 der Diensttechtsverfahrensverord
nung 1969, BGBL Nr. 377, aufzunehmen sein .. 

Zu § 41: DieB~richtsvordrucke sollen so ge
%taltet werden, daß sie eine einfache und einheit
liche Leistungsfeststellung ermöglichen. Da es 
aber nicht möglich ist, die Berichtsvordrucke so 

Zur Frage, ob eine Leistungsfeststellung noch universell zu gestalten, daß sie für alle Beamten
zeitgemäß ist, sei bemerkt, daß diese in den kategorien im öffentlichen Dienst gleich gut 
letzten Jahren in der privaten \Ylirtschaft sehr anwendbar sind, soll jeder Bundesminister durch 
an Aktualität gewonnen hat. Man hat erkannt, Verordnung für Gruppen von Beamten mit 
daß ein ökonomischer und zwekmäßiger Per- ähnlicher Verwendung bzw. ähnlichem Aufgaben
sonaleinsatz . ohne eine Mitarbeiterbeurteilung kreis die Feststellungskriterien bezeichnen kön
undenkbar ist. Es haben daher fast alle privaten nen, die für die Beurteilung ihrer Leistung hin
Wirtschaftsunternehmen, aber auch internatio- sichtlich des Umfanges' und der Qualität von 
nale Organisationen, die verschiedensten Systeme Bedeutung sind. Eine völlig objektive Leistungs
der Mitarbeiterbeurteilung entwickelt oder von feststellung wird sich allerdings weder in der 
darauf spezialisierten Instituten bzw. Fachleuten privaten Wirtschaft noch im öffentlichen Dienst 
für sich entwickeln lassen. Auch die Fachliteratur. zur Gänze verwirklichen lassen, denn trotz 
hat sich in den letzten Jahren im verstärkten ehrlichem Bemühen um Objektivität wird das 
Maße dieses Gebietes angenommen. Die Besei- subjektive Moment, das jeder Beurteilung inne~ 
tigung der Mitarbeiterbeurteilung im öffentlichen wohnt, niemals ausgeschaltet werden können. 
Dienst würde· daher keinen Fortschritt, sondern 
eher einen Rückschritt bedeuten. 

Zu deri einzelnen Bestimmungen wird bemerkt: 

Zu § 40: Träger der Leistungsfeststellung soll 
jeder mit der Dienstaufsicht betraute Vorgesetzte 
oder das. Organ sein, das im· Hinblick auf die 
besonderen Kenntnisse der Leistungenl der Beam
ten von der Dienstbehörde dazu bestimmt ist. 
Wer der mit der Dienstaufsicht betraute Vorge
setzte ist, hängt im Einzelfall von der Organisa
tion der jewelligen Dienststelle ab. Es wird dies 
in der Regel der unmittelbar Vorgesetzte sein. 
So sollenz. B. die Abteilungsleiter, die Vorstände 
der Buchhaltungen und die Kanzleileiter über 
die ihnen unterstehenden Beamten Bericht er
statten. Die Dienststellenleiterwiederum sollen 
über die Abteilungsleiter, die Vorstände der 
Buchhaltungen und die Kanzleileiter Bericht 
erstatten. Die Berichte über die Lehrer sollen von 
den Direktoren der Lehranstalten und nicht von 
den Beamten des Schulaufsichtsdienstes erstattet 
werden. Die Berichterstattung über den Dienst
stellenleiter soll den überwachenden Org!lnen 
und, wenn solChe nicht bestehen, dem Vorstand 
der unmittelbar übergeordneten Dienststelle 
obliegen. 

Bemerkt sei, daß das Wort "oder" im zweiten 
Absatz keine kumulative, sondern ausschließende 
Wirkung hat. Dies gewährl~istet, daß so wie bis
her schon die Dienstbeschreibung künftig auch 
die Leistungsfeststellung der Direktoren von den 
Landesschulinspektoren durchzuführen sein wird. 

Die Berichte sollen an die Dienstbehörde 
gerichtet werden. Welche Behörde als Dienst
behörde anzusehen ist, richtet sich nach § 2 des 

Zu § 42: Vor der Definitivstellurig soll über 
den provisorischen Beamten berichtet werden, 
denn ein unbefriedigender Arbeitserfolg stellt 
gemäß § 10 Abs. 4 Z. 3 des vorliegenden Ent
wurfes einen Auflösungsgrund des provisori
schen Dienstverhältnisses dar. 

. Der Begriff "dienstliche Stellung" umfaßt nicht 
nur die "diensttechtliche", sondern auch die 
"besoldungs rechtliche" Stellung des Beamten .. 

Zu § 43: Nach dem Abs. 1 .soll der Vorgesetzte 
dann über den Beamten zu berichten haben, wenn 
dieser im vorangegangenen Kalender(Schul)jahr 
den von ihm zu erwartenden Arbeitserfolg 
durch besondere Leistungen erheplich überschrei
tet oder trotz nachweislicher Ermahnung nicht 
aufweist. 

Nicht zum Anlaß eines Berichtes sollen bloß. 
einzelne überdurchschnittliche bzw. unterdurch
schnittliche Leistungen genommen werden kön
nen. Auch soll über einen Beamten, der im voran
gegangenen Kalender(Schul)jahr den von ihm 
zu erwartenden Arbeitserfolg nicht aufweist, nur 
dann ein Bericht erstattet werden dürfen, wenn 
der Beamte vom Vorgesetzten ermahnt wurde. 
Dieser Bestimmung liegt die Überlegung zu
grunde, daß der Vorgesetzte primär alle ihm im 
Rahmen seiner Dienstaufsicht zur V ~rfügung 
stehenden Mittel ausschöpfen soll, damit der 
Beamte einen durchschnittlichen Arbeitserfolg 
erbringt. Erst nach einer fruchtlosen Ermahnung: 
soll der Bericht erstattet werden dürfen. 

Aus verwaltungsökonomischen Gründen soll 
nur einmal im Kalenderjahr über das vorange
gangene Kalenderjahr und nur dann ein Bericht 
erstattet werden dürfen,. wenn der Beamte im 
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Jahr vor der Berichterstattung mindestens wäh~ 
rend 26 Wochen Dienst versehen hat. Durch die 
Worte "während 26 Wochen" soll zum Ausdruck 
gebracht werden, daß diese Wochen, unbeschadet 
der in sie fallenden arbeitsfreien Tage (Samstage, 
Sonn- und Feiertage), als ganze zu zählen sind. 
Im Urlaub oder' im Krankenstand. verbrach~ 
Zeiten sollen außer Betracht bleiben,da weder 
im Urlaub noch während eines Krankenstandes 
Dienst versehen wird. Der letzte Satz des Abs. 2 
wurde dem § 18 Abs. 8 der Dienstpragmatik, 
RGBl. Nr. 15/1914, nachgebildet. 

Nach der derzeitigen Rechtslage (§ 14 Abs. 5 
der Dienstpragmatik bzw. § 14 Abs. 4 der Lehrer
dienstpragmatik) darf über die dort angeführten 
Beamten nur dann auf Antrag der Dienstbehörde 
eine Dienstbeurteilung durchgeführt werden, wenn 
diese für eine dienstrechtliche Maßnahme von 
Bedeutung ist. Dieses Prinzip der Anlaßbeurtei
lung für die höchsten Beamtenkategorien soll 
durch den vorliegenden Entwurf keine Änderung 
erfahren. Da der vorliegende Entwurf generell 
von der Anlaßbeurteilung ausgeht, ist die Auf
nahme einer dem § 14 Abs. 5 der Dienstpragmatik 
bzw. dem § 14 Abs. 4 der Lehrerdienstpragmatik 
entsprechende Bestimmung entbehrlich. 

Zu § 44: Nach dem Abs. 1 soll der Beamte 

Stellungnahme ermöglichen soll. Das weitere 
Verfahren soll, nach den Bestimmungen:, des 
§ 44 vor sich gehen. 

Zu § 46: Auf Grund des Berichtes und al~ 
fälliger Bemerkungen und Stellungnahmen, hiezu 
soll die Dienstbehörde durch Bescheid feststellen, 
ob der Beamte im vorangegangenen Kalender
(Schul)jahr den von ihm zu erwartenden Arbeits
erfolg durch besondere Leistungen erheblich 
überschritten oder trotz Ermahnung nicht auf
gewiesen hat. Diese Feststellung kann eine Aussage 
allein über in der Vergangenheit erbrachte Lei
stungen enthalten, da über zukünftige Leistungen 
nur eine Vermutung aufgestellt werden könnte. 
Die Feststellung soll so lange wirksam' sein, bis 
eine neue Feststellung getroffen wird. 

Hat die Dienstbehörde festgestellt, der Beamte 
habe trotz Ermahnung im vorangegangenen 
Kalender(Schul)jahr den von ihm zu erwartenden 
Arbeitsecrfolg nicht erreicht oder der Beamte hat 
nicht mehr den von ihm zu erwartenden Arbeits
erfolg durch besondere Leistungen erheblich 
überschritten, soll nach Ablauf eines Jahres neuer
lich ein Bericht erstattet werden, der auch die 
Feststellung enthalten kann, der Beamte habe in 
diesem Kalender(Schul)jahr den von ihm zu er-
wartendelJ. Arbeitserfolg aufgewiesen. 

Trifft die Dienstbehörde keine Feststellung, 
nicht wie bisher durch die Dienstbeurteilung vor dann soll dies bedeuten, daß der Beamte im Be-
vollendete Tatsachen gestellt, sondern bereits richtszeitraum eine durchschnittliche Leistung 
im frühestmöglichen Stadium der Leistungs- erbracht hat. 
feststellung mitbefaßt werden. Der Vorgesetzte 
soll ihm nicht nur mitteilen,daß er beabsichtigt, Hat der Beamte eine Feststellung im Sinne 
über ihn einen Bericht zu erstatten, sondern des § 43 Ab,s. 1 Z. 1 (überdurchschnittlicher 
soll ihm auch Gelegenheit geben, zum beabsichtig- Arbeitserfolg) beantragt, und die Dienstbehörde 
ten Inhalt des Berichtes Stellung zu nehmen (Mit-, weist dieses Begehren ab oder trifft eine Fest
arbeitergespräch). Da der Beamte die Möglich- stellung im Sinne des Abs. 1 Z. 2 (unterdurch
keit haben soll, seine Stellungsnahme binnen schnittlicher Arbeitserfolg), dann soll der Beamte 
zwei Wochen abzugeben, wird der Vorgesetzte die Möglichkeit haben, binnen zwei Wochen an 
erst nachdem diese Frist verstrichen ist den Bericht die in den §§ 47 bis 49 vorgesehene Leistungs
der Dienstbehörde im Dienstweg übermitteln feststellungskommission zu berufen. 
können. Haben Zwischenvorgesetzte dem Bericht 
Bemerkungen hinzugefügt, so soll die Dienstbe
hörde dem Beamten eine Stellungnahme auch zu 
dieser innerhalb einer Frist von zwei Wochen 
ermöglichen. 

Zu § 45: Durch diese Bestimmung soll dem 
Beamten, der der Meinung ist, daß er im voran
gegangenen Kalender(Schul)jahriden vonihm zu 
erwartenden Arbeitserfolg durch besondere 
Leistungen erheblich überschritten hat, die Mög
lichkeit eröffnet werden, eine Feststellung im 
Sinne des § 46 Abs. 1 zu beantragen. Aus ver
waltungsökonomischen Gründen soll ein der
artiger Antrag jeweils nur im Jänner bzw. Okto
ber eines Kalenderjahres über das vorangegangene 

, Kalender(Schul)jahr beantragt werden dürfen. Zu 
diesem Antrag soll zuerst der Vorgesetzte Stellung 
nehmen, der hiezu wiederum dem Beamten die 

Zu § 47: Zur Durchführung des im § 46 ge
nannten Verfahrens zur Feststellung des, Sach
verhaltes sollen bei jeder Dienstbehörde die 
erforderlichen Kommissionen eingerichtet wer
den. Diese Kommissionen sind daher auch bei 
den' ,nachgeordneten Dienstbehörden (§ 2 des 
Dienstrechtsverfahrens gesetzes) einzurichten. 
Während die Beurteilungskommissionen aus fünf 
Mitgliedern bestehen, sollen sich die Leistungs
feststellungskommissionen nur mehr aus drei 
Mitgliedern zusammensetzen. Die Herabsetzung 
der Zahl der· Mitglieder soll nicht nur eine Ver
waltungsersparnis, sondern auch eine Straffung 
des Verfahrens mit sich bringen. 

Das derzeit geltende Dienstbeurteilungsver
fahren ist dreistufig (Dienstbeurteilungskommis
sion erster und zweiter Instanz und Oberste 
Dienstbeurteilungskommission). Da es nach dem 
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Entwurf nur mehr eine Leistungsfeststellungs- Trotz. dieser.Reformen verstummen die Kri
kommission höherer Instanz geben soll, kann tiken am derzeit geltenden Disziplinarrecht'nicht. 
die Ernennung der Mitglieder dieser Kommission Vor allem die Gewerkschaft der öffentlich Be
durch den Bundespräsidenten entfallen. ' diensteten fordert seit der Dienstrechtsenquete 

Die Verfassungs bestimmung des Abs. 5 wurde 
formal der Verfassungs bestimmung des § 39 
Abs. 7 des Bundes-Personalvertretungsgesetzes, 
BGBI. Nr. 133/1967, angepaßt. 

Zu § 48: Durch diese Bestimmung soll ge
regelt werden, welche Beamte nicht zu Kom
missions mitgliedern bestellt werden dürf~n, 
wann ein Kommissionsmitglied abzuberufen ist 
und wann die Mitgliedschaft zur Kommission 
endet. 

Die bisher im § 16 Abs. 6 der Dienstpragmatik 
enthaltene Ausschlußbestimmung für Beamte, 
die mit Personalangelegenheiten der Dienststelle 
betraut sind, wurde deswegen nicht mehr in den 
Entwurf aufgenommen, weil die Befangenheits
gründe des Dienstrechtsverfahrensgesetzes völlig 
ausreichen, um ein objektives Verfahren zu sichern. 

Eine länger als drei Monate dauernde Abwesen
heit vom Dienst kann unter anderem in einem 
Krankenstand, einem Karenzurlaub oder in der 
Ableistung . des Präsenzdienstes begründet sein. 

Zu. § 49: Durch diese Bestimmung' soll die 
Nachbestellung bzw. Nachnomiriierung von aus
geschiedenen Kommissionsmitgliedern für den 
Rest der Funktionsdauer geregelt werden. 

Zu § 50: Gegen den Bescheid der Leistungs
feststellungskommission soll nur mehr die Be
schwerde an den Verwaltungsgerichtshof zu

. lässig sein. 

in Feichtenbach im Jahre 1962 immer wieder eine 
grundlegende Reform des Disziplinarverfahrens. 
Diese Gewerkschaft verlangt vor allem die, Be
seitigung der Möglichkeit einer Doppelbestra
fung, die Anpassung der Verjährungsbestim
mungenan jene des Strafrechtes, die Beseitigung 
der Unterschiede in den Auswirkungen der Dis
ziplinarstrafen (so hat z. B. eine vor einer Be
förderung verhängte Disziplinarstrafe für den 
Beamten weitaus nachteiligere Folgen, als wenn 
die Strafe erst nach der Beförderung verhängt 
wird) und die Ersetzung des Ordnungsstraf
verfahrens durch ein echtes abgekürztes Ver
fahren. 

Am Beginn der über das Disziplinarverfahren 
geführten Gespräche wurde eingehend die Frage 
behandelt, ob das Disziplinarverfahren nicht be
seitigt und etwa die Kündigungsgründe des Ver
tragsbedienstetengesetzes in angepaßter Form in 
ein neues Dienstrecht aufgenommen werden 
sollten. Diese Frage wurde vor allem deshalb 
verneint, weil eine Reihe von Berufsordnungen 
für Verletzungen von Berufspflichten oder für 
ein Verhalten, das die Ehre oder das Ansehen 
des Standes beeinträchtigt, eine Ehrengerichts
barkeit vorsieht (so etwa jene für die Rechtsan
wälte, die Notare, die Arzte, die Tierärzte und 
Apotheker, die Wirtschaftstreuhänder und die 
Ziviltechniker u. a.). 

Bei der Schaffung des (neuen) Strafgesetz
buches wurde davon ausgegangen, daß für Be
amte ein eigenes Disziplinarrecht besteht. und 
daß die Verletzung von Dienstpflichten von 
eigenen Disziplinarbehörden geahndet wird. Le

Zum 8. Abschnitt (§§ 51-95): diglich bei Begehung besonders schwerer De: 
Die derzeit geltenden Bestimmungen über das likte, die eine Weiterverwendung des Beamten 

Disziplinarverfahren . sind in ihren Grundzügen untragbar erscheinen lassen, sieht das Straf
so alt wie die Dienstpragmatik selbst. Durch gesetzbuch vor, daß mit dei ausgesprochenen 
das Bundesgesetz vom 27. März 1969, BGBl. Strafe der Amtsverlust eintritt (Freiheitsstrafe 
Nr. 148, mit dem die Dienstpragmatik abge- über ein Jahr für eine Vorsatztat). 
ändert wird (Dienstpragmatik-Novelle 1969), 
und durch die Novelle zur Lehrerdienstprag
matik, BGBl. Nr. 287/1969, wurde durch die 
Schaffung der Obersten Disziplinarkommission 
und eines Instanzenzuges gegen Entscheidungen 
der Disziplinaroberkommissionen als erster In
stanz ein weiterer sehr wesentlicher Schritt in 
Richtung Rechtsstaatlichkeit auf diesem Teil~ 
gebiet des Dienstrechtes der öffentlich Bedienste
ten getan. Als weiterer Schritt in dieser Richtung 
muß die Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1974, 
BGBl. Nr. 444; angesehen werden, durch die die 
Beschwerdemöglichkeit an den Verwaltungs
gerichtshof auch in Disziplinarangelegenheiten 
eröffnet wurde. 

Der vorliegende Entwurf enthält folgende 
wesentliche Abweichungen von den derzeit gel
tenden diszi plinarrechtlichen Vorschriften: 

1.. Nur schuldhafte Dienstpflichtverletzungen 
sollen strafbar sein. Es wurde verschiedentlich 
vorgeschlagen, einen Katalog der Straftatbe
stände zu erstellen. Da ein derartiger Katalog zu 
einer Kasuistik führen würde, der zwangsläufig 
der Mangel der Unvollständigkeit anhaften 
müßte, wurde diesem Vorschlag nicht gefolgt. 
Ein Vergleich der Disziplinarvorschriften für 
die öffentlich Bediensteten einer Reihe europä
ischer Staaten ergibt überdies, daß nur noch 
Italien ein sogenanntes Typenstrafrecht beihe-

6 
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halten hat, während alle übrigen europäischen 
Staaten eher dem österreichischen System den 
Vorzug geben. 

- 2. Die Ordnungsstrafen sollen beseitigt werden; 
statt dessen soll eine Disziplinarverfügung im 
Rahmen eines abgekürzten Verfahrens erlassen 
werden können. 

3. Die Strafen mit erheblichen finanziellen Aus
wirkungen, wie die Ausschließung von der Vor
rückung in höhere Bezüge und die Bezugskür
zung im Gesamtausmaß mehrerer Monatsbezüge, 
sollen ebenso wie die Disziplinarstrafe der Ver
setzung in den Ruhestand beseitigt werden. An
läßlich der Hereinbringung der Geldstrafen und 
der Geldbußen soll die Abstattung in höchstens 
36 Monatsraten bewilligt werden dürfen. 

4. Die Zahl der Disziplinarkommissionen soll 
dadurch erheblich verringert werden, daß in 
erster Instanz nur mehr bei jeder obersten Dienst
behörde eine Disziplinarkommission eingerichtet 
wird. Diese Maßnahme und die Verkleinerung 
der Senate (statt fünf Mitglieder nur noch drei) 
sollen zu einer nicht unwesentlichen Entspannung 
auf dem personellen Sektor beitragen. 

5. Den Senaten soll auch ein Dienstnehmer
vertreter angehören. 

6. Ein Mitglied des Senates der Disziplinar
oberkommission soll dem, Ressort angehören, 
aus dem der beschuldigte Beamte stammt. 
Dadurch soll auch bei der Disziplinaroberkom
mission ein gewisses Naheverhältnis zum Ressort 
des beschuldigten Beamten aufrechterhalten 
werden. In zweiter und letzter Instanz soll eine 
Disziplinaroberkommission entscheiden, deren 
Wirkungsbereich sich auf das ganze Bundesgebiet 
erstreckt. 

7. Grundsätzlich soll jede Doppelbestrafung 
ausgeschlossen sein. Nur dann, wenn zu einer 
gerichtlichen Strafe die zusätzliche Verhängung 
einer Disziplinarstrafe für notwendig erachtet 
wird, um den Beamten von der Begehung wei
terer Dienstpflichtverletzugen abzuhalten, soll 
diese verhängt werden dürfen. 

Erschöpft sich die Dienstpflichtverletzung im 
gerichtlich oder verwaltungsrechtlich strafbaren 
Tatbestand, dann soll die Durchführung eines 
Disziplinarverfahrens bei Vorliegen bestimmter 
Voraussetzungen unterbleiben. In anderen Fällen 
soll auf die im strafgerichtlichen Verfahren (Ver
waltungsverfahren) ausgesprochene Strafe Rück
sicht genommen werden. 

8. Die Verjährungsfristen sollen herabgesetzt 
werden und in den Fällen, in denen der Sachver
halt, der einer Dienstpflichtverletzung zugrunde 
liegt, auch Gegenstand eines strafgerichtlichen 
Verfahrens ist, an die Länge der strafrechtlichen 
Verjährungsfristen angeglichen werden. 

9. Auf das Disziplinarverfahren sollen grund
sätzlich die Bestimmungen des Allgemeinen Ver
waltungsverfahrensgesetzes, BGBl. Nr. 172/1950, 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 27Sf 
1964, BGBl. Nr. 45/1968 und BGBl. Nr. 569/1973 
(A VG 1950) anzuwenden sein. 

10. Von der Verhängung einer Disziplinar
strafe soll abgesehen werden können. 

11. Eine Dienstpflichtverletzung soll über eine 
Disziplinarstrafe hinaus zu keinen dienstrecht
lichen Nachteilen für den Beamten führen können. , 

12. Die administrative Entlassung ist nicht 
mehr vorgesehen, da der rechtsgestaltende Akt 
der Entlassung durch das Gerichtsurteil verfügt 
wird und schon bisher die administrative Ent
lassung inhaltlich bloß die amtsinterne Anweisung 
an die Dienstbehörde darstellte, den Personalakt 
"abzuschließen" . 

Zu den einzelnen Bestimmungen wird bemerkt: 
Zu § 51: Voraussetzung für die disziplinäre 

Verantwortlichkeit soll die schuldhafte . Ver-
1etzung der Dienstpflichten sein. 

Unter Schuld versteht man die Vorwerfbarkeit 
der Tat mit Rücksicht auf die darin liegende zu 
mißbilligende Gesinnung des Täters. Der kom
plexe und in der Lehre umstrittene Schuld begriff 
hat nach neuerer Auffassung drei Komponenten: 

a) Das biologische Schuldelement, d. h. der 
Täter muß voIi zurechnungsfähig sein; 

b) das psychologische Schuldelement, d. h. der 
Täter muß vorsätzlich oder fahrlässig ge
l?andelt haben, und 

c) das normative Schuldelement, d. h. dem 
Täter muß zugemutet werden können, daß 
er sich rechtmäßig verhält. 

Daraus, daß ein "schuldhaftes" Begehen der 
Dienstpflichtverletzung verlangt wird, folgt, daß 
nur dann, weim die Dienstpflichtverletzung dem 
Beamten zum Vorwurf gemacht werden kann, 
seine Handlung (oder Unterlassung) strafbar ist. 

Zu § 52: Vori denim § 93 Abs. 1 der Dienst
pragmatik und im § 101 Abs. 1 der Lehrer
dienstpragmatik vorgesehenen Disziplinarstrafen 
sollen nur die leichteste und die schwerste (der 
Verweis und die Entlassung) unverändert bei~ 
behalten werden. 

Die Disziplinarstrafe der Ausschließung von 
der V orrückung in höhere Bezüge soll deswegen 
nicht mehr vorgesehen werden, weil die Folge
wirkungen dieser Disziplinarstrafe: nur sehr 
schwer abzuschätzen sind· und diese Strafe oft 
zu schweren, von der Disziplinarkommission 
nicht beabsichtigten dienstrechtlichen Nachteilen 
führt. Ähnliche Überlegungen führten dazu, 
auch die Disziplinarstrafe der Minderung des 
Monatsbezuges unter Ausschluß der Haus
haltszulage nicht mehr vorzusehen. An die 
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Stelle dieser beiden Disziplinarstrafen sollen die 
Geldbuße bis zur Höhe eines halben Monats
bezuges und die Geldstrafe bis zur Höhe von 
fünf Monatsbezügen treten. 

Nach der geltenden Rechtslage kann die Dis
ziplinarstrafe der Minderung des Monatsbezuges 
höchstens 10,5 Monatsbezüge (25 v. H. des Mo
natsbezuges während dreier Jahre) betragen, 

.Dazu kommt aber, daß nach §95 der Dienst
pragmatik während der Strafdauer der Minde
rung des Monatsbezuges auch die Vorrückung 
in höhere Bezüge ausgeschlossen ist. Da sowohl 
die Disziplinarstrafe der Minderung des Monats
bezuges als auch die Disziplinarstrafe der Ver
setzung in den Ruhestand mit gemindertem 
Ruhegenuß nicht mehr vorgesehen sind, wurde 
es nach eingehenden Beratungen für vertretbar 
angesehen, das Höchstausmaß der Geldstrafe mit 
fünf Monats bezügen festzusetzen. In den Verhand
lungen war auch ein Höchstausmaß der Geld
strafe mit drei Monatsbezügen zur Debatte ge
standen. Dabei wurde erwogen, daß dann, wenn 
das Höchstausmaß der Geldstrafe zu niedrig an
gesetzt ist und eine Zwischenstrafe vor der 
schwersten Disziplinarstrafe (Entlassung, da die 
Versetzung in den Ruhestand wegfallen soll) 
fehlt, die Gefahr besteht, daß die :Disziplinar
kommissionen häufig die schwerste Disziplinar
strafe, nämlich die Entlassung, aussprechen, weil 
ihnen die nächstniedrigere Disziplinarstrafe als 
zu gering erscheint. . 

Zum Wegfall der Disziplinarstrafe der Ver
setzung in den zeitlichen Ruhestand sei bemerkt, 
daß es nicht Sinn und Zweck einer Disziplinar
strafe sein kann, einen arbeitsfähigen Beamten 
in jungen Jahren zu pensionieren. Für eine 
derartige Maßnahme würde auch in der Öffent
lichkeit kaum Verständnis aufgebracht werden, 
denn diese Strafe würde als Privileg der Beamten
schaft angesehen werden. Hat ein Beamter 
seine Dienstpflichten derart· verletzt, daß er 
für den öffentlichen Dienst untragbar geworden 
ist, dann ist er Zu entlassen. 

Ist ein Beamter nur in seiner bisherigen Ver
wendung untragbar geworden, dann besteht 
für die Dienstbehörde die Möglichkeit, dem 
Beamten im Rahmen einer Ordnungs maßnahme 
andere Aufgaben zuzuweisen bzw. ihn auf eine 
andere Planstelle zu versetzen. 

Die Dienstbehörde hat im Falle des Aus
spruches der Disziplinarstrafe . der Entlassung 
für den entlassenen Beamten an den Sozial
versicherungsträger einen' Überweisungsbetrag 
zu leisten. Dadurch bleibt dem entlassenen 
,Beamten nicht nur der sozialversicherungs
rechtliche Schutz gewahrt, sondern er hat auch 
die Möglichkeit, weitere Anwartschaftszeiten 
auf eine Pension nach dem ASVG zu erwerben. 

Dem entlassenen Beamten ist darüber hinaus 
auch der Weg zurück in das öffentlich-rechtliche 
Dienstverhältnis nicht versperrt. 

Die ursprünglich vorgesehen gewesene Limi
tierung der Geldbußen, die einen Beamten 
innerhalb eines Kalenderjahres auferlegt werden 
dürfen (ein halber Monatsbezug), wurde deswegen 
nicht in den Entwurf aufgenommen, weil nur 
bei der Ordnungsstrafe (Geldbuße) eine Limitie
rung vorgesehen ist und die Ordnungsstrafen 
darüber hinaus nicht mehr beibehalten werden 
soIien. Eine solche Bestimmung würde überdies 
eine Privilegierung für jene Beamten bedeuten, 
die hartnäckig ihre Dienstpflichten verletzen. 
Eine derartige Bestimmung ist auch, deswegen 
entbehrlich, weil im § 53 Abs. 2 für das Zu
sammentreffen mehrerer Dienstpflichtverletzungen 
Vorsorge getroffen ist. 

Zu § 53: 

Im ersten Satz ist ausgesprochen, daß die 
Disziplinarstrafen der Schwere der Dienstpflicht
verletzung adäquat sein, aber daß sie auch vor
beugenden und sichernden Charakter haben 
sollen. Das Maß für die Straf bemessung soll 
die Schwere der Tat sein, es soll aber keine 
strengere Strafe verhängt werden, als erforderlich 
ist, um den Beamten von der Begehung weiterer 
Dienstpflichtverletzungen abzuhalten. Die Straf
bemessung soll in erster Linie unter sinngemäßer 
Anwendung der im Strafgesetzbuch angeführten 
Grundsätze erfolgen. Es sind dies die in den 
§§. 32 bis 35 des Strafgesetzbuches angeführten 
Gründe. Neben diesen Gründen sollen auch 
die persönlichen Verhältnisse und die wirt
schaftliche Leistungsfähigkeit des Beamten be
rücksichtigt werden. Es sollen daher das objektive 
Gewicht der Tat, der Grad des Verschuldens, 
die dienstrechtliche Stellung und Verantwort
lichkeit sowie der Umfang der verletzten Dienst
pflicht zu beurteilen sein. 

Begeht jemand zwei oder mehrere Dienst
pflichtverletzungen, die Gegenstand desselben 
Erkenntnisses sind oder sein könnten, so spricht 
man vom Zusammentreffen mehrerer strafbarer 
Handlungen (D elikts konkurrenz). Dabei unter
scheidet man: 

1. Idealkonkurrenz oder eintätiges Zusammen
treffen, wenn der Beamte durch eine Tat mehrere 
Dienstpflichten verletzt (ungleichartige Ideal
konkurrenz) oder eine Dienstpflicht mehrfach 
verletzt (gleichartige Idealkonkurrenz). 

2. Realkonkurrenz oder mehrtätiges Zusammen
treffen, wenn der Beamte durch mehrere selb
ständige Handlungen mehrere gleichartige Dienst
pflichten oder mehrere ungleichartige Dienst
pflichten verletzt. 
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Nach Abs. 2 sollen Ideal- und Realkonkurrenz 
gleich zu behandeln sein. Dies entspricht der 
von den Disziplinarkommissionen in "diesen 
Fällen schon bisher geübten Praxis und folgt 
den Intentionen der Strafrechtsreform. Die Auf~ 
nahme einer, derartigen Bestimmung wurde 
nicht nur vom Bundesministerium für Justiz, 
sondern auch von anderen am Begutachtungs
verfahren beteiligten Stellen verlangt. . 

Wie im Allgemeinen Teil der Erläuterungen 
bereits ausgeführt wurde, geht der vorliegende 
Entwurf nicht vom Grundsatz des Typensttaf
rechts aus, sondern kennt als einzigen allgemeinen 
Tatbestand "die schuldhafte Verletzung von 
Dienstpflichten". Dieser Umstand steht in keinem 
Widerspruch zum Abs. 2, denn es können 
auch durch eine Tat mehrere Dienstpflichten 
verletzt werden. 

Zu § 54: 

Durch die Bestimmung über die Verfolgungs
verjährung soll einerseits die Dienstbehörde dazu 
angehalten werden, innerhalb von sechs Monaten, 
nachdem ihr die Dienstpflichtverletzung zur 
Kenntnis gelangt ist, ein Disziplinarverfahren 
einzuleiten, andererseits soll auch die den Be
amten belastende Ungewißheit über sein weiteres 
dienstrechtliches Schicksal mit drei Jahren be
grenzt werden. 

Bildet der der Dienstpflichtverletzung zugrunde 
liegende Sachverhalt den Gegenstand eines straf
gerichtlichen Verfahrens oder eines Verwaltungs
strafverfahrens, dann soll eine Hemmung der 
Fristen für die Dauer dieser Verfahren eintreten. 

Führt jedoch der der Dienstpflichtverletzung 
zugrunde liegende Sachverhalt zu einer straf
gerichtlichen Verurteihing des Beamten, dann 
sollen die im § 57 des Strafgesetzbuches genannten 
Verjährungsfristen an die Stelle der im Abs. 1 
Z. 2 genannten Frist von drei Jahren treten, 
wenn diese länger sind. " 

Zu § 55: 

Durch diese Bestimmung soll einer häufig 
geübten Kritik am derzeit geltenden Disziplinar
recht Rechnung getragen werden. Auf Grund 
der Bestimmungen des ersten Absatzes soll in 
dem Fall, daß der Beamte wegen einer gerichtlich 
oder verwaltungsbehördlich strafbaren Handlung 
rechtskräftig verurteilt wurde und sich die Dienst
pflichtverletzung in der Verwirklichung des 
gerichtlich oder verwaltungsbehördlich straf
baren Tatbestandes erschöpft, unter den ange
führten Voraussetzungen von einer Verfolgung 
überhaupt abgesehen werden können. 

Nach den Bestimmungen des dritten Absatzes 
soll nach einer strafgerichtlichen oder verwal
tungsbehördlichen Verurteilung zwar nicht von 
einer Verfolgung abgesehen werden können, son~ 

dern ein Disziplinarverfahren durchgeführt 
werden müssen.· Eine Disziplinarstrafe soll jedoch 
nur dann verhängt werden dürfen, wenn dies zu
sätzlich erforderlich ist, um den Beamten von der 
Begehung weiterer Dienstpflichtverletzungen ab
zuhalten. Ist eine' Disziplinarstrafe erforderlich, 
so soll bei der Strafbemessung auf eine vom 
Gericht oder einer Verwaltungsbehörde ausge
sprochene Strafe Rücksicht zu nehmen sein. 

Durch den zweiten Absatz soll die Bindung 
der Disziplinarbehörde an die' dem Spruch eines 
rechtskräftigen Urteiles zugrunde gelegte Tat
sachenfeststellung des Strafgerichtes oder der 
Verwaltungsbehörde normiert werden. Diese 
Bindung erscheint deshalb vertretbar, weil den 
Gerichten ein weitaus größerer und besser ge
schulter Erhebungsapparat als den Disziplinar
behörden zur Verfügung steht. 

Mit dem im Entwurf verwendeten Begriff 
"Strafgericht" ist immer ein österreichisches' 
Gericht und kein ausländisches Strafgericht ge
meint. 

Sollte der Fall eintreten, daß erst im Disziplinar
verfahren neue Tatsachen oder Beweismittel 
hervorkommen, die beim strafgeriehtlichen Ver
fahren noch nicht bekannt waren,. dann soll die 
Disziplinarkommission diese neu hervorgekom~ 
menen Tatsachen und Beweismittel dem Gericht 
mitzuteilen haben. Zweckmäßigerweise wird die 
Disziplinarkommission das Verfahren so lange 
zu unterbrechen haben, bis feststeht, ob das 
Gericht eine Wiederaufnahme des Verfahrens 
verfügt. Nach Abschluß des vom Gericht wieder
aufgenommenen Verfahrens bzw. ab dem Zeit
punkt, ab dem das Gericht mitteilt, daß die 
neuen Tatsachen und Beweismittel nicht hin-. 
reichend sind, das Verfahren wieder aufzunehmen, 
wird. das Disziplinarverfahren fortzusetzen sein. 

Zu § 56: 

Dieser Paragraph enthält eine taxative Auf~ 
zählung der Disziplinarbehörden. 

Zu § 57: 

Durch diesen Paragraphen soll bestimmt 
werden, daß zur Suspendierung und zur Erlassung 
einer Diszipliriarverfügung die Dienstbehörden 
hinsichtlich der ihnen unterstellten Beamten 
zuständig sind. 

Wird die Disziplinarverfügung von der Dienst
behörde erlassen, dann soll über die gegen sie 
erhobene Berufung die Disziplinarkommission 
entscheiden. Dadurch soll sich das abgekürzte 
Disziplinarverfahren vom Mandatsverfahren nach 
dem AVG 1950 und von der Strafverfügung nach 
dem VStG 1950 unterscheiden (nach diesen 
Gesetzen entscheidet über das Rechtsmittel 
grundsätzlich jene Behörde, die den Bescheid 
erlassen hat). Dieser Bestimmung folgt jener des 
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§ 5 Abs. 5 des Dienstrechtsyerfahrensgesetzes, 
derzufolge die Vorstellung gegen das Dienst
rechtsmandat des Vorstandes der Dienststelle 
ein aufsteigendes Rechtsmittel ist. 

Nach dem vorliegenden Entwurf soll z. B. 
iiber die Berufung des Beamten des Finanzamtes 
Güssing gegen die Disziplinarverfügung des 
Präsidenten der Finanzlandesdirektion für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland die beim Bun
desministerium für Finanzen eingerichtete Diszi
plinarkommission entscheiden. 

Zu § 58: 

Der vorliegende Entwurf hat sich zum Ziele 
gesetzt, den übelstand zu beseitigen, daß gleich
artige Dienstvergehen unterschiedlich behandelt 
werden. Diese unterschiedliche Behandlung gleich
artiger Dienstvergehen hat ihre Wurzel darin, 
daß für bestimmte Beamtenkategorien die Diszi
plinarkommissionen und die Disziplinarober
kommissionen und für andere die Disziplinar
oberkommissionen und die Oberste Disziplinar
kommission zuständig sind. 

Nach dem Entwurf soll bei jeder obersten 
Dienstbehörde nur mehr eine Disziplinarkom
mission eingerichtet werden. Zur Entscheidung 
über die Berufungen gegen die Erkenntnisse 
der Disziplinarkommissionen soll eine einzige 
Disziplinaroberkommission zuständig sein. Durch 
diese Organisationsform soll die Privilegierung 
bestimmter Beamtenkategorien beseitigt und die 
Ausbildung einer einheitlichen Spruchpraxis be
günstigt werden. 

Die Bestellung der Hälfte der Beisitzer soll 
auf Grund von Vorschlägen der in Betracht 
kommenden Personalvertretungsorgane erfolgen, 
die hiebei auf die Struktur des Ressorts (der 
Betriebe) Bedacht nehmen sollen. Dadurch soll 
den Vertretern der Dienstnehmer auch im Diszi
plinarverfahren ein Mitwirkungsrecht eingeräumt 
werden. Um' zu verhindern, daß durch eine 
Säumigkeit der Zentralausschüsse die Disziplinar
kommissionen nicht gebildet werden können, 
soll das Recht dieser Namhaftmachung einen 
Monat nach fruchtloser Aufforderung zur Nam
haftmachung der Beisitzer auf den Leiter der 
Zentralstelle übergehen. Dort wo kein Zentral
ausschuß besteht, tritt an dessen Stelle der Dienst
stellenausschuß (Vertrauenspersonen). 

Zu § 59: 

Derzeit ist die Oberste Disziplinarkommission 
beim Bundeskanzleramt eingerichtet. Die nach 
dem Entwurf einzurichtende Disziplinarober
kommission als Rechtsmittelinstanz für alle 
Disziplinarkommissionen soll ebenfalls beim Bun
deskanzleramt eingerichtet werden. 

Alle Mitglieder der Disziplinaroberkommission 
sollen vom Bundespräsidenten auf Vorschlag 
der Bundesregierung auf die Dauer von fünf 
Jahren bestellt werden. Während der Entwurf 
vorsieht, daß von den Mitgliedern der Disziplinar
kommissionen nur die Vorsitzenden und deren 
Stellvertreter rechtskundig sein müssen, ist vor
gesehen, daß in der Diszipllnaroberkommission 
alle Mitglieder rechtskundigzu sein haben. 

Zu § 60: 

Die Tätigkeit als Mitglied einer Disziplinar
kommission bzw. der Disziplinaroberkommission 
zählt. zu den Dienstpflichten eines Beamten; die 
Bestellung zum Kommissionsmitglied soll daher 
nicht abgelehnt werden dürfen. 

Die Abs. 3, 4 und 5 entsprechen den Abs. 3, 
4 und 5 des § 101 der. Dienstpragmatik sowie den 
Abs. 2, 6 und 7 des § 109 der Lehrerdienstprag
matik. 

Zu § 61: 

Derzeit bestehen die Disziplinarsenate aus fünf 
Mitgliedern. Die Herabsetzung der Zahl der 
Mitglieder auf drei soll nicht nur eine Verwaltungs
ersparnis, sondern auch eine Straffung des 
Verfahrens mit sich bringen. Es kann ferner er
wartet werden, daß dadurch auch die Tätigkeit 
der einzelnen' Kommissionsmitglieder effizienter 
wird. 

Während bei der Zusammensetzung der Senate 
der Disziplinarkommissionen darauf zu achten 
seiti wird, daß eines der Mitglieder auf Vorschlag 
des in Betracht kommenden Zentralausschusses 
(Dienststellenausschusses) ernannt wurde, wird 
bei der Zusammensetzung der 'Senate der Diszi
plinaroberkommission zu beachten sein, daß ein 
Mitglied des Senates Angehöriger des Ressorts 
des beschuldigten Beamten ist. 

Im Begutachtungsverfahren wurden berechtigte 
Bedenken gegen die ins Auge gefaßte Auswahl 
der Senate durch Los vorgebracht. Es soll daher, 
sowie bisher gemäß § 104 Abs. 4 der Dienst
pragmatik, an dem Grundsatz festgehalten werden, 
daß die Senate periodisch gebildet und die Ge
schäfte unter die Senate verteilt werden. Die 
Einrichtung der festen Geschäftsverteilung, im 
Zusammenhang mit den Bestimmungen des 
Abs. 2, setzt voraus, daß für die Disziplinar
kommissionen und die Disziplinaroberkommission 
von jedem Ressort die erforderliche Anzahl von 
Stellvertretern des Vorsitzenden und Mitgliedern 
als Beisitzer vorgeschlagen wird. 

Zu § 62: 

Derzeit kann die Strafe der Entlassung nur 
dann verhängt werden, wenn sich vier der fünf 
Mitglieder des Senates dafür aussprechen. Da die 
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Zahl der Mitglieder der Senate auf drei herabge
setzt werden soll, soll die Strafe der Entlassung 
nur einstimmig verhängt werden dürfen. In allen 
anderen Fällen soll Stimmenmehrheit genügen. 

Aus den Bestimmungen des Bundes-V erfas
sungsgesetzes läßt sich zwar ableiten, daß die 
Mitglieder der Disziplinarkommissionen durch 
einfaches Bundesgesetz weisungsfrei gestellt 
werden können. Da aber die auf dieser Ansicht 
fußende Regelung der Dienstpragmatik (Lehrer
dienstpragmatik), nur die Mitglieder der Dienst~ 
beurteilungskommissionen durch eine Ver
fassungsbestimmung weisUngsfrei . zu stellen, 
immer wieder als verfassungsrechtlich bedenklich 
bezeichnet wurde, sollen nunmehr auch die Mit
glieder der Disziplinarkommissionen durch eine 
Verfassungsbestimmung weisungsfrei gestellt 
werden. Die Verfassungsbestimmung des Abs. 2 
wurde formal der Verfassungsbestimmung des 
§ 39 Abs. 7 des Bundes-Personalvertretungs
gesetzes, BGBl. Nr. 133/1967, angepaßt. 

Zu § 63: 

Ähnlich wie die Staatsanwälte im strafgericht
lichen Verfahren berufen sind, den Strafanspruch 
des Staates zu vertreten, so sollen die Disziplinar
anwälte im Disziplinarverfahren die dienstlichen 
Interessen vertreten. Es sollen deshalb für jede 
Disziplinarkommission vom Leiter der Zentral
stelle je ein Disziplinaranwalt und die erforder
liche Anzahl von Stellvertretern bestellt werden. 
Da die Disziplinaroberkommission für alle 
Ressorts zuständig ist, sollen zur Vertretung 
vor dieser Behörde von allen ZentralstelIen
leitern Di,ziplinaranwälte und Stellvertreter zu 
bestellen sein, die rechts kundig zu sein haben. 

Im Gegensatz zu den Mitgliedern der Diszi
plinarkommissionen und der Disziplinarober
kommission, die durch die Verfassungsbestim
mung im § 62 Abs. 2 ausdrücklich weisungsfrei 
gestellt werden, sollen die Disziplinaranwälte so 
wie bisher an die Weisungen des Leiters der 
Zentralstelle gebunden sein. 

Zu § 64: 

Die Disziplinarkommissionen waren schon 
nach der bisherigen Rechtsprechung eigene Be
hörden und sollen dies auch weiterhin bleiben. 
Der Sach- und Personalaufwand wird daher von 
den Zentralstellen, bei denen sie eingerichtet 
wird, gesondert zu budgetieren sein. Da die 
Disziplinaroberkommission aus rechtskundigen 
Beamten besteht, soll auch der jeweilige Schrift
führer rechtskundig . sein. Es wird sich aber 
empfehlen, auch die Schriftführer für die Diszi
plinarkommissionen aus dem Kreise der rechts
kundigen Beamten zu bestellen. 

Zu § 65: 

Gemäß § 1 Abs. 3 des Dienstrechtsverfahrens
gesetzes finden auf das Verfahren in Disziplinar
(Dienststraf)angelegenheiten die Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes keine Anwendung, wenn 
die Gesetze und Verordnungen dafür ein beson
deres Verfahren vorschreiben. Da im Anwen
dungsbereich der Dienstpragmatik für das Diszi
plinarverfahren im V. Abschnitt ein besonderes 
Verfahren vorgeschrieben ist, findet das Dienst
rechtsverfahrensgesetz auf das Disziplinarver
fahren keine Anwendung. Die Rechtsansicht, 
daß in Disziplinarangelegenheiten subsidiär nicht 
das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz, 
sondern die Strafprozeßordnung heranzuziehen 
ist, ist nicht unbestritten. 

Durch das im Entwurf vorliegende Gesetz 
soll nun das AVG 1950 subsidiär für anwendbar 
erklärt werden. Dies erscheint deshalb als sinn
voll, weil das AVG 1950 die grundlegende 
Verfahrensvorschrift der Verwaltung ist und 
auf dieses auch das Dienstrechtsverfahrensgesetz 
aufbaut. Diese beiden Rechtsvorschriften sind 
Gegenstand der mündlichen Dienstprüfungen 
und daher den Bundesbediensteten geläufiger 
als die Strafprozeßordnung. 

Ausdrücklich ausgenommen von der An
wendbarkeit im Disziplinarverfahren sollen die 
§§' 2 (sachliche Zuständigkeit), 3 (örtliche Zu
ständigkeit), 4 (konkurrierende Zuständigkeit)~ 
12 (die Bestimmungen über Beteiligte beziehen 
sich auch auf gesetzliche Vertreter und Bevoll
mächtigte), 29 (Zustellung an Personen, deren 
Aufenthalt unbekannt ist), 42 Abs. 1 und 2 
(Folgen der Anberaumung einer Verhandlung 
durch Anschlag an der Amtstafel oder durch 
Verlautbarung), 51 (Vernehmung von Beteilig
ten), 57 (Mandatsverfahren), 63 Abs. 1 (Instanzen
zug, Berufung), 64 Abs. 2 (Ausschluß der 
aufschiebenden Wirkung einer Berufung), 68 Abs. 
2 und 3 (Aufhebung oder Abänderung von 
Bescheiden), 75, 76, 77,,78, 79 (Kosten der 
Behörden) und 80 (Schlußbestimmungen) sein. 

Zu § 66: 

Dieser Paragraph enthält eine taxative Auf~ 
zählung der am Disziplinarverfahren teilnehmen
den Parteien. Der Disziplinaranwalt soll die 
Stellung einer Formalpartei mit Berufungsrecht 
erhalten. Da der Disziplinaranwalt nie behaupten 
kann, daß er durch ein Disziplinarerkenntnis 
in einem seiner Rechte verletzt wurde, wird 
der Disziplinaranwalt den Verwaltungsgerichtshof 
nicht anrufen können. 

Zu § 67: 

Der Entwurf übernimmt in Abs. 3 die geltende 
Bestimmung des § 109 Abs. 3 der Dienstprag
mati!e, wonach nur der von der Dienstbehörde 
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bestellte Verteidiger zur . Übernahme der Ver.: 
teidigung verpflichtet ist. Diese Bestimmung 
der Dienstpragmatik hat sich bisher bewährt, 
und es wurden an die Verwaltung auch keine 
Wünsche auf Abänderung herangetragen. 

Der Abs. 5 entspricht dem letzten Satz" des 
§ 109 Abs. 4 der Dienstpragmatik. Diese Be
stimmung ist eine lex specialis im Verhältnis 
li':um § 84 der Strafprozeßordnung, der somit 
als lex generalis für den Verteidiger nicht zum 
Tragen kommt. 

Zu § 68: 

Da sämtliche Schriftstücke nicht nur dem 
Beschuldigten, sondern auch seinem Verteidiger 
'zu eigenen Handen zugestellt werden sollen, 
bedarf es einer Aussage darüber, an welche 
der beiden Zustellungen Rechtsfolgen geknüpft 

, sind. Durch den letzten Satz des Abs. 2 soll 
verfügt werden, daß die Zustellung, ari den 
Verteidiger dann für Rechtsfolgen relevant ist, 
wenn der Verteidiger zustellungs bevollmächtigt 
ist. 

Zu § 69: 

Für den Fall des Zusammentreffens des' Ver
dachtes einer Dienstpflichtverletzung und einer 
gerichtlich strafbaren Handlung soll die Dienst
behörde von' weiteren Erhebungen abzusehen 
und lediglich die Anzeige zu erstatten haben, 
um der strafgerichtlichen Verfolgung nicht vor
zugreifen. Es sollen dadurch jedoch die Aufgaben 
der Sicherheitsbehörden nicht geschmälert werden. 

Durch die im Abs. 2 vorgesehene Möglichkeit 
des Absehens ,von einer Anzeige soll verhindert 
werden, daß die Dienstbehörden auch mit 
Bagatellsachell befaßt werden. 

'Wurde jedoch der Dienstbehörde eine Diszi
plinaranzeige erstattet, dann soll eine Abschrift 
der Disziplinaranzeige auch dem Beschuldigten 
zugestellt werden, um ihn in die Lage zu ver
setzen, die zu seiner Verteidigung notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen. 

Zu § 70: 

Bevor die Dienstbehörde die Disziplinaran
zeige an den Vorsitzenden der Disziplinar
kommission und den Disziplinaranwalt weiter
leitet, soll sie zu prüfen haben, ob nicht die 
Erlassung einer Disziplinarverfügung zur Ahn
dung der Dienstpflichtverletzung ausreicht oder 
ob nicht von einer Ahndung Abstand genommen 
werden kann, weil das Verschulden geringfügig 
ist und die Folgen der Dienstpflichtverletzung 
unbedeutend sind. Das Absehen von der Strafe 
bedeutet nicht, daß in einem solchen Fall über
haupt keine Dienstpflichtverletzung vorliegt, 
sondern lediglich, daß· infolge der geringen 
Bedeutung der Dienstpflichtverletzung eine Strafe 

nicht verhängt wird. Die Dienstbehörde wird 
die Einstellung des Verfahrens in Form eines 
Aktenvermerkes festzuhalten haben. Dem Be
schuldigten wird auf sein Verlangen die Ein
stellung des Verfahrens zu bescheinigen, sein. 

Zu § 71: 

Durch diese Bestimmung soll, so wie derzeit 
durch § 112 Abs. 2 der Dienstpragmatik und 
§ 121 Abs. 2 der Lehrerdienstpragmatik, dem 
Beamten die Möglichkeit gegeben werden, durch 
Anrufung der Disziplinarkommission der wahr
heitswidrigen Behauptung, er habe eine Dienst
pflichtverletzung begangen, entgegenzutreten. 

Zu § 72: 

Der Abs. 1 entspricht den Abs. 1 und 2 des § 145 
der Dienstpragmatik sowie den Abs. 1 und 2 
des § 154 der Lehrerdienstpragmatik. 

Die Abs. 2.und 3 entsprechen den §§ 146 und 
147 der Dienstpragmatik sowie den §§ 155 und 156 
der Lehrerdienstpragmatik. 

Gemäß § 64 Abs. 1 des AVG 1950 haben 
rechtzeitig eingebrachte Berufungen grundsätz
lich aufschiebende Wirkung. Die Behörde kann 
gemäß Abs. 2 leg. cit. nur unter bestimmten 
Voraussetzungen die aufschiebende Wirkung 
ausschließen. Einer Berufung gegen eine Sus
pendierung soll jedoch keinesfalls aufschiebende 
Wirkung zukommen; der auf Grund des Dienst
vergehens zur weiteren Dienstleistung untragbar 
gewordene Beamte soll durch die Berufung 
gegen die Suspendierung nicht die weitere 
Dienstleistung erzwingen' können. 

Nach dem geltenden Recht wirkt die Diszipli
narkommission immer bei der Suspendierung 
mit (Bestätigung oder Aufhebung der Suspen
dierung). Nach den Bestimmungen des Entwurfes 
wird es künftig Fälle geben, in denen die Dienst
behörde eine Suspendierung ausspricht, ohne 
daß gleichzeitig ein Disziplinarverfahren vor 
der Disziplinarkommission eingeleitet wird. In 
diesen Fällen richtet sich hinsichtlich der Be
rufung gegen die Suspendierung der Instanzenzug 
nach den Bestimmungen des Dienstrechtsver
fahrensgesetzes. Wurde die Suspendierung (Be
zugskürzung) von der Dienstbehörde verfügt, 
so soll über die Berufung dagegen die Disziplinar
kommission entscheiden, und zwar auch dann, 
wenn bei ihr noch kein Verfahren anhängig ist; 
wurde die Suspendi~rung von der Disziplinar
kommission verhängt, so soll über die Berufung 
dagegen die Disziplinaroberkommission ent
scheiden. 

Zu § 73: 

Aus verfahrensökonomischen Gründen und 
aus Gründen der Gleichbehandlung von Beamten, 
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die gemeinsam eine Dienstpflichtverletzung be
gangen haben, soll die Möglichkeit geschaffen 
werden, das Verfahren gegen diese Beamten 
zu verbinden. 

Zu § 74: 

Nach dem geltenden Recht (§ 115 der Dienst
pragmatik und § 124 der Lehrerdienstpragmatik) 
hat das Disziplinarverfahren bis zum Abschluß 
eines strafgerichtlichen Verfahrens zu ruhen. 
Der Entwurf sieht dagegen vor, daß beim Ver
dacht des Vorliegens einer von Amts wegen 
zu verfolgenden gerichtlich strafbaren Handlung 
das Verfahren unterbrochen und der zuständigen 
Staatsanwaltschaft gemäß § 84 Abs. 1 der 
Strafprozeßordnung Anzeige erstattet werden 
soll. Das Disziplinarverfahren soll nach rechts
kräftige~ Abschluß des strafgerichtlichen Ver
fahrens weitergeführt werden, es sei denn, 
die Dienstpflichtverletzung erschöpft sich in 
der Herstellung des gerichtlich strafbaren Tat
bestandes und eine disziplinäre Bestrafung ist 
nicht erforderlich, um den Beamten zur ord
nungsgemäßen Erfüllung seiner Dienstpflichten 

. anzuhalten oder von der Begehung weiterer 
Dienstpflichtverletzungen abzuhalten. 

Zu § 75: 

Durch diese Bestimmung soll, ähnlich wie im 
§ 127 Abs. 3 der Dienstpragmatik und im § 136, 
Abs. 3 der LehrerdieQstpragmatik vorgesehen, 
im schuldigsprechenden Erkenntnis von der 
Verhängung einer Disziplinarstrafe abgesehen 
werden können, wenn das Verschulden gering
fügig ist und die Folgen der Dienstpflichtver
letzung unbedeutend sind. 

Deshalb, weil vom Ausspruch einer Strafe 
Abstand genommen wird, darf im Falle eines 
neuerlichen Schuldspruches diese Strafe nicht 
nachgehol~ werden. Es bleibt allerdings unbe
nommen, anläßlich einer späteren Verurteilung 
diesen Schuldspruch als erschwerend zu be
rücksichtigen. 

Zu § 76: 

Grundsätzlich sollen für die Wiederaufnahme 
des Verfahrens und die Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand die Bestimmungen der §§ 69 
bis ·72 des A VG 1950 unter Erstreckung der 
Frist auf zehn Jahre wie im Dienstrechtsver
fahrensgesetz gelten. Es ist daher auch die 
Aufnahme einer dem § 142 der Dienstpragmatik 
(Schadenersatz bei nachträglichem Freispruch 
oder Verurteilung bloß zu Verweis oder Geld
buße) entsprechenden Bestimmung entbehrlich. 

Die für das Disziplinarverfahren notwendigen 
Sonderregelungen (Einschaltung des Disziplinar
anwaltes, Befristung, Ausschluß der reformatio 

in peius, Zuerkennurtgder Parteieigenschaftan 
bestimmte Hinterbliebene des Beamten) sollen 
durch diesen Pragtaphen getroffen werden. 

Zu § 77: 

Die Bestimmungen über' die Kostentragung 
sind dem §. 128 der. Dienstpragmatik nachge
bildet. Da das AVG 1950 bezüglich der Ge
bühren für Zeugen und der Entschädigung 
für nichtamtliche Sachverständige keine V or
schriften enthält, erscheint es zweckmäßig, das 
Gebührenanspruchsgesetz 1975, BGBl.Nr. 136, 
das in einer den Bedürfnissen der heutigen 
Zeit entsprechenden Art und Weise diese An
sprüche regelt, für anwendbar zu erklären. 

Zu § 78: 

Die Bestimmungen des Abs. 1 entsprechen 
den Bestimmungen des § 45 Abs. 1 lit. a, bund c 
des VStG 1950. 

Nach der Bestimmung des Abs. 1 lit. ades 
Entwurfes ist das Disziplinarverfahren dann 
einzustellen, wenn die Disziplinarbehörde auf 
Grund der Beweiswürdigung den Tatbestand 
der Dienstpflichtverletzung nicht feststellen kann, 
denn wegen eines bloßen Verdachtes darf die 
Disziplinarbehörde keine Diszipliriarstrafe ver
hängen. 

Als Gründe, die die Strafbarkeit ausschließen 
(Abs. 1 lit. b), kommen in Betracht: Mangel 
der Zurechnungsfähigkeit, unverschuldete Un
kenntnis der Verwaltungsvorschriften, Notstand, 
Notwehr. 

Die Verfolgung ist ausgeschlossen (Abs. 1 
lit. c), wenn Verfolgurigsverjährung eingetreten 
ist (siehe § 54 des Entwurfes) und wenn sachliche 
Immunität oder Immunität von Mitgliedern 
des Nationalrates, des Bundesrates oder der 
Landtage vorliegt. 

Die Ut. d wurde dem § 42. Abs. 1 des Straf
gesetzbuches nachgebildet. Die Einstellung des 
Disziplinarverfahrens durch die Disziplinarkom
mission mit Bescheid wegen mangelnder Straf
würdigkeit der Tat setzt voraus, daß die Schuld 
gering ist, was nur dann der Fall ist, wenn 
der Unrechts- und Schuldgehalt der Tat unter 
dem Niveau des Strafwürdigen liegt. Überdies 
darf die Tat keine oder nur unbedeutende Folgen 
nach sich gezogen haben. Unter Folgen sind 
nicht nur die unmittelbaren Tatfolgen, sondern 
alle Auswirkungen . zu verstehen. Schließlich 
muß die Bestrafung sowohl aus dem Gesichts
punkt der Vorbeugung als Strafzweck (Spezial
prävention) wie auch der Wirkung auf andere 
Beamte (Generalprävention) entbehrlich sein. 
Die Erfordernisse der lit. d müssen kumulativ 
vorliegen. 
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Der Abs. 2 entspricht dem § 131 der Dienst
pragmatik und dem§ 140 der Lehrerdienst
pragmatik. Während die Einstellung des Diszi
plinarverfahrensbei Vorliegen der in den lit. a 
bis c des· Abs. 1 genannten Gründen nur mitteli 
Bescheides erfolgen soll,wird im Falle des Abs. 2 
ein Aktenvermerk genügen. 

Zu § 79: 

Im derzeit geltenden Disziplinarrecht findet 
sich keine Bestimmung über die Entscheidungs
pflicht der Behörde. Durch Übernahme der 
Bestimmungen des § 73 des AVG 1950 über 
die Entscheidungspflicht soll ein. "auf die 
lange Bank schieben" von eingeleiteten Diszipli
narverfahren verhindert werden können. 

Für den Beamten bedeutet die Suspendierung 
sehr häufig eine nicht geringe psychische Be
lastung, oftmals verbunden mit einer Bezugs
kürzung. Die Dienstbehörde muß dagegen auf 
die Arbeitskraft des suspendierten Beamten 
verzichten und kann keine Neubesetzung vor
nehmen, da vom suspendierten Beamten ein 
Dienstpostengebunden wird. 

Eine rasche Entscheidung über eine Berufung 
gegen eine Suspendierung,· wie sie der Entwurf 
vorsieht, liegt daher nicht nur im Interesse 
des Beamten, sondern auch der Dienstbehörde. 

Zu § 80: 

Die Bestimmung über die Abgaben- und 
Gebührenfreiheit entspricht dem § 152 der 
Dienstpragmatik und. dem § 161 der Lehrer
dienstpragmatik. 

Zu § 81: 

Wie bereits im Allgemeinen Teil der. Er
läuterungen und auch zu § 52 ausgeführt, bringen 
derzeit die verhängten Disziplinarstrafcn zu
sätzliche, oft von der Disziplinarkommission 
nicht beabsichtigte, schwere Nachteile für den 
Beamten mit sich. Durch die im Entwurf vor
liegenden Bestimmungen soll versucht werden, 
diese für den Beamten so nachteiligen Folge
wirkungen nach Möglichkeit auszuschließen, 
zumindest aber zu verringern. 

Eine gleichartIge Bestimmung enthält § 25 
des Bundes-Personalvertretungsgesetzes, der den 
Leiter der Dienststelle anweist, den Personal~ 
vertreter in der Ausübung seiner Tätigkeit 
nicht zu beschränken und ihn aus diesem Grund 
auch nicht zu benachteiligen. Diese Bestimmung 
normiert des weiteren, daß dem Personalver
treter aus seiner Leitertätigkeit bei der Dienst
beurteilung und der dienstlichen Laufbahn kein 
Nachteil erwachsen darf. 

Zu § 82:. 

. Auch durch dicseBestimmung soll, ähnlich 
wie dUl;ch die Bestimmungen des § 81, der Beamte 
vor· unbeabsichtigten· nachteiligen Folgewirkun~ 
gen der Disziplinarstrafe geschützt werden. 

Aus diesem Grunde soll auch eine Eintragung 
der Disziplinarstrafe in den Standesausweis nicht 
mehr erfolgen. 

Zu§83: 

Im Gegensatz zum geltenden Disziplinarrecht 
soll der Beschluß auf Einleitung der Disziplinar
untersuchung und die Bestellung von Untersu
chungskommissären wegfallen. Hält die Diszi
plinarkommission dennOch Sachverhaltsfest
stellungen für notwendig, so sollen diese grund
sätzlich der Dienstbehörde obliegen. 

Nach verschiedenen Rechtsvorschriften sind 
an die Einleitung des Disziplinarverfahrens 
Rechtsfolgen geknüpft (z. B. wird nach § 9 Abs. 1 
Z. 1 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54. 
durch die Einleitung· eines Disziplinarverfahrens 
die Vorrückung aufgeschoben). Durch Abs. 3 
soll die Frage beantwortet werden, wann in diesen 
Fällen das Verfahren als eingeleitet anzusehen ist. 
Es handelt sich dabei um eine gezielte Fiktion, 
da das Verfahren grundsätzlich bereits mit der 
Anzeigelegurig eingeleitet wird. 

Zu§ 84: 

An die Stelle des antiquierten Begriffes "Ver
weisungsbeschluß" soll der im wesentlichen 
inhalts gleiche Begriff "Verhandlungsbeschluß" 
treten. 

Nach dem geltenden Disziplinarrecht hat der 
beschuldigte Beamte das Recht, zwei Mitglieder 
des Disziplinarsenates ohne Angabe von Gründen 
abzulehnen. Da nach dem Entwurf ein Diszi
plinarsenat nur noch aus drei Mitgliedern beste
hen soll, soll auch nur mehr ein· Mitglied des 
Senates ohne Angabe von Gründen abgelehnt 
werden können. 

Zu § 85: 

Die Bestimmungen über die Wiederholung der 
mündlichen Verhandlung sind den Bestimmungen 
des § 276 ader Strafprozeßordnung nachgebildet. 

Zu § 86: 

Die Bestimmungen über das Erkenntnis ent
sprechen im wesentlichen den §§ 126 und 127 
Abs. 1 und 2 der Dienstpragmatik und den §§ 135 
und 136 Abs. 1 und 2 der Lehrerdienstpragmatik. 

Zu § 87: 

Da nach dem Entwurf an die Stelle der Hem
mung· der Vorrückung und der Minderung des 
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Monatsbezuges di~ Geldbuße und die Geldstrafe' 
als Disziplinarstrafen treten. sollen und daher 
-auch mit der Verhängung höherer Geldstrafen 
gerechnet werden muß, soll der Disziplinar
kommission die Möglichkeit eröffnet werden, 
.anläßlich der HereinbringUng der Geldstrafe oder 
der Geldbuße, wie dies bei der Bemessung des 
Tagessatzes nach § 19 Abs. 2 des Strafgesetz
buches vorgesehen ist, auf die persönlichert 
Verhältnisse und die wirtschaftliche Leistungs
fähigkeit des Beamten Rücksicht zu nehmen. Der 
Disziplinarkommission soll auch die Möglichkeit 
eröffnet werden, die Abstattung einer Geldstrafe 
(Geldbuße) in Raten zu bewilligen. . 

Die Bestimmungen des Abs. 3 entsprechen im 
wesentlichen den Bestimmungen des § 91 Abs. 4 
der Dienstpragmatik. 

Zu § 88: 

Der bisherige Zustand, wonach Mitteilungen 
.an die Öffentlichkeit über den Inhalt der Ver
handlungen untersagt. sind, soll beibehalten 
werden. Abgegangen soll jedoch davon werden, 
·daß der Beschuldigte, 'Yenn .er den Inhalt des 
rechtskräftigen Erkenntnisses veröffentlichen will, 
einen Antrag stellen muß, zu dem auch der 
Disziplinaranwalt zu hören ist. Die Veröffent
lichung soll. grundsätzlich zulässig sein; die 
Disziplinarkommission soll jedoch (im Spruch 
des Erkenntnisses) diejenigen Teile des Erkennt
nisses bezeichnen, die deshalb von der Ver
öffentlichung ausgeschlossen sind, weil sie der 
Verschwiegenheitspflicht unterliegen. 

Zu § 89: 

Durch diese Bestimmung soll die "ref6rmatio in 
peius" bei Berufung des Beschuldigten ausge-
schlossen werden. . 

Zu § 90: 

Die Bestimmungen über den Vollzug des 
Erkenntnisses entsprechen im wesentlichen den 
Bestimmungen des § 135 Abs. 1 der Dienstprag
matik und des § 144 Abs. 1 der Lehrerdienstprag
matik. 

Zu§ 91: 

Für das Disziplinarverfahren vollkommen neu 
ist die "Disziplinarverfügung" . Sie ist der Straf
verfügung des VStG 1950 (§ 49) nachgebildet, 
d. h. sie solI'ohne weiteres Verfahren, d. h. ohne 
Durchführung eines Ermittlungsverfahrens, auf 
Grund eines Geständnisses des Beschuldigten von 
der Dienstbehörde erlassen werden können. Die 
Einführung der Strafverfügung soll vor allem 
dazu beitragen, geringfügige Dienstpflichtver
letzungen einer schnellen Ahndung ohne großen 
Verwaltungsaufwand zuzuführen. 

Zu § 92: 

Es liegt nicht nur im Interesse der Beamten
schaft, sondern es muß auch im Interesse des 
Dienstgebers liegen, daß gleichartige Dienstver
gehen nicht ungleich bestraft werden. Eine gleich
artige Ahndung von Dienstvergehen durch 
Disziplinarverfügungen wäre dann am ehesten 
gewährleistet, wenn es im Zuständigkeitsbereich 
einer Disziplinarkommission nur eine Dienst
behörde geben würde. Dies ist jedoch vielfach 
nicht der Fall. Um dennoch ein möglichst ein
heitliches Vorgehen bei der· Erlassung von 
Disziplinarverfügungen sicherzustellen, soll auch 
dem Disziplinaranwalt ein Berufungsrecht gegen 
Disziplinarverfügungen eingeräumt werden. Da
durch soll auch die Vereinheitlichung der Spruch
praxis der Dienstbehörden gefördert werden. 

Zu § 93: 

Diese Bestimmung entspricht im wesentlichen 
dem § 153 der Dienstpragmatik und dem § 162 
der Lehrerdienstpragmatik. 

Zu § 94: 

An die Stelle der Disziplinarstrafe der zeitlich 
beschränkten oder dauernden Minderung des 
Ruhegenusses mit einem Abzug bis zu 25% des 
Ruhegenusses (siehe § 154 lit. b der Dienstprag
matik und § 162lit. bder Lehrerdienstpragmatik) 
soll die Geldstrafe bis zur Höhe von fünf Ruhe
bezügen treten. Bezüglich der vorgeschlagenen 
Höhe der Geldstrafe wird auch auf die Erläu
terungen zu § 52 verwiesen. 

Die Disziplinarstrafen des Verweises und des 
Verlustes aller aus dem Dienstverhältnis fließenden 
Rechte und' Ansprüche sollen aus. dem geltenden 
Recht übernommen werden (auf den § 154 lit. a 
und c der Dienstpragmatik und § 163 lit. a und b 
der Lehrerdienstpragmatik wird verwiesen). 

Zu § 95: 

Diese Bestimmung entspricht dem § 155 Abs. 1 
der Dienstpragmatik und dem § 164 Abs. 1 der 
Lehrerdienstpragmatik. 

ZUM BESONDEREN TEIL 

Im Besonderen Teil sind jene Bestimmungen 
des Dienstrechtes zl,lsammengefaßt, die nur für 
einzelne Beamtengruppen gelten. Im einzelnen 
wird hiezu bemerkt: 

Zu den §§ 96 und 97: 

Diese Paragraphen regeln entsprechend dem 
§ 24 die Amtstitel und die Verwendungsbezeich
nungen für die Beamten der Allgemeinen Ver
waltung. 
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§ 96 Abs. 1 sieht pro Verwendungsgruppe und 
Dienstklasse praktisch nur mehr dnen Amtstitel 
vor und schafft damit eine weitestgehende Verein
fachung gegenüber der bisher bestehenden Amts
titelvielfalt. Die im Abs. 2 angeführten Funktio
nen können nur durch Ernennung und nicht 
durch bloße Verwendungsänderung erreicht 
werden. Die mit diesen Funktionen verbundenen 
Titel sollen daher nicht als Verwendungsbezeich
nung, sondern als Amtstitel gebühren. Damit 
können sie im Ernennungsbescheid angeführt 
werden, -was bei Verwendungsbezeichnungen 
nicht möglich wäre. 

§ 97 Abs. 1 enthält eine Liste von Verwen
dungsbezeichnungen, die gemäß § 24 Abs .. 4 für 
die Dauer der betreffenden Verwendung an Stelle 
des Amtstitels zu führen sind. Die hier ange
führten Verwendungsbezeichnungen entsprechen 
zum Großteil den sogenannten "Funktions
bezeichnungen" der bisherigen Dienstzweige
ordnung der Beamten der Allgemeinen V er-
waltung. . 

§ 97 Abs. 2 berücksichtigt mit der Verpflich
tung zur Führung von allenfalls vorgesehenen 
Verwendungsbezeichnungen abweichend von 
§ 24 Abs. 4 die besonderen betrieblichen Erforder
nisse in der Post- und Telegraphenverwaltung. 

§ 97 Abs. 3 geht über den bisherigen § 6 Abs. 4 
des Gehaltsüberleitungsgesetzes hinaus, da er 
auch für im Inland verwendete Beamte des Höhe
ren auswärtigen Dienstes der internationalen 
Übung entsprechende Verwendungsbezeichnun
gen ermöglicht. Mit dieser Erweiterung soll für die 
im Inland verwendeten Diplomaten die Führung 
,der für diesen Dienst gebräuchlichen Verwen
dungsbezeichnungen (z. B. "außerordentlicher 
Gesandter und bevollmächtigter Minister", "außer
,ordentlicher und bevollmächtigter Botschafter" 
usw.), wie sie bisher im Dienstzweig "Höherer 
auswärtiger Dienst" in der Dienstzweigeordnung 
der Beamten der Allgemeinen Verwaltung als 
Amtstitel vorgesehen waren, gesichert werden. 

Abs. 4 entspricht den bisherigen Abs. 5 bis 7 
des § 6 des Gehaltsüberleitungsgesetzes mit der 
Abweichung, daß die Verwendungsbezeich
nungen "Wachtmeister", "Oberwachtmeister", 
-"Stabswachtmeister" und "Oberstabswachtmei
ster" auch für Beamte der Verwendungsgruppe C 
"Vorgesehen werden. 

Zu § 98: 

Im Bereich der Post- und Telegraphenverwal
tung soll das dem Zentralausschuß zustehende 
Vorschlagsrecht bei der Bestellung der Mitglieder 
der l;eistungsfeststellungs- und der Disziplinar
Kommissionen der in diesem Bereich eingerich
teten zentralen Vertretung, der Dienstnehmer 
;zukommen. 

Zu § 99: 

Das Disziplinarrecht der Heeresangehörigen 
i.~t . im Heeresdisziplinargesetz geregelt. Eine 
Anderung dieses Rechtszustandes ist nicht beab
beabsichtigt. Es ist daher erforderlich, jene 
Beamten der Allgemeinen Verwaltung, die zur 
Ausübung einer Unteroffiziersfunktion herange
zogen sind, hinsichtlich des Disziplinarrechtes von 
der Anwendung des vorliegenden Entwurfes 
auszunehmen. 

Zu den §§ 100 und 101: 

§ 100 regelt in Anlehnung an § 96 Abs. 1 die 
für die Beamten in handwerklicher Verwendung 
geltenden Amtstitel, wobei die für die Verwen
dungsgruppen P 1, P 2 und P 3 vorgesehenen 
Amtstitel jenen der Verwendungsgruppe D und 
die für die Verwendungsgruppen P 4 und P 5 
vorgesehenen Amtstitel jenen der Verwendungs-
gruppe E entsprechen. . 

Bezüglich des § 101 wird auf die Erläuterungen 
zu § 97 Abs. 4 verwiesen. 

Zu § 102: 

Die Erläuterungen zu § 99 gelten sinngemäß 
auch für Beamte in handwerklicher Verwendung, 
die zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion 
herangezogen sind. 

Zu § 103: 

Gemäß Abs. 1 ist - wie schon bisher - bei 
der Zulassung zu den Ausbildungen für die Ver
wendungsgruppe W 1 und für dienstführende 
Wachebeamte und für Kriminalbeamte der dienst
liche Bedarf an solchen Beamten derart zu berück
sichtigen, daß gemäß § 4 Abs. 3 von mehreren 
Bewerbern jener zum Zuge kommt, von dem auf 
Grund seiner persönlichen und fachlichen Eignung 
anzunehmen ist, daß er die mit der Verwendung 
auf der betreffenden Planstelle verbundenen Auf
gaben in bestmöglicher Weise erfüllt. 

Abs. 2 entspricht dem bisherigen § 42 a Abs. 2 
des Gehaltsüberleitungsgesetzes. 

Gemäß § 17 Abs. 1 dürfen Beamte, die nicht der 
Verwendungsgruppe A oder einer gleichwertigen 
Verwendungsgruppe angehören, nur dann zum 
Vorsitzenden einer Prüfungskommission oder 
zu einem seiner Stellvertreter bestellt werden, 
wenn dn Beamter der angeführten Verwendungs
gruppen nicht zur Verfügung steht. Bei der 
Bestellung von Vorsitzenden der Prüfungs
kommissionen für Wachebeamte und der Stell
vertreter dieser Vorsitzenden war es schon bisher 
üblich, neben Beamten der Verwendungs
gruppe A auch Beamte der Verwendungs
gruppe W 1 zu berücksichtigen, auch wenn 
genügend Beamte der höheren Verwendungs
gruppe zur Verfügung standen. Abs. 3 ermöglicht 
auch weiterhin eine solche Vorgangsweise. 
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Zu § 104: 

Abs. 1 enthält die durch den Wegfall von 
Vorsilben, wie "Gendarmerie-", "Sicherheits
wa.ch-" ,. "Kriminal -", "J ustizwach -" oder "Zoll
wach-", stark vereinfachten Amtstitel der Wache
beamten. Eine Wartezeit für die Erlangung eines 
höheren Amtstitels ist nurmehr in den Dienst
klassen III und IV ("Hauptmann") vorgesehen. 
Nähere Bestimmungen zur Wartezeit enthalten 
die Abs. 3 und 6. 

Die Ernennungserfordernisse für die Wache
beamten der Verwendungs gruppe W 2 werden 
in der Anlage 1 gegenüber dem bisher geltenden 
Recht erheblich geändert. Die Verwendungs
gruppe W 2 wird in Hinkunft nicht nur die soge
nannten "dienstführenden Wachebeamten" um
fassen, sondern - in Anerkennung der zufolge 
erhöhter Anforderungen eingetretenen Fach
dienstwertigkeit des Wachedienstes - auch einge
teilte Wachebeamte, wenn sie die Definitiv
steUungserfordernisse für die Verwendungs
gruppe W 3 erfüllt und eine sechsjährige Wache
dienstzeit zurückgelegt haben. Da die bisherigen 
Dienststufen 1, 2 und 3 der Verwendungs
gruppe W 2 nur für dienstführende Wachebeamte 
vorgesehen sind, ist für die übrigen Fachbeamten 
die Einführung einer sogenannten "Grundstufe" 
erforderlich. In dieser Grundstufe soH künftig der 
bisher für die Dienststufe 1 vorgesehene Amts
titel "Revierinspektor" geführt werden. Dem
entsprechend sind die Amtstitel "Bezirksinspek
tor" und "Gruppeninspektor" gegenüber der 
bisherigen Regelung bereits in der nächstnied
rigeren Dienststufe vorgesehen. Für die Dienst
stufe 3 wird der Amtstitel "Abteilungsinspektor" 
vorgesehen. 

In der Verwendungsgruppe W 3 .wird die 
bisherige Amtstitelvielfalt durch die allgemein 
gebräuchliche Bezeichnung "Inspektor" ersetzt. 

Abs. 2 enthält die abweichende Amtstitel
regelung für Erzieher an Justizanstalten, die -
etwas vereinfacht - der bisherigen Regelung 
entspricht. 

Abs. 3 definiert den in Abs. 1 verwendeten 

Zu § 105: 

Erst durch Art. I Z. 2 der Dienstpragmatik~ 
Novelle 1970, BGBI. Nr. 225, waren dem V. Ab
schnitt der Dienstpragma:tik die "Besonderen 
Bestimmungen für Beamte der Bundesgendar
merie" angefügt worden. Zugleich waren das 
"Gesetz vom 6. Feber 1919, StGBI. NJ:. 92, be
treffend die Handhabung der disziplinären Straf
gewalt bei der Gendarmerie des deutsch-öster
reichischen Staates" und die "Vollzugsanweisung 
des Staats amtes des Inneren vom 2. März 1919, 
StGBI. Nr. 611, betreffend die Erlassung einer 
Disziplinarvorschrift für die Gendarmerie des 
deutsch-österreichischen Staates", die bis zum 
Inkrafttreten der Dienstpragmatik-Novelle 1970 
das Disziplinarrecht für die Beamten der Bundes
gendarmerie regelten, aufgehoben worden. 

Der Gesetzgeber beschränkt sich in der Dienst
pragmatik-Novelle 1970 im wesentlichen dar
auf, den seit mehr als 50 Jahren bewährten 
Grundsatz der Handhabung der Disziplinarge
walt durch eigene Organe der Bundesgendar-. 
merie (Kameradengerichte) beizubehalten. Dieses 
Ziel soll auch durch die im Entwurf vorliegenden 
Bestimmungen erreicht werden, die die Bildung 
besonderer Senate für die Beamten der Bundes
gendarmerie ermöglichen sollen. 

Aus § 58 Abs. 2 im Zusammenhalt mit § 61 
Abs. 1 des Entwurfes ergibt sich, daß die Vor
sitzenden der Senate rechtskundig zu sein haben. 
Da der Personalstand der Bundesgendarmerie 
die Einhaltung dieser Vorschrift nicht ermöglicht, 
ist unter Berücksichtigung dieses Umstandes ein 
Abgehen von dieser Vorschrift expressis verbis 
zu normieren. Eine analoge Anordnung war 
auch hinsichtlich der BesteIIung der Disziplinar
anwälte zu treffen. 

Zu § 106: 

Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen 

§ ·44 Abs. 3' des Gehaltsüberleitungsgesetzes. 

Zu § 107: 

Begriff der "Wartezeit". Dieser Paragraph entspricht den bisherigen 
§§ 44 Abs. 4 und 45 a Abs. 1 des Gehaltsüber

Abs. 4 sieht den Generalstitel entsprechend der leitungsgesetzes. 
bisherigen Praxis. für die· Inhaber bestimmter 
Spitzenfunktionen der Verwendungsgruppe W 1 Zu § 108: 
vor. 

Abs. 5 entspricht dem bisherigen § 42 Abs. 4 
des Gehaltsüberleitungsgesetzes. 

Abs .. 6 bestimmt, daß für die Wartezeit nur die 
für die V orrückung in höhere Bezüge anrechen
bare Dienstzeit zu berücksichtigen ist, um den 
Anfall des höheren Amtstitels etwa während der 
Zeit einer Vorrückungshemmung zu vermeiden. 

Das Dienstverhältnis der zeitverpflichteten 
Soldaten war bisher im § 45 b des Gehaltsüber
leitungsgesetzes geregelt. Die Neuregelung folgt 
weitgehend den bisherigen Bestimmungen, nimmt 
jedoch eine formale Anpassung an die allge
meinen Kündigungsbestimmungen des § 10 
Abs. 3 und 4 vor und regelt in den letzten beiden 
Sätzen des Ans. 3 die Kündigung durch den zeit-
verpflichteten Soldaten. . 
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Zu § 109: 

Die hier vorgesehenen Amtstitel und Verwen
~ungsbezeichnungen für Berufsoffiziere entspre
chen weitgehend der Amtstitelregelung der 
Teile A und B der Heeresdienstzweigeordnung. 

Zu § 110: 

Die sehr einfache Amtstitelregelung für die 
-zeitverpflichteten Soldaten wurde vom bisherigen 
Recht unverändert übernommen. 

Zu § 111: 

Die Erläuterungen zum §. 99 gelten sinngemäß 
auch für Berufsoffiziere und zeitverpflichtete 
Soldaten. 

Zu § 112: 

Die Regelung der Amtstitel der Staatsanwälte 
und die Zuweisung dieser Amtstitel zu pienst
posten (nunmehr Planstellen) bestimmter Standes
gruppen entspricht der bisherigen Regelung des 
§ 28 des Gehaltsüberleitungsgesetzes ; für die 
Planstellen der Leiter der Staatsanwaltschaften 
Klagenfuri: und Salz burg wird jedoch mit Rück
sicht auf ihren wesentlich größeren Aufgaben
und Verantwortungsbereich gegenüber den 
Staatsanwaltschaften Eisenstadt und Feldkirch die 
Aufstiegsmöglichkeit in die Standes gruppe 6 b 
eröffnet. 

Zu § 113: 

Nach Anordnung dieses Paragraphen soll ent
:sprechend dem bisherigen § 42 d der Dienstprag
matik für das Ausmaß des Erholungsurlaubes 
der Staatsanwälte § 72 des Richterdienstgesetzes 
:sinngemäß gelten. 

Zu § 114: 

Abs. 1 berücksichtigt die staatsbürgerschafts
.rechtlichen Sonderbestimmungen des § 25 des 
Staatsbürgerschaftsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 276. 
Ferner erscheint die Festlegung einer Altersbe
grenzung für die Aufnahme' von Hochschul
professoren nicht sinnvoll. 

Abs. 2 schließt die Anwendung! der Bestim
mungen über das provisorische und das definitive 
Dienstverhältnis aus, weil Universitäts- und 
Hochschulprofessoren immer in ein definitives 
Dienstverhältnis aufgenommen werden und für 
Universitäts- und Hochschulassistenten im Hoch
schulassistentengesetz Sonderregelungen beste
.hen. 

Zu § 115: 

Zu § 116: 

Zur Erstellung eines Hochschullehrerdienst
rechtes sind Gespräche im Gange. Um dieses 
Kodifikationsvorhaben hinsichtlich der ordent
lichen und außerordentlichen Hochschulpro
fessoren und der ordentlichen Universitätspro
fessoren nicht zu präjudizieren, soll ihm auch 
die Regelung des Urlaubsrechtes für Hochschul
lehrer vorbehalten bleiben. Für die Universitäts
(Hochschul)assistenten und die außerordent
lichen Universitätsprofessoren sollen die Be
stimmungen des Entwurfes uneingeschränkt-gel
ten. 

Zu § 117: 

Die Ausführungen zu § 116 gelten sinngemäß. 
Die derzeit geübte Praixs,wonach die Hochschul
lehrer nicht dienst beurteilt werden, soll beibe-
halten werden. . 

Zu den §§ 118 und 119: 

Derzeit ist das Disziplinarrecht der Lehrer an 
Hochschulen im Bundesgesetz vom 26. Oktober 
1934, BGBl. II Nr. 334, betreffend die Hand
habung der Disziplinargewalt über die Bundes
lehrer an den Hochschulen (Hochschullehrer
Disziplinargesetz), geregelt. Soweit dieses Bun
desgesetz die Disziplinarbehandlung der beam
teten Hochschullehrer bzw. der Bundeslehrer 
an Hochschulen regelt, soll es durch die im Ent
wurf vorliegenden Bestimmungen ersetzt werden. 
Für Universitätslehrer und sonstige Mitarbeiter 
im wissenschaftlichen Betrieb, die als solche in 
keinem Dienstverhältnis zum Bund stehen, würde 
daher weiter das Hochschullehrer-Disziplinar
gesetz gelten. Dieses Gesetz wird aber kaum 
mehr anwendbar sein, da es eine Reihe von Be
stimmungen der Dienstpragmatik für anwendbar 
erklärt, die alle durch den vorliegenden Entwurf 
aufgehoben werden sollen. Für diesen Personen
kreis wird daher, vom Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung der Entwurf eines 
besonderen Disziplinargesetzes auszuarbeiten sein. 

Ähnlich wie im Hochschullehrer-Disziplinar
gesetz soll auch nach dem Entwurf die Bildung 
besonderer Senate für Universitäts- und Hoch
schulprofessoren bzw. Bundeslehrer an Hochschu
len ermöglicht werden. Aus § 58 Abs. 2 im Zu
sammenhang mit § 61 Abs. 1 des Entwurfes 
ergibt sich, daß die Vorsitzenden der Senate 
rechtskundig zu sein haben. Es bedurfte daher 
keiner diesbezüglichen Anordnung. Nur bei der 
Zusammensetzung der Senate und der Bestellung 
der Disziplinaranwälte ist auf den angesprochenen 
Personenkreis Rücksicht zu nehmen. Aus § 61 

Die hier angeführten Amtstitel sind dem Uni- Abs. 3 des Entwurfes läßt sich nicht zwingend 
versitäts-Organisationsgesetz, dem Hochschul- ableiten, daß ein Mitglied des Senates der Diszi
organisations gesetz und dem HOChschulassisten-1 plinaroberkommission Universitäts- oder .HOCh
tengesetz entnommen. - schul professor sein muß oder jener Gruppe von 
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Universitätslehrern anzugehören hat, der der 
Beschuldigte angehört. Dies soll durch den Abs. 2 
des § 118 klargestellt werden. 

. Aus Art. 17 des Staatsgrundgesetzes über die 
allgemeinen Rechte der Staatsbürger ergibt sich, 
daß der Hochschullehrer in Ausübung seines Be
rufes weisungsungebunden ist. J n der Funktion als 
Disziplinaranwalt befindet er sich au8erhalb der 
Lehr- und Forschungstätigkeit, woraus sich er
gibt, daß er hinsichtlich dieser Tätigkeit nicht 
dem Art. 17 des Staatsgrundgesetzes unterliegt. 
Zur Klarstellung soll dies jedoch im § 119 be
sonders hervorgehoben werden. Dies entspricht 
auch dem § 5 des Hoch5chullehrer-Disziplinar
gesetzes .. 

Zu § 120: 

Hier sind jene Ernennungserfordernisse zu
sammengefaßt, die für Lehrer verschiedener Ver
wendungsgruppen gelten. Hiebei entsprechen 
die Abs. 1 und 2 den bisherigen Abs. 2 und 4 

. des § 37 des Gehaltsüberleitungsgesetzes, wäh
rend Abs. 3 jene bisher in "der Lehrer-Dienst-
zweigeordnung geregelten Bestimmungen Zu
sammenfaßt, die gemeinsam für alle Religions
lehrer und Lehrer für Religionspädagogik gelten. 

Zu § 121: 

Die Amtstitelregelung der Lehrer folgt in ver
einfachter Form dem bisherigen § 35 des Ge
haItsüberleitungsgesetzes. Der in dieser Bestim
mung verwendete Begriff "Schule" entspricht 
§ 3 Abs. 2 des Schulorganisationsgesetzes. 

Zu § 122: 

Um auch dem Lehrer die Möglichk.eit der 
Pflege eines im gemeinsamen Haushalt lebenden 
erkrankten oder verunglückten nahen Ange
hörigen' zu ermöglichen, soll für' ihn der. § 37 
dieses Gesetzesentwurfes (Pflegeurlaub) sinn
gemäß anzuwenden sein. Bezüglich des Sonder
und Karenzurlaubes der Lehrer sollen ~lie §§ 35 
und 36 des Entwurfes gelten. Im übrigen sollen 
die Bestimmungen der Lehrerdienstpragmatik 
über den Urlaub und die Ferien der Lehrer weiter
gelten. 

Zu § 123: 

Durch diese Bestimmung wird darauf Bedacht 
genommen, daß im Verfahren über die Leistungs
feststellung für einen Religionslehrer der Lei
stungsfeststellungskommission ein Religionslehrer 
des eiben Bekenntnisses anzugehören hat~ 

Zu den §§ 124 bis 127: 

Die Ahndung von Pflichtverletzungen durch 
Lehrer ist derzeit in den §§ 95 bis 164 der Lehrer
dienstpraginatik' geregelt. Diese Bestimmungen 

entsprechen im wesentiichen den Bestimmungen 
der Dienstpragmatik. Abweichungen ergeben 
sich vor allem hinsichtlich der Zusammensetzung 
der Senate im allgemeinen und in den. Fällen, in 
denen sich das Vefahren gegen einen Re1igionslehrer 
richtet, hinsichtlich der Bestellung der Religions
lehrer als Senatsmitglieder ,wenn skh das Ver
fahren gegen einen Religionslehrer richtet,. und 
hinsichtlich der Frage, unter welchen Voraus
setzungen im Falle eines Schuldspruches im 
Erkenntnis der Verlust der aus der Innehabung 
einer schulfesten Stelle fließenden Rechte ver
fügt werden kann. Diesen Abweichungen soll 
durch den gegenständlichen Entwurf Rechnung 
getragen werden. 

Zu § 128: 

Die Ausnahme von der Altersbegrenzung des: 
§ 4 Abs. 1 Z. 4 ist notwendig, da ansonsten eine 
entsprechende ErneJ;lnung von älteren Lehrern, 
die nicht Bundesbedienstete sind, unmöglich 
würde. Außerdem wird die Anwendung der Be
stimmungen über das provisorische und das de
finitive Dienstverhältnis ausgeschlossen, weil 
Beamte des Schulaufsichtsdienstes immer in ein 
definitives Dienstverhältnis aufgenommen wer
den. 

Zu § 129: 

Die Amtstitelregelung entspricht dem bis
herigen § 40 des Gehaltsüberleitungsgesetzes. 

ZUM SCHLUSSTEIL 

Zu § 130: 

Durch diese Bestimmung werden alle jene 
Vorschriften aufgehoben, deren Inhalt durch den 
vorliegenden. Gesetzesentwurf zusammenfassend 
neu geregelt wird. 

Die im Abs. 2 Z. 1 angeführte Verordnung 
wird durch die Verordnung BGBl. Nr. 219(1973 
über die Prüfung für den Höheren technischen 
Dienst inhaltlich ersetzt. 

Die im Abs. 2 Z. 2, 3 und 7 als weiter in Gel
tung stehend· bezeichneten Bestimmungen· der 
Dienstpragmatik, der Lehrerdienstpragmatik und 
des Gehaltsüberleitungsgesetzes sollen anläßlich 
der zweiten Etappe der Dienstrechtsbereinigung 
einer Neuregelung im Beamten-Dienstrechtsgesetz 
zugeführt werden. Auf die diesbezüglichen Aus
führungen am Beginn der Erläuterungen wird 
hingewiesen. 

Eine Beibehaltung der in Abs. 2 Z. 8 bis 11 
angeführten Prüfungsvorschriften ist entbehrlich, 
da für sie mangels in Betracht kommender Kan
didaten kein Bedarf mehr besteht. 
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Das im Abs. 2 Z. 12 angeführte Dienstposten
besetzungsgesetz bleibt vorerst für die Vertrags
bediensteten und sonstigen privatrechtlich Be
diensteten des Bundes weiterhin in Geltung. 
Diese Materie soll aber im Rahmen einer Novelle 
zum Vertragsbedienstetengesetz neu geregelt 
werden. 

Zu § 131 Z. 1 und zu § 132 Z. 1: 

Diese Bestimmungen der Dienstpragmatik 
/ und der Lehrerdienstpragmatik stellen im ,vesent
lichen den bisherigen Rechtsbestand dar. Die 
Regelung der Zusammenrechnung von Krank
heitszeiten zur Berechnung der einjährigen Krank
heitsdauer ergab sich sinngemäß aus § 44 Abs. 3 
der Dienstpragmatik und § 46 Abs. 3 der Lehrer
dienstpragmatik (Zusammenrechnung von Ur
laubszeiten zur Berechnung der einjährigen Dauer 
eines Karenzurlaubes). Da diese Bestimmungen 
durch die Neurege1ung des Karenzurlaubes ihren 
Sinn verlieren urid aufgehoben werden, ist eine 
entsprechende Anpassung im § 76 Abs. 2 der 
Dienstpragmatik und im § 82 Abs. 2 der Lehrer
dienstpragmatik erforderlich. 

Zu § 131 Z. 2 und zu § 132 Z. 2: 

Die Bestimmungen der Dienstpragmatik, die 
sich mit den Folgen eines pflichtwidrigen Ver
haltens des Beamten und mit den Folgen einer 
mangelhaften Leistung des Beamten auseinander
setzen, bedürfen im Hinblick auf die allgemeine 
Entwicklung des Sozialversicherungsrechts eines 
generellen Überdenkens. So wie es in den Be
reichen des Disziplinarrechtes als überholt be
trachtet wurde, die Versetzung in den Ruhestand 
als Disziplinar"strafe" vorzusehen, so erscheint 
auch eine Versetzung in den Ruhestand als Folge 
einer mangelhaften Dienstleistung nicht mehr 
vertretbar. Diese Bestimmungen der Dienst
pragmatik wurden zu einer Zeit konzipiert, als 
eine Entlassung des Beamten praktisch seine 
völlige Hinausstellung ohne jegliche Altersab
sicherung bedeutete. In einer Zeit, in der auch 
ein entlassener Beamter im Wege der Nachver
sicherunggenau so abgesichert und sichergestellt 
wird, wie ein sonstiger Dienstnehmer, der seinen 
Arbeitsplatz verliert, erscheint es nicht gerecht
fertigt, für einen durch drei Jahre negativ be
urteilten Beamten eine andere Folge vorzusehen, 
als eben den Verlust seines Arbeitsplatzes. Dazu 
kommt noch, daß die Feststellung, daß ein Be
amter den von ihm zu erwartenden Arbeitserfolg 
trotz Ermahnung nicht aufweist, nach dem vor
liegenden Entwurf in einem Verfahren zu treffen 
ist, das sowohl verfahrensrechtlich als auch hin
sichtlich seines Ergebnisses der vollen Über
prüfung durch den Verwaltungsgerichtshof un
terliegt. Im Hinblick auf diese Umstände er
scheint es einzig vertretbar, mit der Rechtskraft 
einer solchen Feststellung für drei aufeinander-

folgende Kalenderjahre die Entlassung von Ge
setzes wegen eintreten zu lassen und damit zu 
bewirken, daß der Beamte für seine bisherige 
Dienstzeit auf Grund des ASVG nachversichert 
werden muß. Soweit es sich um Beamte handelt, 
die das 60. Lebensjahr bereits überschritten 
haben, sei darauf hingewiesen; daß diese Beamten 
mit der Erreichung des 60. Lebensjahres den An
spruch auf Versetzung in den Ruhestand so lange 
nicht verlil:~ren, als nicht die Rechtsfolge der Ent
lassung eingetreten ist. 

Zu § 133: 

Auf das Leistungsfeststellungsverfahren soll 
im Gegensatz zum geltenden Recht das Dienst
rechtsverfahrensgesetz Anwendung finden. Es 
soll daher die Ausschlußbestimmung des § 1 Abs. 3 
des Dienstrechtsverfahrensgesetzes, derzufolge 
auf das Dienstbeurteilungsverfahren das Dienst
rechtsverfahrensgesetz keine Anwendung zu fin
den hat, aufgehoben werden. 

Zu § 134: 

Abs. 1 hat die Weitergeltung der bisherigen 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen zum 
Inhalt. 

Gemäß Abs. 2 bleiben die bereits bestellten 
Mitglieder der Prüfungskommissionen weiterhin 
im Amt. Ihre Neubestellung ist, solange die be
treffende Verordnung über die Grundausbildung 
noch nicht erlassen ist, erst bei Ablauf ihrer Be
stellungs dauer vorzunehmen; ihre Neubestellung 
ist aber jedenfalls dann erforderlich, wenn die 
neue Verordung über die betreffende Grundaus
bildung in Kraft tritt. 

Durch Abs. 3 wird sichergestellt, daß durch 
die Erlassung neuer Prüfungsvorschriften nicht 
eine Verdoppelung der Möglichkeit, zur Prüfung 
anzutreten, eintritt. 

Da bisher manches Erfordernis in den ent
sprechenden Dienstzweigenenthalten war, . das 
künftig in den Ausbildungsverordnungen zu 
regeln sein wird, ist es notwenidg, diese Regelun
gen der alten Dienstzweigeordnung bis zum In
krafttreJen der neuen Ausbildungsverordnungen 
aufrecht zu halten. 

Abs. 4 versucht, diesem Erfordernis in um
fassender Weise gerecht zu werden. Eine genaue 
Bezeichnung jener Bestimmungen, deren Auf
rechterhaltung bis zum Inkrafttteten der ent
sprechenden Grundausbildungsverordnungen un
bedingt erforderlich ist, hätte umfangreiche 
Übergangsbestimmungen erfordert. Abs. 4 nimmt 
nunmehr in Kauf, daß für jene Verwendungen, 
für die im Entwurf eine Grundau~bi1dung vorge
schrieben wird, bis zum Inkrafttreten der be
treffenden Grundausbildungsverordnung die 
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entsprechenden . Anstellungs- und Definitiv
stellungserfordernisse weiter gelten. Von dieser 
Weitergeltung sind jedoch ausgenommen: 

1. die bisherigen allgemeinen Anstellungs
erfordernisse der Dienstpragmatik und der Lehrer
dienstpragmatik, da diese nicht von der Formu
lierung des ersten Satzes des Abs. 4 erfaßt werden; 

2. die in einzelnen Dienstzweigen· der bis
herigen Dienstzweigeordnungen vorgeschriebene 
Absolvierung bestimmter Studienrichtungen, da 
hier gemäß Abs. 4 zweiter Satz auch schon vor 
der Erlassung der für die betreffenden Verwen
dungen vorgesehenen GrundausbiIdungsvor
schriften die fast durchwegs allgemeiner gehal
tenen neuen Vorschriften (z. B. Z. 1 der Er
nennungserfordernisse der Verwendungsgruppe 
A der Anlage 1) gelten sollen; 

3. da es in Hinkunft einen Dienstzweig 
"Höherer Ministerialdienst" und entsprechende 
Dienstzweige an anderen Zentralstellen nicht 
mehr geben wird, entfällt gemäß Abs. 5 für diese 
Verwendungen das Erfordernis einer, wenigstens 
fünf jährigen Vorverwendung in einem Dienst 
bei einer inländischen Gebietskörperschaft in 
einer gleichwertigen Verwendung ; dieses Er
fordernis basierte auf der in der Dienstprag
matik bisher vorgeschriebenen fünf jährigen Ver
wendung an nachgeordneten Dienststellen vor 
der Zulassung zur Tätigkeit an Zentralstellen. 
Ihre Beibehaltung erscheint entbehrlich, da schon 
nach der bisherigen Praxis eine· Verwendung an 
Zentralstellen ohne Einhaltung dieser fünfjähri
gen Frist (allerdings in einem anderen Dienst
zweig) möglich war. Durch den Wegfall der 
Dienstzweige-Gliederung ist daher die gesamte 
bisherige Regelung entbehrlich geworden. 

Zu § 135: 

Hier sind jene Teile der bisherigen gemein
samen Anstellungserfordernisse für die Verwen
dungsgruppen A, L 1 und H 1 geregelt, die sich 
auf Hochschulausbildungen nach früheren Rechts
vorschriften beziehen. Ihre Beibehaltung ist 
solange erforderlich, als sich Absolventen dieser 
Studien um Planstellen im Bundesdienst bewer
ben könneri. 

Zu § 136: 

Abs. 1 berücksichtigt den Umstand, daß sich 
schon in den bisherigen Rechtsvorschriften 
Änderungen bezüglich der Anstellungs- und 
Definitivstellungserfordernisse ergeben haben. 
Wer innerhalb des zeitlichen Geltungsbereiches 
eines frUher geltenden Anstellungs-, oder Defi
nitivstellungserfordetnisses dieses Erfordernis 
rechtsgültig erfüllt hat, soll auch künftig so be
handelt werden, als ob er das entsprechende neue 
Erfordernis nach den neuen Rechtsvorschriften 
erfüllt hätte. Durch die erste Gehaltsüberleitungs-

gesetz-Novelle 1970, BGBL Nr. 243, wurde z. B. 
der Nachweis des allgemeinen Wissens gemäß 
der Anlage 1TeiI B Abschnitt I Abs; 3 der 
Dienstzweigeverordnung (die sogenannte "Beam
ten-Matura") durch die BestimmungeQ über die 
Ablegung der Beamten-Aufstiegsprüfung ersetzt. 
Art. V der betreffenden Novelle sah vor, daß 
die alte "Beamten-Matura" noch bis zum 31. 
Juli 1972 rechtsgültig abgelegt werden konnte. 
§ 136 Abs. 1 soll z. B. auch in diesem Fall sicher
stellen, daß in Hinkunft Personen, die die seiner
zeitige "Beamten-Matura" vor dem 31. Juli 1972 
abgelegt haben, wie Absolventen der Beamten
Aufstiegsprüfung behandelt werden. 

Abs. 2 sieht für provisorische Beamte darüber
hinaus eine befristete Erleichterung hinsichtlich 
der Erbringung der Definitivstellungserforder
nisse vor. 

Zu § 137: 

Auf Grund der bisherigen Rechtsvorschriften 
ergangene Dienstbeurteilungen sollen bis zu einer 
Feststellung nach den Bestimmungen des i!\1 
Entwurf vorliegenden Gesetzes wirksam bleiben. 
Eine weitere Anwendung der nach bisherigem 
Recht ergangenen Dienstbeurteilungen sollen 
entsprechende Überleitungsbestimmungen er
möglichen. 

Zu § 138: 

Dieser Paragraph stellt den Grundsatz auf, 
daß auf alle im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzentwurfes anhängigen Verfahren 
bereits voll und ganz die Bestimmungen dieses 
Entwurfes anzuwenden sind. Es sollen daher die 
anhängigen Verfahren, in welchem Stadium sie 
auch immer sich. befinden, nach den Bestimmun
gen dieses Entwurfes und an den nach diesem 
Entwurf eingerichteten Kommissionen fortge
führt werden. Damit soll verhindert werden, 
daß - unter Umständen noch geraume Zeit -
zwei wesentlich unterschiedliche Rechtssysteme 
nebeneinander gelten. 

Zu § 139: 

In der Anlage 1 werden für die Verwendungs
gruppe P 4 etwa jene Ernennungserfordernisse 
vorgeschrieben, wie sie bisher für die Verwen
dungsgruppe P 5 bestanden haben. Es ist aus 
diesem Grunde eine Überleitung der bisher in. 
der Verwendungsgruppe P 5 eingestuften Beam
ten. in dle Verwendungsgruppe P 4 nötig. Eine 
entsprechende besoldungsrechtliche . Überleitung 
wird in einer Novelle zum Gehaltsgesetz durch:' 
zuführen sein. ' 

Da' sich aus diesem Grunde die Bezeichnung 
der bisherigen Verwendungsgruppe P 6 in "P 5" 
ändert, muß auch für die bisher in der Verwen
dungsgruppe P 6 eingereihten Beamten eine 
Überleitung stattfinden. 

500 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)96 von 201

www.parlament.gv.at



500 der Beilagen 97 

Zu § 140: 

Eine Überleitung der bisher in die Verwen
dungsgruppen L 2 b 3 und L 2 b2 eingestuften 
Lehrer ist nicht vorgesehen. Andererseits sollen 
diese Verwendungsgruppen, die seit der Ein
führung der Verwendungs gruppen L 2 a immer 
mehr entbehrlich geworden sind, nicht unbe
schränkt weitergehen. Dies wird durch das Ver
bot künftiger Ernennungen in die Verwendungs-:
gruppen L 2 b 3 und L 2 b 2 und dadurch erreicht, 
daß die Anlage 1 Ernennungserfordernisse für 
diese Verwendungsgruppen nicht mehr vorsieht. 

Auf Lehrer an der Heeresversorgungsschule 
waren die Lehrerdienstpragmatik und das Lehr
verpflichtungsgesetz bisher nicht anwendbar, da 
diese nur für jene Lehrer gelten, die an Schulen 
bzw. staatlichen Lehranstalten nach schulrecht
lichen Vorschriften verwendet werden. Abs. 2 
stellt nun sicher, daß das Lehrverpflichtungs
gesetz und die verbleibenden Bestimmungen der 
Lehrerdienstpragmatik auf diese Beamtengruppe 
anzuwenden sind, da dies die Umstände, die mit 
der Ausübung ihres Dienstes verbunden sind, 
erfordern. 

Zu § 141: 

Diese Bestimmung sieht eine etappenweise 
Überleitung jener Wachebeamten der Verwen
dungsgruppe W 3in die Verwendungsgruppe 
W 2 vor, die die Erfordernisse für die Grund
stufe dieser Verwendungsgruppe erfüllen. Im 
übrigen wird zu dieser Frage auf den zweiten 
Absatz der Erläuterungen zu § 104 verwiesen. 

Rechtsmittel zulässig ist und damit eine Instanz 
vor der Anrufungsmäglichkeit des Verwaltungs
gerichtshofes wegfällt. 

Zu § 143: 

Diese Bestimmung geht über den personellen 
Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes hinaus. 
Eine ähnliche Bestimmung enthielt bisher Art. VI 
der 1. Gehaltsüberleitungsgesetz-Novelle 1970, 
BGBl. Nr. 243. 

Zu § 144: 

Abs. 1 regelt das Inkrafttreten der einzelnen 
Teile dieses Bundesgesetzes. Die Abs. 2 bis 4 
enthalten abweichende Sonder bestimmungen. 

Zu § 145: 

Dieser Paragraph enthält die V ollziehungs
klausel. . 

ZUR ANLAGE 1 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit soll an 
die Stelle der bisherigen fünf Dienstzweige
ordnungen (Anlagen zum Gehaltüberleitungs
gesetz betreffend Beamte der Allgemeinen Ver
waltung, Beamte in handwerklicher Verwendung, 
Lehrer, Wachebeamte und Berufsoffiziere und 
zeitverpflichtete Soldaten) eine einzige Anlage 
treten, die für alle Bundesbeamten gilt. Sie regelt 
die besonderen Ernennungserfordernisse und die 
Definitivstellungserfordernisse für die einzelnen 

Zu § 142: Verwendungsgruppen der Beamten, aber nicht 
Die ersten drei Absätze enthalten Definitionen mehr, wie einige . der bisherigen Dienstzweige

der Begriffe "Dienststelle",· "Zentralstelle" u~d ordnungen, auch die Amtstitel. An die Stelle 
"Ressort", die in diesem Entwurf wiederholt der bisherigen Amtstitelregelung treten die 
verwendet werden. §§ 24, 96, 97, 100,101, 104, 109, 110, 112, 115, 

121 und 129 des Entwurfes. 
Den Präsidenten des Nationalrates und des 

Entscheidend für die Übersichtlichkeit ist Rechnungshofes und dem Vorsitzenden der 
Volksanwaltschaft kommt in Personalangelegen- eine möglichst weitgehende Zusammenfassung 
.heiten eine Sonderstellung zu, die hinsichtlich der etwa 300 bisherigen Dienstzweige zu bloß 
der beiden erstgenannten Funktions träger schon 29 Gruppen, die den Verwendungsgruppen bzw. 
in den bisherigen Rechtsvorschriften verankert Besoldungsgruppen des Gehaltsgesetzes ent
war und hinsichtlich des Vorsitzenden der Volks- sprechen. Dies soll auch, wie in der Einleitung 
anwaltschaft nunmehr ebenfalls gesetzlich nor- zu diesen Erläuterungen ausgeführt wurde, zu 
miert ist. Dem wird nun im Abs. 4 Rechnung einer übersichtlicheren Gestaltung des Stellen-

planes und damit zu einer Vereinfachung der getragen. 
Planstellenbewirtschaftung führen. 

Einer Forderung der Parlamentsdirektion und 
der Personalvertretung bei der Parlaments- Für die Zwecke des derzeit geltenden Besol-
direktion entsprechend sollen durch Abs. 5 dungsrechtes kann, wie bereits einleitend darge
die Beamten der Parlamentsdirektion von der tan wurde, auf die Einteilung in Besoldungs
Zuständigkeit der Disziplinaroberkommission· gruppen und Verwendungsgruppen nicht ver-

zichtet werden. ausgenommen werden. Dies hat zur Folge, daß 
gegen Erkenntnisse und Berufungsentscheidungen Die Ernennungs- und Definitivstellungserfor
der Disziplinarkommission und gegen Suspen- dernisse für die einzelnen Verwendungsgruppen 
dierungen durch die Disziplinarkommission für konnten gegenüber den bisherigen, umständlichen 
Beamte der Parlamentsdirektion kein ordentliches Regelungen stark gestrafft werden. Soweit sich 
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diese Straffung nicht ohnehin aus der Zusammen
legung der vielen bisherigen Dienstzweige ergab, 
hat sie folgende Gründe: 

1. In der Verwendungsgruppe A und gleich
wertigen Verwendungsgruppen wird die Ent
scheidung darüber, welches Hochschulstudium für 
eine bestimmte Planstelle als Ernennungserfor
dernis in Betracht kommt, dem Dienstgeber über
lassen. Dieser hat dabei besonders die Erfor
dernisse des § 4 Abs. 1 Z. 3 und Abs. 3 des 
Entwurfes zu beachten. 

2. Soweit Grundausbildungen einen Teil eines 
Ernennungserfordernisses bilden, kann eine Rege
lung der betreffenden Erfordernisse im Gesetz 
unterbleiben und den Grundausbildungsverord-
nungen überlassen werden. . 

Solange die neuen Grundausbildungsverord
nungen noch nicht erlassen sind, gelten gemäß 
§ 134 die bisherigen Anstellungserfordernisse des 
Gehaltsüberleitungsgesetzes weiter. Damit bleibt 

, die Erfüllung der Erfordernisse, die im Entwurf 
nicht mehr enthalten sind, so lange weiter vor
geschrieben, bis die neue Grundausbildungsver
ordnung eine entsprechende Nachfolgeregelung 
trifft. Das gleiche gilt für die Definitivstellungs
erfordernisse. 

3. Möglichkeit der Schaffung gemeinsamer 
Grundausbildungen. In diesem Zusammenhang 
wird auf den sechsten bis . neunten Absatz' der 
Erläuterungen zu § 14 des Entwurfes verwiesen. 

Über dieses Vorhaben der Straffung der Er
nennungs- und Definitivstellungserfordernisse 
hinaus wurden in einigen Bereichen die Ernen
nungserfordernisse inhaltlich so geändert, daß 
ein: leichterer Einstieg in die betreffende Verwen
dungsgruppe ermöglicht wird. Diese Maßnahmen 
betreffen vor allem folgende Bereiche: 

1. Beamte in handwerklicher Verwendung: 

a) Schaffung zusätzlicher A~fstiegsmöglichkei
ten aus der Verwendungsgruppe P 3 in 
die Verwendungs gruppe P 2 für die soge
nannten "Professionisten" (das sind Fach
arbeiter, die ihren Lehrberuf nach den 
gewerberechtlichen Vorschriften erlernt 
haben), sofern sie eine zehnjährige Verwen
dung im erlernten Lehrberuf aufweisen, 
und für Facharbeiter, die in dem Lehr
beruf, in dem sie ve·rwendet werden, eine 
Meisterprüfung abgelegt haben; 

b) Überleitung der gesamten Verwendungs
. gruppe P 5 in die Verwendungs gruppe P 4 

(Zusammenfassung der angelernten Beamten 
in handwerklicher Verwendung); 

c) Überleitung der gesamten Verwendungs
gruppe P 6 in die Verwendungsgruppe P 5; 

d) weitere Aufstiegsmöglichkeiten für kleine 
Gruppen, wie etwa für . bestimmte Fach-

arbeiter als Vorarbeiter der Verwendungs
gruppe P 2, von denen ein Teil als Partie
führer in die Verwendungsgruppe P 1 auf
steigen kann, und für bestimmte Spezial
verwendungen (z. B. in dei Wasserbauver
waltung). 

2. Aufstiegsmöglichkeiten für Wachebeamte 
der Verwendungs gruppe W 3 in die Grundstufe 
der Verwendungs gruppe W 2, wenn sie eine 
sechsjährige Wachedienstzeit aufweisen und die 
Grundausbildung für Wachebeamte erfolgreich 
absolviert haben. Auf den zweiten Absatz der 
Erläuterungen zum § 104 wird verwiesen. 

Bemerkt wird, daß die Grundstufe einer be
soldungsrechtlichen Realisierung im Gehaltsgesetz 
bedarf. 

Entsprechend den bisherigen und künftigen 
Ausbildungserfordernissen kommt für Wache
beamte, die die Ausbildungen für dienstführende 
Wachebeamte oder für Kriminalbeamte absolviert 
haben und auf einer für diese Beamten vorge
sehenen Planstelle verwendet werden, nicht die 
Grundstufe, sondern die der Verwendung ent
sprechende Dienststufe 1, 2 oder 3 in der Ver
wendungsgruppe W 2 in Betracht. 

3. Änderungen von Ernennungserfordernissen 
der Lehrer auf Grund von Änderungen der 
schulrechtlichen Vorschriften. 

Zu einzelnen Bestimmungen der Anlage 1 wird 
bemerkt: 

Zu Z. 2 der Ernennungserfordernisse der 
Verwendungsgruppe A: 

Durch die 1. Novelle zum Gehaltsüberleitungs
gesetz vom 19. Feber 1975, BGBL Nr. 143, wurde 
die Möglichkeit geschaffen, das Ernennungs
erfordernis der abgeschlossenen Hochschul
bildung für die Verwendungs gruppe' A unter 
bestimmten Voraussetzungen durch die Absol
vierung eines Aufstiegskurses an der' Verwal
tungsakademie zu· ersetzen. Diese Regelung wird 
beibehalten. 

Hinsichtlich der darin angeführten Zulassungs
bedingung einer zweijährigen Tätigkeit in einer 
Verwendungs gruppe, für die volle Hochschul
bildung vorgeschrieben ist, haben sich in der 
praktischen Anwendung schon bei der Ausschrei~ 
bung des ersten Aufstiegskurses an der Verwal
tungsakademie Schwierigkeiten gezeigt, die 
erkennen ließen, daß für die Zukunft ein anderes 
Auswahl- und Zulassungssystem zu überlegen 
sein wird. Darüber wurden mit den Gewerk
schaften ausführliche Gespräche geführt. Um 
jedoch zu vermeid~n, daß ein bereits als mangel
haft erkanntes System möglicherweise wieder 
durch ein mit Mängeln behaftetes System ersetzt 
wird, ist man übereingekommen, die bisherige 
Regelung vorläufig beizubehalten und für die 
Neuregel~.lllg des Auswahl- und Zulassungs-
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systems weitere Erfahrungen in der Praxis zu angeführten Erfordernissen auch das Erforder-
sammeln und auszuwerten. nis des § 120 Abs. 3. 

Verwendungs gruppe L PA: . 

Die in der Verwendungsgruppe L PA ange
führten Religionspädagogischen Akademien und 
Institute entsprechen auf Grund ihrer Organi
sationsstatuten den Pädagogischen Akademien 
und Instituten. 

Verwendungsgruppen L 1 bis L 2 b 1: 

Soweit in den Verwendungsgruppen L 1 bis 
L 2 b 1 von "Lehrbefähigungen aus Instrumen
talfächern" oder von "Lehrbefähigung aus Ge
sang" die Rede ist, handelt es sich um die an einer 
Kunsthochschule (seinerzeitigen Akademie für 
Musik und darstellende Kunst) oder an einem 
Konservatorium mit Offentlichkeitsrecht erwor
benen Lehrbefähigungen. 

Religionslehrer : 

Für alle Religionslehrer und Lehrer für Reli
gionspädagogik gilt außer den in der Anlage 1 

Nachweis der abgeschlossenen Hochschul
bildung: 

Bezüglich des in einigen Verwendungs gruppen 
genannten Erfordernisses eines abgeschlossenen 
Hochschulstudiums wird auf die Übergangsbe
stimmung des § 135 für jene Bewerber hinge
wiesen, die ihr Studium nach den vor dem In
krafttreten des Allgemeinen Hochschul-Studien
gesetzes geltenden Vorschriften abgeschlossen 
haben. 

Die nachfolgende Gegenüberstellung soll zei
gen, auf welche Weise die bisherigen Anstellungs
und Definitivstellungserfordernisse der einzelnen 
Dienstzweigeordnungen neu geregelt werden. 
Es wird dabei dem bisherigen Gesetzestext nicht 
der Text des Entwurfes gegenübergestellt, son
dern auf die entsprechenden Bestimmungen des 
Entwurfes verwiesen, um so die neue Systematik 
besser bekannt zu machen. Wo es nötig ist, werden 
diesen Verweisen kurze Erläuterungen angefügt. 
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Gegenüberstellung 

alt: 

DIENSTZWEIGEORDNUNG FüR DIE BEAM~ 
TEN DER ALLGEMEINEN VERWALTUNG 

TEIL A 

Höherer Dienst 

Abschnitt I 

Zuweisung von Dienstposten zur Verwendungs
gruppe A 

Dienstposten der ~erwendun~sgruppe A sind 
für Tät~gkeiten vore.uselhen, ,deren Vel"'richwng 
eine durch ein abgeschlossenes Hochschulstudium 
nachzuweisende Berufsvorbüldung ,erfordert. 

Abschnitt II 

Gemeinsame Bestimmungen über die besonderen 
Anstellungserfordernisse für die in die Ver

wendungsgruppe A eingereihten Dienstzweige 

(1) Erfol1dernUs für die Anstellung ist der Ab
schluß eines Hochschulstudiums ,der ,im Ab-
schnitt 111 bestimmten Richllungen. 

(2) Der AbschLuß eines' Hochschulstudiums· ist 
durch die Erwerbung des Diplomgrades gemäß 
§ 35 des Allgemeinen HochschuI-SllU'cHengesetzes, 
BGBI. Nr. 177/1966, n,achzuweisen. 

(3) Bei ß,ediensteten, für deren Hochschul
studium :die Bestimmungen ,des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes und :der nach ihm er
lassenen besonderen Studiengesetze nicht anzu
wenden sind, ist Ider Abschluß des Hochschul
studiums nachz.uweisen: 

1. bei Iden rech~- und 'staatsw,issenschaftlichen, , 
,den technischen und Iden montanistischen 
Slludien sowie bei den Slludien an der Hoch
schule für Bodenkultur durch die erfolg
reiche Ablegung der in den Studien- und 
Prüfungsor,dnungen hiefür vorgesehenen 
Staatsprü,fungen; 

2. bei :den staats:w,i:ssenschaLvlich.en Studien durch 
die Erwerbung des Doktonates der Staats
wissenschaften ; 

3. bei den theologischen Studien durch die 
erfolgreiche Ablegung der in ,den Stooien
un,d Prüfungsvor,schr.iften hiefür vorgesehe
nen Studien ,an einer Itheologj,schlen Fakultät 
oder an einer gleichgehaltenen g,eistlichen 
Lehranstalt; 

4. bei den medizinischen Studien durch die 
Erwerbung ,des Doktol1ates der Medizin; 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe A 

Z. 1 der Ernennungserrfordernisse 

Z. 1 Ider Eme~nungserrfol1dernisse 

übergangsbestimmungen ,des § 135 Abs. 1 

101 

500 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 101 von 201

www.parlament.gv.at



102 500 der Beilagen 

alt: 

5. bei ,den philosophischen Stu.diendurch die 
Erwerbung des Doktor,ates der Philosophie 
oder durch Idie erfolgreiche Abiegung der 
.Lehramtsprütung für höhere Schulen; 

6. bei ,den pharmazeutischen Stu'ruen durch 
.die Erwerbung des .aka;demischen Gra.des 
,eines Magister.s der Bharmazie; 

7. bei den Studien an der Akademie ,der bilden
den Künste ,durch dieerfO'lgreiche Zurückle
Igung einer Meisterschule für Architektur 
oder ,durch ,die Erwerhung .des Diploms ,der 
Meisterschule für Konservierung und 
Technologie; 

8. bei den Studien an der Ak.a.demie für ange
wandte Kunst durch ,das Diplom einer 
Meistel1kla,sse .für Architektur; 

9. bei den tierärztlichen Stu.dien durch die 
Erwerbung ,destierärztlichen Diploms; 

10. bei ,den Studien 'an der Hochschule für Welt
handel oorch die Erwerbung des Doktorates 
,der Handelswis~enlSchaiten Oider durch ,die 
,erfolgreiche Ablegung ider Leh~amnsprüfung 
für mittI.er,e kaufmännisch·e Lehranstalten 
(frühere Lehrbefäh~gungsprüfung für 
Diplomhandelslehrer). 

(4) Die Erwerbung des Doktorates der Wirt
schaftswissenschaftenauf GriUndennes .im Gebiet 
der Republik österreich erworbenen Diploms 
für Diplom-Volkswirte, Diplom-Ka;ufleute oder 
Diplom-HandeIslehrer ist ,der Erwerbung des 
Doktorat'es der Handelswrssel1lSchaften an der 
Hochschule für Weltharudel gleiehzlUhalten. 
Gleiches ·gilt für die Erwerbung des Diploms für 
Diplom-Volksw,irte, sofern ,das betreffen.de 
Studium nach dem 30. September 1965 ahge
schlo.ssen wurde. 

(5) Sofern lim Aibschnitt III nicht ausdrücklich 
die Erwel1bung ,des Doktorates der Handelswissen
schaft.en vor~eschrieben ist, ist d.as Studium an 
der Hochschule für Welthandel auch ,durch die 
EI1werbung des aka;demischen Gra;des ellles 
Diplomka,ufmannes als vollendet anzusehen, 
wenn der Beamte ,diesen ,akademischen Gra·d vor 
dem 1. Jänner 1960 erworben imd überdies d.as 
zweisemestrig,e AufhaustnlJdi,um .an ,der Hoch,schule 
für Welthandel ahsolvier,t hat. 

(6) Das An~tellulngserfor!dernis des Abschi usses 
'eines Hochschulstudiums ,der Studienrichtungen 

1. Rech tswissenschaJften; 

2. Sozial- und Wirtschaftswissenschaften mit 
,den Studienrichtungen So~ologie, Sozial
wirtschaft, So~ial- und. W,ir<tschaf~s~a.tLScik, 
Volk'swirtschaft, Betriebswirtschaft, Handels
wissenschaft und Wirtsch,afospadagogik; 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe A 

übergangsbestimmungen des § 135 Abs. 2 

über,g,angsbestimmungen ,des § 135 Abs. 3 

Z. 2 ,der Ernennun,~serfordernisse 
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alt: 

3. Psychologie; 

4. Pä.da,gogik; 

5. akr.tidemische· Dolmetscher- -und Übersetzer
ausbildung; 

~ann Idrurch .die ErfülLung ,aller nachstehend ang-e
führ.ten Erfordernisse -ersetzt wer,den: 

a) erfolgreiche Abl~gun.g der Reif.eprüflUng an 
,einer höheren Schule; ,als Reifeprüfung an 
einer höheren Schule gilt auch eine vom 
Bundesminister für Unterricht und Kun-st 
gleichgehaltene Prüfu~g, wenn die Gleich
haltung (GJ.eich'sllellung) auf ,dem betreffen-
den Zeugnis amtlich verimerkt ist; , 

b) mi'nldestens zehn Jahre Bundesdienstzeit, 
davon minJclestens zwei Jahre ohne Untere 
br,echung überw~egende Verwendung .in 
einem niens-tzweig, für den .der Abschluß 
-eines Hochschulsnudiums Anstellungserfor
dernis ist, sowie eine auf "a.usgezeichnet" 
lautellide Gesamtbeurteilun-g für diese zwei 
Joahre; . 

c) erfolgr.eiche Absolvierung eines für den be
treffenden Bereich von ,der Verwaltungsaka
demie v-erans,talteten Aufstiegskurses. 

Zum Aufsciegslwrs gemäß Lit. c können Bun
desbeamte nur dann zugelassen werden, wenn sie 
sowohl die in lit. a als auch die in lit. b ange
führten Voraussetzungen ,erfüllt haben. 

Abschnitt m 

Dienstzweige und Anstellungserfordernisse 

1. Dienst der Apotheker 

Der Abschluß der pharmaz-euüschen Studien 
un,d die erfolgreich-e Ablegun,g der pf'aktischen 
Prüfung für den Apothekerberwfnrach Zurück
Legung ,der hiefür vorgeschriebenen Aushildungs
zeit, für Leiter von Apotheken überdies der 
Nachweis der Berecht~gungzur Leitung -einer 
öff-entlichen Apotheke. Eine Nachsicht vom An
stellungs erfordernis fSt ,ausg-eschlossen. 

2. Höherer Dienst bei den Arbeitsämtern 

Der Abschluß .der rechtswissenschaftlichen 
S1Judien, der staatswi'ss-ensch·aftlichen Studien, der 
sozial- und w.if'tschaftswissenschaftlichen Studien, 
der Studien der Politikwissenschaft, ,d~r tech
nischen Studien, der montanisnischen Studien, der 
Snudien ,der Bodenkultur oder ,der StlUdien <lJn 
der Hochschule .fü-r Welthandel. 

. Für -die Definitivstellung überdies die erfolg
f'eiche Abl~gung der Prüfung für den höheren 
Dienst bei den Arbeitsämtern nach einjähriger 
Verwendung im DiefilS!ZJweig. 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe A 

Z. 1, 3 lit. a und b unrd 4 der Ernennungls
enol'lderrusse 

Die Zurücklegung ,der vorg-eschriebenen Aus
bildungszeitergibt sich aus der Verordnung 
BGBL Nr. 127/1925 über ,die prakti5che Prüfung 
·für den Apothekerbel'luf 

Z. 1 ,der Emennungserforrdernisse 

Defin1itivsteltungserfordemisse; die Verwen
dungszeit kann gemäß § 15 Abs. 1 Z. 2 oder 
§ 18 Abs. 1 Z. 2 in der Grundausbildungsver
ol"dnung .geregelt werden 
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3. Höherer Arbeitsinspektionsdienst 

Der Abschluß der ·technischen Studien, der 
montanistischen Studien, der Studien ,der Boden
kultur oder. ,der Studien ·der Physik oder ,der 
Chemie; ,der Albschluß Ider rbe~den l~tztg.enannten 
Studien, sofern die ahschließende Prüfung zwei 
F.achrichtrungen umfaßt, nur, wenn die zweite 
Fachr.ichtrungeine mathematrsch-naturwiss.en
schaftliche .~t, sowie, sofern QalS Studium gemäß 
Abschnitt II Abs. 3 Z. 5 vollendet wurde, nur, 
wenn es mit .dem Doktorat .der Philosophie 
a~geschlossen wur.de. 

Für die Definicivstellung überdies die erfolg
reiche Ablegung ,der PrüfunJg für den höheren 
Arheitsinspektion<&dienst nach einjähriger Ver
wendu11ß im Dienstzweig. -

4. Höherer Archivdienst 

Der A:bschLuß der philosophischen Studien, 
:der Studien der Politikw~ssenschaft, .der theolog.i
schen Studien, der rechtsw,jssen~chaftlichen Stu
dien, der 5taatswissensch~ftlichen Studien oder 
der sozial- und winschaft5w~sell'schaftlichen Stu
dien und die erfolgreiche Ablei~ng der Staats
prüfung ;des österreichischen 'Inscitutes für 
Geschichtsforschung. 

5. Dienst der Xrzte bei Xmtern und Anstalten 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe. A 

Z. 1 ·der Ernennungserfondernisse 

Definitivstellungsel'for.demisse; die Verwen
,dungszeit kann gemäß § 15 Abs. 1 Z. 2 oder 
§ 18 Ahs. 1 Z. 2 in der Grundausbildungsver-
ordnung geregelt wenden ' 

Z. 1 der Ernennungserforderniss.e; an Stelle der 
erfolgreichen Ablegung .der Staatsprüfung des 
österreichischen Institutes für Geschichtsforschung 
die ErfülLung ,der Definitivstellwngsel'fondernisse 

Der Abschluß der medizinischen Studien und Z. 1, 3 lit. c und 4 der Ernennungserfor.der-
die Berechtigung zur selbständigen Ausübung des nisse 
ärztlichen Beru~es. 

Eine Nachsicht vom Anstellungserfordernis ist 
ausgeschlossen. 

Für die Definitivstellung überdies: 

1. bei Xrzten der Arbeitsinspektion: die erfolg
reich·e A:blegung der Prüfung für den höheren 
Arbeitsinspektionsdienst nach einjähriger Ver
wendung im Dienstzweig; 

2. bei den ühl'igen Ärzten, soweit sie nicht an 
Krankenanstalten verwendet werden: die erfolg
reiche A:blegung der Physikatsprüfung. 

6. Höherer auswärtiger Dienst 

Der Abschluß 

a) der rechtswis·s.enschaftlichen Studien, 
b ) der staatswissenschafclichen Studien, 
c) der sozial- und wirtschaftswissenschafdichen 

Studien der volkswirtschaftlichen oder der 
handelswissenschaftLichen Studienrichtung 
und die Erwerbung des Diploms der Diplo
matischen Akademie oder 

d) der Studien an der Hochschule für Welt
handel durch das Doktorat der Handels-

Definitivstellungserfordernisse; die Verwen
dungszeit kann gemäß § 15 Abs. 1 Z. 2 oder § 18 
Abs. 1 Z. 2 inder Grundausbildungsverordnung 
geregelt wlfrden 

Z. 1 und 3 lit. d der Ernennungserfordernisse 
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wissenschaften und die Erwerbung des Di
ploms der Diplomatischen Akademie. 

Für d~e Definitivsvellung überdies die erfolg
reiche Ablegungder Prüfung für .den höheren 
auswärtigen Dienst nach einjähriger Verwendung 
im Dienstzweig. 

7. Höherer Baudienst 

Der Abschluß der technischen Studien oder der 
kukurtechnischen Studien. 

Für die DefininivsteUung überdies nach Anord
nung des zuständigen Bundesministeriums j.e nach 
der Verwendung des Beamten die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den höheren techni
sch·en Dienst oder der Prüfung für den Bundes
baudienst nach einjährig.er Verwendung 1m 
Dienstzweig. 

8. Höherer bergbehördlicher Dienst 

Der Abschluß der mont:tnistischen Studien 
(Stlldienrichtungen Bergwesen oder Erdölwesen) 
oder der reChtswissenschaftlich·en Studi.en. 

Für die DefinitivsteHung der Abschluß beider 
Studien. . 

9. Höherer Dienst der Berufsberatung 

'Der Abschluß der Studien der Psychologie oder 
der Päd:tgogik g,ernäß Abschnitt II Abs. 2 oder 
das Doktorat .der Philosophie gemäß Abschntitt II 
Abs. 3 Z. 5 mit ·dem Hauptfach Psychologie oder 
Pädagogik oder hei erbrachtem Nachweis der 
Inskription von Vorlesungen und der positiven 
BeurteiLung ·der Teilnahme an Lehrveranstaltun
g,en gemäß § 27 Abs. 2 ,des Allgemeinen Hoch
schuI-Studienges.etzes durch wenigstens vier Se
mester auf dem Gebiet der Psychologie, die Voll
lendung ·eines sonstigen Studiums an einer philo
sophischen Fakultät, der Abschluß der theo
logQschen Studi,en, der medizinischen Studien, der 
rechtswissenschaftlichen Studien, der sozial- und 
wiI'tschaftsrwissenschaftliichen Studien, der Studien 
der Polit,ikwissenschaft, der technischen Studien 
oder Studien an der Hochschule für Welt
handel. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für den höheren 
Dienst ·der Berufsberatung nach einjähriger Ver
w.endung ,im Berufsberatungsdienst bei einem 
La,ndesarbeitsamt oder AI'beitsamt; der Nachweis 
dieser Verwendung wird durch den Nachweis 
einer einjährigen Verwendung (Praxis) auf psy
cho~logischem oder pädago.gischem Fachgebiet er
setzt. 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe A 

Definitivslle'Huntgsedordernisse; die Verwen
dungszeit kann gemäß § 15 Acbs. 1 Z. 2 oder § 18 
Abs. 1 Z. 2 in der Grundausbildungsverordnung 
geregelt werden 

Z. 1 der Ernennungserfordernis,se 

Definitivstellungserfordernisse; die Verwen
dungszeit kann gemäß § 15 Abs. 1 Z. 2 oder § 13 
Abs. 1 Z. 2 in der GI'unda.usbildungsverordnung 
geregelt werden 

Z. 1 der Ernennungs,erfordernisse 

Definitivstellungserfordernisse 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Definitivstellungserfordemisse; die Verwen
dungszeirt kann gemäß § 15 Abs. 1 Z. 2 oder § 18 
Abs. 1 Z. 2 in der Grundarwsbildungsverordnung 
gereg.elt werden 
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10. Höherer Betriebsprüfungsdienst 

Der Abschluß der rechtswissenschaftlichen Stu
.dien oder der soz-ial- und wirtschaftsw,is&enschaft
lichen Studien ·der volkswirtschaftlichen, der be
triebswirtschafdichen oder der handelswiss·en
schaftlichen Studienrichtung. 

Für die Definitivstel1ung überdies di.e erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für den höheren Be
t1'liebsprüfungsdienst. 

11. Höherer Bibliotheksdienst 

Der Abschluß eines Hochschulstudiums 1m 
Sinne des Abschnittes II. 

,Für die Definit.ivstellung überdies 

1. im Dienst an wissenschaftlichen B,iblio
theken 'die erfolgr,eiche Ablegungder Prüfung 
für den höheren Bibliotheksdienst an wissen
schaftlichen Bibliotheken und 

2. im Di,enst an Volksbibliotheken die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für den höheren 
Bibliotheks.dienst a.n Volksbibl,iotheken. 

An StelLe des sch1'liftlichen Teiles der Prüfung 
für ·den höheren Bibliotheksdienst an wissen
schaftlichen Bibliotheken kann inder Prüfungs
vorschr·i:ft wahlweise auch eine Hausarbeit vor
gesehen werden. In der Prüfungsvorschrift kann 
auch bestimmt werden, daß der Prüfungssenat 
eine vorgelegte wissenschaftliche V eröff,en tlichung 
des Beamten als ,erfolgreiche Ablegung der schrift
lichen Prüfung oder eines. bestimmten Teiles der
seihen werten kann. 

12. Höherer Dienst im Bundesdenkmalamt 

1. Für Beamte des rechtskUindigell Dienstes: der 
Abschluß der recht'swissenschaftlichen Stud.ien; 

2. ,für ,Beamte des fachlichen Dienstes: der 
Abschluß der phaosophischen Studien, der tech
nischen Studien, der montanistischen Studi,en, der 
Studien der Bodenkultur oder der Swdien der 
Architektur an der Akademie der bildenden 
Kün·ste. 

Für die Definitivs·tellung überdies die erfolg
·reiche .Ablegung 

1. für Beamte des rechtskundigen Dienstes der 
Prüfung für den .rechtskundigen Dienst, 

2. für Beamt,e des fachlichen Dienstes der Prü
fung für den wissenschaftlichen Dienst nach ein
jähr,iger Verwendung im Dienstzweig. 

13. Höherer Dolmetsch- und Übersetzungsdienst 
im Bundeskanzleramt 

Der Abschluß der Hochschulstudien im Sinne 
des Abschnittes II und die erfolgreiche Ablegung 
der in der Studien- und Prüfungsordnung für 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe A 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Def,ini ti vstell ungserfordernisse 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

§ 19 Abs. 5 

Kann gemäß § 21 Abs. 2 in der Grundaus
bildungs,verordnung geregelt werden 

Z. 1 der Ernennungserforder.nisse 

Definitivstellungserfordernisse; die Verwen
dungszeit kann ,gemäß § 15 Abs. 1 Z. 2 oder 
§ 18 Abs. 1 Z. 2 in der Grundausbildungsver
ordnung geregelt werden 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse . 
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übersetzer und Dolmetscher V'Orgesehenen Prü
fung, die zur Führung der entsprechenden Berufs
bezeichnung berechtigt oder an Stelle der im Ab
schnutt II bestimmten Erfordernisse die Voll
endung .des übersetzer- und Dolmetscherswdiums 
durch Ablegung der ,in der Studien- undPrü
fungsordnung fü,r übel"setzer und Dolmetscher 
vorgesehenen Diplomprüfung. 

Für die Definitivstellung überdies der Nachweis 
der Kenntnis einer weiteren Fremdsprache zu
mindest im Ausmaß der Universitäts(Hochschul)
spramprüfung beLder Leistungsstufen. 

14. Höherer Finanzdienst 

Der Abschluß der rechtswissenschaftlichen Stu
dien. 

Für die Definitivstellung überdies die ,erfolg
reiche Ablegung ,der Prüfung ,für den höheren 
Finanzdienst. 

15. Finanzprokuratursdienst 

Der Abschluß der rechtswissenschaftl1chen 
Studien mit ,dem für die Ausübung des Rechts
anwaltsherufes vorgeschriebenen akademischen 
Grad. 

Für die Definiüvstellung überdies eineeinjäh
rige zivil- und stra:fg,erichtliche Prax:i,s und die 
erfolgreiche Ablegung -der Prüfung für den 
Finanzprokuratul"sdienst. 

Für d·ie Erlangung eines Dienstpostens von der 
Diel1'stklasse V aufwäl"ts außerdem die ,er,folg
reiche Ablegung der Rechtsanwaltsprüfung. 

16. Höherer forsttechnischer Dienst 

DerA!bschluß ,der forstwirtschaftlichen Studien. 
Bei der Wildbach- und Lawinenverbauung über
,dies der NaChweis der erfolgreichen Able.gung 
der Einzelprüfung 

1. für Absolventen des Staatsprüfungss1tudiums 
aus Wildbach- und Lawinenverbauung II ein
schließlich Kon~truktionsübungen, Hydraulik und 
Gewässerkunde, Was,serbau (Flußb.au) und Stahl
betonbau I; 

2. für 'Absolventen des Diplomstudiums aus: 
Wildbach- und Lawinenver;bauung einschließlich 
übungen, Hyqraulik, Gewässerkunde ein
schließlich übungen, Wasserwirtschaft und all
gemeiner Wasserbau, Baubetriebslehre, Alp
schutz, Seilbahn- und Seilkranbau einschließlich 
übungen. 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe A 

Definitivsuel1ungserfordernisse 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Definitivstellungserfordernisse 

Z. 1 und 3 Lit. e der Ernennungsedordemisse 

Z. 3 lit. e der Ermennung-serfol'\demisse und 
Definitiv'stellun:gseI1forderruisse 

Z. 3 lit.e der Ernennungserfordernisse 

Z. 1. der ,Ernennungserfordernisse 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg- Definitivstellungserf,ordernisse 
reiche Ablegung der Staatsprüfung für ,den hö-
heren Forstdienst. 
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17. Höherer Dienst an Justizanstalten und in der 
Bewährungshilfe 

1. Für Seelsorger: der Abschluß der theo
.logischen Studien .und die ,Ermächtigung zur Aus
übung der ö.ffentlichen Seelsorge. Eine Nachsicht 
von der Erfüllung dieser Erfordernisse ~st ausge
schlossen. 

2. Für Kr.:ote: der Abschluß der medizinischen 
Studien und die Berechtigung zur sdbständUgen 
Ausübung des ärztlichen Berufes. Eine Nachsicht 
v.on der ErJül1ung dieser Erfordemi's·se ist ausge
schlossen. 

3. Für die frbrigen Beamten: der Abschluß der 
Hochschulstud~en im Sinne des Abschnittes 11. 

Für die Definitivstellung über.dies dUe erfolg
reiche Ablegung einer die Kenntnisse für den 
Dienst e.rw.e~senden P,rüfung nach einjähriger Ver
wendung .im Dienstzweig. 

18. Höherer kriminaltechnischer Dienst· 

n,eu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe A 

Z. 1, 3 lit. fund 4 der Ernennungser,forder
nisse; Ausnahme von' den Dennitiv'stellungser
fordernis:sen 

Z. 1, 3 lit. c und 4 der Ernennungserforder
nisse; Ausnahme von den DefinitivsteUungserfor
dernissen 

z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Definitivstellungserfor.dernisse; die Verwen
dungszeit kann gemäß § 15 Ahs. 1 Z. 2 oder 
§ 18 Abs. 1 Z. 2 inder Grundausbildungsver
ordnung geregelt werden 

Der Albschluß eines Hochschulstudiums einer. Z. 1 der Ernennungser.fordernisse 
facheinschlä.gigen Richtung. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg- Definitivstellungse.rfordernisse 
:reiche Ablegung der Prüfung für den höheren 
kriminal ~echnischen Dienst. 

19. Höherer landwirtschaftlicher Dienst 

Der Abschluß ,der landwirtschaftlichen Studien. 

Für die Definitiv,steHun,g überdies die erfolg
reiche Ablegung der P'rüfung für den höheren 
landwirtscha,ftlichen Dienst. 

20. Höherer Ministerialdienst und höherer Ver
waltungsdienst beim Rechnungshof, Ver
fassungsgerichtshof und Verwaltungsgerichts
hof 

Der Abschluß der Hoch:schulstudien im Sinne 
des Abschnittes II; überdies die Zurücklegung 
einer Dienstzeit von wenigstens fünf Jahren in 
einem Dienst bei einer inländtschen Gebietskör
perschaft, für den die Vollendung der Studien 
vor.geschrieben ist, sowie die erfolg.reiche Ab-
legung der für B.eamtein diese'r Verwendung 
vorgeschriebenen Prüfung (Fachprüfung, Autori-
sationsprüfung). Ist für Beamte in dieser Verwen-
dung keine Prüfung vorgeschrieben, so ist eine 
Prüfung über die im § 8 Ahs. 2 lit.a angeführten 
Gegenstände und über ,das Verwaltungsverfah-
rensrecht ahzulegen. 

Z. 1 der Ernennungserforderniss,e 

Definitivl'itellungserfordernisse 

Z. 1 (,allenf,alls auch eine lit. der Z. 3 und Z. 4 
bei entsprechender Verwendung) der Ernennungs
·erfordernisse und Definitivstellungserfordern,i~se 

Beim Rechnungshof über.dies die erfolgreiche Kann in der GrundausbiIdungsverordnung als 
Ablegung der Prüfung für den gehobenen Rech- Teil der betl1effenden Grnnda'usbildung vorge-
nungsdiens.t. sehen werden 

500 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)108 von 201

www.parlament.gv.at



500 der Beilagen 109 

alt: 

21. Höherer pädagogisch-administrativer Dienst 

An Stelle 'der in Abschnitt II bestimmten Er
fordernisse der Abschluß eines Hochschulstu
diums, das in der Anlage zu Abschni~t III ades 
GehaltsÜlberleitungsgesetzes (Lehrerdienstzweig,e
ordnung) für Lehrer ,der Verwendungs:gruppe L 1. 
vorgesehen ist. . 

22. Höherer Dienst der Parlamentsstenographen 

Der Abschluß eines Hod1Schulstud.iums im 
Sinne des .Nbschnittes II und die Kenntnis der 
Stenographie in dem für die Padamentssteno
graphen erfoI'dedichen Ausmaß. 

23. Rechtkundiger Dienst bei den Bundespolizei
behörden 

Der Arbschluß der ,rechtswissenschaftlichen Stu
dren. 

Für die Definitivstellung überdies ,die erfolg
reiche Arblegung der P.rüfung für denrechtskun
digen Dienst nach einjähriger Verwendung im 
Dienstzw.ei,g. 

24. Rechtskundiger Dienst inder Parlaments
direktion 

Der AbschLuß .der rechtswissenschaftlichen Stu
dien, die Zurücklegung einer Dienstzeit von we
nigstens fünf Jahren in einem Dienst bei einer in
ländischen Gebietskörperschaft, für den die Voll
endung .dieser Studien vorgeschrieben ist, sowie 
die erfolgr.eiche Ahlegung der für Beamte in die
ser Verwendung vorgeschriebenen Prüfung. Ist 
für Beamte .in dieser V:erwendung keine .Prüfung 
vorgeschrieben, so ist eine Prüfung Ülber die im 
§ 8 Abs. 2 lit. a .angdührten Gegenstände und 
über das Verwaltungsverfahrensrecht abzulegen. 

25. Rechtskundiger Dienst und höherer tech
nischer Dienst im Patentamt 

1. Für den rechtskundigen Dienst: de.r Ab
schluß .der rechtswissenschaftLichen Studien. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg
reiche Ablegung der P.rüfung für den rechtskun
digen Dienst im Patentamt nach dreijähr~ger Ver
wendung im Dienstzweig. Die Prüfung enmäUt 
bei Eignung des Beamten zum Richteramt oder 
zum Rechtsanwaltsberuf. 

2. Für den höheren technischen Dienst: der 
Abschluß der technischen Studien, der montani
süscheri Stud~en, .der Studien der Bodenkultur 
oder der phiJIosophischen Studien für mathema
tisch-naturw,issenschaftliche Fächer. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg
r.eiche Ablegung der Prüfung für den höheren 
technischen Di,enst im Patentamt nach dreijäh
riger Verwendung im Dienstzweig. 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe A 

Z. 1 der Ernennungserforderrii:sse und Definitiv
stellungserfordernisse 

Z. 1 der Bmennungserfordernisse und Defi
nitivstellungserfor.dernisse 

Z. 1. der Ernennungserfordernisse 

Definiüvstellungserfordernisse; die Verwen
dungszeit kann gemäß § 15 Abs. 1 Z. 2 oder § 18 
Abs. 1 Z. 2 in der Grundausbildungsverof\dnung 
.geregelt werden 

Z. 1 der Bmennungserfor,dernisse und Defi
nitivsteUungserJordemisse 

Z. 1 der Ernennung.serfordernisse 

Definitivstellungserfordernisse; die Verwen
dungszeit kann gemäß § 15 Abs. 1 Z. 2.oder § 18 
Abs. 1 Z. 2, der Entfall der Prüfung gemäß § 21 
Abs. 2 in ,der Grundausbi1dungsverordnung ge
öegelt werden 

Z. 1 ,der Ernennungserfordernisse 

Definitivstellungs,erfordernisse; die Verwen -
dungszeit kann gemäß § 15 Abs. 1 Z. 2 oder § 18 
Abs. 1 Z. 2 in der Grundausbildungsverordnung 
geregelt werden . 
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In den in Z. 1 und 2 vorgeschriebenen drei
jähri:gen Ze~tr,aum können Zeiten ,einer eIn
schlägigen Praxis bis zum Höchstausmaß von 
eineinhalb Jahren eingerechnet werden. 

26. Rechtskundiger Dienst in der Präsident
schaftskanzlei 

Der Abschluß der rechtswissenschaftlichen Stu
dien, die Zurücklegung einer Dienstzeit von 
wenigstens fünf J ahI'en in einem Dienst bei einer 
inländischen Gebietskö.rperschaft, -für den die 
Vol1endung dieser Studien vorgeschrieben ist, so
wie die erfolgreiche Ablegung der für Beamte 
in dieser Verwendung vorgeschriebenen Prüfung. 
Ist für Beamte in dieser Verwendung keine P,rü
fung vorgesch,rj,eben, so ist eine P,rüfung über 
die im § 8 Abs. 2 lit. a angeführten Gegenstände 
und über das VerwaLtungsverfahrensrechtabzu
legen. 

27. Rechtskundiger Verwaltungsdienst 

Der Aibschluß der rechtswissenschaftlichen Stu
dien. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für den rechts
kundigen Dienst nach einjähr,i,ger Verwendung im 
Dienstzwei,g. 

28. Höherer Redaktionsdienst 

Der Abschluß eines Hochschuls:tudiums 1m 
Sinne des Albschnittes 11. 

Für die Definitivstellung überd~esdie erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für -den höheren 
Redak:tionsdienst nach einjähriger Verwendung 
1m Dienstzweig. 

29. Akademische Restauratoren 

Der Abschluß der Studien an der Meiste,rschule 
für Konservierung und Technologie an der Aka
demie der bildenden Künste oder der Abschluß 
der Studien ,einer einschlägigen Fachrichtung an 
einer anderen Hochschu,le. 

In allen Fällen überdies der Nachweis einer 
dreijährigen .besonderen praktisch künstlerischen 
Ausbildung oder Verwendung im betreffenden 
Fachgebiet. 

30. Höherer schulpsychologischer Dienst und 
Studentenberatungsdienst 

Der AJbschluß der philosophischen Studien mit 
dem Hauptfach Psychologie. 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe A 

Die E1nrechnung kann ebenfalls gemäß § 15 
Abs. 1 Z. 2 oder § 18 Ahs. 1 Z. 2 in der Grund
ausbildungsverordnung geregelt werden 

Z. 1 der Emennungserfordernisse und Defi
nitivstellungserforderni&se 

Z. 1 .der Ernennungserfordernisse 

Definitivstell ungs!erfordernisse; die Verw,en
dungszeit kann 'gemäß § 15 lAbs; 1 Z. 2 oder § 18 
Abs. 1 Z. 2 in der Grundausbildungsverordnung 
geregelt w.erden 

Z. 1 ,der Ernennungserfordernisse 

Definitivstellungs1erfordernisse; die Verwen
dungszeit kann :gemäß § 15 Abs. 1 Z. 2 ader § 18 
Abs. 1 Z. 2 in der Grundausbildungsverordnung 
geregelt w.erden 

Z. 1 ,der ;Ernennungserfordernisse 

Vom Dienstgeber im Einzelfall zu' beut'teilen, 
welch,es Ausmaß der Pmxis im Einzelfall genügt 
(vgl. § 4 Abs. 3) 

Z. '1 ,der Ernennungserfordernisse 
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Für die DefinitivsteHung überdies 

1. für den höheren schrulpsychologischen Dien$t 
die erfolgreiche Abl.egung der Prüfung für den 
höheren ,schulpsychologischen Dienst nach ein
jährige,r Verwendung im Üienstzw,eig oder di,e 
Zurücklegung einer mindestens dreijähri.gen 
Lehrpraxis in einer den Verwendungsgruppen L 1 
oder L 2 entsprechenden Verwendung. 

2. für den Studentenberatung,sdienst die erfolg
reiche Ahlegungder Prüfung für den Studen,ten
beratungsdienst nach einjähriger Verwendung im 
Studentenber3itungsdienst. 

31. Sozial- und wirtschafts kundiger Verwal
tungsdienst 

Der Ahschluß der soz.ial- und wirllschaftswissen
schaftlichen Studien oder der rechtswissenschaft-
lichen Studien. ' 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg
reid}e Ablegung der P'rüfung für den soz.ial- und 
wirtschafo~kundigen Verw,altungsdienst nach ein
jähriger Verwendung im Dienstzweig. 

32. Höherer statistischer Dienst 
Der Abschluß eines der Hochschulstudien ,1il1l 

Sinne des Abschnittes 1I. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg
,reiche Ablegung ,derI>.riifung für den höheren 
statistischen Dienst nach einjähri.ger Verwendung 
im DienstZJweig. 

Für die schpiftLichePrüfung kann in der Prü
fungsvorschriftauch eine Hausarbeit vorgesch,rie
ben werden. Diese P.rüfung wird ersetzt durch 
,den Nachweis der Eignung für di'e Defini,tivstd
lung im rechts kundigen Verwaltungsdienst oder 
im höheren Finanzdienst oder für die Ernennung 
zum Richter. 

33. Höherer technischer Agrardienst 

Der AbsffiLuß ,der Studien de,r Bodenkultur in 
der forstwirtscha;ftlichen, kulturtechnischen oder 
landw,irtschaftlichen Studienrichtung, oder der 
Studien der Geodäsie, der Elektrotechnik oder 
des Maschinenbaues. 

Für die Definitivstellung überdies die edolg
reiche Ablegung ,der P.rüfun,g für den höheren 
temnischen Agrardienst nach zweijähriger Ver
w,endunig im Diensitzweig. 

3( Höherer technischer Dienst 
Der Abschluß der technischen Studien, der 

montanistischen Studien, der Studien ,der Boden
kultur, der Studien der Architektur an der 
Akademie der bildenden Künste oder der philo
sophischen Studien für mathematisch-natur
wissenschaftliche Fächer. 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe A 

Definiüvstellungserfordernisse; die Verwen
dungszeit kann .gemäß § 15 Abs. 1 Z. 2 oder § 18 
Abs. 1 Z. 2, die Lehrpraxis k;mn gemäß § 21 
Abs. 2 in der Grundausbildungsverordnung ge
,regelt wer,den 

Definitivstellungs,erfDrdernisse; die Verwen
dungszeit kann gemäß § 15 Abs. 1 Z. 2 oder § 18 
Abs. 1 Z. 2 in der Grundausbildungsverordnung 
geregelt werden 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Definitivstellungserfordernisse; die Verwen
dungszeit kann gemäß § 15 Abs. 1 Z. 2 oder § 18 
Abs. 1 Z. 2 in der Grundausbildungsverordnung 
geregelt werden 

Z. 1 ,der Emennungserfordernisse 

Definitivstellungserfordernisse; die Verwen
dungszeitkann gemäß § 15 Abs: 1 Z. 2 oder 
§ 18 Abs. 1 Z. 2 in der GrundausbiJ,dungsver
ordnung voq~eschrieben werden 

§ 19 Abs. 5 

Der Prüfungse~satz kann gemäß § 21 Abos. 2 
!TI der Grundausbildungsveror;dnung gere.gelt 
werden 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Definitivstellungserfordernisse; die Verwen
dungszeit kann Igemäß § 15 Abs. 1 Z. 2 oder § 18 
Abs. 1 Z. 2 in der Grundausbildungsverordnung 
geregelt werden 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 
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Für die Definitivstellung überdies die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für den höheren 
technischen Dienst nach einjähriger Verwen
dung im Dienstzweig. 

35. Höherer technischer Dienst im Eich- und 
Vermessungswesen 

1. Im Eichdienst: der Abschluß der technischen 
Studien an einer Fakultät für iMaschinenwesen 
und Elektrotechnik oder der Studienrichtungen 
der technischen Chemie oder der technischen 

- Physik oder der Abschluß der philosophischen 
Studien für mathematisch-naturwissenschaftliche 
Fächer. 

Für die Definitivstellung überdies ,die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für den höheren 
techni~chen Dienst im Eich- und Vermessungs
wes,en (Eichdienst) nach mehrjähriger Verwen
dung im Dienstzweig. 

2. Im Vermessungsdienst: der Abschluß der 
technischen Studien der Studienrichtung Ver
messungswesen oder der Abschluß der philoso
phischen Studien für mathematisch-naturwissen
schaftliche Fächer mit dem Nachweis der erfolg
reichen Ablegung der Einzelprüfung aus den 
Prüfungsgegenständen der 11. Staatsprüfung für 
die Studienrichtung Vermessungswesen der tech
nischen Studien. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für den höheren 
technischen Dienst im Eich- und Vermessungs
wesen (Vermessungsdienst) nach einjähriger Ver
wendung im Dienstzweig. 

36. Höherer technischer Dienst beim Haupt
münzamt und bei den Behörden des Punzie
rungswesens 

1. Beim Hauptmünzamt: der Abschluß der 
montanistischen Studien, der Studien für Maschi
nenbau oder der Studien der Chemie; 

2. bei den Behörden des Punzierungswesens: 
der Abschluß der montanistischen Studien, der 
Studien der Chemie oder der Studien der Gas
und Feuerungstechnik. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für den höheren 
technischen Dienst beim Hauptmünzamt und bei 
den Behörden des Punzierungswesens. 

37. Höherer technischer Dienst im Bereich der 
Post- und Telegraphenverwaltung 

Der Abschluß der technischen Studien, der 
Studien der Architektur oder der naturwissen
schaftlichen Studien einer der Verwendung im 
Dienstzweig entsprechenden Studienrichtung. 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe A 

Definitivstellungserfordernisse; die Verwen
dungszeit kann gemäß § 15 Abs. 1 Z. 2 oder 
§ 18 Abs. 1 Z. 2 in der Grundausbildungsver
ordnung geregelt werden 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Definitivstellungserfordernisse; die Verwen
dungszeit kann gemäß § 15 Abs. 1 Z. 2 oder 
§ 18 Abs. 1 Z. 2 in der Grundausbildungsver
ordnung geregelt werden 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Defini tivstellungserfordernisse; die Verwen
dungszeit kann gemäß § 15 Abs. 1 Z .. 2 oder 
§ 18 Abs. 1 Z. 2 in der Grundausbildungsver
ordnung geregelt werden 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Definitivstellungserfordernisse 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

/ 
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Für die Definitivstellung überdies 

1. bei Verwendung im Hochbaudienst die 
.erfolgreicheA:blegung der Prüfung für den höhe
ren technischen Dienst oder der Prüfung für den 
Bundesbaudienst und nach erfolgreicher Able
gung einer der genannten Prüfungen die erfolg-
reiche Ablegung der Zusatzprüfung für höhere 
Dienste im Bereich der Post- und Telegraphen-
v.erwaltung; . 

2. bei sonstiger Verwendung die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den höheren techni
schen Dienst im Bereich der Post- und Telegra-
phenverwaltung. 

38. Höherer technischer Dienst bei den Salinen 

Der Abschluß der· montanistischen Studien 
(Studienrichtung Bergwesen) oder der techni
schen Studien. 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe A 

Definitivstellungserfordernisse 

Kann in der Grundausbildungsverordnung 
als Teil der betreffenden Grundausbildung vor-
g.esehen werden . 

Definitivstellungserfordernisse 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg- Definitivstellungserfordernisse ; Regelung ge-
reiche Ablegung der Prüfung aus der Salinen- riläß § 21 Abs. 2 in der Grundausbildungsver-
kunde an der. Montanistischen Hochschule. . ordnung möglich 

39. Höherer technischer Finanzdienst und höhe
rer Bodenschätzungsdienst 

1. Für den höheren technischen Finanzdienst: 
der Abschluß der Studien der Chemie, der Phar
mazie oder der Gärungstechnik. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für den höheren 
technischen Finanzdienst nach einjähriger Ver
wendung im Dienstzweig. 

2. Für den höheren Bodenschätzungsdienst: 
·der Abschluß der landwirtschaftlichen, forst
wirtschaftlichen oder kulturtechnischen Studien 
oder der Studien der Botanik, Geologie oder 
Meteorologie. , 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für den höheren 
Bodenschätzungsdienst nach einjähriger Verwen
dung im Dienstzweig. 

40. Dienst der Tierärzte bei Ämtern und An
stalten 

Der Abschluß der tierärztlichen Studien. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg
reiche Ablegung der tierärztlichen Physikats-· 
prüfung. 

41. Höherer Dienst an den Untersuehungsan
stalten der Sanitätsverwaltung, an den land
und forstwirtsehaftliehen Lehr- und Ver
suchsanstalten, an den veterinärmedizini
sehen Bundesanstalten, an wasserbauliehen 
Versuchsanstalten, 3m Agrarwirtsehaftliehen 
Institut, an physikalisch-technischen, ehemi-

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Definitivstellungserfordernisse; die Verwen
dun~szeit kann gemäß § 15 Abs. 1 Z. 2 oder 
§ 18 Abs. 1 Z. 2 in der Grundausbildungsver
ordnung geregelt werden 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Definitivstellungserfordernisse; die Verwen
dungszeit kann .gemäß § 15 Abs. 1 Z. 2 oder 
§ 18 Abs. 1 Z. 2 in der Grundausbildungsver-
ordnung geregelt werden . 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Definitivstellungserfordernisse 

8 
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schen oder sonstigen Laboratorien, bei der 
Verwaltung der Bundesgärtenund bei der 
Tiergartenverwaltung Schönbrunn 

1. An den Bundesstaatlichen bakteriologisch
serologischen Untersuchungsanstalten, an der 
Bundesstaatlichen Impfstoffgewinnungsanstali, an 
der Bundesstaatlichen Schutzimpfungsanstalt 
gegen Wut, am Bundesstaatlichen Serumprü
fungsinstitut, an der Bundesanstalt für chemische 
und pharmazeutisch.e Untersuchungen, an der 
Bundesstaatlichen Anstalt für experimentell
pharmakologische und balneologische Unter
suchungen und am Laboratorium der Arznei
buchkommission: der Abschluß der wissenschaft
lichen Berufsvorbildung auf dem der Verwen
dung entsprechenden Fachgebiet und eine min
destens zweijährige einschlägige Verwendung 
(Praxis) oder Ausbildung. 

2. Bei der Tiergartenverwaltung Schönbrunn: 
der Abschluß der Studien an der tierärztlichen 
Hochschule oder der philosophischen Studien, 
Fachrichtung Zoologie. 

3. Inden übrigen Fällen: der -Abschluß der 
wiss·enschaftlichen Berufsvorbildung auf dem der 
Verwendung entsprechenden Fachgebiet. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg
reiche Ablegung der der Dienstverwendung ent
sprechenden Fachprüfung. Ärzte haben als Fach
prüfung die Physikatsprüfung, Tierärzte die tier
ärztliche Physikatsprüfung abzulegen. Ärzte 
(Tierärzte) bei den Lebensmitteluntersuchungs
anstalten haben entweder die Physikatsprüfung 
(tierärztliche Physikatsprüfung) oder die Fach
prüfung für den höheren Dienst an diesen An
stalten abzulegen. 

42. Höherer Verwaltungsdienst im Österrei
chischen Postsparkassenamt 

Der Abschluß der r,echts- und staatswiss,en
schaftlichen Studien oder der sozial- und wirt
scllaftswissenschaftlichen Studi,en volkswirtschaft
licher, betrieb.9wirtschaftLicher oder handelswissen
schaftlicher Richtung. . 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für den höheren 
Verwaltungsdienst im Osterreichischen Postspar
kassenamt: 

43. Höherer Verwalwngsdienst im Bereich der 
Post- und Telegraphenverwaltung 

Der Abschluß der rechtswissenschaofdichen 
Studien. 

Für die Definit,ivstellung überdies die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für den höheren 
Verwaltungsdienst im Bereich ,der Post- und 
T.elegraphenverwaltung. 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungs gruppe A 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse ; vom Dienst
geber im Einzdfallzu beurteilen, welches Aus
maß der Praxis im Einzelfall genügt (vgl. § 4 
Abs. 3) 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Definitivstellungserfordernisse 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Definitivstellungserfordernisse 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Definitivstellungserfordernisse 
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44. Höherer Verwaltungsdienst und höherer 
tedmischer 'Dienst bei derösterreichischen 
Staatsdruckerei 

1. Für den höheren Verwaltungsdienst: die 
Vollendung d,er rechtswissensdlahlichen Studien 
oder der soz.ial- ,und wirtschaf.tswissenschaftlichen 
Studien, der handelswissenschaftlichen, betriebs
wirtschaftlich,en od·er volkswirtschaftlichen Stu
di,enrichtung. 

_ Für die DefiiIliiuivstellung überdies die erfolg
'reime Ablegung der Prüfung für den rechtskun
digen Dienst oder der Prüfung für den höheren 
Wirtschaltsdienst. 

2. Für den höheren technischen Dienst: der 
Abschluß der tec.llllischen Studien,der monta
nistisdlen Studien, der Studien für Bod·enkultur 
oder der philosophischen Studien für mathema
tisch-naturwissensmantliche Fächer. 

Für die Def'initivstellung überdies die erfolg
reiche Ableg,ung der Prüfung für den höheren 
technischen Dienst. 

45. Höherer Wirtschaftsdienst 

Der Abschluß der staatswissenschaftlichen St-u
dien, der sozial-und wirtschaftswiss.enschafdichen 
Studien,der volkswirtschaftlichen, betriebwirt
schaftlichen, handelswissenschaftlichen oder sozial
und wirtschaft&statistischen Studienrichtung oder 
der Studien an der Hochschule für Welthandel. 

Für die Ddinitivstellung überdies die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für den höheren 
Wirtschaftsdienst nach einjähriger Verwendung 
im Dienstzweig. 

Im Bereich der Post- und Telegraphenverwal
tung ferner nach erfolgreicher Ablegung der Prü
fung für den höheren Wirtschaftsdienst, die er
folgreiche Ablegung der Zusatzprüfung für hö
here Dienste im Bereich der Post- und Tele
graphenverwahung. 

46. Wissenschaftlicher Dienst 

1. Für Beamte des höheren Auslandskultur
dienstes : der Abschluß der rechts'wissenschaft
lichen Studien, der staatswissenschaftlichen, der 
sozial- und wlirtschaftswissenschafdichen Studien, 
der Studien an der Hochschule für Welthandel 
oder der philosophischen Studien. 

Für die Definitivstellungüberdies die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für ,den höheren 
A usla,ndsk ul turdienst. 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe A 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Definitivstellungserfordernisse 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Defini ti vstell ungserf 0 rdernisse 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

DefinitivsteUungscrfordernissc; .die Verwen
dungszeit kann gemäß § 15 Abs. 1 Z. 2 oder § 18 
Abs. 1 Z. 2 .in der Grundausbildungsverordnung 
g,eregelt werden 

Die Zusatzprüfung kann in der Grundaus
bildungsverordnung als Teil der betreffenden 
GrundJiushildung vorgesehen werden 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Definitivstellungserfordernisse 

2. An Hochschulen: die volle Hochschul- Z. 1 der Ernennungserfordernisse und Defini-
bildung in einem der Verwendung ,entsprechenden tivstellu:n.gserfordern~sse 
Fach. 

3. Für die übrigen Beamten: eine wissenschaft
liche Berufsvorhildung in einer der Verwendung 
entsprechenden Fachrichtung. 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 
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Für die Definitivstellung überdies die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für den wissen
schaftlichen Dienst in dem der Verwendung des 
Beamten entsprechenden Bereich. Für die schrift
liche Prüfung kann inden Prüfungsvorschriften 
auch eine Hausarbeit vorgeschrieben werden. In 
der Prüfungsvolischr,ift kann auch bestimmt wer
den, daß der Prüfungssenat eine vorgelegte 
wissenschaftliche Veröffentlichung des Beamten 
als erfolgreich,e Ablegung der schriftlidIen Prü
fung oder eines .bestimmten Teiles ders.elben wer
,ten kann. 

TEILB 

Gehobener Dienst 

Abschnitt I 

Zuweisung von Dienstposten zur Verwendungs
gruppe B 

Dienstposten der Verwndungsgruppe B sind 
für Tätigkeiten vorzusehen, deren VerridItung 
die Absolvierungeiner höheren Lehranstalt er
fordert. 

Abschnitt II 

Gemeinsame Bestimmungen über die besonderen 
Anstellungserfordernisse für die in die Verwen

dungsgruppe Beingereihten Dienstzweige 

(1) Erfordernis für die Anstellung ist die er
folgr,eidIe Ablegung der Reifeprüfung an einer 
höheren SchuLe. 

(2) Als Reifeprüfung einer höheren Schule gilt 
auch eine vom zuständigen Bundesminister,ium 
gleidIgehaltene Prüfung, wenn die Gleichhaltung 
(Gleich&tellung) auf dem betreffenden Zeugnis 
amtlich vermerkt ist. 

(3) Das Erfordernis für die Anstellung wird 
f,erner durch eine nach Vollendung des 18. Le
bensjahres im Bundesdienst zurückgelegte Dienst
zeit von acht Jahren ersetzt, wenn der Beamte 
die Beamten-Aufstiegsprüfung (Abs. 4) erfolg
reich abgelegt hat. Eine nach Vollendung des 
18. Lebensjahres ,in einem Dienstverhältnis zu 
einem Bundesland, zu einem Bezirk oder zu einer 
Gemeinde zugebrachte Zeit ist in den Zeitr3Jum 
von acht Jahren einzurechnen. 

(4) In der Beamten-Aufstiegsprüfung ist der 
Nachweis foll?iender Kenntnisse zu erbringen: 

1. pflichtfächer (im vollen Umfang des Lehr
planes eines naturwissenschaftlichen Real
gymnasiums): 
a) Deutsch _ 
b) Geschichte und Sozialkunde 
c) Geographie und Wirtschaftskunde. 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe A 

I>efinitivstellungserfordernisse 

§ 19 Abs. 5 

Kann gemäß § 21 Abs. 2 in der Grundaus
bildungsverordnung geregelt werd,en 

Verwendungsgruppe B 

z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Ergibt sich aus den schulrechtlichen Vor
schriften 

Z. 2 der Ernennungserfordernisse 

Z. 2 der Ernennungserfordernisse 
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2. Nach Wahl des Kandidaten 'zwei der fol
genden Fächer im Umfang des Lehrplanes 
eines naturwissenschaftlichen Realgym
nasiums bis zur 6. Klasse einschließlich, da
von jedenfalls eines der in lit. a his c ange
führten Fächer: 
a) Fremdsprache 
h) eine weitere Fremdsprache 
c) Mathematik 
.d) Physik 
e) Chemie 
f) Naturgeschichte. 

(5) Der im Abs. 4 verlangte Nachweis von 
Kenntnissen ist ·durch staatsgültige Zeugnisse auf 
Grund schulrechtlicher Vorschriften zu erbringen. 

. Wenn diese Zeugnisse auf Grund von Externisten
prüfungen erworben werden, sind sie nur dann 
für die Beamten-Aufstiegsprüfung anzuerkennen, 
wenn in den Fächern Deutsch, Mathematik und 
Fremdsprache (wertere Fremdsprache) eine schrift
liche und eine mündliche Prüfung abgelegt 
wurden. 

Ahschnitt III 

Dienstzweige und . Anstellungserfordernisse 

47. Gehobener Dienst bei den Arbeitsämtern 

Für die DefinitivstelLung überdies die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für den gehobenen 
Dienst bei den Arbeitsämtern nach zweijähriger 
Verwendung im Dien~tzweig. 

Das Erfordernis der Absolvierung einer allge
meinbildenden . oder berufsbildenden höheren 
Schule wird ersetzt durch eine sechsjährige erfolg
reiche Verwendung im Fachdienst bei den Ar
beitsämtern (Dienstzweig 72), wovon mindestens 
drei Jahre in probeweiser Verwendung ~m ge
hobenen Dienst zurückgelegt s.ein müssen. 

48. Gehobener Arbeitsinspektionsdienst und 
bergbehördlicher Inspektionsdienst 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe B 

Z. 2 der Ernennungserfordernisse 

Z. 2 der Ernennungserfordernisse 

Definitivstellungserfordernisse; Verwendungs
zeitkann gemäß § 15 Abs. 1 Z. 2 oder § 18 
Abs. 1 Z. 2 in der Grundausbildungsverordnung 
·geregelt werden 

Z. 3 lit. ader Ernennungserfordernisse 

Ist als höhere Schule nicht eine höher,e tech- Z. 3 lit. b erster Halbsatz der Ernennungser-
nische Lehranstalt absolviert worden, so ist für· fordernisse 
die Anstellung über,dies eine mindestens zweijäh-
rige Praxis ,in einem Betrieb bzw. Bergbaubetrieb, 
in dem die für diesen Dienstzweigerforderlichen 
Kenntnisse erworben werden können, nachzu-
weisen. 

'Für die Definiitivste:llung überdies die erfolg- Definitivstellungserfordernisse 
reiche Ablegung der Prüfung für den gehobenen 
Arbeitsinspektionsdienst, im Bereich der bergbe-
hördlichen Inspektion det Prüfung für den ge-
hobenen bergbehördlich.en Inspektionsdienst. 

Diese Erforde1)nisse werden ersetzt durch eine Z. 3 lit. b zweiter Halbsatz der Ernennungser-
mindestel1is achtj~hrig.e quaLifizierte P,raxis in fordernisse 
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einem mittleren oder großen Betrieb bzw. Berg
baubetrieb, indem die für diesen Dienstzweig 
erforderlichen Kenntnisse erworben werden 
können, und die erfolgreiche Ablegung der Prü
fung ,für den gehobenen Arbeitsinspektionsdienst, 
im Bereich der ber,gbaubehördlichen Inspektion 
der Prüfung für ,den gehobenen bergbehördlichen 
Inspektionsdienst. 

Im Arbeitsinspektionsdienst und im bergbe-
hördlichen Inspektionsdienst zurück,gelegte 
Dienstzeiten s,ind in die Praxis einzurechnen. 

49. Gehobener Dienst an Archiven und Biblio
theken 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg
reiche Ablegung 

a) beim Dienst an Archiven der Prüfung für 
den gehobenen Archivdienst; 

b) beim Dienst an wissenschaftlichen Biblio
theken der Prüfung für den gehobenen 
B~bliatheksdienst ; 

c) beim Dienst an VolksbibLiotheken der Prü
fung für ,den gehobenen Volksbibliotheks
,dienst. 

Bei Anwendung des Abschnittes, II Abs. 4 ist 
von Beamten des gehobenen Archivdienstes an 
Stelle des Nachw.eises der Kenntniss'e einer leben
den Fremdsprache der Nachweis der Kenntnisse 
der lateinischen Sprache zu erbringen. 

50. Gehobener fernmeldetechnischer Oienst 

Das Angestelltenerfordernis der Absolv,ierung 
einer höheren Lehranstalt wird durch eine 
Dienstzeit von acht Jahren im Bundesdienst er
setzt, wenn mindestens sechs Jahre im Bereich 
der Post- und Telegraphenverwaltung und min
destens zw,ei }ahre als definitiver Beamter des 
fernmeldetechnischen Pachdienstes oder des 
posttechnischen Fachdienstes zurückgdegt wur
den. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für den gehobenen 
fernmeldetechnischen Dienst. 

51. Gehobener Betriebsprüfungsdienst 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für den gehobenen 
Betriebsprüfung.sdienst~ 

52. Gehobener Finanzdienst und gehobener Bo
denschätzungsdienst 

Für die Definitivstellung überdies 
a) beim gehobenen Finanzdienst die erfolg

reiche Ablegung der Prüfung für den geho
benen Finanzdienst, 

b) beim gehohenen Bodensch~tzungs.dienst der 
Prüfung für den gehobenen Bodenschät
zungsdienst. 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe B 

Defini ti vstell ungserfordernisse 

Z. 3 lit. c der Ernennungserfordernisse 

Z. 3 lit. h der Ernennungserfordernisse 

Defini ti vstell ungserfordernisse 

Definitivstellungserfordernisse 

Definitivstellungserfordernisse 
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53. Gehohener Gartenbaudienst 

Die Reifepriifung ist an der höheren Bundes
lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau abzu
legen. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für den gehobenen 
Gartenbaudienst. 

54. Gehobener Dienst bei Gericht 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg
reiche Ablegung der Gerichtskanzleiprüfung, der 
Grundbuchsführerprüfui1g und 

a) von Rechtspflegeranwärtern der Rechtspfle
gerprüfung, 

b) von Beamten, die die Laufbahn als leitende 
Beamte (Verordnungen BGBL Nr. 7 und 8/ 
1924) und als Bezirksrevisoren anstreben, 
der Fachprüfung für leitende Beamte bei 
Gericht, 

c) von den Verwahrungsbeamten der Ver
wahrungsabteilungen bei den Oberlandes
gerichten der Prüfung für den gehobenen 
Rechnungsdienst. 

Im Falle der Ernennung eines Beamten auf 
einen Dienstposten dieses Dienstzweiges ersetzen 
die erfolgreich abgelegte allgemeine Kanzleiprü
fung oder die erfolgreich abgelegte Prüfung für 
den mittleren Verwaltungsdienst in der Finanz
verwaltung die erfolgreiche Ablegung der Ge
richtskanzleiprüfung. 

55. Gehobener Graveurdienst 

Überdies die erforderlichen Kenntnisse in der 
Graveurkunst oder an Stelle der im Abschnitt Ir 
bestimmten Erfordernisse die Absolvierung einer 
Meisterschule für Medailleurkunst. 

56. Gehobener Dienst der Heeresverwaltung 

An Stelle der im Abschnitt Ir bestimmten Er
fordernisse die Erfüllung der besonderen Anstel
lungserfordernisse für Dienstposten der Verwen
dungsgruppe H2. 

57. Gehobener landwirtschaftlicher Dienst 

Die Reifeprüfung ist an einer höheren land
wirtschaftlichen Lehranstalt, bei Kellereiinspek
toren .an der höheren Bundeslehr- und Versuchs
anstalt für Wein- und Obstbau abzulegen. 

Überdies eine zweijährige, bei Kellereiinspekto
ren eine fünf jährige Praxis in dem Fach, in dem 
der Beamte verwendet werden soll. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für den gehobenen 
land wirtschaftlichen Dienst. 

neu: 

ANLAGE 1 
Verwendungsgruppe B 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 111 Verbin
dung mit § 4 Abs. 3 

Definitivstellungserfordernisse 

Dennitivstellungserfordernisse; die' Rechtspfle
gerprüfung kann gemäß § 21 Abs. 2 in der 
Grundausbildungsverordnung berücksichtigt wer
den 

Dieser Ersatz kann gemäß § 21 Abs. 2 in der 
Grundausbildungsverordnung geregelt werden. 

Z . .3 lit. d der Ernennungserfordernisse; Aus
nahme von den Definitivstellungserfordernissen 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse und Defini
tivstellungserfordernisse 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 111 Verbin
dung mit § 4 Abs. 3 

Z. 3 lit. 'e bzw. f der Erneni1ungserfordernisse 

D efini ti v stell ungserfordernisse 
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58. Gehobener Dienst an land- und forstwirt
schaftlichen Lehr- und Versuchsanstalten 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für den gehobenen 
Dienst an land- und forstwirtschaftlichen Lehr
und Versuchsanstalten. 

59. Gehobener medizinisch- und veterinär
medizinisch-technischer Dienst 

überdies für 

a) medizinisch-technische Assistenten die Er
füllung der Voraussetzungen zur Ausübung 
des gehobenen medizinisch-technischen 
Dienstes nach den Bestimmungen des 
Krankenpflegegesetzes. BGBL Nr. 102/ 
1961; 

b) veterinärmedizinisch -technische Assisten-
ten die erfolgreiche Absolvierung eines 
mindestens zweisemestrigen Lehrganges an 
,der Tierärztli~n Hochschule oder an 
einer veterinärmedizinischen Bundesan
stalt oder die' Erfüllung der Voraussetzun
gen zur Ausübung des gehobenen medizi
nisch-technischen Dienstes nach den Be
stimmungen des Krankenpflegegesetzes. 

60. Gehobener Dienst an Museen, Sammlungen, 
wissenschaftlichen Anstalten, am Bundes
denkmalamt und an Untersuchungsanstalten 
der Bundesstaatlichen Sanitätsverwaltung 

Bei Anwendung des Abschnittes II Abs. 4 
ist an Stelle des Nachweises der Kenntnisse einer 
lebenden Fremdsprache der Nachweis der Kennt-
nisse der lateinischen Sprache zu erbringen; diese 
Bestimmung gilt nicht für Anstalten technischer 
Richtung, für die Untersuchungsanstalten der 
Bundesstaatlichen Sanitätsverwaltung, für den 
gehobenen Auslandskulturdienst sowie für tech-
nische Präparatoren und technische Restaura-
toren. 

n,eu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe B 

Definitivstellungserfordernisse 

Z. 3 lit. g der Ernennungserfordernisse; Aus
nahme von den Definitivstellungserfordernissen 

Z. 3 lit. m der Ernennungserfordernisse; Aus
nahme von den Definitivstellungserfordernissen 

Z. 3 lit. c der Ernennungserfordernisse 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg- Definitivstellungserfordernisse 
reiche Ablegung der Prüfung für den gehobenen 
Dienst an Museen, Sammlungen und wissen-
schaftlichen Anstalten; im gehobenen Auslands-
kultul'dienst der Prüfung für den gehobenen 
Auslandskultul'dienst; für Restauratoren der· 
Prüfung für den gehobenen Dienst der Restau-
ratoren. 

61. Gehobener pädagogisch-administrativer Dienst 

An Stelle der im Abschnitt II bestimmten 
Erfordernisse' die Erfüllung der in der Lehrer
Dienstzweigeordnung (Anl~ge zu Abschnitt III a) 

, für Lehrer einer der Verwendungsgruppen L 2 
vorgesehenen Anstellungserfordernisse. 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse und Defini
tivstellungserfordernisse 
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62. Gehobener Dienst· im österreichischen Post
sparkassenamt 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für den gehobenen 
Dienst im österreichischen Postsparkassenamt. 

63. Gehobener Post- und Fernmeldedienst 

Das Anstellungserfordernis der Absolvierung 
einer höheren Lehranstalt wird durch eine 
Dienstzeit von acht Jahren im Bundesdienst 
ersetzt, wenn mindestens sechs Jahre im Bereich 
der Post- und Telegraphenverwaltung und min
destens zwei Jahre als definitiver Beamter des 
Post- und Fernmeldefachdienstes oder des 
Garage- und Werkstättenmeisterdienstes zurück-
gelegt wurden. . 

Für die Beamten-Aufstiegsprüfung gilt der 
Nachweis der Kenntnisse aus dem Wahlfach 
Fremdsprache als erbracht, wenn der Beamte bei 

. erfolgreicher Ablegung der Prüfung für den ge
hobenen Post- und Fernmeldedienst die Kennt
nisse aus dem Wahlfach "Französische Sprache" 
nachweist. . 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für den gehobenen 
Post- und Fernmeldedienst. Abweichend vom 
§ cj Abs. 1 sind Beamte zu dieser Dienstprüfung 
auch dann zuzulassen, wenn sie die drei Pflicht
fächer und nur ein Wahlfach der Beamten-Auf
stiegsprüfung abgelegt haben, sofern diese 
Dienstprüfung das Fachgebiet "Französische 
Sprache" umfaßt. 

Für die Erlangung eines Dienstpostens von der 
Dienstklasse VI aufwärts ferner die erfolgreiche 
Ablegung der Verkehrsleiterprüfung. Zur Ver
kehrsleiterprüfung sind Beamte zuzulassen, wel
che die Prüfung für den gehobenen Post- und 
Fernmeldedienst vor mindestens zwei Jahren 
erfolgreich abgelegt haben und seit mindestens 
zwei Jahren mit wenigstens gutem Erfolg im 
Dienstzweig verwendet werden. 

Bei übersteIlung aus dem gehobenen Rech
nungsdienst wird die erfolgreiche Ablegungder 
Verkehrsleiterprüfung durch die erfolgreiche Ab
legung der für die Definitivstellung im geho
benen Rechnungsdienst bei Verwendung im 
Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 
vorgesehenen Dienstprüfungen ersetzt. 

64. Gehobener Redmungsdienst 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für den gehobenen 
Rechnungsdienst. Ferner im Bereich der Post
und Telegraphenverwaltung I nach erfolgreicher 
Ablegung der Prüfung für den gehobenen Rech-

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe B 

Defiilitivstellungserfordernisse 

Z. 3 lit. i der Ernennungserfordernisse 

,Definitivstellungserfordernisse ; die Zulassungs
voraussetzung zur Dienstprüfung kann gemäß 
§ 18 Abs. 1 in der Grundausbildungsverordnung 
geregelt werden 

Z. 3 lit. j der Ernennungserfordernisse 

Zulassungsvoraussetzung kann gemäß § 15 
Abs. 1 Z. 2 oder § 18 Abs. 1 Z. 2 in der Grund
ausbildungsverordnung geregelt werden 

Ersatz kann gemäß § 21 Abs. 1 in der Grund
ausbildungsverordnung geregelt werden 

Definiti vstell ungserfordernisse 

Kann in der Grundausbildungsverordnung als 
Teil der betreffenden Grundausbildung vorge
sehen werden 
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nungsdienst die erfolgreiche Ablegung ,der Zu
satzprüfung für gehobene Dienste im Bereich 
der Post- und Telegraphenverwaltung. 

65. Gehobener Redaktionsdienst 

Für die' Definitivstellung überdies die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für den gehobenen 
Redaktionsdienst. 

66. Gehobener sozialer Betreuungsdienst 

n,eu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe B 

Definitivstellungserfordernisse 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg- Definitivstellungserfordernisse; kann gemäß 
reiche Absolvierung einer Lehranstalt für geho- § 21 Abs. 2 in der Grundausbildungsverordnung 
bene Sozialberufe(oder seinerzeitigen Fürsorge- - geregelt werden. 
schule) oder die erfolgreiche Ablegung der Prü- ' 
fung für den gehobenen sozialen Betreuungs-
dienst. 

Die Reifeprüfung einer höheren Schule wird 
durch die erfolgreiche Absol'vierung einer Lehr
anstalt für gehobene Sozialberufe ersetzt. 

In die gemäß Abschnitt II Abs. 3 erforderliche 
Zeit von acht Jahren können auch Zeiten einer 
einschlägigen Tätigkeit außerhalb des Bundes-
dienstes eingerechnet werden. 

67. Gehobener statistischer Dienst 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgrei
che Ablegung der Prüfung für den gehobenen 
statistischen Dienst. 

Diese Prüfung wird durch d,ie Erbringung der 
DefinitivsteHungserfordernisse für ,die Dienst
zweige 52 oder 64 erSf:\tzt. 

63. Gehobener Stenographendienst 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für den gehobenen 
Stenographendienst. 

69. Gehobener technischer Dienst 

Bei der Osterreichischen Staatsdrud;erei wird 
die Reifeprüfung an einer höheren Schule ersetzt 
durch ' 

1. eine nach Absolvierung der Fad1Schule für 
Reproduktions- und Drucktechnik zurückgelegte 
einschlägige Verwendung von vier Jahren im 
Fachdienst bei der Osterreichischen Staatsdrucke
rei oder eine gleichzuwertende Praxis in einem 
graphischen Betrieb oder 

2. eine mindestens sechsjährige Verwendung im 
Fachdienst bei der Osterreichischen Staatsdruk
kerei. 

Für die Definitivstellung überdies 
1. im Bereich der Post- und Telegraphenver

waltung nach erfolgreicher Ablegung der Prüfung 
für den gehobenen technischen Dienst die erfolg-

Z. 3 lit. k der Ernennungserfordernisse 

Z. 3 lit. k der Ernennungserfordernisse 

Definitivstellungserfordernisse . 

Kann gemäß § 21 Abs. 2 in der Grund
ausbildungsverordnung geregelt werden 

Defini ti vstell ungserfordernisse 

Z. 3 lit. I der Ernennungserfordernisse 

,Definitivstellungserfordernisse; Zusatzprüfung 
kann in der Grundausbildungsverordnung als 
Teil der betreffenden Grundausbildung vorgese
hen werden 
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reiche Ablegung der Zusatzprüfung für gehobene 
Dienste im Bereich der Post- und Telegraphen-
verwal,tung; . 

2. bei den Agrarbehörden di,e erfolgreiche Ab
legung der Prüfung für den gehobenen techni
schen Di,enst bei den Agrarbehörden; 

3. im Eic,1.- und Vermessungsdienst die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für den gehobenen 
Dienst im Eich-und Vermessungswesen (je nach 
Verwendung im Eich- und Vermessungsrdienst); 

4. für die übrigen Beamten die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den gehobenen techni
schen Dienst. 

70. Gehobener Verwaltungs dienst 
Für die Definitivstellung überdies die erfolg

reiche Ablegung der Prüfung für den gehobenen 
Verwaltungsdienst. 

Beim Rechnungshof und in der F.inanzverwal
tung aln Stelle der Prüfung ,für den gehobenen 
Verw,altungsdiJenst die erfolgreiche Ablegung der 
Prüfung . für den gehobenen Rechnungsdienst. 

Im Bereich der Justizverwaltung an Stelle der 
Prüfung ,für den gehobenen Verw,altung:sdienst 
die erfolgreiche Ablegung einer der für, die 
Dienstzweige "Gehobener Dienst bei Gericht" 
oder "Gehobener Rechnungsdienst" vorgesehenen 
Prüfungen. Im Fall der Emennung eines Beamten 
auf ,einen Dienstposten dieses Dienstzw,eiges er
setzen die erfoLgreich abgelegte Allgemeine Kanz
leiprüfung oder die erfolgreich abgelegte Prüfung 
für den mittleren Verwaltungs'dienst in der 
Finanzverw,altung die erfoLgreiche Ablegung der 
Gerichtskanz1.e~prüfung. 

Im Bereich ,der Post- und Telegraphenverwal
tung an Stelle der Prüfung für den gehobenen 
Verwaltungdienst die erfolgreiche Ablegung der 
für einen der Dienstzweige "Gehobener fern
meldetechnischer Dienst", "Gehobene,r Post- und 
Fernmeldedienst", "Gehobener Rechnungsdienst" 
und "Gehobener technischer Dienst" vorgesehe
n,en Prüfungen. 

71. Gehl?bener Zolldienst 

Für ,die DefinitivsteUung ü,bcrdies die erfolg
reiche Ablegung de,r Zollprüfung. 

TEIL C 

Fachdienst 

Abschnitt I 

Gemeinsame Bestimmungen über die besonderen 
Anstellungserfordernisse für die in die Verwen

dungsgruppe C eingereihten Dienstzweige 

(1) Erfordernis für die Anstellung ist der 
Nachweis der Erwerbung der für den Dienst er
forderlichen Vorkenntnisse durch eine nach Voll-

n,eu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe B 

Nicht benötigt, da keine entsprechende Ver
wendung im Bundesdienst vorhanden 

Defini ti vstell ungserf ordernisse 

Definitivstellungserfordernisse 

Definitivstellung5edordernisse 

Der Ersatz kann g,emäß § 21 Abs. 2 in der 
Grundausbildungsverordnung geregelt werden 

Definitivstellungserfordernisse 

D efini ti v stell ungscrfo.rdernisse 

Verwendungsgruppe C 

Z. 1 Et. ader Ernennungserfol'dernisse 
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endung ,des 18. Lebensjahres im Dienst einer in
ländischen Gebietskörpe~schaftzurückgelegte Ver
wendung von wenigstens vier Jahr.en, die zumin
dest ·dem mittleren Dienst entspricht. 

(2)Fü; den in einzelnen Dienstzweigen gefor
derten Nachweis der Erlernung eines Gewerbes 
sind die Bestimmung,en der §§ 26 d bis 26 f an
zuwenden. 

Dienstzweige und Anstellungserfordernisse 

72. Fachdienst bei den Arbeitsämtern 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe C 

Z. 3 der Ernennungserforder11lisse 

Die erfolgreiche Ablegung der Prüfung für den Z. 1 lit. b der ,Ernennungserfor.derni&se 
Fachdienst bei den Arbeitsämtern. 

Das Erforderni~ der Verwendung gemäß Ab- Der Ersatz kann gemäß Z. 2 der Ernennungs-
schnitt I wird ersetz! durch eine mindestens vier- erfordernisse in der Grundausbildungsverordnung 
jährige Verwendungszeit nach der Vollendung des- ~eregelt werden 
18. Lebensjahres und nach der Er1ernung eines 
einschlägigen Gewerbes, davon mindestens zwei 
Jahre im Bundesdienst. 

73. Arbeitsinspektionsdienst und bergbehörd
licher Inspektionsdienst 

1. Für Bedienstete des Arbeitsinspek~ionsdien
stes die erfolgreiche Ablegung der Prüfung für 
den Arbeitsinspektionsdienst. 

Das Erfordernis der Verwendung gemäß Ab
schnitt I wird ersetzt durch 

a) die abgeschlossene Ausbildung zum Werk
mei's·tcr oder 

b) eine mindestens vierjährige Verwendungs
zeit nach der Vollendung des 18. Lebens
jahres und nach der Erlernung eines ein
schlägig.en Gewerbes, davon mindestens zwei 
Jahre im Bundes.dienst. 

2. Fü·r Bedienstete des bergbehördlichen Inspek
tionsdienstes an Stelle der im Abschnitt I vorge
schriebenen Verwendung eine mindestens vier
jährige Verwendung als Betriebsaufseher (§ 96 
des Berggesetzes, BGBl. Nr. 37/1954), die Absol-
vierung einer Ber.g- Und Hüttenschule (Abteilung 
Bergbau) oder einer Bohr- und Fördermeister
schule und die erfolgreiche Ablegungder Prü
fung für den bergbehördlichen Inspek,tionsdienst. 

74. Fernmeldetechnischer Fachdienst 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen 
Verwmdung die Erlernu:ng des Lehrberufes Fern
meldemonteur oder eines sonstigen Elektro
berufes (-gewerbes). 

Die Erlernung eines der im ersten Abs.atz ge
nannten Berufe (Gewerbe) wird bei Verwendung 
im Fernschreiber-Imtandhaltungsdienst durch die 
Erlernungeines Mechanikerberufes (-gewerbes) 
ersetzt. 

Z. 1 lit. b ·der Ernennungserfol'dernisse 

Der Ersatz kann gemäß Z: 2 der Emennungs
erforrdernisse in der GrundausbiLdungsverordnung 
geregelt werden 

Diese Erfor,dernisse können gemäß Z. 2 der 
El1nennungserfol'dernisse in ·der Grundausbil
dungsverol1dnung g.eregelt wel'!den 

Z. 1 lit. b Ider Ernennungserfor,dernisse 

Z. 5 lit. ·a Ider Ernennungser.forderDlisse 
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Bei Verwendungen, bei denen die Keruntnisse 
des Lehrberufes Fernmeldemonteur oder eines 
son~tigen Elektroberufes {-gewerbes) nicht von 
wesentlicher Bedeutung sind, können die Erfor
dernisse des ersten Absa~zes ,durch 

1. die Erlernung eines sonstigen einschlägigen 
Lehrberufes (Gewerbes) und eine mi11ldestens vier
jährige Verwendung im Ifennme1detechnischen 
Dienst oder 

2. eine mindesten:s zweijährige Dienstzeit als 
Beamter des mittler,en fernmddetechnischen 
Dienstes ,ersetzt werden. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für den fernmelde
technischen F,achdienst. 

In der Prüfungsvol'5chrift für den fernmelde-. 
technischen Fachdienst kann bestimmt werden, 
daß bei Bedienstet,en, die im Bereich der Post
und Telegraphenverwaltung im Lehrber,uf "Fern
me1demonteur" ,ausgebi:1det wUI1den,eine Prüfung 
in bestimmten Ge;g,errständendes besonderen Tei
les .in'soweit zu entfallen hat, als die nachzuwei
senden Kenntnisse oder Fertigkeiten Geg.enstand 
der AiusbiLdung ,im Bereich ,der Post- ,und Tele
graphenverwaltung war,en. 

75. Bereiter der Spanischen Reitschule 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen 
Verwend\lJngeine mindestens sechsjährige Ver
wendung ,im Reindienst ·der Spanischen Reitschule 
u11Id Idie erfolgreiche Ablegung der Prüfung für 
Bereiter ,der Spanischen Reitschule. 

76. Fachdienst der Bewährungshilfe und Für
sorgefachdienst 

Üb'r.I1dies die erfoLgreiche Able@Ung der Prü
fung für den Fachdienst der Bewährungshilfe und 
den Fürsorgefachdienst oder an Stelle der im Ab
schnitt I vorgeschriebenen Erfol'dernisse die er
folgreiche Absolvierung einer Fachschule für 
S07!ialarbeit (Fürsorgeschule). 

77. Fachdienst an Bibliotheken 

ÜbeI1dies 

J. im Dienst an wisserrscha,ftlichen Bibliotheken 
die erfolgreiche Ablegung der Prüfung für den 
Fachdienst an wissenschaftlichen Bibliotheken und 

2. im Dienst an VolksbibLiotheken die erfoLg-
reiche Ablegung der Prüfung .für den Fachdienst 
an Volk~bibliotheken. 

78. Finanzfachdienst 

Überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfung 
für den Finanzfachdienst. 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe C 

Definitivstellungserfordernisse 

K:anp. gemäß § 21 Ahs. 1 [nder Grundausbil
dungsverordnung geregelt werden 

Das VerwendungserfoI1dernis kann gemäß Z. 2 
der Ernennungserfordernisse ,in der Grundausbil
dungsverordnung geregelt werden 

Z. 1 lit. b der Ernennrungserfordemisse 

Z. 1 lit. b der Ernennung,serfordemisse 

Kann g,emäß Z. 2 der ErnennuIligserfordernisse 
in ·der . Grundausbildungsverordnung geregel t 
wel'\den 

Z. 1 lit. b ,der Ernennungserfordernisse 

Z. 1 lit. b der Ernennun:gserlol'\dernisse 
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alt: 

79. Forstfachdienst 

An Stelle der im Abschnitt I vorg,e~chriehen·en 
Verwendung die Absolvierung einer Förster
schule fUnd .die 'erfolgreiche Ablegung der St,aats
prüfung für den Förster,dienst. 

80. Garage- und Werkmeisterdienst 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen 
Verwendung 

1. ,die Erlemung eines in den Dienst einschlä
gig'en metallverarbeitenden Lehrber,uf~ (Gewer
bes); 

2. ,die 'erfolgreiche Ablegung der für ,die Dienst
verwendung erforderlichen Kra.ftwa.genlenkerprü. 
fung und 

3. a) eine. mindestens zweijährige Dienstzeit 
als Beamter des mittleren Post- und 
FernmeLd.ed:ienst~ oder 

b) eine mil1!destens zweijährige Dienstzeit 
.als Beamter eines einschlägigen Dienst
zweiges der V:erwendul1!f}sgruppen PI, 
P 2 oder P 3 und die ,erfolgreidle Ab
legung der Prüfung für ,den mittleren 
Post- ul1!d Fernmeldedienst oder 

c)eine mindestens vierjährige Dienstzeit als 
Beamter eines e.inschläg~gen Dienstzweiges 
,der VerwendungSigruppen P 1, P 2 oder 
P 3 oder als Beamter des mittleren Werk
stättendienstes. 

übel"dies die erfolgreime Ablegul1!g der Prü
fung·für den Garage- und Wel"kmeilsterd,ienst. 

81. Gartenbaudienst 

An Stelle der .im Abschnitt I vorgeschriebenen 
Verwendung 

a) ,die Absolvierung einer landwirtschaftlichen 
Fadlschrule, . Fachrichtung Gartenbau, und 
die erfolgr,eiche Ablegung der Prüfung für 
den Gartenbaudienst oder . 

b) dieerfolgreich,e Ablegung der Meisterprü
fung im Sinne der land- und forstwirt
schaftlichen Bemfsausbildungsvorschr,j,ften 
und die ,erfolgreiche Ablegung der Prüfung 
für den GartenbaUidien:st oder 

c) eine sechsjähr,ige V:erwendungals Garten
facharbeiter, davon zwei J ahr,e in probe
weiser Verwendung im Gartenbaudienst 
und die erfoLgreiche Ahlegung ,der Prüf,ung 
fÜT ,den Ganenbaudienst: 

82. Fachdienst bei Gericht 

Übel1dies die erfolgreiche Ablegung 
a) der Gerichtskanzleiprüfrung und ,der Grund

buchführerprüfun,g oder 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe C 

Kann gemäß Z. 2 der Ernennungserfordernisse 
in ider Grundausbi1dungsverordnung geregelt 
wer:den 

Z. 5 lit. b der Ernennungserfol"demisse 

Definitivstellungserfordemis.se 

Prüfung entspricht der' Regelung der Z. 1 
lit. b ,der EmennungserfondemiJg's,e; ,die übrigen 
Erfor,dernisse können gemäß § 15 Abs. 1 Z. 2 
oder §'18 Abs. 1 Z. 2 in ,der Grundausbildungs
v,erordnung vorgesduieben wel"den 

Z. 1 Et. b der Ernennungserfordernisse 
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alt: 

b) der Gerichtsvol~ieherprüfung und der Ge
richtsvoUzieherfach.prüflUng. 

Bei Verwendung als Verhandlungsschriftführer 
in Strafsachen bei Landes(KreiJs)gerichten oder 
beim Jugendgerichtshof Wien eine mindestens 
vierjährige ununterbrochene Verwendung als 
Schriftführer in Strafsachen beim Lands(Kreis)
gericht oder beim Jugendgerichtshof Wien mit 
mindestens zehn Verhandlungsstunden in der 
Woche. 

Eine Unterbrechung der Schriftführertätigkeit, 
die in jedem Jahr nicht mehr aLs zwei Monate 
beträ,gt, .gilt nicht al,s ,eine Unterbrechung der 
vierjährigen Verwendung., 

überdies die erfolgreiche Ablegungder Ge
richtskanzleiprüfung, der Prü,fung für Verhand
lung,sschriftführer in Strafsachen und der schrift
Lichen HauptprüflUng .aus der Stenotypieprüfung. 

1m Falle der Ernennung eines Beamten auf 
einen Dienstposten ,dieses Dienstzweig'es ersetzen 
die erfolgreich abgelegte Allgemeine Kan.zleiprü
fung oder die erfolgreich abgelegte Prüfung für 
den mittleren Verwaltung,sdicnst in ,der Einanz
verwaltung die erfolgreiche Ablegung der Ge
richtskanzleiprüfung. 

83. Fachdienst in der Heeresv,erwaltung 

Die im Abschnitt I vorgeschriebene Verwen
dung wird durch eine mindestens vierjährige 
Verwendung als zeitverpflichteter SoLdat ersetzt. 

überdies die erfolgreiche Ablegung der Prü
fung für den Fachdienst in ,der Heeresverwal
tung. 

84. Dienst der Kapitäne und Maschinenbetriebs
leiter im Wasserbaudienst 

An Stelle der ,im Abschnitt I vorgeschriebenen 
Verwend:ung: 

a) als Kapitän: die Berechtigung zur selbstän
digen Führung von Dampf- oder Motor
'schiff.en jeder Gattung, z.umindest bis zu 
einer Länge von 30 m, auf ,der gesamten 
österr·eichischen Donaustrecke und die Ver
wendung als Kapitän auf Schiffen der Bun
Ide!>wasserbauverwaltung mit eigener An
triebskraft auf der ganzen österreichischen 
Donau; 

b) als Maschinenbettiebslei:ter: die Abs6lvie
rung einer teclmischen Fachschule mechani
scher oder elektrotechnischer Richtung oder 
eine achtjährige Verwendung .als Maschinist 
im Bundes-Wasserb:audienst und die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für Schiffs
dampfma·schinenwärter oder Schiffsmotoren
wärter ; übe,r,dies die Verwendung als Ma
schinenbetriebsleiter. 

neu: 

ANLAGE 1, 

Verwendungsgruppe C 

Z. 4 lit. h der Ernennungserfondernisse 

Z. 1 lit. b ,der Ernennungserforderntsse 

Kann gemäß § 21 Abs. 2 in der Grundausbil
dungsvero1"dnung geregelt wel'den 

Kann ,gemäß Z. 2 der Ernennung~erfordernisse 
in ,der Grundausbildun~sverordnung geregelt 
werden 

Z. 1 lit. b ,der Ernennu,ngserfordernisse 

Sämtliche Erfordernisse können· gemäß Z. 2 
der Ernennungserforderni,ssein der Grundausbil
dungsverol'dnung geregelt wer,den. 
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alt: 

85. Krankenpflegefachdienst 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen 
Verwendung ,die Berechtigung zur Ausübung des 
KrankenpfI.egefachdienstes nach ,den Bestimmun
gen des Krankenpflegegesetzes. 

86. Fachdienst an land- und forstwirtschaftlichen 
Lehr- und Versuchsanstalten und an veteri
närmedizinischen Bundesanstalten 

überdies ,die erfolgreiche Ablegung der Prü
fung für Iden Fachdienst an land- und for'st
wirtschaftlich·en Lehr- und Versuchsanstalten und 
an veterinärmedizinischen Bundesanstalten. 

87. Dienst der Lebensmittelrevisoren 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe C 

Kann gemäß Z. 2 ,der Emennungserfol1dernisse 
in der Grundaushildungsverordnrung geregelt 
wenden 

Z. 1 lit. ,b der Ernennungser,fot1derntsse 

übel'ldies der Nachweis der ,fachlichen Befähi- Kann gemäß Z. 2 ,der ErnennungserfÜ'lidernisse 
gung ,gemäß § 2 Abs. 3 des Lebensmittelg,esetzes in ,der Grundausbildun.gsveror,dnung geregelt 
1951, BGBl. NI'. 239. wel'lden. 

88. Lehrhebamrnen 

An Stelle 'der im· Abschnitt I vorgeschriebenen 
Verwendung ,die Berechtigung zur Ausü:bung ,des 
Bel'\uf,eselJner Hebamme und eine vierjährige ein
schlägige PIl'<lxiIS. 

89. Posttechnischer Fachdienst 

An Stelle der ,im Abschn,iü I vorgeschriebenen 
Verwendung 

a) die Erlernung eines Elektroberufes (-ge
werbes) oder eines eiruchlägigen metallver
arbeitenden Gewerhes {Lehl'\berufes) oder 
der ot1dnungs,gemäße Abschluß der Ausbil
dung Zlum Fernmeldemonteur u'Il!d 

b) eine mindestens vierjährigeeinschlägige 
Verwendung, ,davon eine mindestens ein
jähr~ge ,erfoLgreiche Verwendung im Dienst
ZWßlg. 

Für ,die Definitivstellung übel1dies die erfolg
reiche Ablegung ,der Prüfung ,für den posttechni
schen Fachdienst. 

90. Medizinisch-technischer Fachdienst 

An Stelle der im Absdmitt I vorg,eschriebenen 
Verwendung die Ber,echtigung 'lJur Ausübung des 
medizinisch-technischen Fachdienstes nach .den Be
stimmungen des Krankenpflegegesetzes. 

91. Fachdienst bei der österreichischen Staats
druckerei 

überdies 

a) die Absolvierung der Fach'schule für Re
produhions- 'Ulnd Druck.technik oder 

Kann gemäß Z. 2 ,der Ernennungserfordernisse 
in der Grundausbildungsverordnung geregelt 
wel1den. 

Z. 5 lit.a der Ernennungserfordernisse 

Definitivstellungs.erfoIldernisse 

Kann gemäß Z. 2 der Ernennungserfordernisse 
in der Grundausbildungsverot1dnung geregelt 
wet1den. 

Kann gemäß Z. 2 der Ernennungserfordernisse 
in ,der Grundausbildungsverot1dnung geregelt 
werden. 
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a 1.t: 

h) die Erlernungeines. graphischen Berufes 
oder Gewerbes eines Buchbinders oder 
Buchhänidlers~ '" 

Für Absolventenaer' Flachschule für Repro
duktions- und Drudttechnik vermin,dert sidi die 
im Abschnitt I vorgeschr,iebene Vel"1Wendung auf 
zwei Jahre. 

92. Faclidienst bei Pferdezuchtanstalten 

n e·u: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe C. 

Überdies die erfolgreiche Ablegung der Prü- .. Z. 1 Iit. boder Ernennun~rfooderniS'Se 
fung für ,den Fachdienst bei Pfer.dezuchtanstalten. 

93. Fachdienst im österreichischen Postspar
kassenamt 

übel'dies ·die .erfol~reiche Able;gung der Prü
fung für .den FaehdießiSit im Österreich~schen Post
sparkassenamt. 

94. Registerführer im Patentamt 

überdies die ,erfolgreiche Able~ng der' Regi
sterfühn!rprüfung; 

95. Fachdienst der Schiffahrtspolizei 

An Stelle ,der im. Absdmitt I vOl1g,eschriebenen 
Verwendung 

1. ,die erfolgreiche Ablegung der Prüfung zur 
ErLangungeines Schiffsführerpatentes mit der Be
rechtLgung zur Führ.un:g von Motorschiffen mit 
einer Länge bis 20 m über alles auhder öster
reichischen Strecke der Donru, .. ,.' 

2. ,die erfoLgreiche Able;gung <der PrrWung zum 
Nachweis der Befähiigung zur selbständigen War
tung von Schiffsmotoren bis zu 200 PS, 

3. eine mindesten~ vier Jahre ,dauernde Ver
wendung 

a) im mittleren DieIliSt ,der SchiffahrtspoLizei, 
b) in :einem entsprechenden Dienstzweig der 

. VerwellldungsßJruppeD oder 
. e) in einem gleichwertigen Schiffahrts<dienst 
. und . 

4. thl:e er.foLgreiche Ablegung ,der Prüfung für 
den technischen Fach,dienst. 

96. Statistischer Fachdienst 

übel1dies ·die erfolgl'eiche Able~ng der Prü
fung für den statistischen Fachdienst. 

97. Steueraufsiclitsdienst 

überdies die erfolgreiche Ableg,ung der Prü
fung fü·r die Stemerauf.sicht. , 

Z. 1 lit. b derErnennungserforoern~e 

Z. 1 lit. b der Ernen,nun~rfOtrdernisse 

Diese Erfordemisse können ,g,emäß Z.· 2 d·er ,Er
nennungserfor,dernisse in der Grundausbildungs
verol"driung geregelt wel1den 

, >", 

Z. 1 fit.; ob der Ernennulll~serfol'ldemisse . 

Z. 1 lit .. 1> der Ernenn<un~serforoemjsse 

Z. 1 lit. b der Ernenn<Ulll~serforoernisse 

9 
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98. Dienst der Straßeiuneister 

An Stelle ,der im Ahschnitt I vorgeschriebenen 
Verwendung eine mindestelliS vcierjährige Ver
wen!dung im Straßenbau- und Erhaltung$dienst 
einer Gebietskörpel'Schaft rin den Verwendungs
gruppen D oder P 1 bis P. 3 oder in gleich
ZIuwertenden Verwendungen (Praris). 

überdies !Öieerfolgreiche Ahsolv.ier·ung einer 
Fachschule b3Ju~ oder maschinen technischer 'Rich
tung, ,die Berech,tigung zur F.ührung von Kraft
wagen und die erfolgreiche Ablegung der Straßen
meisterprüfung. Die Studienzeit an der Fach
schule ist bis Zlum HöchstJauS1luß von zwei Jahren 
in die vor:geschr,iebene Ver.wendungszeit einzu
rechnen, soweit sienacb, Vollendung des 18 .. Le
bensjahres ZII1rück'l?/eleg,t wunde. 

Das Erfordernis der A1bsolvierung einer Fach
schule wird ersetzt ,durch den Nachweis der Er
ler.nung eines Gewerbes, in dem Arbeiten aus
@eführt weflden, die fü,r den Stl1aßenbau- und Er
haltungsdiensi: . vori besonderer' Bedeutung sind, 
und eine zusätzliche mindestens vierjähriJg,e Ver
wendung ,im Straßenbau- unld Erhaltungsdienst 
einer Gebietskörperschaft in den V,erwend,ungs
gl1Uppen D. oder P 1 his P 3 oder ingleichzu
wertenden Verwen1dun:gen (Praxis). 

99. Technischer Fachdienst' 

. Öherdiesdie effolgr,ei~e Ableg.~~gd.er· Prü~ 
fung fü.r den teclmischen F,achrdienst. 

Die Zeit der Absolviel1ung einer einschlägigen 
mitderen Lehranstalt .ist bis zum Höchstausmaß 
von zwei Jahren in die vorgeschriebene Ver
wendung·szeit einzurechnen, sow.eit s,ie nach Voll
endung ,des 18. Leben.sjahres z,urü~gdegt wor·den 
ist. 

Ahweichend hievon: 

·ANLAGEl ,., 

Ver';endüngsgrul>~'C . 
~: 4 lit: a der Ern.ennungser~orderniss~ 

- ~ ... ; 

. "'~'. 

'.':. 

Z. t'rÜ~: b'der' ErnenIl~~g~~~for4erJl1s~~; die 
Einreclil1urig~ann gemäß Z.· 2, der • Erri'en{iungs~ 
erfordernIsse in der 'Grun9ausoildungsverordriung 
geregelt wer~en.' ,,' ' . 

'f 

. '. ~-, . ,-,'~' 

;"1: .). 

a) im Eichdienst dieerfolgr,eiche Ablegung der Zu aund b':, Prüfung g~mäß Z, ,1 lit.,' 'b ' der 
Prüfung für den fachlichen Eichrdienst. Das Eniennungserfol1de~nisse;:' ,~1)tjge .. Eifoxdemisse 
Erfol1dernis einer v,ierjährigen Verwendung können gemäß Z: 2 der, Ern~nililIlJgserfol1qernisse 
im Bundesdienst geinäß Abschnitt I wird ,in .der GruridausbildungiSv,erordnungger~gelt 
durch die erfolgreiche AbsolY,ierung einer wel'den " , 
einschlägigen W.erk:m:ejsterschule~ersetZt; - l-

b) im Vermessunog,sdienst die erfolgreiche Ab
legung der Prürf.ung für den fachlichen Ver
messungsdienst. Absoly,enten der Fachschule 
für Reproduktion;s-und Drucktechnik ist 
diese StUldi,enz.eit bis zum Höchstausmaß von 
zwei Jahren in die vorg,eschl1iehene Ver
wendungszeit einzurechnen, soweit sie nach 
Vollendung des 18. Lebensj,ahr.es zurück
;gelegt worden ist; 

c) für Bedienstete ,der Schw.achstromabteilun- Z. 5 lit. a.der Ernennun.gserfordernisse und 
gen des Bundesbaudienstes gdten die' An- DefinitivstellungserfOI'dernisse 
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al to: 

stellungserfol"'de~n;iSse für den Dienstzweig 
"Fernmeldet!!chIl.is~t;r .Fachdien~t" sinnge-
mäß; ..... 

. ' . 

131 

. ANLAGE! 

V er~~i}((tiitgsgi1ipP'e' t .. 
: '~, .' ,'" ,- ;', 

d) von Bediensteten im Bereich der Bau- und 
Geb:iudeaufsicht sind von ,der im Abschnitt I 
vorgeschriebenen vierjähl'ligen Verwendung 
mindestens z,wei J.ahre ö'n einer Tätigkeit 
zurück,zu1egen, die der Verwendung im 
Dienstzwcig "Bau- und Gebä'lldeaufsichts-

Zli d' llride:' bie~e 'Erforäernisie körihen 'gemäß 
Z. 2 ,der Emel1lllüngsel'lfordernisselin der, Grund
ausbildun~verol'ldnung geregelt wel'lden ' 

d· , " 'ch ' . iLenst. entsPfl i ~;. 

e) im Bereich des BundesministeriunliS für Lan-' 
desverte~digung wil'ld die im Abschnitt I 
vorgeschriebene Verwendung durch eine 
mindestens Viierjährige Verwendung als zeit
v,erpflichteter SoLdat ersetzt. 

100. Post- und Fernmeldefachdienst 

; ,-

,,': 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen . i. 5Et. cderEmen~ungserfondernisse 
Verwendung 

1. eine mindestens v,ierjährige Verw,endung .im 
Bereich ,der P~t- unld Telegraphenverwaltung, 
davon eine mill1destenszweijälirigeerfölgrekhe 
VerweIlldun,gim Dienstzwei,g, oder 

.'! 

2:eine .. min;destens, zw,eijähr.i,ge :Oien~tzeit "als ';.:.... c· . ;,' ""; 

ddinitiv,er ·B.ea:m.ter, des,/mittleren., Post~ "und' .," .,., 
Ferhmddedienstes und ~ine mindestens einjährige ·l 

V,erwendun:g im Dienstz,we.ig. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg
reiche Abieguilig der Prüfung für den Post- und 
F ernmeJ.defachej,ienst. 

Definitivstellungserfol'ldern1sse 

. =.,"' 

·10{ V ~rwaltui1g~fii~die~s~' upd :·'Ii.eChQiin:gsf~c4-; 
.' dienst '. .' '.: ,,,.;- .. ". ." -.( :.:,' 

.'., ." 

.' 

überdies ,die el1folg,r,eiche Ahleg,ung der Prü- -: -·Z': '1 lit.' b', d.e:r-<Erneriri~d'gs~rt~or~~rri.i~e -' 'A 

fung für den Verwaltungsfachd~enst. 

Abweichel1id hievon: 

: f .' 

1. Im Berei~.der,JpstizverW:;lltung können an 
Stelle ,der Prüfungfür-d~n V~~waltungsfachdienst 
die Gerichtskam:leiprüfung und die Grundbuch
fiihrerprüfung oder ,die Gerichtsvollzieherprüfung 
und die GerichtsvoUziehertachprüfung abgelegt 

Die Z. 1 his 5 könn~nlgemäß § 21 Abs. 2 in 
der Grundausbildung·sverondnung geregel.t wer-

wer.den. . 
.;, .'1;,,',.. :, 

2. Im Falle der Ernennung eines Beamten auf 
einen Dienstposten dies,es Dienstzweiges im Be

:reich der Justizverwaltung ersetzen die erfolg
reich abgelegte Al1gemeine Kanzleiprüfung oder 
die ertolgreich abgelegte Prüfung für den mitt
leren Verwaltung&dienst in der Finanzverwalt,ung 
die erfolgreiche Ablc&ung Ider Gerichtskanzlei
pr,Mung. 

3. Im Bereich der Finaruzverwakung, kann an 
SteHe der Prüfung für den. Verwaltungsf,achdienst 
die Prüfung für ,den Finanzfachdienst abgelegt' 
werden. 

den ~. , . . .:ii., 

f.J. .:.:" 
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alt: 

4. An Stelle Ider Prüf,urilg für oen Verwaltungs
fachdienst istvon,aeam~n, ,die überwiegend im 
Dolmetsch- unä' übersettel"ldienst verwen,det 
weI1den, ,die in der Verolidnung RGBL Nr. 15/ 
1850 geregelte Prüfung aus ,denlehenden Sprachen 
abzulegen. 

5. Wachebeamte ,der VerwenJdungsgnippe W 2 
sind von der Ablegung der Prüfung für den Ver
w.altungsfacbJdienst befreit. 

6. Im Bereich ·des Bundesmwsterj,ums für Lan
desvertei.digung weIiden ersetzt: 

a) ,die im Abschnitt I vorgeschriebene Ver
wendung durch 'eine mindestens V'ierjährige 
Verwendung als zeitverpftichteter Sold·at; 

b) das Erfol"ldernis Ider elifolgreichen Ablegung 
Ider Prüf,ung für den VerwaltUlIlJgsfach,dienst 
durch- ,die erfolgreiche Ablegung der Prü
fung für den Famdienst in der Heeresver-
waltung. ' 

102; Wirtschaftsfachdienst 

überdies .die elifolgreiche AJblegung der Prü
fung für W,irtschaftsführer. 

Das Erfolidernis der Verwendung gemäß Ab
schnitt I wiIid ,durch die .elifolgreiche Absolv,ierung 
einer mindestens ·dreijähl"ilgen Lehranstalt für 
wirtsch-aftliche Frwenber;ufe ersetzt. 

103. Zollfachdienst 

übeIid,ies die erfolgreiche Ahlegung der Prü
fung ,für den Zollfamdien,st; dieses Erfol'dernä5 
entfällt; wenn ·der Beamte die F.achprü.fung für 
Zollwachbeamte oder die seinerzeitige Erste Fach
prüfung für die Zollwache erfolgreich abgelegt 
hat. ' 

TELLD 

'Mittlerer Dienst 

A:bschn~tt I 

Für Iden in einzelnen Dienstzweigen geforder
ten Nachweis ,der Erlernung eines Gewerbes sind 
die Bestimmungen der §§ 26,d bis 26 f anzu
wenden. 

ANLAGE 1. 

Verwendungsgruppe C 

Kann .gemäß Z. 2 ,der Ernerinungserfordernisse 
in der Grunda.usbildungsverol'1dnung:- geregelt 
wer,den. 

Z. 1 lit. b der -Ernennru~rfOrderniSISe 

- Kann gemäß Z. 2 der Ernenmmgserfor,dernisse 
in der Gruooausbilidungsveroronung geregelt 
weI1den. . 

Z. 1 lit. tb ,der ErnennruDJgseclood~rnisse 
Kann' gemäß Z. 2 der En.1.ennungserfor,dernisse 

inder GrunKlausbildungsveroridn.ung. .geregelt 
wer;aen. . 

Verwendungsgruppe D 

Z. 2 der Ernennunrgsetfoooernisse 

Dienstzweige und Anstellungserfordernisse '_: .' 

104. Mittlerer Dienst bei den Arbeitsämtern 

Für ,die DefinitivsteUung ldie erfolgreiche Ab- . Definitivstellungserfordernisse 
legung Ider Prüfung für den mittleren Dienst bei 
den Arbeitsämter,n. 
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alt: 

10S. Mittlerer fernmeldetechnischer Dienst 

1. a) Der ondnungsgemäße Abschluß der Aus
bildung zum Fernmeldemonteur oder 
die .Erlernung eines sonstigen einschlä
gi.~n Lehrberufes (Gewerbes) sowie 
eine mindestens .einjährige' erfolgreiche 
Verwendung im Di~nstzweig oder 

b) eine mindestens vierjährige einschlägige 
Verwendung und eine mindestens ein
jährige erfolgreiche Verwendung 1m 
Dienstzweig. 

2. Die edolgreiche Ablegung der Prüfung für 
den mittleren femmeldetechnischen Dienst. In 
der Prüfungsvorschrift für diese Dienstprüfung 
ist ahweichend vom§ 14 Abs. 1 die erstmal.ige 
Ablegung vor einem Einzelprüfer vorzusehen; 
eine Wiederholung der Prüfung hat jedoch vor 
einer dem § 14 ent~prechenden Kommission zu 
erfolg;en. 

In der P,rüfungsvorschrif:t für den mittleren 
fernmeldetechnischen Dienst kal1lt1 bestimmt wer
den, daß bei .Bediensteten, die im Bereich der 
Post- UIl/d Telegraphenverwaltung im Lehrberuf 
"FernmeJ.demofl<teur" aus.gebildet wurden, eine 
Prüf.ung in he stimmten Gegenständen des be
sonderen Teiles insoweit zu entf~llen hat, als die 
nachZIuweisenden Kenntnisse oder Fertigkeiten 
Gegenstand der Ausbildung im Bereich der Post
und Telegraphenverwaltung waren. 

I 

106. Bau- und Gebäudeaufsichtsdienst 

Die. Erlernung eines konZiessionier,ten Bauge
werbes (mit Ausnahme des Brunnenmacherge
wel"bes), des Schlossergewerbes, des Gas- oder 
WasserimtaHationsgewerbes, des Elektroinstalla
tionsgewerbes oder - in Verbindumg mit einer 
mindestens zweijährigen Baustellenpr.ax,is nach 
Vollendung des 18. Lebensjahres - des Tischler
gewerbes. 

Für die DefinitivsteHling die erfolgreiche Ao
legung der Prüf,ung für den Bau- und Gebäude
aufsichtsdienst. 

107. Bereiteranwärter der Spanischen Reitschule 

Für di'e Definitivstellung die erfolgreiche Ab
legung der Prüfung für Bereiteranwärter der Spa
nischen Reitschuk 

108. Fachlicher Hilfsdienst höherer Art 

E~ne nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
zurückgelegte, mindestens vierjährige Dienstlei
stung bei einer Gebietskörperschaft in einer ent-

ne!\l: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe D 

_. '. 

Z. 3 lit. f ,der Ernenll!\lngsedordernisse 

Kann ,gemäß § 20 Abs. 2 in der Grumdausbil
dungsverordnung geregelt werden 

l(,ann gemäß § 21 Abs. 2 in der Grundaus
bildungsverondnung geregelt werden 

Z. 3 I.it.' a der Erneilnungsetforderniss~ 

Definitivstellungserfordernisse 

Diese Verwendung wird nicht mehr benötigt 

Z. 3 lit. h der Emennungserforder'nisse 
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134 500 'der Beilagen 

.a lt: 

sprechenden ,fachLich:en Verwendung des Hilfs
dienstes. 

überdies die erfolgreiche Ahlegung der Prü
fung für den fachlichen Hilfsdienst höherer ~rt. 

'. 

109. Mittlerer Dienst in der Heeresverwaltung 

Eine mindestens vierjährige Verwendung als 
zeitverpflichterer Soldat und die erfolgreiche Ab
legung der PrÜifoung fü.r Unteroffiziere des T,rup
pendienstes, ausgenommen ,die l'achrichtungen 
Kanzleidienst und Wirtschaftsdienst. 

110. Dienst der Kuriere der Präsidentschafts
kanzlei 

111. Mittlerer Dienst im österreichischen Post
sparkassenamt 

Für ,die Defin~tivstellung die ,erfolgreiche Ab
legung der Prüfung ,f,ür den mittleren Dienst ~m 
.öster,r~ichischlen Postsparkass~n~mt; 

112. Sanitätshilfsdienst 

Die Berechtigung zur Ausübung von Tätigkei
ten des Sranitätshilfsdi,enstes nach den Bes,tim
mungen des Kr,ankenpflegegesetzes. 

113. Mittlerer Dienst der Schiffahrtspolizei 

Eine mi,rudestens dreijährige Verwendung im 
Bereic.1; der SchiHahrts'Polizei,~m gleichzuwer
tenden Schif.fa,hrtsdienst oder heim Wasserbau an 
öffentlich~n"qewässern, ferner die :erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung ~ur Erlangung eines 
SchiffsführeIipatentes mit der Berechtigung zur 
Fühmn,g von Mot~rschiffen mit einer Länge bis 
20 m über alles auf der österreichischen Strecke 
der Donau und die erfolgreiche Ablegung der 
Prüfung zum Nachweis der Befähigung zur selb
ständigen Wartung von Schiffsmotoren bis 
200 PS. 

überdies dieemolgreiche Ablegung der Strom
m.eisterprüfung. 

114. Mittlerer statistischer Dienst 

.Für. die Pefini,tivstel1ung .,di.e erfoLgreiche Ab
legung der Prüfung fü,r den mittLeren statisti
.schen Dienst. 

115. Steuereintreibungsdienst 

Für die Definitivstellung die' erfolgreiche Ab
legung der Prü.fung für den Sneuereintreibungs
dienst. 

ne \J: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe D 

. '··f 

'. 

·Z;,3 lii:.c der Ernennurrgserfordernisse 
:..: 

.•. Defini tivsteHoogserfordernisse 

Z. 3 I-it. h d,er Ernennungserfordernisse 

. . '." 

Definitivstellungserf()rdernisse 

-", 

DefinitivstellUJn,g~erfo~dernisse 
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~ l,t: 

. '~.' ~ . "::.-

116. Mittlerer technischer Dienst 

1. Bei Iden Agrarbehörden: die Albsolvierung 
einer technischen Fachschule b:l!ugewerblicher 
Richtung oder eines dreijährigen Fachkurses 
beim Amt ,einer Landesregierung, der nach einem 
vom Bundesministerium für Land- und Forst
wirt~chaft . _genehmigten . Lehrplan ,eingerichtet 
wurde. . .... 

Für die Definitintellung die erfolg.reiche Ab
legung der Prüfung für den mittleren technischen 
Dienst bei den Agral'behöroen. 

2. Sonst: für d~e Definitivstellung die erfolg
reiche Ablegung Ider Prüdung für den mittler,en 
technischen Dienst. Diese Prüfung wird durch 
die Prüfung für Unteroffiziel'edes technischen 
Dien9tes ersetzt. 

117. Mittlerer Post- und Fernmeldedienst 

. A. Allgemein (ausgenommen Kraftwagenlen
ker): 

1. eine mindestens vierjährige einschlägige Ver
wendung, davon eine mindestens einjährige er
folgreiche Verwendung imDienstzweig~ und . 

2. die erfolgreiche Ablegung der P,rüfung für 
den mittleren PQSlt- Ul1ld Flel'nmeldedienst. 

B. Für Kra.ftwag~nlenk~r im yerkehrsdienst: 

1. a) die Er1ernun.geines .in den Dienst ein
schlägigen meta:llver.arbeLtenden Gewer
bes (Lehrberufes) o'der 

b) eine millidestens einjährige erfolgreiche 
V:erwellidung ,im Dienstz",e%; 

2. die erfolgreiche Ablegung der für die Dienst
verwendung erforderlichen Kraftwagenlenker-
prüfung und . 

3. die erfolgreiche Ablegung der Prütung für 
den mittleren Post- und Fernmeldedienst (Post
autolenker). 

In der Pl'üfungsvorschrift für den mittleren 
. Post- und Fernmelded,ienst ist abweichend vom 

§ 14 Abs. 1 die ,erstmalige Ablegung vor einem 
EinlJe!prüfer vorzusehen; eine Wliederholung der 
Prüfung hat jedoch vor einer dem § 14 entspre
chenden Kommission zu erfolgen: 

118. Mittlerer Verwaltungsdienst und Kanzlei
dienst 

Für die Definitivstellung: 

1. für Bea:tnte, Id~e überwiegend als Steno
typisten verw:~naet werden, . df~erfolgr.eiche Ab
legungder Stenotypieprüfung; 

n.eu: 

,ANLAGE :1 

Verweridurtgsgr~ppe-D .' 
. '} . ,. . ':, 

. . 

135 

'. . . ." : .. j .. ', ..... ' 

Definitivstelhirigseifor#rnisse; . 
kann gemäß § 21Abs.2in der 
dungsverordnung geregelt wenden 

der .. Ersatz 
Gründausöil-

'. '.'~ 

Z. 3 lit. e der ,Emennungserf~rdernisse 

Z. 3 Ht: d .der Erhenniiri.gserford~rnisse. 

Kann>gemäß § 20 Abs. 2 'in: der Gruhdausbil
dungsverotdn~ng gereg.e1tw.erden 

Defin~tivstellunggerfordernisse 
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alt: 

2. für die sonstigen im Bereich der Justizver
waltung verwendeten -Beaql:ten ,die erfolgreiche 
Ablegung der Gerid1.tskanzleiprüfungund 

3. für ~dieübrigen Beamten die erfolgreiche 
Ablegung Ider Al1~emelnen K,anzleioprüfung oder 
im Bereich der FinanzverwaltJUng die erfolgreiche 
Ablegun,g Ider Prüfung für den mittleren Ver
wakung~dienst in der Finanzverwaltung. 

Im Falle ,der Ernennung eines Beamten auf 
einen Dienstposten dieses DiensliZweiges im Be
reich der Justizverwaltung ersetzen die erfolg
reichabgele~1:ie ,Allgemeine K,anzleiprüfung oder 
die edolgreich abgelegte Prüfung für den mittle
ren Verwaltungsdienst in der Finanzverwaltung 
die erfolgreiche Ablegung ,der Gerichtskanzlei
p.rüfung. 

Beamte, die die Prüfung für Unteroffiziere des 
T,ruppendienstes mit der Fachrichtung Kanzlei
dienst oder Wir:tschaf.tsdienst abgelegt haben, 
sow~e Wachebeamte sind von der Ablegung der 
im ersl:ien ,Ahsatz gen3lnnten Prüfung Ibefreit. 

119. Vollstreckungsdienst und Gefangenenauf
sichtsdienst bei Bezirksgerichten 

Für die Definitivsl:ieUung die edolgreiche Ab
legungder Gerid1.tsvollzieherprüfung. 

120. Mittlerer Wirtschaftsdienst und Gestütsdienst 

Für die Definitivstellung die el'lfoLgreiche Ab
legung der Prüfung für den mitderen Wirt
schaftsdienst. 

121. ZoUagerdienst 

Eine .nach VolLendung des 18. Lebensjahres 
zurückgelegte zwölf jährige Verwendung in einem 
Magazin oder ,eine gleichzuwertende Verwenldung 
(Praxis), davon mindestens zwei Jahre im Dienst
zweig "Zollagerhilfsdienst". 

überdies 'die Verwenldung als 
a) Lei,l:ier oder stellvertretender 'Leiter eines 

Zollagers_{einschließlich Post~und, Wert
, paketlagers) der Zollverwal~un,g oder. 

b) Ü'bellOahme- oder AUligabebeamter in 
einem Zollag,er . (einschließlich Postpaket
lager) oder Leiter oder stellvemretender 
Leiter des ZoUa,gerhilfsdienstes bei einem 
Zollamt oder ,einer Zollabfertigungsstelle 
oder 

c) Leiter einer Wernkabine ,bei einem Zollamt. 

TElL E 

Hilfsdienst 

122 bis 125. 

tfe ü: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe D 

Kann ,gem~ß § 21 Ahs. 2 in der Grurida,usbil
dungsv,erordnung geregelt werden 

De(initivstellungs.er.fordernisse 

Definitivgtellung~er:fordernisse 

Z. 3 li,t. i der Ernennungsel"fordernisse 

'.-:' ' 

Verw~ndilRgsgruppe E' 

Ernennungserfol"dernisse 
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alt: 

HANDWERKER DIENSTZWEIGEORDNUNG 

TEILA 

Dienstzweige und Anstellungserfordernisse in der 
Verwendungsgruppe P 1 

1. Facharbei.te.r .als Partieführe.r 

Anstellungserfor,dernis'se: 

ZusätzLich 7iU den in den §§ 26 d bis 26 f be
stimmten El'for,dernissen 

a) verantwortliche Beaufsichtigung und Lei
tung mehrerer Arbeitsgruppen, denen Vor
arbeiter vorstehen und in denen zum Teil 
Facharbeit verrichtet wil'1d, oder 

,b) Leitung einer Arl>eitsgruppe, der mehrere 
Bedienstete der Vel'Wlendungsgruppen P 2 
oder P 3 oder der Entlohnungsgr·uppen p 2 
oder p 3 angehören, oder 

c) Beaubichtigung und Leitung einer zahlen
mäßig großen Aribei~l1uppe, der minde
stens zwei Bedienstete der Verwendungs
gruppe 'P 3 oder der Entlohnungs,gruppe 
.p 3 angehören. 

2. Leitende Facha.rb,eiter in der 
Wasserbau verwaltung 

Anstellungserfordernisse: 

Zusä·tzlich zu den' in den §§ 26 d bis 26 f he
.stimmten Erfordernissen 

137 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppj:" P 1 

Z. 1, 2 und 4 der Ernennungserfordernj,sse 

a) für lerste Schiffsmaschinisten bei Ver wen- Z. 1, 4 ~nd 5 l.it. c der Ernennungserforder-
dung auf Dampfschiffen oder Dampf- nisse 
baggern die erfolgreiche Able.gung der 
Prüfung so!Wohl für Dampfkesselwär.terals 
aum für Schiffsdampfmaschinenwä,rter, bei 
Verwendung auf Motorschiffen oder 
Motorbaggern ,die, erfolgr.eiche Ablegung 
der Prüfung ,für Schiffsmotorenwärter, in 
bddenFäl,len ferner die Bea,ufsichtigung 
des jionstigen Maschinenpersonals an Bord 
eines Großg.erätes· der Wasserha.uverwaltung; 

b) für Tauchermeister die erfolgreiche Ab- Z; 1, 4 unJ 5 lit. d der Emennungserforder-
legung der Schiffsführerprüfung und Be- Dlsse 
sitlZ eines gültigen Schiffsf,ührerpatentes 50-

wi,e die erfolgreiche Able.gung ,der Spr.eng-
berechtigungsprüfung und .die Fäh~gkeit 
zur Durchführung von Unterwasser5preng-
und Schneidearbeilten, ferner die üher-
wamung von T,aucherarbeiten; 

c) Jie erfolgreiche AbLegung' der Sprengbe- Z. 4 und 6 der Errtennungserfordernisse 
remtigungsprübung und Idie Verwendung 
als Leiter eines kreinen Steinbruches. 
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500 d~ Bei'agen 

a;l. t: 

3. S pe z i a I a rb ei :te r, 'i n b es 0 nd ,e r e r 
Verweü'dung 

Anstellungserfol1derni9Se: 

(1) Zusätzlich zu den in den §§ 26 dbis 26 f 
bestimmten-ErfoI!dernissen, .cJie, V~rwendung in 
Arbei:ten, die" üher' die'LeIstungen von Fach
arbeitern als Spezialarbeiter hinausgehen und be
sondere Kenntnisse und Fertigkeiten erfordern 
oder mit einer besonderen Verantwortung ver
bunden sind. 

(2)2u diesen Verwendu!J.g,en, gehören insbe-
sondere ' 

Lehrenbauer, 
Maschinsetzer , 
Modelltischler, 
Schnitt- und Stanzenmacher, 
Zuschneider und AUmlittler. 

Inwieweit andere V,erwendungen hiezu ,g,ehören, 
ist vom zuständigen BundesminisltJerium im Ein
vernehmen mi.t dem ,Bundeskanzleramt festzu
stellen. 

TEIL B 

Dienstzweige und Anstellungserfordernisse in der 
Verwendungsgruppe P 2 

4. Facha,rbeiter als Spezialarhei
ter 

Anstell ungsedor,derniSlSe: 

(1) Zusätzlich zu den in den §§ 26 d his 26 f 
bestimmten Edordernis·sen die Verwendung für 
Arbeiten, die mehr Kenntnisse oder handwerk
liche Fähigk,eiten erfordern, als von einem Fach
arbeiter v,erltang,t werden kann. 

(2) Zu' denuntJer Abs. 1 angdührtenVerwen
dun gen gehören, sofern nicht eine Einstufung 
in Dienstzweig 3 in Betracht kommt, insbeson
dere Verwendungen als 

Facharbe~ter in zwei erlernten Berufen, 
Feinmechaniker für $pezialgeräte, 
Glasbläser für wissenschaftliche Geräte, 
Handsetzer, 
Mustermacher tür Bekleidung und Ausrüstung, 
Radarmechaniker, 
Schlosser für Werkzeug- und Vorrichtungsbau. 

Inwieweit andere Verwendungen' hiezu gehören, 
ist vom zuständigen Bundesministenum im Ein
vernehmen mit dem Bundeskanzleramt festzu
stellen. 

5. S p e z.i al arbe i t e r 'de r Was se rb a u
ve ,r wal tun g 

Anstellungserfor,dernis,se: 

a) für Alleinmaschinisten und zweite Maschi
nisrtenauf schwimmend'en Geräten die Er
lernung eines einschlägigen Gewerbes, die 

neu: 

~::-'. ':',1}NLA,.GF; f. 
Verwendungsgruppe P 1 

" ;, 

Z. 1 und 3 der Emen~ungserfor,dernisse 

, ) 

Verwendungsgruppe 'p 2 

Z. 1 lit. b, 3 und 4 der Ernennungserforder
nIsse 

.':' 

, Z. 1, lit. b, .4 un4 5 lit. ader, Ernennun,gser(or
dernisse;.si~he ,auchZ. 5 lit.a,der Ernennungs
erfordeml~se q,er Verwendungs:gnip,pe P, 1 
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500 der Beilagen 139 

, ;a 1 t: 

erfol.greiche 'Able~ung 'der Prüfung als 
Schiffsda.mpfmaschinenwärter o.der Schiffs
motorenwärter uild' die 'Verwendung als 

. zweiter Maschinist auf schwimmenden 
Gro.ßg,eräten oder als AUeinmaschinist auf 
Mo.to.rbo.oten bis 200 PS MaschinenI.eistung; 

b) an Stelle ,der in den §§ 26 d bis 26 f be
stimmten Erfordernisse. , 
~:l.):{ür· "S~:hlffsfii~r~r. ,die:' Ablegungder 

. 'Schiffsfifihrerpriifung fÜr. I>:l.'mpf~ oder 
Mo.torschiffe' mit einer Länge' bi,s zu 
30 m, der Besitz ernes gültigen Schiffs
flihller'Patentes und die V,erwendung 
als Schiffsführer vo.n Schiffen mit eige
ner Antri,ebskraf,t in einem Bereich der 
ös'terreichischen Donaustrecke ; 

bb) für V:oilnauche.r die erfoLgreiche Ab
legung der Sprengberechtigungsprü
fung, die Fähigkertzur Ausführung 
vo.n Unterwasserspreng- und Schneide
al"beiten und zur Ausführung von 
Taucheral1beiten aller Art so.wie die 
regelmäß~&e Verwendung als Taucher; 

ce) .für Steinbl'uchmeister die ,erfo.lgreiche 
Ablegung 'der Sprengbel'echtigungsprü
fung und die V,erwendung als ständi
ger St.ellv,ertreter des Leiters eines 

, gro.ßen StJeinbruches. 

6. F a e h a r bei t e r als V 0. ra r bei t e r 

AnsteUungserfo.rdernisse: 

Zusätzlich zu Iden in den §§ 26 d bis 26 f be
stimmten Erfol"dernissen die Verwendung im 
einschlägig,en Lehrberuf und Betrauun,g mit der 
Überwachung der Tä,tigkeit "anäerer Arbeiter, 
die selbst ,zum Teil Facharbeit verrichten. 

7. Sehiehdührer in Ho.ehdruek
k,esselanlagen 

Anstellungse,rfor,dernisse: 

1. Die Erl.ei\t1ungeines' der, fo.J'genden Lehr-
berufe (Gewerbe): 

a) Gas- und Wasserleiuungsinst,alla,teur, 
b) Gas,installateur, 
e) Wasserleitungsinstalla,teur, 
d) Kupf-erschmied, 
e) Mechaniker, 
f) Schlosser, 
g) Spengler, 

2. überdies di.e erfolgreiche Ablegung der 
. Dampfkesse1wärterprüf,ung und 

3. Verwendung als verantwortlicher Kessel
hausleiter. 

neu: 

ANLAGE. 1 

. Vet:,w:endungsgruppe P 2, .. " .. 
.' • - • ~ - , • ~.-,"" . ;! 

Z. 5 lit. b ,der Ernen:nungseif.o.rderIlisse;~iehe 
auch Z. 5 lit. e,der: VerwendungSigruppe Pt 
. .. .' :. ,., - . . '., ~ 

',,: .. 
.... _. 

,I, 

Z. 1 ,1it. h, '2 urid 4 der 'Einen'nurigserforder-
nlsse 

Z: 1 '!it. bund 6 ,der Brm\nnungserfordernisse 

,":" 
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140 500 der Bei.l~en 

,alt: 

TEILe· 

Dienstzweige und Ansiellungserfordernisse in der 
Verwendungsgruppe P 3 

8. F ach a ,r bei ,t e r 

'Anstellungserfordernisse : . 

ZusätzliCh zU den in den '§§ 26 d bis 26 f be
stimmten Erfordernissen die Verwendung im er
lernten Fach. 

9. F ü h r e r von S pe z i a lf a h r z e u gen 
im B,audien.st . 

Anstellungserfordernisse : 

An Steile der in den §§ 26 d bis 26 f bestimm
ten Erfordernisse die ,Berechtigung zur Führ.ung 
eines Spezialfahrzeuges (Schaufellader, Bagger, 
Arbeitsraupe, motorisierter Schneepfl,ug, Schnee
fräse, Straßenwalze usw.) und Verwendung als 
Führer eines Spezialfahrzeuges. 

10. G r ans e I m e ,i s t e r (S chi e p p s t e u e r
man n .cl e r W'a s s erb a u ver wal tun g) 

Anstellungse~fordernisse : 

An Stelle der in den §§ 26.cl ,bis 26 f bes.timm
ten Erfordernisse- die V,erwendung ,als Führer 
eines Steintlr,anspontschiffes bei gleichzeitiger Be
aufsichtigung einer Gruppe von Steinführern. 

11. Kr,aftwa,genlenker 

Anstellungserfol'idernis.se: 

neu: 

ANLAGE 1 

Ver:wendungSgruppe P 3. 

'! ", 

Z. 1 und 2. der ErnenIlungserfordernisse; siehe 
auch Z. 1 Ht. a und c:·<ter Ernennungserforder-
nisse der Verwe11ldll'n~sgruppe P 2 .. 

z. 3 1it. ader Ernennungs.erfordernisse 

Diese Verwendung wird nicht mehr benötig-t 

An Stelle der in den §§ 26 d bis 26 f tbestimm- _ Z. 3 lit. c der Ernennungserf~rderni,sse 
ten Erfordernisse ~umindest die Berechtigun.g zur 
Führung eines Personenkraftwagens und überwie-
gende Verwendung als Kraltwagenlenker. 

12. M ase hin ist e n 

A nstellungserfordernisse: 

An Stelle der in den §§ 26 d bis 26 f bestimm
ten Erfordernisse ,die erfolgreich~ Able,gung der 
Prüfungen sowohl .für Dampfkesselw:irter als 
auch für Maschinenwärter und eine Verwendung, 
für die die Ablegung beider Prüfungen vorg,e
schrieben ist. 

13. S p ren g m eis t e r 

AnsteUungseT!fol'idernisse: 

An Stelle der ~n den §§ 26 d bis 26 f hes.timm
ten Erfordernisse die erfolgreiche Ablegungder 
Sprengberechtigungsprüfung. 

überdies die Veran.twol'tung für ·die Mineur
tätigkeit in Steinlbrüchen. 

Z. 3 lit. ,d der Eniennungserfordernisse 

Z. 3 lit. e der Ernennungsel'fordernisse 
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alt: 

14. Str.aßenwärte'r in besonderer 
Verwend u·ng 

Anstellun,gserfordernisse: 

An SteHe der ~n den §§ 26 d bis 26 f bestimm
ten Er.forderniss·eeine mindestens zehnjähmge 
Verwendun,g als Stl'aßenwärter oder in ,einer 
gleich zu wertenden Verwendung. im Baudien~t, 
dj,e Ablegung einer Prüfung Ülber die für den 
Dienst erforderlichen ·K,enntnisse und die Beauf
sichtigun,g und Leitung einer Arbeitsgruppe im 
Straßen bau- und Straßenbauerhaltungsdienst. 
Wird in der Vorschrift ürber die angeführre Prü~ 
fung die p,rüf.ung .eines Gegenstandes über ,die 
Erste-Hilfeleistung vorgesehen, so kann in dieser 
PrüfungsvorschIlift bes'timmt wer,den, daß bei 
Bediensteten, die eine Bestätigung über die er
folgreiche 'teilnahme an einem Erste-Hil.fekurs· 
erbringen, die Prüfung dieses Gegenstandes zu 
entf.allen hat. 

15. Taucher derWasse~'baüverwal
tu n g 

AnsteUungsel'for.dernisse: 

An Stelle der in den §§ 26 dbis 26 f bestimm
ten Erfordemisse die erfolgreiche Ablegoo.g der 
Sprengber,echtigungsprüfung, die Fähi.gkeit zur 
Ausführung von Unterwasserspr.eng- und 
Schnej,dearbeiten und die regelmäßige Verwen
dung als Tauch,er zur Verrichtung einfacherer 
Taucherallbeiten .. 

TEIL D 

Dienstzweige und AnsteUungserfordernisse in der 
Verwendungsgruppe P 4 

16. A n gel ern t e Ar b e it er in qua 1 i fi
zie,rter Verwendung 

Anstellungserfor,dernisse: 

a) Fähigkciten, 'auf Teilgebieten die Arbeit 
von in den Dienstzweig 8 einzur,eihenden 
Fadl:arbeitern durchzuführen, und Verwen
dung in erheblichem Umfang auf diesen 
Gebieten oder ;als Vor.arbeiter. oder 

'b) Fähigkeit z,ur Bedienun.g von Maschinen 
oder Geräten, wenn hiezu mehr Kennt~ 
nisse und F,er:tigkeiten erforderLich ~ind, als 
von einem angelernten Arbeiter verlang,t 
werden kann, sofern nicht die Einreihung 
in die Verwendungsgruppe P 3 in Be
tracht kommt, und Idauernde Verwendung 
auf diesem GI;'!biet. 

Zu den unter lit. a angeführten Verwendun
gen gehör,en insbesondere Verwendungen als 

allseitig verwendbarer Hausarbeiter, 

neu: 

ANLAGE,1 

VerwendungsgruppeP 3 

Z. 3 lit. f ,der ' Ern~n~u~g:sedorderitisse 
. : • i _ ~ . 

Z. 3 }.it. g der Er,nennungserfordernisse 

Verwendungsgruppe P 4 

Ernennungserfordernisse; siehe auch'Z:.3 lit. b 
,der Ernennu'ngserfordernisse der Verwendungs-
gruppe P 3 · 
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Koch, sow,eit nicht eine ,Einreihung in di.e Ver
wendungsgruppeR P ,2, qder, J> ,) in Beuacht 
kommt, " " ' • , '" --

Steinmaurer und Pflasterer, soweit nicht eine 
Einreihungiridie VetWendung5gruppe P 3 in 
Betracht kommt. 

Zu den unter ht. b angeführten Verwendungen 
gehören ~nsbesondere Verwendungen aLs 

Da.mptkesselwärter mit Betriebswärterprüfung, 
Lokführer in Steinbrüchen, 
Maschinisten, sowei,t nicht eine Einreihung in 

die Verwen'dungsgruppe P 3 in Bettacht 
kommt, 

Schweißer nach Alblegung der Schweißerprü
fung, 

Traktorführer. 

17. S tr a ß e n w ä r t er 

Anstellungserfordernisse : , 

Eine mindestens Yierjährige Bewährung als 
Straßenarbeiter. 

TEIL E 

Dienstzweige und AnsteIl~ng~ei-forderi1isse in der 
Verwendungsgruppe P 5 

18. Angelernte Arbeiter 

Anstellungserfordernisse : 

Fähigkeit zur Ausübung von Tätigkeiten, für 
die eine der Verwendung angemessene Anlern

. zeit erforderlich ist, und dauernde Verwendung 
auf diesem Gebiet. Hiezu gehören insbesondere 
die Verwend~ng als " 

Badewart, ' :"-{> , .. ,;~. 

Heizer von Zentralheizungsanlagen, 
Maschinenwärter, soweit nicht eine Einreihung 

in die Verwendungsgruppe P 4 in Betracht 
kommt, 

Pumpenwärter, 
. Serviererin,.. . . 

SteinJ:,ru'charbeiter, ' 
Straßenarbeiter, . 
Transportarbeiter. 

",.' 

. TEIL F 

Dienstzweige der Verwendungsgruppe P 6 

19. U n gel ern t e A rh e i t e re ins e h I i e ß
lieh der Reinigungskräfte 

Zu diesem Dienstzweig gehören insbesondere 

Verwendungen als 
Hausarbeiter, 
Hilfsheizer von Zentralheizungsanlagen, 
Kläranlagenarbeiter , 

n.e,u: 

ANLAGE 1, 

Verwendungsgruppe P 4 

Ernennu~gserforxlerni~se 

',~ . '. . . .;j. .,'. 

, V erwendJJpgsgr~ppe P.4 __ • 

Ernennungserfordernisse 

" )',' 

- !- ~', -' .:': 

. .-l--.; "1'_,: 

Ernennungserfordernisse 

: .... 
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Kümen- und Hausgehilfe 'in Anstalten, Hei-
men ~.·dgl., '~i .. ;< " '::;"" ,: 

Ofenheizer, 
Pumpenhilfswärter, 
Wächter, 
Wagenreiniger. 

LEHRER-DIENSTZWEIGEORDNUNG 

TEIL A 

Dienstposten der Verwendungsgruppen L PA und 
L1 

ABSCHNITT I 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN OBER DIE 
BESONDEREN ANSTELLUNGSERFORDER
NISSE FüR DIE IN DEN VERWENDUNGS
GRUPPEN 'LPA UND LI EINGEREIHTEN 

DIENSTZWEIGE 

(1) Erfordernis für die Anstellung ist die Voll
endung eines Hochschulstudiums der im Ab
schnitt II bestimmten Richtungen. 

(2) Die Vollendung eines Hochschulstudiums 
ist durch die Erwerbung des Diplomgrades gemäß 
§ 35 des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes, 
BGBL Nr. 177/1966 nachzuweisen; soweit im 
Abschnitt II jedoch das Doktorat vorgeschrieben 
wird, ist dessen Erwerbung gemäß § 36 des ge
nannten Gesetzes nachzuweisen. 

(3) Bei Bediensteten, für deren Hochschul
studium die Bestimmungen des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes und der nach ihm er
lassenen besonderen Studiengesetze nicht anzu
wenden sind, ist die Vollendung des Hochschul
studiums nachzuweisen:. 

'" ,.' _'). '. ",. : .- :J . .; ~ _. ,... .' ,-

I. bei ,den philosophisciJ.en Studien durch die 
erfolgreiche Ablegung der Lehramtsprüfung 
für höhere Schulen (oder der früheren Lehr
amtsprüfurig für Mittelschulen) oder durch 
das Doktorat der Philosophie; 

2. bei den theologischen Studien durch die nach 
der Vollendung dieser Studien an einer theo
logischen Fakultät oder an einer gleichgehal
tenen geistlichen Lehranstalt erfolgreiche Ab
legung der vorgeschriebenen Prüfungen; 

3. bei. dc:m crechts- und siaatswissenscliaftlichen 
Studien und bei den Studien an einer Hoch
schule technischer Richtung (Technische 
Hochschule, Montanistische Hochschule und 
Hochschule für Bodenkultur) durch die er
folgreiche Ablegung der in den Studien- und 
Ptüfungsordnungen' hiefür vorgesehenen 
Staatsprüfungen; 

a·eu: 

··.ANLAGE 1- :. 

'.- . , "." , 

.'~ , 

'! ~ .. ~ .'~. : ... 

'. V~rwendung~gruppen L.ll A undL 1 . 
",.r; " 

:. }, 

',' " ' .: .' ~ . f' ':". '. . '", .. ' • 

. : Die' Erfordernlss~ der Abs. l~:nd.1. sind iri den 
einzelne~: Ziffern der" Er~en.:~img~erforae~nisse 
der Verwendi.{IlJg!\gruppe~ L i> A ~11'd i' 1 h~rück-
siChtigt· . . 

~ 3,-.. 

< : ; ~ ,"",,: 

',1 

." ~ . 
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alt: 

4. bei den staatswisseJJ.schafclimen Studien durm 
das Doktorat der Staatswissensmaften; 

5. bei den medizinismen Studien durm das 
Doktorat Medizin; 

6. bei den tierärzclimen Studien durm das tier
ärztlime Diplom; 

7. bei den pharmazeutismen Studien durm den 
akademismen Grad eines Magisters der Phar
mazie und eine einjährige pharmazeutisme 
Famausbildung oder durm den akademischen 
Grad eines Magisters der Pharmazie und die 
Erwerbung' des Doktorates der Philosophie, 
wenn die strenge Prüfung aus Chemie oder 
Botanik oder Pharmakognosie mit einem 
zweiten naturwissensmaftlich-mathemati
schen Fach abgelegt wurde; 

8 .. bei den Studien an der Homsmule für Welt
handel durch die erfolgreiche Ablegung der 
Lehramtsprüfung für mittlere und höhere 
kaufmännische Schulen (oder der früheren 
Lehramt>sprüfung für mittlere kiaufmän
In,isme . Lehransia.lten) oder durch das 
Doktorat der Hallldelsw.issen5chaften; 

9. bei den Studien an einer Meisterschule für 
Kunsterziehung an der Akademie der bil
denden Künste durch die erfolgreiche Able
gung der Lehramtsprüfung für höhere Smu
len (oder der früheren Lehramtsprüfung für 
Mittelschulen) ; 

10. bei den Studien der Armitektur durm das 
Diplom einer Meistersmule für Armitektur 
an der Akademie der bildenden Künste oder 
durch' das Diplom einer Meisterklasse für 
Architektur an der Homschule für an ge
wandte Kunst. 

(4) Die Erwerbung des Doktorates der Wirt
schaftswissenschaften auf Grund eines im Gebiete 
der Republik österreich erworbenen Diplomes 
für Diplom-Volkswirte, Diplom-Kaufleute und 
Diplom-Handelslehrer ist der Erwerbung des 
Doktorates der Handelswissensmaften an der 

. Hochsmule für Welthandel gleichzuhalten. Glei
ches gilt für die Erwerbung des Diploms für 
Diplom-Volkswirte, sofern das betreffende Stu
dium nach dem 30. September 1965 abgeschlossen 
wurde. 

(5) Dem Diplom einer Meisterklasse für Armi
tektur an der Hochschule für angewandte Kunst 
ist das Diplom einer Meisterklasse für Architek
tur an der Akademie für angewandte Kunst sowie 
das Diplom einer Fachklasse für Architektur an 
der ehemaltigen Reichshochschrule für oangewandte 
Kunst oder ehemaligen Hochschule für ange
wandte Kunst gleichzuhalten. 

JJ.eu: 

ANLAGEl 

Verwendungsgruppe L PA und L 1 

übergangsbestimmungen des §' 1'35 Abs. i 
~: ~ 

übergangsbestimmungen des § 135 Abs. 4 
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a Irl 

ABSCHNITT 11 

DIENSTZWEIGE UND ANSTELLUNGS-
ERFORDERNISSE . 

Unterabschnitt a 

Dienstzweige der Verwendungsgruppe L PA 

1. Lehrer für Pädagogik an Pädagogischen Aka
demien 

Anstellungerfordernis: 

Doktorat der Philosophie mit dem Hauptfach 
Pädagogik oder Psychologie oder Soziologie oder 
Doktorat der Sozial- und Wirtschaftswissenschaf
ten (auf Grund des Magistergrades der soziologi
schen Studienrichtung), ferner Lehrbefähigung 
für Volksschulen und eine mindestens vierjährige 
Lehrpraxis an allgemeinbildenden Pflichtschulen 
mit hervorragenden pädagogischen Leistungen 
sowie durch Publikationen nachzuweisende wis
senschaftliche Tätigkeit. ' 

2. Lehrer für Religionspädagogik an Pädagogi
schen Akademien 

Anstellungserfordernis: 

Doktorat der Theologie oder Doktorat der 
Philosophie mit dem Hauptfach Pädagogik oder 
Psychologie oder Soziologie oder Doktorat der 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (auf Grund 
des Magistergrades der soziologischen Studien
richtung) und in allen Fällen der Nachweis der 
kirchlich (religionsgesellschaftlich) erklärten Be
fähigung und Ermächtigung für die Erteilung 
des Unterricht~s in Religionspädagogik an Päd
agogischen Akademien nach den hiefür geltenden 
kirchlichen Jreligionsgesellschaftlichen) Vorschrif
ten, eine mehrjährige Lehrpraxis an Schulen mit 
hervorragenden pädagogischen Leistungen sowie 
durch Publikationen nachzuweisende wissenschaft
liche Tätigkeit. 

3. Lehrer für Schulrechtskun<Je an Pädagogi
schen Akademien 

AnsteUungserfonderills : 

Doktorat <der Rechtsw~ssenschaft oder Vollen
dung Ider ,r,echts- und .staatswlissenschaftlichen 
Hochschulstudien zusammen mit der praktischen 
Prüfung für ,die politisch,e Geschäftsführung sowie 
in heiden Fällen eine mehrjähdge rechtskundige 
Tätigkeit in ,der Schulv,erwaltung. 

_ 4. L.ehrer für Schulhygiene und biologische 
Grundlagen der Erziehung 

Anstellungserfordernis : 

Doktorat der Medizin und mehrjährige Tätig
keit auf dem Gebiete der Schulhygiene. 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe L PA 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Z. 2 der Ernennungserfordernisse und § 120 
Abs.3 

Z. 3 der Ernennungserfordernisse 

Z. 4 der Ernennungserfordernisse -

10 
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alt: 

Unter abschnitt b 

Dienstzweige der Verwendungsgruppe L 1 

s. Lehrer an mittleren und höheren Schulen, 
den Akademien verwandten Lehranstalten, 
Pädagogischen Akademien, Hochschulinsti~ 
tuten und Kunstakademien, soweit nicht 
einer der folgenden Dienstzweige dieses Ab
schnittes in Betracht kommt· 

Anstellungserfordernis : 

Befähigung für das Lehramt an höheren Schu
len [Lehramtsprüfung für höhere Schulen (oder 
frühere Lehramtsprüfung für Mittelschulen) und 
Einführung in das praktische Lehramt]. 

6. Religionslehrer an mittleren und höheren 
Schulen und den Akademien verwandten 
Lehranstalten 

.. 
Anstellungserfordernis : 

Die Vollendung der theologischen oder philo
sophischen oder rechts- und staatswissenschaft-
lichen Hochschulstudien und in allen 
Fällen ,der Nachweis ider kirchlich 
(religionsgesellschaftlich) erklärten Befähigung 
und Ermächtig\lJIlg für Idie Erteilung 
des Religwnsunterrichtes an höheren Schulen 
(oder an früheren mittleren Lehranstalten) nach 
den hiefür geltenden kirchlichen (religionsgesell
schaftlichen) Vorschriften; für die Definitivste!
lung ist überdies die Befähigung durch die erfolg
reiche Ablegung der nach den kirchlichen (religi
onsgesellschaftlichen) Prüfungsvorschriften vorge
sehenen und vom zuständigen Bundesministerium 
als der Lehramtsprüfung für höhere Schulen 
(oder der früheren Lehramtsprüfung für Mittel
schulen) gleichwertig festgestellten Befähigungs~ 
prüfung für die Erteilung des Religionsunterrich
tes an höheren Schulen (oder an früheren mitt
leren Lehranstalten) nachzuweisen. 

\ 

7. Lehrer für Musik an mittleren und höheren 
Schulen, den Akademien verwandten Lehr-. 
anstalten und den Pädagogischen Akademien 

Anstell ungserfordernis: 

(1) Befähigung für das Lehramt an höheren 
Schulen [Lehramtsprüfung für höhere Schulen 
(oder frühere Lehramtsprüfung für Mittelschulen) 
und Einführung in das praktische Lehramt]. 

(2) Diesem Anstellungserfordernis ist gleichzu
halten: 

a) in Verbindung mit den unter nachstehender 
lit. b angeführten zusätzlichen Erfordernis
sen die Lehrbefähigungsprüfung aus Gesang 
und einem an mittleren oder höheren Schu
len zugelassenen Instrumentalfach oder die 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe L 1 

Z. 1 Abs. 1 der Ernennungserfordernisse 

Z. 1 Abs. 1 oder 3 der Ernennungserforder
nisse und § 120 Abs. 3 

Z. 1 Abs. 1 der Ernennungserfordernisse 

§ 4 Abs. 5 
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a.t t: 

Lehrbefähigungsprüfung aus zwei an mitt
leren oder höheren Schulen zugelassenen 
Instrumentalfächern; 

b) zusätzlich zu den in lit. a angeführten Er
fordernissen in allen Fällen die Reifeprü
fung einer höheren Schule und 
aa) Lehramtsprüfung aus einem wissen

schaftlichen Haupt- oder Nebenfach 
oder 

bb) Vollendung der philosophischen Stu
dien mit dem Hauptfach Musikwissen
schaft. 

(3) Von den im Abs. 2 lit. b angeführten zu
sätzlichen Erfordernissen kann bei hervorragen
den künstlerischen oder musikpädagogischen Lei
stungen vom zuständigen Bundesministerium im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt aus
nahmsweise abgesehen werden, wenn eine minde
stens 15jährige Bewährung als Lehrer für Musik 
an mittleren oder höheren Schulen oder den 
Akademien - verwandten Lehranstalten in einer 
den Verwendungsgruppen L 2 entsprechenden 
Verwendung vorliegt. 

8. Lehrer an Bildungsanstalten für Arbe'itsleh
rerinnen, Bildungsanstalten für Erzieher und 
Bildungsanstalten für Kindergärtnerinnen 

Anstellungserfordernis : 

(1) 

a) Befähigung für das Lehramt an höheren 
Schulen [Lehramtsprüfung für höhere Schu
len (oder frühere Lehramtsprüfung für 
Mittelschulen) und Einführung in das prak
tische Lehramt] 
oder 

b) Lehrbefähigung für Hauptschulen und Ab
schluß emes einschlägigen Hochschul
studiums. 

(2) Sofern für den betreffenden Unterrichts
gegenstand eine Befähigung für das Lehramt an 
höheren Schulen nicht besteht, 

a) volle Hochschulbildung in der in Betracht 
kommenden Fachrichtung 
oder 

b) volle Hochschulbildung sowie hervorra
gende Kenntnisse auf dem Gebiete der be
treffenden Fachrichtung. 

9. Lehrer für Pädagogik an Pädagogischen Aka
demien 

Anstellungserfordernis : 
Vollendung der philosophischen Hochschulstu

dien aus Pädagogik oder Psychologie oder Sozio-

§ 4 Abs.5 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe L 1 

z. 1 Abs. 1 oder 4 der Ernennungserforder
nIsse 

Z. 1 Abs. 4 der Ernennungserfordernisse 

500 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 147 von 201

www.parlament.gv.at



148 ANLAGE 1 

alt! 

logie oder die Vollendung der Hochschulstudien 
aus der soziologischenStudienrichtung, ferner 
Lehrbefähigung für Volksschulen und eine minde
stens vierjährige Lehrpraxis an allgemeinbilden
den Pflichtschulen mit hervorragenden pädagogi
schen Leistungen. 

10. Lehrer für Religionspädagogik an Pädagogi
schen Akademien 

Anstellungserfordernis : 

Vollepdung der theologischen Hochschulstudien 
oder Vollendung der philosophischen Hochschul
studien aus Pädagogik oder Psychologie oder 
Soziologie oder Vollendung der Hochschulstu
dien aus der soziologischen Studienrichtung sowie 
in allen Fällen der Nachweis der kirchlich (reli
gionsgesellschaftlich) erklärten Befähigung und 
Ermächtigung für die Erteilung des Unterrichts in 
Religionspädagogik an Pädagogischen Akademien 
nach den hiefür geltenden kirchlichen (religions
gesellscliaftlichen) Vorschriften und eine mehr
jährige Lehrpraxis an Schulen mit hervorragen
den pädagogischen Leistungen. 

11. Lehrer für Pädagogik und verwandte Unter
richtsgegenstände an mittleren und höheren 
Schulen 

Anstellungserfordernis : . 

a) Vollendung der philosophischen. Hochschul
studien aus Pädagogik oder Psychologie und 
Lehrbefähigung für Volksschulen oder Be
fähigungsprüfung für Arbeitslehrerinnen 
oder Befähigungsprüfung für Kindergärtne
nnnen 
oder 

b) Lehramtsprüfung für den philosophischen 
Einführungsunterricht (Psychologie, Erzie
hungslehre und Philosophie) oder frühere 
Lehrbefähigung für Pädagogik an Lehrer
und Lehrerinnenbildungsanstalten und in 
beiden Fällen Lehrbefähigung für Volks
schulen oder Befähigungsprüfung für Ar
beitslehrerinnen oder Befähigungsprüfung 
für Kindergärtnerinnen 
oder 

c) Lehramtsprüfung für höhere Schulen (oder 
frühere Lehramtsprüfung für Mittelschulen) 
einschließlich der früheren Erweiterungs
prüfung für Pädagogik an Lehrer- und 
Lehrerinnenbildungsanstalten und Einfüh
rung in das praktische Lehramt. 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe L 1 

Z. 1 Abs. 1 oder J der Ernennungserforder
nisse und § 120 Abs. 3 

Z: 1 Abs. 1 und 2 lit. b der Ernennungserfor
dernisse 
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a Ix: 

12. Lehrer für Volksschulqidaktik und für Schul
und Er~iehungspraxis an Pädagogischen 
Akademien und' Lehret an Übungsschulen 
an Pädagogischen Akademien 

ne.u: 

.. ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe L 1 

Anstellungserfordernis : 
a) An Stelle der im Abschnitt I bestimmten Z. 3 de~ Ernennungserforderriisse 

Erfordernisse die Lehrbefähigung für Volks-
schulen und die Lehrbefähigung für Haupt-
schulen oder Sonderschulen oder Polytech-
nische Lehrgänge, ferner eine mindestens 
sechsjährige Lehrpraxis an allgemeinbilden-
den Pflichtschulen mit hervorragenden päd-
agogischen Leistungen' sowie einschlägige 
Publikationen 
oder 

b) Vollendung der philosophischen Hochschul
studien aus Pädagogik oder Psychologie 
oder Soziologie oder Vollendung der Hoch
.schulstudienaus 'der IsoZliologischen Studien
richtung, ferner Lehrbefähigung für Volks
schulen" und eine mindestens vierjäh.rige 
Lehrpraxis an allgemeinbildenden Pflicht
schulen mit hervorragenden pädagogischen 
Leistungen sowie einschlägige PubIik;a tJionen. 

13. Religionslehrer an Übungsschulen der Päd
agogischen Akademien 

Anstellungserfol1de~ni.s : 
a) Vollendung der theologischen Hochschul

studien oder Vollendung der philosophi
schen Hochschulstudien aus Pädagogik oder 
Psychologie oder Soziologie oder Vollen
dung der Hochschulstudien aus der sozio
logischen Studienrichtung sowie in allen 
Fällen der Nachweis der kirchlich (religions
gesellschaftlich) erklärten Befähigung und 
Ermächtigung für die Erteilung des Reli
gionsunterrichtes an übungsschulen nach 
den kirchlichen (religionsgesellschaftlichen) 
Vorschriften und eine mehrjährige Lehr
praxis an Schulen mit hervorragenden päd
agogischen Leistungen 
oder 

b) an Stelle der im Abschnitt I bestimmten 
Erfordernisse die Reifeprüfung einer höhe
ren Schule, eine mehrjährige Lehrpraxis an 
Schulen mit hervorragenden pädagogischen 
Leistungen und der Nachweis der kirchlich 
(religionsgesellschaftlich) erklärten Befähi
gung und Ermächtigung für die Erteilung 
des Religionsunterrichtes an übungsschulen 
nach den hiefür geltenden kirchlichen (reli
gionsgesellschaftlichen) Vorschriften; die Be
fähigung ist hiebei durch die erfolgreiche 
Ablegung der nach den kirchlichen (religi
onsgesellschaftlichen) Vorschriften vorge
sehenen und vom zuständigen Bundesmini? 
steriuJ,11 als den Lehramtsprüfungen (oder 
früheren Lehrbefähigungsprüfungen) für 

Z. 3 der Ernennungserfordernisse und § 120 
Abs.3 
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Volk5S(hulen und Hauptschulen oder Son
derschulen oder Polytechnischen Lehrgän
gen gleichwertig festgestellten Befähigungs
prüfungen für die Erteilung des Religions
unterrichtes an Volksschulen und Haupt
schulen beziehungsweise Sonderschulen be
ziehungsweise Polytechnischen Lehrgängen 
nachzuweisen, 

14. Lehrer an vollorganisierten Blindeninstituten 
und Taubstummeninstituten 

Anstellungserfordernis : 
a) Befähigung für das Lehramt an höheren 

Schulen [Lehramtsprüfung für höhere Schu
len, (oder frühere Lehramtsprüfung für Mit
telschulen) und Einführung in das praktische 
Lehramt] sowie die für die entsprechende 
Sonderschulart in Betracht kommende Lehr
befähigung für Sonderschulen 
oder 

b) an SteÜe der im Abschnitt I bestimmten 
Erfordernisse die Lehrbefähigung für 
Hauptschulen oder Polytechnische Lehr
gänge und die für die entsprechende Son
derschulart in Betracht kommende Lehr
befähigung für Sonderschulen sowie eine 
mindestens sechsjährige Lehrpraxis an 
Volks-, Haupt- oder Sonderschulen bezie
hungsweise Polytechnischen Lehrgängen. 

15. Religionslehrer an vollorganisierten Blinden
instituten und Taubstummeninstituten 

Anstellungserfordernis : 
a) Die Vollendung der theologischen oder phi

losophischen Hochschulstudien und in bei
den Fällen der Nachweis der kirchlich 
(religionsgesellschaftlich) erklärten Befähi
gung und Ermächtigung für die Erteilung 
des Religionsunterrichtes an Blindeninstitu
ten beziehungsweise Taubstummeninstituten 
nach den hiefür geltenden kirchlichen (reli
gionsgesellschaftlichen) Vorschriften; für 
die Definitivstellung ist überdies die Befähi
gung durch die' erfolgreiche Ablegung der 
nach den kirchlichen (religionsgesellschaft
lichen) Prüfungsvorschriften vorgesehenen 
und vom zuständigen Bundesministerium 
als der Lehramtsprüfung für höhere Schulen 
(oder der früheren Lehramtsprüfung für 
Mittelschulen) gleichwertig festgestellten 
Befähigungsprüfung für ,die Erteilung des 
Religionsunterrichtes an mittleren und hö
heren Schulen nachzuweisen; 
oder 

b) an Stelle der in Abschnitt I bestimmten 
Erfordernisse die Reifeprüfung einer höhe
ren Schule und der Nachweis der kirchlich 
(religionsgesellschaftlich) erklärten Befähi-

Ii e.u: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe L 1 

z. 8 der Ernennungserfordernisse 

Z. 8 der Ernennungserfordernisse, und § 120 
Abs.3 
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gung und Ermächtigung für die Erteilung 
des Religionsunterrichtes an Blindeninstitu~ 
ten beziehungsweise Taubstummeninstituten 
riach den hiefür geltenden kirchlichen (reJi- . 
gionsgesellschaftlichen) Vorschriften; die 
Befähigung ist hiebei durch die erfolgreiche 
Ablegung der nach den kirchlichen (reli
gionsgesellschaftlichen) Prüfungsvorschriften 
vorgesehenen und vom zuständigen Bundes
ministerium als den Lehramtsprüfungen 
(oder früheren Lehrbefähigungsprüfungen) 
fü~ Hauptschulen oder Polytechnische Lehr
gänge und für Sonderschulen gleichwertig 
festgestellten Befähigungsprüfungen für die 
Erteilung des Religionsunterrichtes an 
Hauptschulen beziehungsweise Polytechni
schen Lehrgängen und an Sonderschulen 
nachzuweisen. 

16. Lehrer an linguistismen Lehrkanzeln und 
Instituten für Dolmetschausbildung an Hoch
schulen 

Anstellungserfordernis : 
(I) 
a) Befähigung für das Lehramt an höheren 

Schulen [Lehramtsprüfung für höhere Schu
len (oder frühere Lehramtsprüfung für 
Mittelschulen) und Einführung in das prak
tische Lehramt] 
oder 

b) volle Hochschulbildung in einer für das 
Fachgebi.et in Betracht kommenden Rich
tung 
oder 
(nur bei Lehrern an Instituten für Dol
metschausbildung) 

c) an Stelle der im Abschnitt I bestimmten 
Erfordernisse die Erwerbung des akademi
schen Grades "Diplomierter Dolmetsch". 

(2) in allen Fällen überdies eine durch Gutach
ten des Professorenkollegiums der philosophischen 
Fakultät festgestellte besondere Befähigung. 

17. Lehrer an Kunstakademien 

Anstellungserfordernis : 
Volle Hochschulbildung der in Betracht kom

menden Fachrichtung; bei Lehrern künstlerischer 
Fächer tritt an Stelle der im Abschnitt I bestimm
ten Erfordernisse der Nachweis hervorra.gender 
künstlerischer und kunstpädagogischer Leistun
gen. 

18. Lehrer an Handelssmulen und Handelsaka
demien 

Anstellungserfordernis : 
a) Vollendung des Studiums aus der wirt

schaftspädagogischen Studienrichtung 
oder 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe L 1 

Z. 1 Abs. 1 der Ernennungserfordernisse 

Z. 2 der Ernennungserfordernisse 

Z. 1 Abs. 1. der Ernennungserfordernisse 

151 
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a.Lt: 

b) Befähigung für das Lehramt an mittleren 
und höheren kaufmännischen Schulen für 
kaufmämiisdie ," Unterrichtsgegenstände 
(Lehramtsprüfung für mittlere und höhere 
kaufmännische Schulen oder frühere Lehr
amtsprüfung für mittlere kaufmännische 
Lehranstalten) oder an Stelle der im Ab
schnitt I bestimmten Erfordernisse die frü-
he re Lehrbefähigungsprüfung für zweiklas
sige Handelsschulen in Verbindung mit 
einer mindestens sechs jährigen lehramtlichen 
Verwendung 

oder 

c) Befähigung für das Lehramt an mittleren 
- und höheren kaufmännischen S-chulen für 

volkswirtschaftliche sowie rechts- und 
slJaa tsbürgerkundtidle U nterrich isgegen
stände [Lehramtsprüfung für mittlere und 
höhere kaufmännische Schulen (oder frühere 
Lehramtsprüfung für mittlere kaufmänni
sche Lehranstalten) und Einführung in das 
praktische Lehramt] 
oder 

d) Befähigung .fÜlr ·das Lehramt an höheren 
Schulen [Lehrlamtsprüfung für höhere Schu
len (oder frühere Lehram~sprüfung für 
Mittelschulen) und Einführung in das prak
tische Lehramt]. 

19. Lehrer für allgemeinbildende oder allgemein
theoretische Unterrichtsgegenstände an ge
werblichen, technischen und kunstgewerb
lichen Fachschulen, Fachschulen für wirt
schaftliche Frauenberufe, Fachschulen für 
Sozialarbeit, mittleren land- und forstwirt
schaftlichen Lehranstalten, Höheren techni
schen und gewerblichen Lehranstalten, Hö
heren Lehranstalten für wirtschaftliche 
Frauenberufe, Höheren land- und forstwirt
schaftlichen Lehranstalten, Lehranstalten für 
gehobene Sozialberufe, Berufspädagogischen 
Lehranstalten und an Anstalten für die Aus
bildung und Fortbildung der Lehrer an land
und forstwirtschaftlichen Schulen 

Anstellungserfordernis : 

a) Befähigung für das Lehramt an höheren 
Schulen [Lehramtsprüfung für höhere Schu
len (oder frühere Lehramtsprüfung für 
Mittelschulen) und Einführung in das prak
tische Lehramt] 
oder 

b) soweit es sich um den Unterricht in Mathe
matik oder- angewandter Mathematik oder 
Physik und angewandter Physik oder Che
mie und angewandter Chemie handelt oder 
wenn' eine Lehramtsprüfung für höhere 
Schulen für den betreffenden Gegenstand 

neu: 

ANLAGE 1 

VerwendungsgruppeL 1 
, i.\ 

z. 1 Abs. 1" oder 4 dei Ernennungserfordernisse 
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nicht vorgesehen ist, volle Hochschulbildung 
der betreffellden Fachrichtung und eine 
mindestens' fünf jährige facheinschlägige Be
rufspraxis. Von der vorgeschriebenen Be
rufspraxis kann vom zuständigen Bundes
ministerium bis auf zwei Jahre Nachsicht 
erteilt werden, wenn ein Bewerber, der die 
volle Berufspraxis erfüllt, nicht vorhanden 
und die Erteilung des Unterrichtes ander
weitig nicht gewährleistet ist. 

.-
, 20. Lehrer für fachlich-theoretische Unterrichts

gegenstände (allenfalls in Verbindung mit 
fachlich-praktischem Unterricht) an gewerb
lichen, technischen und kunstgewerblichen 
Fachschulen, Fachschulen für wirtschaftliche 
Frauenberufe, Fachschulen für Sozialarbeit, 
Höheren technischen und gewerblichen Lehr
anstalten, Höheren Lehranstalten für wirt
schaftliche Frauenberufe, Werkschulheimen, 
Lehranstalten für gehobene Sozialberufe und 
Berufspädagogischen Lehranstalten, ferner an 
Instituten von Hochschulen technischer Rich
tung 

Anstellungserfordernis : 

(1 ) 
a) Volle Hochschulbildung der in Betracht 

kommenden Fachrichtung und eine minde
stens fünf jährige facheinschlägige Berufs
praXIS 
oder 

b) an Stelle der im Abschnitt I bestimmten 
Erfordernisse bei Lehrern für fachlich-theo
retlische Unterrichtsgegenstände in Verbin
dung mit fachlich-praktischem Unterricht in 
Spezialgebieten, für die eine hochschulmä
ßige Ausbildung nicht vorgesehen ist, die 
Reifeprüfung einer höheren Schule oder das 
Abgangszeugnis über den erfolgreichen Be
such einer ehemaligen Kunstgewerbeschule 
und in beiden Fällen eine mindestens zehn
jährige hochqualifizierte Berufspraxis mit 
hervorragenden Leistungen auf dem in Be
'tracht kommenden Fachgebiet. 

(2) Von dem im Abs. 1 lit. a bestimmten Er
fordernis der nach Vollendung des Hochschul
studiums zurückzulegenden Berufspraxis kann das 
zuständige Bundesministerium Nachsicht erteilen, 
wenn 

a) das Hochschulstudium erst nach Aufnahme 
in ein öff·entlich-rechtliches oder vertragli
ches Dienstverhältnis zum Bund als Lehrer 
einer der Verwendungsgruppen L 2 (Ent
lohnun,g<sgruppen 12) vollendet wur;de und 
der Lehrer schon vor seinem Eintritt in 

n·e.u: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe L'l 

Z; 1 Abs. 1 und 2 lit. a oder Abs. 4 der Ernen
nungserfordernisse 

§ 4 Abs. 5 

§ 4 Abs. 4 
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das Dienstverhältnis eine mindestens fünf
jährige facheinschlägige Berufspraxis zurück
gelegt hat 
oder 

b) ein Bewerber, der die volle Berufspraxis 
erfüllt, nicht vorhanden und die Erteilung 
des Unterrichtes anderweitig nicht gewähr
leist ist, bis auf zwei Jahre. 

(3) Von dem im Abs. 1 lit. b bestimmten Er
fordernis der Reifeprüfung einer höheren Schule 
kann vom zuständigen Bundesministerium im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt Nach
sicht erteilt werden, wenn an Stelle der minde
stens zehnjährigen eine nach der Vollendung des 
18. Lebensjahres zurück§elegte mindestens 15jäh
rige hochqualifizierte Berufspraxis mit hervor
ragender Leistung auf dem in Betracht kommen
denFachgebiet nachgewiesen wird. 

(4) Die im Abs. 1 lit. b vorgeschriebene Berufs
praxis wird bis zur Hälfte, die nach Abs. 3 
erforderliche Berufspraxis bis zu zwei Dritteln 
des jeweils angeführten Zeitausmaßes durch eine 
Lehrpraxis in einer den Verwendungsgruppen L 2 
entsprechenden Verwendung ersetzt. 

21. Lehrer für gewerblich-künstlerische Unter
richtsgegenstände, für Bildnerische Erziehung 
und für Werken an gewerblichen, technischen 
und kunstgewerblichen Fachschulen, Fach
schulen für wirtschaftliche Frauenberufe, 
Fachschulen für Sozialarbeit, Höheren tech
nischen und gewerblichen Lehranstalten, Hö
heren Lehranstalten für wirtschaftliche 
Frauenberufe, Berufspädagogischen Lehr
anstalten, Höheren land- und forstwirtschaft-
lichen Lehranstalten und Anstalten für die 
Ausbildung und Fortbildung der Lehrer an 
land- und forstwirtschaftlichen Schulen 

Anstellungserfordernis : 

(1) 

a) Befähigung für das Lehramt an höheren 
Schulen [Lehramtsprüfung für höhere Schu
len (oder frühere Lehramtsprüfung für 
Mittelschulen) <und Einführung m ,das prak
tische Lehramt] 
oder 

b) volle Hochschulbildung der in Betracht 
kommenden Fachrichtung und eine minde
stens fünf jährige facheinschlägige Berufs
praxis 
oder 

c) an Stelle der im Abschnitt I bestimmten 
Erfordernisse 
aa) das Diplom einer Meisterschule der in 

Betracht kommenden Fachrichtung an 
der Akademie der bildenden Künste 

§ 4 Abs. 5 

§ 4 Abs. 4 

ne,u: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe L 1 

Z. 1 Abs. 1 oder 4 der Ernennungserfordernisse 

§ 4- Abs.5 
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und eine mindestens fünf jährige Be
rufspraxis mit hervorragenden künst
lerischen Leistungen auf dem in Be
tracht kommenden Fachgebiet 
oder 

bb} die Reifeprüfung einer höheren Schule 
oder das Diplom einer Meisterklasse 
der in Betracht kommenden Fachrich
tung an der Akademie für angewandte 
Kunst oder das Abgangszeugnis über 
den erfolgreichen Besuch der ehemali
gen Kunstgewerbeschule und in allen 
Fällen eine .mindestens zehnjährige 
hochqualifizierte Berufspraxis mit her
vorragenden künstlerischen Leistungen 
auf dem in Betracht kommenden Fach
gebiet. 

(2) Von dem im Abs. 1 lit. bund lit. c sub
lit. aa bestimmten Edordernis der nach Vollen
Jung des Hochschulstudiums zurückzulegenden 
Berufspraxis kann das zuständige Bundesministe
rium Nachsicht erteilen, wenn das Hochschul
studium .erst nach der Aufnahme in ein öffentlich· 
rechtliches oder vertragliches Dienstverhältnis 
zum Bund als Lehrer einer der Verwendungs
gruppen L 2 (Endohnungsgruppen 1 2) vollendet 
wurde und der Lehrer schon vor seinem Eintritt 
in das Dienstverhältnis eine mindestentS fünf
jährige facheinschl~gj,ge BerufspI1axis zurückgelegt 
hat. 

(3) Von dem im Abs. llit. b bestimmten Edor
,dernis der nach Vollendung des Hochschulstu
.diums zurückzulege1llden Berufspraxis kann das 
zustän<.Üge Bun.desminister,bum bi,s auf zwei Jahre 
Nachsicht erteilen, wenn ein Bewerber, der die 
volle Berufspraxis edüllt, nicht vorhanden und 
die Erteilung des Unterrichtes anderweitig nicht 
gewährleistet ist. 

(4) Von dem im Abs. 1 lit. c sublit. bb be
stimmten Edordernis der Reifeprüfung einer 
höheren Schule kann vom zuständigen Bundes
ministerium im Einvernehmen mit dem Bundes
kanzleramt Nachsicht erteilt werden, wenn an 
Stelle der mindestens zehnjährigen eine nach der 
Vollendung des 18. Lebensjahres zurückgelegte 
mindestens fünfzehnjährige hochqualifizierte Be
rufspraxis mit hervorragenden künstlerischen 
Leistungen auf dem in Betracht kommenden 
Fachgebiet nachgewiesen wird. 

(5) Die im Abs. 1 lit. c sublit. aa und bb vor
geschriebene Berufspraxis wird bis zur Hälfte, 
die nach Abs. 4 erforderliche Berufspraxis bis zu 
zwei Dritteln des jeweils angeführten Zeitaus
maßes durch eine Lehrpraxis in einer den Ver
wendungsgruppen L 2 entsprechenden Verwen
.dung ersetzt. 

§ 4 Abs. 5 

§ 4 Abs. 4 

§ 4 Abs. 5 

§ 4 Abs. 4 

155 

neu: 

ANLAGE 1 
I 

Verwendungsgruppe L 1 
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22. Lehrer für kaufmännische oder gewerblich
wirtschaftlich~ oder rechts~ und staatsbürger
kundliche Unterrimtsgegenstände an gewerb
lichen, temnismen und kunstgewerblimen 
Famsmulen, Fachsmulen für wirtsmaftlime 
Frauenberufe, Famsmulen für Sozialarbeit. 
Höheren temnismen und gewerblichen Lehr
anstalten, Höheren Lehranstalten für wirt
smaftlime Frauenberufe, Werksmulheimen, 
Höheren land- und forstwirtschaftlimen 
Lehranstalten, Lehranstalten für gehobene 
Sozial berufe und Berufspädagogismen Lehr
anstalten 

Anstellungserfordernis : 

(1) 

a} Befähigung für das Lehramt an mittleren 
und höheren kaufmännismen Schulen für 
kaufmännische Unterrichtsgegenstände 
(Lehramtsprüfung für mittlere und höhere 
kaufmännische Schulen oder frühere Lehr
amtsprüfung für mittlere kaufmännisdlc 
Lehranstalten) oder an Stelle der im Ab
schnitt I bestimmten Erfordernisse die frü
here Lehrbefähigungsprüfung für zweiklas
sige Handelsschulen in Verbindung mit 
einer mindestens sechsjährigen lehramtlichen 
Verwendung 
oder 

b) Befähigung für das Lehramt an mittleren 
und höheren kaufmännischen Schulen für 
volkswirtschaftliche sowie rechts- und 
'staatsbürgerkundliche Unterrichtsgegen
stände [Lehramtsprüfung für mittlere und 
höhere kaufmännische Schulen (oder frühere 
Lehramtsprüfung für mittlere kaufmänni-· 
sche Lehranstalten) und Einführung in das 
praktische Lehramt] 
oder 

c) Vollendung des Studiums aus der wirt
schaftspädagogischen Studienrichtting oder 
in Verbindung mit einer fünf jährigen Be
rufspraxis die Vollendung eines Studiums 
aus einer sonstigen sozial- und wirtschafts
'wissenschaftlichen Studienrichtung oder in 
Verbindung mit einer sechsjährigen Berufs
praxis an Stelle der im Abschnitt I bestimm
ten Erfordernisse das bis zum Jahre 1931 
erworbene Diplom der Hochschule für 
Welthandel 
oder 

d) Vollendung der rechts- und staatswissen
schaftlichen Studien und eine fünf jährige 
Berufspraxis 
oder 

e) Doktorat der Staatswissenschaften und eine 
fünf jährige Berufspraxis 
oder 

neu: 

ANLAGE 1· 

. Verwendungsgruppe L 1 

Z. 1 Abs. 1 oder 4.der Ernennungserfordernisse 

\ 
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f) Vollendung der Studien aus Wirtschafts
ingenieurwesen an einer technischen Hoch
schule und eine fünf jährige Berufspraxis. 

(2) Von der im Abs. 1 lit. cerster Halbsatz und 
lit. d bis f vorgeschriebenen Berufspraxis kann 
das zuständige Bundesministerium bis auf zwei 
Jahre Nachsicht erteilen, wenn ein Bewerber, der 
die volle Berufspraxis erfüllt, nicht vorhanden 
und die Erteilung des Unterrichtes 3,nderweitig 
nicht gewährleistet ist. 

23. Lehrer für Pädagogik und verwandte Unter
richtsgegenstände an Berufspädagogisdlen 
Lehranstalten und an Anstalten für die Aus
bildung und Fortbildung der Lehrer an land
und forstwirtschaftlichen Sdlulen 

Anstellungserfordernis : 

a) Lehramtsprüfung für den Philosophischen 
Einführungsunterricht (Psychologie, Erzie
hungslehre und Philosophie) oder frühere 
Lehramtsprüfung für Pädagogik an Lehrer
und Lehrerinnenbildungsanstalten 
oder 

b) Lehramtsprüfung für höhere Schulen (frü
here Lehramtsprüfung für Mittelschulen) 
einschließlich der früheren Erweiterungs
prüfung für Pädagogik an Lehrer- und 
Lehrerinnenbildungsanstalten und Einfüh
rung in das praktische Lehramt 
oder 

c) soweit für das Hochschulstudium die Be
stimmungen des Allgemeinen Hochschul
Studiengesetzes noch nicht anwendbar 
waren 
aa) Lehramtsprüfung für höhere Schulen 

(frühere Lehramtsprüfung für Mittel
schulen) und Doktorat der Philosophie 
aus Pädagogik oder Psychologie und 
Einführung in das praktische Lehramt 
oder 

bb) Doktorat der Philosophie aus Pädago
gik oder Psychologie und eine minde
stens fünf jährige Berufspraxis mit her
vorragenden fachlichen Leistungen 
oder 

d) für Lehrer an Anstalten für die Ausbildung 
und Fortbildung der Lehrer an land- und 
forstwirtschaftlichen Schulen 
aa) Befähigung für das Lehramt an höhe

ren Schulen [Lehramtsprüfung für 
höhere Schulen (oder frühere Lehr
amtsprüfung für Mittelschulen) und 
Einführung in das praktische Lehramt] 
sowie eine mindestens fünf jährige 
Lehrpraxis . an land- und forstwirt-

§ 4 Abs. 4 

ANLAGE 1 

VerwendungsgruppeL 1 

Z. 1 Abs. 1, 4 oder 5 der Ernennungserforder
nIsse 

500 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 157 von 201

www.parlament.gv.at



158 500 der Beilagen 

a1 t: 

schaftlichen Lehranstalten mit hervor
ragenden pädagogischen Leistungen 
oder 

bb) Vollendung der Studien an der Hoch
schule für Bodenkultur, die Befähigung 
für den land- und forstwirtschaftlichen 
Lehr- und Förderungsdienst und eine 
mindestens fünfjähtige Lehrpraxis an 
land- und forstwirtschaftlichen Schulen 
mit hervorragenden' pädagogischen 
Leistungen. 

24. Lehrer für Methodik' und schulpraktische 
Übungen oder für den hauswirtschaftlichen 
oder gewerblichen Fachunterricht an Berufs
pädagogischen Lehranstalten 

Anstellungserfordernis : 

An Stelle der im Abschnitt I bestimmten Er
fordernisse die Lehramtsprüfung für den haus
wirtschaftlichen bzw. für den gewerblichen Fach
unterricht an berufsbildenden mittleren und 
höheren Schulen (oder frühere Reifeprüfung der 
Bildungsanstalt für Lehrer für den hauswirt
schaftlichen bzw. für den gewerblichen Fachun
terricht und die frühere Lehrbefähigung für den 
hauswirtschaftlichen bzw. gewerblichen Fach
unterricht) und eine mindestens sechsjährige 
Lehrpraxis in einer den Verwendungsgruppen L 2 
entsprechenden Verwendung sowie hervorragende 
pädagogische Leistungen. 

25. Lehrer für den Fachunterricht an mittleren 
und höheren land- und forstwirtschaftlichen 
Lehranstalten und an Anstalten für die Aus
bildung und Fortbildung der Lehrer an land
und forstwirtschaftlichen Schulen 

Anstellungserfordernis : 

(1) 

a) Die Vollendung der Studien an der Hoch
schule für Bodenkultur 
oder 

b) volle Hochschulbildung der in Betracht 
kommenden Fachrichtung und eine minde
stens fünfjährige'Berufspraxis 
oder 

.e) an Stelle der im Abschnitt I bestimmten 
Erfordernisse die Reifeprüfung einer höhe
ren land- und forstwirtschaftlichen Lehr
anstalt und ~ine mindestens zehnjährige 
fachliche Betätigung und hervorragende 
fachliche Leistungen 
oder 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe L 1 

Z. 4 der Ernennungserfordernisse 

Z. 1 Abs. 4 der Ernennungserfordernisse 

§ 4 Abs. 5 
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alt: 

d) an Stelle der im Abschnitt I bestimmten 
Erfordernisse bei Lehrern für Spezial
gebiete, für die eine hochschulmäßige Aus
bildung nicht vorgesehen ist, die Reife
prüfung einer höheren Schule und eine 
mindestens zehnjährige hochqualifizierte 
Berufspraxis mit hervorragenden Leistun
genauf dem in Betracht kommenden Fach
gebiet. 

(2) Für die Definitivstellung in den Fällen des 
Abs. 1 lit. a und c überdies die entsprechende 
Befähigungsprüfungj im Falle des Abs. 1 lit. a für 
den forstwirtschaftlichen Fachunterricht an forst
wirtschaftlichen Lehranstalten außerdem die 
Staatsprüfung für den höheren Forstaienst. 

26. Lehrer im pädagogisch-psychologischen 
Dienst bei einer Schulbehörde des Bundes 

Anstellungserfordernis: 
Vollendung der philosophischen Studien mit 

dem Hauptfach Psychologie und einem Neben
fach sowie eine mindestens fünf jährige Lehrpra
xis in der Verwendungsgruppe L 1 oder in einer 
der Verwendun~sgruppen L 2. 

TEILB 
I \ 

Dienstposten der Verwendungsgruppen L 2a 

ABSCHNITT I 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN üBER DIE 
BESONDEREN ANS'FELLUNGSERFORDER
NISSE FüR DIE IN DEN VER WENDUNGS-

GRUPPEN L 2a EINGEREIHTEN 
DIENSTZWEIGE 

Erfordernis für die Anstellung ist die Erfül
lung der gemeinsamen Anstellungserfordernisse 
für die Verwendungsgruppen L 2b und darüber 
hinaus eine im Abschnitt 11 dieses Teiles be
stimmte zusätzliche Ausbildung. 

ABSCHNITT II 
DIENSTZWEIGE UND ANSTELLUNGS-

ERFORDERNISSE 

Unterabschnitt a 

Dienstzweige der Verwendungsgruppe L 2a 1 

27. Volksschullehrer 

Anstellungserfordernis : 

Lehramtsprüfung für Volksschulen gemäß 
§ 122 des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. 
Nr.242/1962. 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe L 1 

§ 4 Abs. 5 

Keine Definitivstellungserfordernisse 

Gemäß Art: VI Abs. 1 der 2. Gehaltsüberlei
tungsgesetz-Novelle 1970, BGBl. Nr. 244, seit 
1. September 1975 keine Neuernennungen- mehr 
in diesen Dienstzweig, daher kein Bedarf emer 
Neuregelung 

Verwendungsgruppen L 2a 

Dieses Erfordernis ist in den einzelnen Ziffern 
der Ernennungserfordernisse der Verwendungs
gruppen L 2a geregelt 

Verwendungsgruppe L 2a 1 

Z. 1 erster Satz der Ernennungserfordernisse 
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28. Religionslehrer an Volksschulen 

Anstellungserfordernis : 

a) Vollendung der theologischen' Hochschul
studien und Nachweis der Ermächtigung 
für die Erteilung des Religionsunterr,ichtes 
an Volksschulen nach den hiefür geltenden 
kirchlichen (religionsgesellschaftlichen) Vor
schriften 
oder 

b) Ablegung der nach den kirchl~chen (reli
gionsgesellschaftlichen) Prüfungsvorschrif
ten vorgesehenen und vom zuständigen 
Bundesminister als der Lehramtsprüfung 
für Volksschulen gemäß § 122 des Schul
organisationsgesetzes gleichwertig festge
stellten Befähigungsprüfung für die Ertei
lung des Religionsunterrichtes an Volks
schulen. 

29. Lehrer für Fremdsprachen an Volks-, 
Haupt- und Sonderschulen sowie Polytech
nischen Lehrgängen 

Anstellungserfordernis : 

Lehrbefähigung auf Grund einer Lehramts
prüfung aus einer Fremdsprache gemäß der nach 
der Kundmachung dieses Bundesgesetzes erlasse
nen Prüfungsvorschrift. . 

30. Lehrer für den allgemeinbildenden Unter
richt an land- und forstwirtschaftlichen Be
rufsschulen und an, mittleren land- und 
forstwirtschaftlichen Lehranstalten 

Anstellungserford~rnis: 

Lehramtsprüfung gemäß § 122 des Schulorga
nisationsgesetzes. 

Unterabschnitt b 

Dienstzweige der Verwendungsgruppe L 2a 2 

31. Hauptschullehrer 

Anstellungserfordernis : 

Lehrbefähigung für Hauptschulen nach Able
gung der Lehramtsprüfung für Volksschulen ge
mäß § 122 des Schulorganisationsgesetzes. 

32. Sonderschullehrer, soweit nicht Dienst
zweig 33 in Betracht kommt 

Anstellungserfordernis : 

Die für die betreffende Sonderschulart in Be
tracht kommende Lehrbefähigung für Sonder
schulen nach Ablegung' der Lehramtsprüfung für 
Volksschulen gemäß § 122 des Schulorganisa
tionsgesetzes. 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe L 2a 1 

Z. 1 erster Satz oder lit~ a· der Ernennungs
erfordernisse; § 120 Abs. 3 

Z. 1 lit. b der Ernennungserfordernisse 

Z. 1 . erster Satz der Ernennungserfordemisse 

Verwendungs gruppe L 2a 2 

Z. 1 Abs. 1 der Ernennungserfordernisse 

Z. 1 Abs. 1 der Ernennungserfordernisse 
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alt, neu: 

33. Lehrer an Sonderschulen, für die der Lehr- ANLAGE 1 
plan der Hauptschule gilt Verwendungsgruppe L 2 a 2 

Anstellungserfordernis : 
a) Die für die betreffende Sonderschulart in 

Betracht kommende Lehrbefähigung für. 
Sonderschulen nach Ablegung der Lehr
amtsprüfung für Volksschulen gemäß § 122 
des Schulorganisationsgesetzes 
oder 

b) Lehrbefähigung für Hauptschulen und eine 
zweijährige Praxis an der betreffenden Son
derschulart nach Ablegung der Lehramts
prüfung für Volksschulen gemäß § 122 
des Schulorganisationsgesetzes. 

34. Lehrer für Polytechnische Lehrgänge 

Anstellungserfordernis : 

Lehramtsprüfung für Volksschulen gemäß 
§ 122 des Schulorganisationsgesetzes und Lehr
befähigung für Polytechnische Lehrgänge. 

35. Berufsschullehrer 

(1) 

a) Lehrer für gewerbliche Berufs
s ch u I en 

Anstellungserfordernis : 

Z. 1 Abs. 1 der ErnenmingserfordernJsse 

Z. 1 Abs. 1 der Ernennungserfordernisse 

aa) Lehrbefähigung für gewerbliche Be- Z. 1 Abs. 1 der Ernennungserfordernisse 
rufsschulen auf Grund der seit 27. No-
vember 1968 geltenden Prüfungsvor-
schrift 
oder 

bb) Lehrbefähigung für den gewerblichen 
Fachunterricht an berufsbildenden 
mittleren und höheren Schulen (oder 
frühere Lehrbefähigung) für gewerb
lichen Fachunterricht an Lehranstalten 
für Frauenberufe. . 

b) Lehrer für hauswirtschaftliche 
Berufsschulen 

Anstellungserfordernis : 

Lehrbefähigung für den hauswirtschaftlichen 
Fachunterricht an bel1ufsibildenden mittleren und 
höheren Schulen (oder frühere Lehrbefähigung 
für den hauswirtschaftlichen Fachunterricht an 
Lehranstalten für Frauenberufe). 

c) L ehr e r für kau f m ä n n i s c h e 
Berufsschulen 

Anstellungsel'fordernis: 

aa) Lehrbefähigung für kaufmännisch·e 
Berufss,chulen auf Grund der seit 
27. November 1968 geltenden Prü
fungsvorschrift 
oder 

Z. 1 Abs. 1 der Ernennungserfordernisse 

Z. 1 Abs. 1 der Ernenmmgserfordernisse 

11 
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bb) Befähigung für das Lehramt an mitt, 
leren und höheren kaufmännischen 
Schulen für kaufmännische Unter
l1ichtsgegenstände (Lehramtsprüfung 
für mittlere und höhere kaufmänni
sche Schulen oder frühere Lehramts
prüfung für mittlere kaufmännische 
Lehranstalten) oder die frühere Lehr
befähi,~ungsprüfung für zweiklas,sige 
Handelsschulen. 

(2) Bei Lehrern mit der /Lehrbefähigung für 
gewerbI.iche Berufsschulen (fachlich-theoretisch.er 
Unterl'iCt~t) wird die Reifeprüfung einer höheren 
Schule durch das Diplom einer Meisterklasse der 
Hochschule für .angewandte Kunst oder durch 
das. Diplom einer Meisterklasse der Akademie 
für angewandte Kunst oder durch das Ahgangs
zeugnis üher den erfolgreichen Besuch einer ehe
maligen Kunstgewerbeschule- ersetzt. 

36. Religionslehrer an Hauptschhlen, Sonder
schulen, Polytechnischen Lehrgängen und 
Berufsschulen 

Anstellungserfordernis: 

a) Vollendung der theologischen Hochschul
studien und Nachweisder kirchlich (reli
.~ionsgesellschaftlich) erklärten Befähigung 
und Ermächtigung für die Erteilung des 
Rel,j,gionsunterrichtes an der ,entsprechen
den Schulart nach den hiefür geltenden 
k,irchlichen (rdigionsgesellschaftlichen) Vor
schriften 
oder 

b) Ablegung der nach den kirchJ.ichen (reli
gionsgesellschaftlichen) Vorschriften vorge
sehenen und vom zuständigen Bundesmini
s,ter als ,einer der in den Diens,tzweigen 31 
bis 35 für die in Betracht kommende 
Schulart genanntenBefähi~ngsprüfung 
gleichwertig festgestellten Befähigungsprü
fung für die Erteilung ·des Religionsunter
richtes. 

37. Religionslehrer an berufsbildenden mittleren 
Schulen . 

Anstellungserforderni&: 

Reifeprüfung einer höher.eri Schule (sofern 
nicht di,e Vollendung der theologischen Hoch
schulstudien nachgewiesen 'wird) und der Nach
weis der kirchlich (religionsgesellschaftlich) er
klärten Befähigung und Ermächtigung für die 
Erteilung des Relig,ionsunterrichtes an berufs~ 
bildenden mittleren Schulen nach den hiefür 
geltenden kirchlichen (religionsgesellschaftlichen) 
Vorschl'iften; die Befähigung ist hiehei - soweit 
die Befähigung nach den k,irchlichen (religions
gesellschaftlichen) Vorschriften nicht auf Grund 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe L 2a 2 

Z. 2 der Ernennungserfordernisse und § 120 
Abs.3 

Z. 2 der Ernennungserfordernisse und § 120 
Abs.3 
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des vollendeten theologis,chen Hochschulstudiums 
erteilt wird - durch die erfolgreiche Ablegung 
der nach den k,irchlichen (religionsgesellschaft
lichen) Prüfungsvorschriften vorgesehenen und 
vom zuständigen Bundesminister als einer an 
einer Berufspädagogischen Lehranstalt abgelegten 
Lehramtsprüfung gleichwertig festgestellten Befä
higungsprüfung für die Erteilung des Religions
unterrichtes an berufsbildenden mittleren Schu
len nachzuweisen. 

38. Lehrer für Kurzschrift und Maschinschreiben 
an Berufsschulen, mittleren und höheren 
Schulen, den Akademien verwandten Lehr
anstalten und Pädagogischen Akademien 

Anstel.1ungserfordernis: 

Lehrbefähigung für Stenotypie und Phono
typie an mittleren und höheren Schulen. 

39. Lehrer für fachlich-theoretische Unterrichts
gegenstände an gewerblichen, technischen und 
kunstgewerblichen Fachschulen, soweit nicht 
Dienstzweig 42 in Betracht kommt, sowie 
an Werkschulheimen 

. Anstellungserfordernis : 

(1) 

a) Lehrbefähigung für den gewerblichen Fach
unterricht (fachlich-theoretischer Unter
richt) der in Betracht kommenden Fach
richtung an berufsbildenden mittleren Schu
len 

oder 

b) Lehrbefähigung für gewerbliche BeruJsschu
len (fachlich -theor,etischer U nterr,icht) der 
in Betracht kommenden Fachrichtung auf 
Grund der seit 27. November 1968 gel-
tenden Prüfungsvorschrift. . 

(2) Die Reifeprüfung an einer höheren Schule 
. wird durch das, Diplom einer Meisterklasse der 

Hochschule für angewandte Kunst oder durch 
das Diplom einer Meisterklasse der Akad,emie 
für angewandte Kunst oder durch die Abschluß
prüfung einer Fachklasse der ehemaligen Kunst
gewerbeschule ,ersetzt. 

40. Lehrer für den praktischen Fachunterricht 
an gewerblichen, technischen und kunst
gewerblichen Fachschulen, Höheren techni
schen und gewerblichen Lehranstalten sowie 
an Lehrwerkstätten der Hochschulen techni
s.cher Richtung und Werkstättenklassen der 
Hochschule für angewandte Kunst, soweit 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe L 2a 2 

Z. 1 Abs. 1 der Ernennungserfordernisse 

Z. 1 Abs. 1 ,der Ernennungserfordernisse 

163 

500 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 163 von 201

www.parlament.gv.at



164 500 der Beilagen 

nicht Dienstzweig 42 in Betracht kommt, 
ferner für ;Werken und den praktischen 
Fachunterricht an Werkschulheimen 

AnstelLungserfordernis : 

a) Lehrbefähigung für den gewerblichen Fach
unterricht (praktischer Unterricht) aer in 
Betracht kommenden Fachrichtung an 
berufsbildenden mittleren und höheren 
Schulen 
oder 

b) Lehrbefähigung für gewerbliche Berufs
schulen (praktischer Unterricht) der in Be
tracht kommenden Fachrichtung auf Grund 
der seit 27. November 1968 geltenden Pro
fungsvorschrift. 

41. Lehrer für kaufmännische, gewerblich-wirt
schaftliche, warenkundliche oder rechts- und 
staatsbürgerkundliche Unterrichtsgegen
stände an berufsbildenden mittleren Schulen 

Anstellungserfordernis : 

Lehrbefähig,ung für gewellbliche oder kauf
männische Berufsschulen (betriebswirtschaftlicher, 
warenkundlicher oder staatsbürgerkundlicher 
Unterr,icht) auf Grund ·der seit 27. November 
1968 geltenden Prüfungsvorschrift. 

42. Lehrer für den gewerblichen Fachunterricht 
an Fachschulen bekleidungsgewerblicher 
Richtung sowie für den gleichartigen Unter
richt an Fachsmulen und Höheren Lehr
anstalten für wirtschaftliche Frauenberufe 
und an Famschulen für Sozialarbeit 

Anstell ungs,erfordernis: 

a) Lehrbefähigung für den ,gewerblichen Fach
unterricht der in B,etracht kommenden 
Richtun,g an berufsbi,ldenden mittleren una 
höheren Schulen (oder hühere Lehrbefä
higung für den gewerblichen Fachunter
richt an Lehranstalten für Frauenberufe) 
oder 

b) Lehrbefähigung' für gewerbliche Berufs
schulen (fach.1ich-theor,etischer Unterricht) 
der in Betracht kommenden Fachrichtung 
auf Grund der seit 27. November 1968 
geltenden profungsvorschrift. 

43. Lehrer ·für den hauswirtschaftlichen Unter
richt an mittleren und höheren Schulen und 
Lehranstalten für gehobene Sozialberufe, 
soweit nicht einer der folgenden Dienst
zweige dieses Unterabschnittes in Betracht 
kommt, ferner Lehrer für küchenwirt-

n eru: 

'ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe L 2a 2 

2. 1 Ahs. 1 der Ernennungserfordernisse 

2. 1 Abs. 1 aer Ernennungserfordernisse 

2. 1 Abs. 1 der Ernennungserfordernisse 
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schaftliche Unterrichtsgegenstände an Höhe
ren Lehranstalten für Fremdenverkehrs
berufe, Hotelfachschulen und Gastgewerbe
fachschulen 

Anstel1ungserfordernis: 

- Lehrbefähigung für den hauswirtschaftlichen 
Fachunterricht an berufsbildenden mittleren und 
höheren Schulen (oder frühere Lehrbefähigung 
für den ha'uswirtschaftLichen Fachunterricht an 
Lehranstalten für Frauenberufe). 

44. Lehrer an Fachschulen für wirtschaftliche 
Frauenberufe und an Fachschulen für Be
kleidungsgewerbe 

Anstellungserfordernis : 

Befähigung ,für das Lehramt an Fachschu:Len für 
wirtschaftliche Frauenberufe (oder frühere Lehr
befähigung für den hauswirtschaftlichen Fach
unterricht an Lehranstalten für Frauenberufe 
und Fornbildungskurs mit Erweitel1ungsprüfung) 
oder Befähigung für das Lehramt an Fachschulen 
für Bekleidungsgewerbe. 

45. Lehrer für den hauswirtschaftlichen Unter
richt an Haushaltungsschulen 

Anstellungserfordernis : 

a) Lehrbefähigung für ,den hauswirtschaft
lichen Fachunterricht an berufsbildenden 
mittleren und höheren Schulen (oder frü
here Lehrbefähigung für -,den hauswirt
schaftlichen Fachunterricht an Lehranstalten 
für FraJuenberufe) 
oder 

b) Befähigungsprüfung für den land- und 
forstwirtschaftlich,en Lehr- und Förderungs
dienst (Gruppe Hauswirtschaft). 

46. Lehrer für Musik an Pädagogischen Akade
mien 

Anstellungserfordernis : 

Lehramtsprüfung 'für Volksschulen' gemäß 
§ 122 des Schulorganisationsgesetzes und Lehr
befähigungsprüfung aus Gesang oder einem an 
Pädagogischen Akademien zugelassenen Instru
mentalfach. 

47. Lehrer für den hauswirtschaftlichen Unter
richt 'an Bildungsanstalt~n für Arbeitslehre
rinnen, Bildungsanstalten für Erzieher, Bil
dungsanstalten für Kindergärtnerinnen und 
Pädagogischen Akademien 

Anstellungserfordemis: ' 

Lehrbefähigung für den hauswirtsmaftlichen 
Fachunterricht an berufsbildenden mittleren und 

nelu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe L 2a 2 

Z. 1 Abs. 1 der Ernennungserfordernisse 

Z. 1 Abs. 1 der Ernennungserfordemisse 

Z. 1 Abs. 1 ,der Ernennungserfordernisse 

Z. 3 der Ernennungserfordernisse; mit Berufs
praxis: Z. 6 der Ernennungserfordernisse der 
Verwendungsgruppe L 1 

Z. 1 Abs. 1 der Ernennungserfordemisse 
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höheren Schulen (oder frühere Lehrbefähigung 
für den hauswirtschaftlichen Fachunterricht an 
Lehra,nstalten für Frauenberufe) sowie eine Zu
satzprüf.ung aus Methodik des Unterrichtes in 
Hauswirtschaft an Volks- und Hauptschulen; das 
Erfordernis der Zusatzprüfung entfällt bei Nach
weis der Befähigung für den Unterricht in Haus
wirtschaft an Volks- und Hauptschulen, oder 
Lehramtsprüfung für Volksschulen gemäß § 122 
des Schulorganisationsgesetzes und Befähigung für 
den Unterricht in H:luswirtschaft an Volks- und 
Hauptschulen, sowie eine sechsjähr,ige Lehrprax,is 
an Volks-, Haupt- oder Sonderschulen oder 
Polytechnischen Lehrgängeri mit besonderen päd
agogischen Leistungen. 

48. Lehrer für Handarbeit und Werkerziehung 
(für Mädchen) an allgemeinbildenden höhe
ren Schulen 

Anstellungserforderni.s: 

Lehrbefähigung für den gewerblichen Fach
unterricht an berufsbildenden mittleren und 
höheren Schulen (oder frühere Lehrbefähigung 

. für den gewerblichen Fachunterricht 'an Lehr
,anstalten für Fnuenber,ufe) in den Fachrich
tungen Damenkleidermachen oder Wäschewaren
erzeugung. 

49. Lehrer für den Unterricht in weiblichen 
Handarbeiten an Bildungsanstalten für 
Arbeitslehrerinnen, Bildungsanstalten für 
Kindergärtnerinnen und Pädagogischen Aka-
demien . 

Anstellungserfordernis: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe L 2a 2 

Z. 1 Abs. I der Ernennungserfordemisse 

Lehrbefähigung für den gewerblichen Fach- Z. lAbs. I der Ernennungserfordemisse 
unterr~cht an berufsbildenden mittleren und 
höheren Schulen (oder frühere Lehrbefähigung 
für den gewerblichen Fachunterricht an Lehr-
anstalten für Frauenberufe) in den Fachrichtun-
gen Damenkleidermachen oder Wäschewaren-
erzeugung sowi,eeine Zusatzprüfung aus Me-
thodikdes Unterrichtes in Mädchenhandarheit 
an Volks- und Hauptschulen; das Erfordernis der 
Zus,atzprüfung entfällt bei Nachweis der Be-
fähigung für den Unterricht in Mädchenhand-
arheit an Volks- und Hauptschulen oder Lehr-' 
amtsprüfung für Volksschulen gemäß § 122 des 
Schulorganisatiomgesetzes und Befähigung für 
den Unterricht in Mädchenhandarbeit an Volks-
und Hauptschulen ,sowie eine s,echsjährige Lehr-
praxis an Volks-, Haupt- oder Sonderschulen 
oder Polytechnischen Lehrgängen mit besonderen 
pädagogischen Leistungen. 
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alt: 

50. Lehrer für den handwerklichen Unterricht 
an vollorgani$ierten Blindeninstituten und 
Taubstummeninstituten 

Anstellungser.fordernis: 

Lehrbefähigung für gewerbliche BeruJs.schulen 
(praktischer Unterricht) auf Grund der seit 
27. November 1968 geltenden PfÜfungsvorschrift. 

51. Lehrer für den Fachunterricht an land- und 
forstwirtschaftlichen . Berufsschulen,· an mitt
leren und hÖheren land- und forstwirtschaft
lichen Lehranstalten und an Anstalten für 
die Ausbildung und Fortbildung der Lehrer 
an land- und forstwirtschaftlichen Schulen 

. Ansteli ungser.fordernis: 
a) Reifeprüfung e,iner höheren land- und 

forstwirtschaftlichen Lehranstalt und die 
Befähigungsprüfung für den land- und 
forstwirtschaftlichen Lehr- und Förderungs
dienst auf Grund einer zweisemestrigen 
Ausbildung am Bundesseminar für das land
wirtschaftliche Bildungswesen oder an einer 
land- und forstwirtschaftlichen herufspäd
ag()~ischen Lehranstalt 
oder 

b) Lehrbefähigung für den gewerblich,en Fach
unterricht an berufshil.denden mittleren 
,und höheren Schulen 
oder 

c) Lehrbefähigung für gewel'bliche Berufs
schulen (praktischer Unterricht) auf Grund 
der sert 27. November 1968 geltenden Prü
fungsvorschrift. 

52. Lehrer für den forst wirtschaftlichen Fach
unterricht an land- und forstwirtschaftlichen 

. Berufsschulen und an mittleren und höheren 
land~ und forstwirtschaftlichen Lehranstal
ten 

An~steUungsel1fordernis : 
Erfolgreiche Absolvierung einer Försterschule 

und eine siehenjährige Berufspraxis mit hervor
ragenden fachIichen Leistungen und die Lehr
befähigung für den forstwirtschaftlichen Fach
unterricht. 

53. Lehrer für Fremdsprachen an Haupt- und 
Sonderschulen und Polytechnischen Lehr
gängen 

AnsteH ungs1erfordernis: 

n,e.u: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe L 2a 2 

2. 1 Abs. 1 der Ernennungserfordernisse 

2. 1 Ahs,. 1 der Ernennungserfordernisse 

2.6 der ErI).ennungserfordernisse 

167 

Lehramtsprüfung für Höhere Schulen (oder 2. 1 Abs. 1 oder 3 der Ernennungserforder
früher,e Lehramtsprüfung für MitteLschulen) aus msse 
der entsprechenden Fremdsprache oder Lehrbe-
fähi~ng für zwei im Lehrplan der Hauptschule 
vorgesehene Fremdsprachen auf Grund einer 
Lehramtsprüfung, die nach der nach der Kund-
macht~ng dieses Bundesgesetzes erlassenen Prü-
fungsvorschrift abgelegt wurde. 
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a l,t: 

54. Lehrer für allgemeinbildende und allgemein
theoretische Unterrichtsgegenstände an land
und forstwirtschaftlichen Berufsschulen, an 
berufsbildenden mittleren Schulen mit Aus
nahme der Handelsschulen sowie an mitt
leren und höheren. land- und forstwirt
schaftlichen Lehranstalten 

Anstell ungserfordernis: 

Lehrbefähigung für Hauptschulen nach Ab
legungder Lehramtsprüfung für Volkssch,ulen 
gemäß § 122 des Schulorganisationsg.esetzes. . 

55. Lehrer für Schulpraxis an übungsvolks
schulen an Pädagogischen Akademien 

Anstell ungserfordernis: 

Lehramtsprüfung für Volksschulen gemäß 
§ 122 des Schulorganisationsgesetzes sowie eine 
sechsjährige Lehrpraxisan Volks-, Haupt- und 
Sonderschulen oder Polytechnischen Lehrgängen 
und hervorragende pädagogische Leistungen. 

TEILC 

Dienstposten der Verwendungsgruppe L 2b 

ABSCHNITT I 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN üBER DIE 
BESONDEREN ANSTELLUNGSERFORDER
NISSE FüR DIE IN DEN VER WENDUNGS
GRUPPEN L 2b EINGEREIHTEN DIENST-

. ZWEIGE 

(1) Erfordel'nis für die Anstellung ist 
a) die Reifeprü·fung einer höheren Schule; 

b) bei Lehrern für den praktischen Unter
richt entweder die Reifeprüfung einer 
höheren Schule oder der gewerherechtliche 
Befähigungsnachweis zur selbständigen Aus
übung eines Gewerbes (Mei~terprüfung 
oder gleichwertige IBefähigung) mit einer 
nach der Vollendung des 18. Lebensjahres 
zurückgelegten sechsjährigen facheinschlägi
gen Berufspraxis ; das Erfordernis dieser 
Berufspra~is entfällt bei Nachweis der 
Lehramtsprüfung für den, gewerblichen 
Fachunterricht, die an einer mindestens 
viersemestrigen Berufspädagogischen Lehr
anstalt abgelegt wurde. 

(2) Als Reifeprüfung einer höheren Schule gilt 
auch eine vom ~uständigen Bundesminister 
gleichgehaltene Prüfung, wenn die Gleichhaltung 
(Gleichstellung) auf dem betreffenden Zeugnis 
amtlich vermerkt ist. 

n,eu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe L 2a 2 

Z. 1 Abs·. 1 der Ernennungserfor-dernjg'se 

Z. 4 der Ernennungserfordernis,se 

Verwendungsgruppen L 2 b 

Diese Erfordernisse sind in den ,einzelnen 
Ziffern der Verwendungsgruppen L 2b 1 bzw. 
L 2a geregelt 
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:a 1 t: 

ABSCHNITT II 

DIENSTZWEIGE UND ANSTELLUNGS
ERFORDERNISSE . 

. Unt,erahschnitt a 

Dienstzweige der Verwendungsgruppe L 2b 1 

56. Volksschullehrer 

. Amtellungserfol1dernis: 

Reifeprüfung einer Lehrer- od.er Lehrerinnen
bildungsanstalt (einsch1ießLich Ider Maturanten
Iehl1gäng.e)-, für <die Definicivstellung überdies ~e 
Lehrbefähi~ungsprüfung für· Volksschulen. 

57. Religionslehrer an Volksschulen 

AnsteHungserfol'demis l 

Reif,eprüfung einer höheren SchuIe und der 
Nachweis ,der kiirchLich (religionsgesellsmaftlim) 
erklärten Befähigung u11Id Ermächtigung für die 
Erteill\1!l1g des Religionsunterr.ichtesan Volks
schulen nach den hiefür ~eltenden kirchlichen 
(rel1gionsgesel~chafdichen) Vorschrtiften; für die 
Definitilvstellung !St überdies Id~e Befähigung 
durch ldieerfolgreiche Abl~ung der nach den 
kirchlichen (rel.igüonsg,eselLschaftlichen) Prüfungs
vorschriften vorgesehenen und vom zuständigen 
Bundesminister als der Lehrbefähigungsprüfung 
für Volksschulen ,gleichwertig festgestellten Be
fähigungsprüfung für ,die Erteilung des Relig;i()i1ls
unterrichtes an Volksschulen nachzuweisen. 

58. Lehrer für Musik an mittleren und höheren 
Schulen, den Akademien verwandten Lehr
anstalten und Pädagogischen Akademien 

Anstellungserfolldernis: 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungs gruppe L 2b 1 

Kein Bedarf, da gemäß Art. IV Abs. 1 der 
2. GehaltsüberleitU11lgsgesetz-Novelle 1970, BGBl. 
Nr. 244, inden Dien·stzwleig 27 übel1geleitet 

Kein Bedarf, ,da gemäß Art. IV Abs. 1 der 
2. GehaltsüberleinungsgesetJZ-NoV1elle 1970, BGBl. 
Nr. 244, .in Iden Dienstzwelg 28 übergeleitet 

An Stelle der im Abschnitt I bestimmten . Z. 1 Abs. 2 lit. ader Ernennungserfordernis'se 
Erfordernisse Lehrbefähigungsprüfung aus Ge-
sang oder aus einem an mittleren oder höheren 
Sch'ulen zugeLassenen Inst11Umenta1fach. 

59. Lehrer für musikalisch-rhythmische Erzie
hung an Bildungsanstalten für Erzieher 
und Bildungsanstalten für Kindergärtnerin
nen 

Anstell ungserfol'ldernis: 

a) Lehrbefähigungsprüfung für musika1.isch
rhythmische Erziehung 
oder 

b) an Stelle ,der .im Abschnitt I bestimmten 
Erfordernisse Befähig;uIligIsprüfung' für Er
zieher oder KJi11ldergär,tnerinnen und Lehr
befähigungsprÜlfung für musika1.isch-rhyth
misch.e Erziehung. 

Z. 1 Abs. 1 oder Abs. 2 lit. a ,der Ernenoonf;s
erfondernisse 
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60. Lehrer für Fremdsprachen an Volks-, 
Haupt- und Sonderschulen und Polytechni
schen Lehrgängen 

AnstelLungserfol"dern1s: 

Reifeprüfung einer höheren Schule und Lehr
befähigung MIf Grund einer Sonderprüfung aus 
der betreffenden Fremdsprache. 

61. Erzieher an Schülerheimen, Sonderschüler
heimen, Übungsschülerheimen und Übungs
horten 

AnsteHungser,ford~rnis : 

A:n SlleHe ,der ,im Abschn~tt I bestimmten 
Erfordernisse Befähigungsprü~ung einer Bildungs
anstalt für Erzieher. 

62. Lehrer für den handwerklichen Unterricht 
an Blindeninstituten und Taubstummen
instituten 

Anstellungserfol'dernis: 

Metstellprüfung oder ein,e gewerberechtlich 
,gleichwert~ge Befähigung und in beiden Fällen 
eine nach der Vollendung Ides 18. Lebensjahres 
zurückgelegte sechsjähr~ge Berufspraxis. 

63. Lehrer für sozialfachliche Unterrichtsgegen
stände an Fachschulen für Sozialarbeit 

Anstellungserfor,dernis: 

An Stelle der im Abschnitt I hestimmten 
Enfor,dernisse eine AusbiLdung ,der ,in B,etr.acht 
kommenden Fach'richtung~in:sbesondere Kran
kenpflege und Kinderkrankenpflege) und eine 
nach Vollendung des 18. Lebensjahr;es zurück
gelegte sechsjährige facheinschlägige Berufspl'axis. 

64. Lehrer für bildnerische Erziehung und ver
wandte Unterrichtsgegenstände sowie für 
Handarbeit und Werkerziehung (für Kna
ben) und verwandte Unterrichtsgegenstände 
an mittleren und höheren Schulen, den 
Akademien verwandten Lehranstalten und 
Pädagogischen Akademien 

An:stelLungserfordernis: 

An Stelle ,der ,im Abschnitt I bestimmten 
Enfol1derniJsse: 

a) ,da's Di.plom einer Meisterklasse der Hoch
schule für angewandte Kunst oder das 
Diplom einer Meisterklasse ,du Akademie 
für ,a,ngewanldte Kunst oder .das Abgangs
zeugnis über ,den erfolgreichen Besuch einer 
,ehemaL~g,en Kunstgewerbeschule 
oder 

b) eine nach ,der Vollendung ·des 18. Lebens
jahres zurückgelegte vierjährig,e Berufspraxis 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe L 2b 1 

Kein Bedarf, da gemäß Art. IV Abs. 1 der 
2. Gehaltsüherleillung&gesetz-Novelle 1970, BGBl. 
Nr. 244, in den Dienst2lWeig 29 übergeleitet 

Z. 5 der Ernennu~sel1forderrusse 

Z. 1 Ahs. 2 Ht. fder Ernennungserfordernisse 

Z. 1 Abs. 2 lit. h ,der Ernennungserfordernisse 

Z. 1 Abs. 2 lit. c der Ernennungserfordernisse 
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alt: 

mit hesonder,en Lei.stungen künstlerischer, 
kunstgewerblicher oder !Sonstiger fachein
schl~gig,er Richtung 
oder 
(nur an mittler,en und höheroen Anstalten 
,der Lehrer- und Er;zieherbiIdung) 

c) Befähigungsprüfllmg für Erzieher oder für 
KindergärtneI1innen 'und ,in bei den Fällen 
eine .einschläg,ige f.achliche AusbiLdung sowie 
eine zweijähr,ige Berufspra~is. 

65. Lehrer für den Unterricht in weiblichen 
Handarbeiten an Bildungsanstalten für 
Arbeitslehrerinnen, Bildungsanstalten für 
Erzieher und Bildungsanstalten für Kinder
gärtnerinnen, an vollorganisierten Blinden
instituten und Taubstummeninstituten sowie 
an Pädagogischen Akademien 

Anstellungserfordemis: 

(1) 

a) Reifeprüfung einer höheren Schule 'und 
·die Befähigung für den Unterricht in 
Mädchenhandarbeit an Volks- und Haupt
'schulen sowie eine sech5jährige Lehrpraxis 
an Volks-, Haupt- oder Soruderoschulen oder 
PolytechnilSchen Lehrgängen mit besonderen 
päd3lgogischen Leistungen 
oder . 

b) an Stelle der ,im Abschnitt I bestimmten 
Erforodel'nisse 

aa) Meisterprüfung aus Damimkleider
machen oder Wäs·chewarenerzeugung 
und Befähigung für den Unterricht in 
Mädchenha'llldarbeit an Volks- und 
Hauptschulen 'sowie ,eine sechsjährige 
Lehrprax;is an Volks-, H3lupt- oder 
Sonderschulen oder Polytechnischen 
Lehrgängen mit besonderen pädago
gischen Leisllungen 
oder 

bb) BefähigiUng für den Unterricht lfi 

Mädchenhandarbeit an Volks- und 
Hauptschulen und eine zehnjährige 
Lehrpraxis an Volks-, Haupt- oder 
Sonderschulen oder Polytechnischen 
LehI1gängen mit besonderen pädago
gischen Leistung,en. 

(2) Die im Abs. 1 vorges,ehene Lehrpraxis ist 
bei Lehl"erinnen für weibliche Handarbeit an 
vollorganisierten Blindeninstituten und Ta.ub
stummerunstituten jeweils mindestelllS zur Hälfte 
als an Sondel'schulen für blinde Kinder (Blinden
institute) bzw. für taubstumme Kinder (Taub
stummeninstitute) zurückgelegte Lehrpraxis nach
zuweisen. 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe L 2b 1 

Z. 1 Abs. 1 oder Abs. 2 lit . .cl der Ernennungs
erfol'dernisse . 
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,a I t: 

66. Lehrer für Handarbeit und Werkerziehung 
(für Mädchen) an allgemeinbildenden höhe
ren Schulen 

Anstellungsemordernis : 

a) Reifeprüf,ung einer höheren Schule und die 
Befähigung für den Unterrächt in Mädchen
handa'rbeit an Volks- und Hauptschulen 
oder 

b) an SteHe der im Abschnitt I bestimmten 
Erfor,dernissedie Meisterprüfung aus 
Damenkleidermamen oder Wäschewaren
erzeugung und die Befähigung für den 
Unterricht.in M:idchenhw,darbeit an Volks
und Hauptschulen. 

67. Lehrer für Hauswirtschaftsunterricht an 
Bildungsanstalten für Arbeitslehrerinnen, 
Bildungsanstalten für Erzieher, Bildungs
anstalten für Kindergärtnerinnen, an voll
organisierten Blindeninstituten und Taub
stummen instituten sowie an Pädagogischen 
Akademien 

AnsteHung'~erfordemis : 

(1) 

a) &eifeprüfung einer höheren Schule und die 
Befäh~gung für den Unterricht in Haus
wirtschaft an Volks- und Hauptschulen 
sowie eine sechsjährige Lehrpraxis an Volks-, 
Haupt- oder SOnlderschulen oder Poly
technischen Lehrgäng,en mit besonderen 
päJdagogischen Leistungen 
oder 

b) an Stelle Ider im Abschnitt I hestimmten 
Erfol."ldernisse die BefähLgung für den 
Unterricht in MäJdchenhandarbeit und 
Hauswlir.tschaft an Volks- und Haupt
sdmlen und eine zehnjährige Lehrpraxis an 
Volk,s-, Ha.upt- oder Sonderschufen oder 
Polytedmischen ;Lehrgängen daY0n 

. mindestens sechs Jahre lauch ,im Haus-' 
w~rtschaftsunterricht - mit besonderen 
päd:ligogrschen Leistungen. 

(2) Die im Abs. 1 vorg,esehene Lehrpraxis 
ist bei Lehrerinnen für Hauswirtschaft an voll
organisierten BlitnJdeninsnituten und Taubstum
meninstituten jewerls mindestens zur Hälfte als 
an Sonderschulen für blinde I\;inder (Blinden
institute) beziehungsweise ,für taubstumme Kin
der (Ta.ubstummeninstitute) zurückgelegte Lehr
praxis nachzuweisen. . 

68. Lehrer für Hauswirtsdtaftsunterridtt in 
allgemeinbildenden höheren Schulen 

Anstellungserfordernis: 

Reifeprüfung einer höher,en Schule und Be
fähigung ,für ,den Unterr.icht in Hauswirtschaft 
an Volk,s- und Hauptschulen. 

neu: 

ANLAGE 1 

VerwendungsgruppeL 2b 1 

Z. 1 Ahs. 1. oder Abs. 2 lit. c der Ernennungs-
emol'!dernisse . 

Z. 1 Abs. 1 oder Abis . .2 Lit. c der Ernennungs
,erfor,dernisse. 

Z. 1 Abs. 1 der ErnenIl!ungserfordernisse' 
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,al t: neu: 

69. Lehrer an hauswirtschaftIichen Berufsschulen ANLAGE 1 

AnstelLungs,er,fol"dernis: Verwendungsgruppe L 2b 1 

An Stelle ,der ,im Abschnitt I hestimmten Z. 1 lit. 1 ,der ErnennUIl@Serfo.l'1dernisse' der 
Erf,ol'1derni.~se eine nach Vollendung des VerweoouIligsgruppe L 2 a 1 
18. Lebensjahres mrückgelegte sechsjährige 
Berufs- oder Lehrpra~is sow~e die Lehrbefähi-
gung für hauswirtsch-alftliche Berufsschulen. 

70. Lehrer für fachlich-theoretische Unterrichts
g~genstände an Fachschulen für Sozialarbeit 

, AnstelIungserfondenliJS: 

An Stelle ,der im Abschnitt I bestimmten Z. 1 lit. c der Ernennun,gserfo1"dernisse der 
Erfordernisse die Abschlußprüfung einer Lehr- Verwendungsgruppe L2a 1 
anstalt für ,gehobene S02JialberuE-e. 

71. Lehrer für spezielle Berufskunde an Bil
dungsanstalten für Kindergärtnerinnen, 
ferner Lehrer für Kinderbeschäftigung an 
Fachschulen und Höheren Lehranstalten für 
wirtschaftliche Frauenberufe sowie Obungs
kindergärtnerinnen 

Anstellungserfo1"dernis: 

a) Reifeprüfung einer höheren Schule und 
Befähigung als Kindergärtnerin sowie eine 
sechsjähnige Kindergarten-, Hort- oder 
Heimpra:lcis, ,davon eine mindestens zwei
jährige Kinldergartenpraxis mit besonderen 
pädagog~schen Leist'ung-en 
oder 

Z. 1 Abs. 1 ,der ErnennuIligserfondernisse; 
allenfaUs Z. 2 der Ernennungserfor,dernisse der 
Verweridungsgruppe L 2a 1 

b) an Stelle der im Abschnitt I bestimmten -
Erforoerntsse 
aa) Befäh.igung aLs Kinder,gärtnerin und 

die Befähigung als Sonderkindergärt
nerin sowie eine sechsjährige ;Kinder
garten-, Hort- oder Heimpraxis, davon 
eine mindestens zweijährige Kinder
gartenpm)Oisrnit besonderen pädago
IgiJSchen LeistuIligen 
odel' 

bb) Befähigun,gats Ki11lde1"gärtnerin und 
eine zehnjähr,ige Kindergarten-, Hort
oder Heimpraxis, davon eine minde
stens vierjähmg,e Kindergartenpraxis 
mit hesonderen päda:gogischen Leistun
gen. 

72. Übungshorterzieherinnen 

Anstellungserfordernis : 

a) Reifeprüfung einer höheren Schule und 
Befähigung als Kindergär'tner,in ,und Hort
erzieherin 'Sowie eine sechsjähritge Kinder
garten-, Hort- oder Heim:p/.'iaXi~s, davon 
eine mindestens zweijährige Hort- oder 
Heimpraris mit hesonderenpädagogischen 
Leistungen 

Z. 6 der Ernennungserfol1dernisse 
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alt: 

oder 
b) an Stelle der im Abschnitt I besttimmten 

Erfordernisse 
aa) Bdähigung laIs . Kindergärtnerin und 

Horterz,ieherin und BefähißUng als 
Sonderkindergärtnerin sowie eine sechs
jährig,e Kindergarun-, Hort- oder 
Heimpraxis, davon ,eine mindestens 
zweijährig,e Hort- oder Heimpraxis 
robt besonderen pä:dagogbschen Lei'soun
,g,en 
oder 

bb) BefähiJgung als Kindergäron;er~n und 
Horterzieherinund ein,e zehnjährige 
Kindergarten-, Hort- oder Heimpraxis, 
Idavon eme mindestens vierjährige 
Hort- oder Heimpraxis mit besonde
ren pädagogischen Leistungen. 

73. Sonderkindergärtnerinnen an volIorganisier
ten Blindeninstituten und Taubstummen
instituten und an Universitätskliniken 

Anstellungserfordernis : 
a) Reüfeprüfung einer höheren Schule und 

die Befäh\gung als Sonder kindergärtnerin 
,sowie eine zweijährige Praxis an einem 
oder mehrer,en Sonderkindergärten der 
entsprechenden Richtung mit besonderen 
pädagog.ischen Leistungen 
oder 

-1:» an Stelle der im Abschnitt I bestimmten 
Erfor.derniSISe die Befähigung als Ki.nder
gärtnerin und die Befähigung aLs Sonder
kindergärtnerin 50wieeine sech·sjährige 
Kindergarten-, Hort- oder Heimpraxis, 
davon eine mindestens zweijährige Praxis 
an einem od,er mehreren Sonderkinder
gärten der ·entsprechen1den Richtung mit 
besonderen pädagogischen Leistungen. 

74. Lehrer für Leibesübungen an Hauptschulen, 
Polytechnischen Lehrgängen und gewerb
lichen, kaufmännischen und hauswirtschaft
lichen Berufsschulen 

Anstellungserfor,dernirs: 

Abschlußprüfung ,der staatlichen Sportlehrer
ausbildung mit ,dem Spez:ialfach Leibeserziehung 
an Schulen an ·einer Brundesanstalt für Leibes
,erziehung. 

75. Lehrer für den allgemeinbildenden Unter
richt an land- und forstwirtschaftlichen 
Berufsschulen und an mittleren land- und 
forstwirtschaftlichen Lehranstalten 

Anstellungserfordernis : 
Reif.eprufung einer Lehrer- oder Lehrerinnen

hiLdung,sanstalt (einschließlich ,der Maturanten
lehrgänge), für die Definitivstellung überdies die 
Lehrbefäh,igungsprufung für Volksschulen. 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe L 2b 1 

Z.4 der Ernennungserfordernisse 

Z. 3 ,der Ernennungserfordernisse 

Kein Bedarf, da gemäß Art.· IV Abs. 1 der 
2. Gehaltsüberleitungsgesetz-Novdle 1970, .BGBL 
Nr. 244, in ,den Dienstzweig 30 übergeleit~t . 
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76. Lehrer für den Fachunterricht an land- und 
forstwirtschaftlichen Berufsschulen, an mitt
leren und höheren land- und forstwirtschaft
lichen Lehranstalten und an Anstalten für 
die Ausbildung und Fortbildung der Lehrer 
an land-und forstwirtschaftlicben Schulen 

Anstellung,serfol1dernis: 

a) Reifeprufiung emer höheren beruf~bilden
. den Schule 

oder 
h) Reifeprüfung einer höheren Schule und 

die Befähi@ung für den Umerricht in 
Mädchenhanda:rbeit an Volks- un!d Haupt
schulen 

oder 
c) an Stelle der im Abschnitt I hestimmten 

Erfordemi!>se die ordnungsgemäße Erler
nung eines Gew:erbes (Lehmbschlußprüfung 
oder gewerberechtLich gleichwertige Ausbil~ 
,dung) oder Ablegung ider Fachprüfung 
oder Gehilfenprüfung nach den Bestimmun
gen der zum land- und forstwirtschaft
lich'en BerufsausbiJJdung,sgesetz, BGBl. 
Nr. 177/1952, ergangenen Landesausfüh
ruD.jg~gesetze und eine nach ,der Vollendung 
des 18. Lebensjahres zurückgelegte sechs
jährige BerUlfspr,axis mit -besonderen Lei~ 
stung.en auf ,dem in Betracht kommenden 
Fachgebiet 

oder 
,d)an Stelle ,der ,llTl Abschnitt I bestimmten 

Erfordernisse die Meisterprüfung aus 
Damenkleidermachen oder Wäschewar,en
erzeugung und .die Befähigung für den 
Unterl1icht in M:idchenhan,dal1beit an Volks
und Haup.tschulen. 

77. Lehrer für den praktischen Fachunterricht 
an gewerblichen, technischen und kunst
gewerblichen Fachschulen, Höheren tech
nischen und gewerblichen Lehranstalten 
sowie Lehrer für den gewerblichen Fach~ 
unterricht an Fachschulen bekleidungs
gewerblicher Richtung sowie Lehrer für 
Werken und den praktischen Unterricht 
an Werkschulheimen 

Anstellungser,fordem~s: 

An Stelle ,der ,im Abschnitt I bestimmten 
Erfol1demisse rue ordnungsg,emäße Erlernung 
eines Gewerbes (Lehr,ahschlußprufung oder 
gew:erberechtlich 'gleichwertige Ausbil,dung) und 
eine na~ ,der Volleooung des 18. Lebensjahres 
zurückgelegte sechsjährig,e BeDUlf,spraxis mit beson
deren Leistun,gen auf ,dem in ß.etracht kommen
den Fachgebiet sowie di,e Lehrbefäh~gungsprüfung 
für ,den prakti'schen Fachunterricht. 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe L 2b 1 

z. 1 Abs. 1 oder Ahs. 2 1it. f ,der Ernenl1JUngs-
,erfoDdern~sse . 

Z. 1 Abs. 1 oder Abs. 2 lit. f der Ernennungs
erfor,derni~se 
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78. Lehrer für den praktismen Fachunterricht 
an Lehrwerkstätten der Hcimsmulen tem
nismer Rimtung und Werkstättenklassen 
der Hochschule für angewandte Kunst sowie 
für den Fachunterricht an der Heeresfam
smule für Temnik 

AnsteI1ung.serfordern~s : 

a) Die Reif.eprüfung einer Höheren tech
nismen Oider gewerblimen Lehr,anstalt 
oder 

h) an Stelle der im A!hschn<itt I hestimmten 
Erfor.dernisse die ordnungsgemäße Erler
nung eines Gewerbes (Gesellenprüfung oder 
ßewerberechtlich gleichwertige AU!sbildung) 
und eine nach Vollendung ,des 18. Lebens
jahres 7iurückgelegte sechsjäihr~ge B,erufs
pJ.'laxis mit besonderen Leistungen auf dem 
.in BetJ.'lacht kommenden Fachgebiet. 

Unterabschnitt b 

Dienstzweige der Verwendungsgruppe L 2b 2 

79. Hauptsch~llehrer, soweit nicht Dienst
zweig 31 in Betracht kommt 

AIlJSteIll\lngs~rfoJ.'ldern~s : 

Lehrbefähigung für Hauptschulen. 

80. Sondersmullehrer, soweit nicht die Dienst
zweige 32, 33 oder 81 in Betramt kommen 

Anstellungserfondernis ;. 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe L 2b 1 

Z. 1 Abs. 1 oder Abs. 2 lit. f ,der Ernennungs
erfo1idernisse 

Kein 'Bedarf, da gemäß Art. IV Abs. 1 der 
2. Gehaltsüberleitlungggesetz-Novelle 1970,BGBL 
Nr. 244, in den Dienstzweig 31 übergeleitet 

Die für ,die betreffende Sonderschulart in Be- Kein ,Bedarf, da gemäß Art. IV' Abs. 1 der 
tlradlt kommende Lehrbefähigung für Sonder- 2. Gehaltsüberleitungsgesetz-Novelle 1970, BGBL 
schulen. Nr. 244, in ,den Dienstzweig 32 übeJ.'lgeleitet 

81. Lehrer an Sondersmulen, für die der Lehr
. plan der Hauptsmule gilt, soweit nicht 

Dienstzweig 33 in Betracht kommt 

Anstellutlig'serfordernis : 

a) Die für -die betreffende Sonderschull3rt in 
Betracht kommende Lehrbefäh~gung für 
Sonderschulen 
oder 

b) Lehrbefähigung für Hauptschulen und eine 
zweijähr~ge Pl'iULS ,an der betreff,enden 
Sonderschulart. 

82. Religionslehrer an Hauptsmulen und Son
dersmulen, soweit nimt Dienstzweig 36 in 
Betracht kommt 

Anstel1ungserfordernis : 

Kein Bedarf, da gemäß Art. IV Abs. 1 der 
2. Gehaltsüberleitlungsgesetz-Novelle 1970, BGBl. 
Nr. 244, in iden Dienstzweig 33 ühergeleitet 

Reifeprüfung einer höheren Schule und der Kein Bedarf, ,da gemäß Art. IV Abs. tder 
Nachweis der kirchlich (rer,~g,ionsgesel1schaftlich) 2. Gehaltsüberleitungggesetz-Novelle 1970, BGBl. 

erklärten Befähigung und Ermächt~ng für die Nr. 244, in Iden Dienstzweig 36 übe1"geleitet 
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Erteilung ,des Reli@ion'Sun1:el'lrichtes an der ent
sprechenden Sdwtart ,n,ach den hiefür gelten,den 
kirchlichen (re1i~ionsgesellschaftLichen) Vorschrif
ten; die Befähigung is,t ruebei Idurch die nach 
den kirchlichen (religionsgeseHschaftLichen) Prü
fungsvorschritten vorgesehenen .und vom zu
ständigen Bundesminister als der Prüfung, die 
für die ErLangung [der in den Dienstzweigen 79 
b~s 81 für die betreffende Schulart vOI'gesehenen 
LehI'befäh.igung notwendig ist, gleichwertig fest
gestellten Befähigungsprüfu11lg für ,die Erteilung 
des ReLigionsunterrichtes ,der in Betracht kom
menden Schulart nachzuweisen. 

83. Lehrer für Musik an mittleren und höheren 
Schulen, den Akademien verwandten Lehr
anstalten und Pädagogischen Akademien 

Anstellungserfordernis : 

n:e'u: 

ANLAGE 1 

(1) Lehrbefähi,gu11@Sprüfung aus Gesang oder Z. 1 lit. f der Ernennu,ngserfol'ldernisse der 
aus einem an mittleren oder höheren Schule,n Verwendungsgruppe L 2a 1 
zugelaS5enen Lnst11UmentaH,ach. 

{2) An Stelle ,der im Abschnitt I hestimmten 
Erfol'ldermsse LehI'befähigungsprüfung aus Gesang 
und e~nem an mittler,en oder höheren Schulen. 
zugelassenen Instrumentalfach oder aus zwei an 
mittleren oder höheren Schulen z.ugela~senen 
Instrumentalfächern. 

84. Lehrer für Schulpraxis an Obungsvolks
schulen an Pädagogischen Akademien, soweit 
nicht Dienstzweig 55 in Betracht kommt 

Ans'tellungserfol1dem1s: 

Lehrbefähigung für VolkS5chulen sowie eine 
sechsjährig,e Lehrpra:x;is an VOlks-' H:lJupt- oder 
SondeI'Schulen oder Polytechnischen Lehrgängen 

. UIlid hervorragende päldagogische Leistungen. 

85. Lehrer für Kurzschrift oder für Maschin
schreiben an mittleren und höheren Schulen 
sowie den Akademien verwandten Lehran
stalten und Pädagogischen Akademien 

Anstellungserfordernis: 

Lehrbefähigung rur :K!urzschrift hez~ehungs
weise für Maschinschre~ben an mittleren und hö
heren Schulen (oder frühere Lehrbefähigung für 
Kurzschrift oder für Maschinschr,eibenan mitt
leren Lehranstalten). 

86. Lehrer für Fremdsprachen an Haupt- und 
Sonderschulen und Polytechnischen Lehr
gängen 

Anstellungs,erfol1dernis: 

Reifeprüfung einer höheren Schule und Lehr
befähigung ,auf Grund einer Sonder,prüfung aus 
mindestens zwei in den Lehrplänen der Haupt
und Sonderschulen und Polytechnischen Lehr
gänge vor,&esehenen Fremdsprachen. 

Kein Bedarf, da gemäß Al'\t. IV Abs. 1 der 
2. GehaltlSübedeitJUngsgesetz-Novelle 1970,BGBl. 
Nr. 244, in Iden DienlStzweig 55 übeIig.eleitet 

Z. 1 lit. g der Ernennungserfordernisse der 
Verwendungsgruppe L 2a 1 

Kein Bedartt, da gemäß Art. IV Abs. 1 der 
2. Gehalllsüberleiotungsgesetz-NoveHe 1970, BGBl. 
Nr. 244, in den Dienst~eig 53 übergeleitet 

12 
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87. Lehrer für sozial-fachliChe Unterrichtsgegen
stände an Fachschulen für Sozialarbeit 

Ans,tellungserfol1dernis: . 

a) Reif,epl'üfungeiner höheren Schule und 
Abschlußprüfung einer Lehranstalt für ge
hobene Sozialberufe 
oder 

b) Reifeprüfung ,einer höheren Schule oder an 
Stelle der im Abschnitt I bestimmten Er
fordernisse die AbschLußprüfung einer 
Lehran~talt für ~eholbene Sozialberufe und 
in beiden Fällen eine fünfJähri.ge Berufs
praxüs mit besonder,en fachlichen Leistun
gen ,acus ,dem in Betracht kommenden Fach
gebiet. 

88. Lehrer für bildnerische Erziehung und ver
wandte Unterrichtsgegenstände sowie für 
Handarbeit und Werkerziehung (für Kna
ben) und verwandte Unterrichtsgegenstände 
an mittleren und höheren Schulen, den 
Akademien verwandten Lehranstalten, Päd
agogischen Akademien und an Anstalten 
für die Ausbildung und Fortbildung der 
Lehrer an land- und forstwirtschaftlichen 
Schulen 

Anstellungserfol1dernis: 

(1) 
a) Re~feprüfungeiner höheren Schule und 

eine .fünfjähr,ige f.acheinschlägige Bemfs
prax~s mit besonderen künstlerischen Lei
stungen 
oder 

'b) ,an Stelle der im Abschnitt I bestimmten 
ErfoI1dernrsse ,das Diplom einer Meister
schule der in Betracht kommenden Fach
richtung an ,der Aikademieder bildenden 
Künste oder ,das Diplom einer Meisterklasse 
der Hochschule ,für ,angewandte Kunst oder 
das Diplom einer Meisterklacsse der Aka
demie ,der bildenden Künste oder das 
Diplom einer Meisterklasse der Hochschule 
für ·angewandte Kunst oder das Diplom 
einer Meisterkla&se Ider· Akademie f,ür an
gewandte K'Ill1st oder das' Abga1ngszeugnis 
über den erfolgreichen Besuch einer ehe
malig,en Kunstgewerbeschule und in ,allen 
Fällen eine fünf jährige facheinschlägige Be
rufspra~is mit !besonderen künstlerischen 
Leistungen; ',die vorgesml1ietbene lBemf;s
pr,axis wird bis lZur Hälfte durch eine Lehr
praxis in einer ,der Verwendungsgruppe L 2 

. entsprechenden Verwendung ersetZit. 

(2) Von den ~m Abs. 1 lit. b bestimmten Er
fordemiss,en kann vom zustä!1Jdi.gen Bundesmini
ster im Einv,ernehmen mit dem Bundeskanzler 
Nachsicht erteilt werden, wenn eine nach der 

neu: 

ANLAGE 1 

Z. 1 Abs. 2. der Ernennungserfordernisse der 
Verwendungsgruppe L 2a 2 

Z. 1 lit. d· der Ernennungserfordernisse der 
Verwendungsgruppe L 2a 1 
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alt: 

Vollendung des 18. Lebensjahres zurückgelegte 
zehnjährige facheinschlägige Berufspraxis mit be
sonderen künstlerischen Leistungen namgewiesen 
wird. 

89. Lehrer für allgemeinbildende Unterrichts
gegenstände an berufsbildenden mittleren 
Schulen mit Ausnahme der Handelsschulen 
und der land- und forstwirtschaftlidlen 
Fachschulen, soweit nicht Dienstzweig 54 
in Betracht kommt 

Anstellungserfol1dernis: 

LehrbefäJhigung für Hauptschulen. 

90. Lehrer für den handwerklidlen Unterricht 
an vollorganisierten Blindeninstituten und 
Taubstummeninstituten 

Ans,teUungserfol1dernis: 

Reifeprüfung ,einer höheren Schule, die Mei
sterprüfun,g oder eine gewerherechtlich gleich
wertige Befähi~ung und eine nach der Vollen
dung :des 18. Lebensjahres zurückgeleg,te sems
jährige Berufspraxts. 

91. Lehrer für den Unterricht in weiblichen 
Handarbeiten an Bildungsanstalten für Ar
beitslehrerinnen, Bildungsanstalten für Er
zieher, Bildungsanstalten für Kindergärt
nerinnen und Pädagogisdlen Akademien 

Anstellungserfol1dernis: 

a) Lehrbefähigung für Volksschulen und Be
fähigung für den Unterricht in MäddJ.en
handarbeit ,an Volks- und Ha,uptschulen so
wie ,eine sechsjährige Lehrpraxis an Volks-, 
Haupt- oder SonderschuLen oder Polytech
nischen Lehrgängen mit besonderen päd
agogischen Leistungen 
oder 

b) Reifeprüfung einer höheren Smule, Idie 
Mei,sterprüfungaus DamenkleiJdermachen 
oder Wäscheware,nerzeugung und die Be
fähigung für ,den' Unterrimt in Mädchen
handal1beit an Volks- und Hauptsmulen 
sowie eine sedJ.sjährige Lehrpraxis an 
Volks-, Haupt- oder Sondersmulen oder 
Polytemnismen Lehrgängen mit besonde
ren pädagogischen Leistungen. 

92. Lehrer für Handarbeit und Werkerziehung 
(für Mädchen) an allgemeinbildenden höhe
ren Sdlulen 

Anstellungserfol1dernis: 

Reifeprüfung einer höhel1en Smule, die Mei
sterprüfung aus Damenklddermadlen oder Wä-

neu: 

ANLAGE 1" 

Kein Bedal1f, da gemäß Art. IV Abs. 1 der 
2. Gehaltsüberleitungsgesetz-Novelle 1970, BGBL 
Nr. 244, in den Dienstzweig 54 übergdeitet 

Für lit. a kein Bedarf, da gemäß Art. IV 
Abs. 1 der 2. Gehaltsüber1eitungsgesetz-No
velle 1970, BGBL Nr. 244, in den Dienstzweig 49 
übergdeitet 

Z. 1 lit. e der Ernennungserfordernisse der 
Verwendungsgruppe L 2a 1 

Läuft aus 

13 
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schewarenerzeugung und die Befähigung für" den 
Unter,richt in Mädchenhandarbeit an Volks- und 
Hauptschulen. 

93. Leht:er für den Hauswirtschaftsunterricht 
an Bildungsanstalten für Arbeitslehrerinnen, 
Bildungsanstalten für Erzieher, Bildungsan
stalten für Kindergärtnerinnen und Pädago-' 
gischen Akademien 

Anstellungserfol'ldernis: 

Lehrbefähigung für Volksschulen und Befähi
gung für den UIlJterricht in Hauswirtschaft an 
Volks- und Hauptschulen sowie eine sechsjährige 
Lehrpraxis ,an Volks-, Haupt- oder Sonderschulen 
oder Polytechnischen Lehrgängen mit besonderen 
pädagog,ischen Leistungen. 

94. Lehrer für spezielle Berufskunde an Bil
dungsanstalten für Erzieher sowie Erzieher 
an Übungsschülerheimen (einschließlich der 
Schülerheime an Bildungsanstalt~n für Er
zieher) und an Übungshorten 

AnSitellungserfol'ldernis: 

a) Reifeprüfung einer höheren Schule, Be
fähi,gungsprüfung einer BiLdungsanstalt für 
Erz.ieher und eine sechsjährige Pr,axis mit 
besonder,en pädagogischen Lei'stungen 
oder 

b) an Stelle der im Abschnitt I bestimmten Er
fordernisse Befähigungsprüfung einer Bil
,dungsanstalt für Erzieher und eine zehn
jährige Praxis mi,t besonderen päda,gogi
schen Leistungen. 

95. Lehrer für den allgemeinbildenden Unter
richt an land- und forstwirtschaftlichen Be
rufsschulen und an mittleren und höheren 
land- und forstwirtschaftlichen Lehranstal
ten, soweit nicht Dienstzweig 54 in Betracht 
kommt 

Anstellun.gserfol1dernis: 

a) Lehrl;>efähigung für Hauptschulen 
oder 

b) Lehrhefähigung für Volksschulen und Er
gänz.ungsprüfung für ,den Unterricht an 
land- und forstwirtschaf.tlichen Schulen. 

96. Lehrer für den Fachunterricht an land- und 
forstwirtschaftlichen Berufsschulen und an 
mittleren und höheren land- und forstwirt
schaftlichen Lehranstalten 

,Anstellungserfol1dernis: 

(1) 
a) Reifeprüfung ,einer höheren berufsbilden

,den Lehra;nstalt und eine fünfjäh~ige Be-

neu: 

ANLAGE 1 

Kein Bedarf, da gemäß Art. IV Abs. 1 der 
2. Gehaltsüberleitung&gesetz-Novdle 1970, BGBI. 
Nr. 244, in den Dienstz-weig 47 übergeleitet 

Z. 1 lit. k ,der Ernennungserfordernisse für die 
Verwendungsgruppe L 2a 1 

Läuft aus 

Kein Bedarf, da gemäß Art. IV Abs. 1 der 
2. GehaLtsüherleitungs,gesetz-N ovelle 1970, BGBL 
Nr. 244, ,in den Dienstzweig 54 übergeleitet 

L~uft aus 
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rufspraxis mit besonder,en fachlichen Lei
stungen -amI dem in - Betracht kommenden 
Fachgebiet; ,die vorgeschriebene Berufs
.praXiis wird bis zur Hälfte durch eine Lehr
praxis ,in einer den V:erwendung:sgrup
pen IL 2 entsprechenden Verwenduag er
setzt 
oder 

b) Reifeprüfung,en ,emer höheren Schule, die 
Meisterprüfung aus Damenkleidermach,en 
oder Wäschewarenerzeugung und die Be
,fähigung für den Unterricht in Mädchen
handarbeit an Volks- und Hauptschl\llen 
sowie eine sechsjährige Lehrpl"axis an 
Volks-, Haupt- oder Sonderschulen oder 
Polytechnilschen Lehrgängen mit besonde
ren pädagogischen Leistungen 
oder' 

c) ,erf'Olgreiche Absolvierung einer Först,er
schule und eine siebenjährige Berufspraxis 
mit besonderen fachlichen Leistung,en 
oder 

cl) eine siebenjährige facheinschlägig,e hoch
qualifi:merte 'Berufspl"aXiis nach Ablegung 
der Meisterprüfung 'Oder nach dem Er
werb einer der Meisterprüfung gew,erbe
,rechtlich gleichwertigen Befähigung. 

(2) V~)fi dem im Abs. 1 !it. ,d bestimmten Er
fordernis 11tJann vom zuständigen Bundesminister 
im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler Nach
sicht erteilt w.erden, wenn eine mindestens sie
henjähr,ige facheinschlägige hochqualifizierte Be
rufspraxis als Werkmeister nachgewiesen wird. 

97. Lehrer für den praktischen Fachunterricht 
an Lehrwerkstätten der Hochschulen techni
scher Richtung und Werkstättenklassen der 
Hochschule für angewandte Kunst, ferner 
für den Fachunterricht an der Heeresfach
schule für Technik 

Amtellungserf'Ol1dernis: 

(1) 

a) Reifeprüfung einer Höheren technisdlen 
oder gewerhLichen -Lehranstalt und ein,e 
fünf jährige Berufspriaxis mit besonderen 
fachlichen, 'Oder künstlerischen Leis.tungen 
auf ,dem in Betracht kommenden Fach
.gebiet; die vorgeschriebene Berufspraxis 
wird bis zur Hälfte durch ,eine Lehrprax1is 
in einer ,den Verwendungs gruppen L 2 
entspr1echen1den V,erwendung ersetzt 

oder 
b) eine mindestens siebenjährige ,f'acheinschlä~ 

gige h'Ochqual,ifizierte Berufspraxis nach Ab
legung der Meisterprüfung oder nach dem 
Erwerb einer gewerberechtlich gleichwer
tigen Befähigung; 

Läuft aus 

----------------

181 

neu: 

ANLAGE 1 
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(2) Von dem ,im Ab",. 1 lit. b be~timmten Er
fordernis kann vom zuständigen Bundesminister 
im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler Nach
sicht erteilt w,erden, wenn eine mindestens sie
benjährige ,facheinschlägige hochqualifizierte Be
,rufspraxis als W,erkmeister nachgewiesen wird. 

Unterabschn,itt c 

Dienstzweige der Verwendungsgruppen L 2b 3 

98. Berufsschullehrer, soweit nicht Dienst
. zweig 35 in Betracht kommt 

(1) 

a) Lehrer für gewerbliche Be
rufsschulen 

Anstellungsedolldernis: 

Lehrbefähigun,g für gewerbliche Berufsschulen. 

b) Lehre.r für hauswirtschaftlich·e 
Berufsschulen 

Anstellungsedordernis: 

Lehrbefäh~gung für hauswirtschaftliehe Berufs
schulen. 

c) L ehr e r für kau f m ä n n i ,s ehe B e
rufsschulen 

Anstellungserfotldernis: 

Lehrbefähigung ,für kaufmännische Beruf.sschu
len. 

(2) Bei Lehrern mit der Lehrbefähigung für 
gewerbliche Berufsschulen (f.achlich-theoretischer 
Unterricht) wird die Reifeprüfung einer höhe
ren Schu1.e durch das Diplom einer Meisterklasse 
der Hochschule für angewandte Kunst oder 
durch das Diplom einer Meisterklasse der Aka
demie für 'angewandte Kunst oder durdl :das 
Abgangszeugnis über den erfolg,reichen Besuch 
einer ehemaLigen Kunstgewerbeschule ersetzt. 

(3) Bei Lehrern mit 'der Lehrbefähigung für 
hauswil1tschaftliche Berufsschulen wird die Reife
prüfung einer höheren Schule durch die' Ab
schlußprüfung einer Lehranstalt für gehobene 
Sozia1beru.fe ersetzt. 

99. Lehrer für Polytechnische Lehrgänge, soweit 
nicht Dienstzweig 34 in Betracht kommt 

Anstellungserforoernis: 

Lehrbefähigung für Polytechnische Lehrgänge. 

neu: 

ANLAGE! 

Kein Bedarf, da g,emäß Art. IV Abs. 1 der 
2. Gehaltsüherleitungs.ges:etz-Novelle 1970, BGBI. 
Nr. 244, in den Dienstzweig 35 übergeleitet' 

Kein Bedarf, da gemäß Art. IV Abs. 1 der 
2. Gehaltsüberleitun,gsgesetz-Novelle 1970, BGBI. 
Nr. 244, in den Dienstzweig 34. übergdeitet 
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100. Religionslehrer an Polytechnischen Lehrgän
gen und Berufsschulen, soweit nicht Dienst
zweig 36 in Betracht kommt 

Anstell ungserfoI1dernis: 

Reifeprüfung einer höheren Schule und der 
Nachweisder kirchlich (religionsg,esellschaftlich) 
erklärten Befähigung und Ermäcb,ügungfür die 
Erteilungdes Religionsunterrichtesan der ent
sprechenden Schul art nach den rhiefür geltenden 
kirchlichen (religions.gesellschafdichen) Vorschri,f
ten; die Befähigung ist hiebeidurch die erfolg
reiche Ablegung der nach den kirchlichen (reli
gionsgesellschafdichen) PrüfungsvorschrHten vor
gesehenen und vom zuständigen Bundesminister 
als der Prüfung, die für die Erlan,gung der in 
den Dienstzweigen 98 und 99 für die betreffende . 
Schulart vorgesehenen Lehrbefähigung notwen
dig ist, gleichwertig festg,estellten Befähigungs
prüfung für ,die Erteilung des Rel,ig;ionsunter
richtes in der in Betracht kommenden Schulart 
nachzuweisen. 

101. Lehrer für Musik an mittleren und höheren 
Schulen, den Akademien verwandten Lehr
anstalten und Pädagogischen Akademien 

AnstellungserfoJ.1dernis: 

Lehrbefähigung aus Gesang und einem ,an 
mittleren oder höheren Schulen zugel.assenen 
Instrumentalfach oder aus zwei an mittleren oder 
höheren Schulen ,z,ugelas.senen Instrumentalfä
chem. 

102. Lehrer für Kurzschrift und Maschinschrei
ben an Berufsschulen, mittleren und höheren 
SchuJen, den Akademien verwandten Lehr
anstalten und an Pädagogischen Akademien 

AnstellungserfoJ.1dernis: 

Lehrbefähigung für Kurzschrift und Maschin
sch1"eihen an mittleren und höheren Schulen 
(oder frühere Lehrbefähigung für Kurzschrift 
und Maschinschreiben an miottle.ren Lehran
stalten). 

103. Lehrer für fachlich-theoretische Unterrichts
gegenstände an gewerblichen, technischen 
und kunstgewerblichen Fachschulen sowie 
an Werkschulheimen, soweit nicht die 
Dienstzweige 39, 42 oder 110 in Betracht 
kommen 

Anstellungser.foJ.1dern.is: 

(1) 

a) Lehfibefähigung für gewerbliche Berufsschu
len (fachlich-theoretischer Unterricht) der 
in Betracht kommenden Fachrichtung 
oder 

'neu: 

ANLAGE l' 

Kein Bedarf,· da gemäß Ar,t. IV Abs. 1 der 
2. Gehaltsüberleitungsgesetz-Novelle 1970, BGBl. 
Nr; 244, in ,den Dienstzweig 36 übergeleitet 

Z. Lit. f der Ernei1llungserfoI1dernisse der 
Verwendungsgruppe L 2a 1 

Kein B.edarf, da gemäß Art. IV Abs. 1 der 
2. Gehaltsüberleitungsg.esetz-Novelle 1970,BGBl. 
Nr. 244, in den Di,enstzweig 38 über,geleitet 

Kein Bedarf, da gemäß Art. IV Ahs. 1 der 
2. GehaItsüberleitungsgesetz-Novelle 1970, BGBI. 
Nr. 244, inden Dienstzweig 39 übergeleitet 
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b) an Stelle der im Abschnitt I hestimmten 
Enforderniss,e das Diplom einer Meister
kLtsse der Hochschule für angewandte 
Kunst oder ,das Diplom einer Meister
klasse der Akademie für angew,andte KUllS,t 
oder das Ahgangszeugnis über den eI1folg
reichen Besuch einer ,ehemaligen Kunstge
weI1beschuleund in allen Fällen eine &ieben
jährige Berufspraxis mit besonderen fach
lichen und künstler~schen Leistungen aus 
dem in Betracht kommenden F,achgebiet. 

(2) Im Falle ,c1es Abs. 1 lit. a wir:d die R,eife
prüfung einer höheren Schule durch das Diplom 
einer Mei!snerklass,e der Hochschule für ange
wandte Kunst oder durch das Diplom einer 
Meisterklasse der Akademie für angewandte 
Kunst oder durch die Abschlußprüfung einer 
Fachk\.asse der ehemaligen Kunstgew.erbeschule 
ersetzt. 

104. Lehrer für den praktischen Fachunterricht 
an gewerblichen, technischen und kunstge
werblichen Fachschulen, höheren technischen 
und gewerblichen Lehranstalten sowie an 
Lehrwerkstätten der Hochschulen technischer 
Richtung und Werkstättenklassen der Hoch
schulen für angewandte Kunst, ferner für 
Werken und den praktischen Fachunter
richt an Werkschulheimen, soweit nicht die 
Dienstzweige 40, 42 oder 107 in Betracht 
kommen 

AnstellungserfoI1dernis: 
a) Le4rhefähigung für gewerbliche Berufs

sch'ulen (praktischer UnteI1richt) der in Be
tracht kommenden Fachrichtung 
oder 

h) an Stelle der im Abschn~tt I bestimmten 
EI1fordernisse das Diplom einer Meister
klasse der Hochschule für ,a,ngewandte 
Kunst oder das Diplom einer Meis.ter
klasse der Akademie für angewandte Kunst 
oder das Abgangszeugnis über den erfolg
reichen Besuch ,einer ehemaligen Kunst
,gewerbeschule und in allen Fällen eine 
siebenjährige Berufspraxis mit besonder·en 
fachlichen und kÜllistlerisch.en Leistungen 
auf dem in Betracht kommenden F.achge
biet. 

105. Lehrer für Handarbeit und Werkerziehung 
(für Knaben) und verwandte Unterrichts
gegenstände an allgemeinbildenden höheren 
Schulen, an mittleren und höheren Lehran
stalten für Lehrer- und Erzieherbildung und 
an Pädagogischen Akademien 

Anstell ungserrfordernis : '. 
An Stelle der im Abschnitt I bestimmten Er

fordernissedas Diplom einer MeisteI\klasse 
-- ausgenommen Architektur - der Hochschule 

neu: 

ANLAGE 1 

Kein Bedarf, da gemäß Art. IV Abs. 1 der 
2. Geha1.tsüberleitun,gsgesetz-Novelle 1970, BGBl. 
Nr, 244, in den Dienstzweig40 übergeleitet 

Läuft aus 
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für angewandte KUDSlt oder ,der Akademie für 
angewandte Kunst oder das Abgangsz.eugni.s über 
den erfolgreichen Besuch einer ehemaligen Kunst
,gewerbeschuLe und in allen Fällen eine sieben
jährige Beruhpraxis mit besonderen fachlichen 
und künstlerischen Leistungen. 

106. Lehrer für kaufmännische, gewerblich-wirt
schaftliche, warenkundliche oder rechts- und 
staatsbürgerkundliche Unterrichtsgegenstän
de an 'berufsbildenden mittleren Schulen, so
weit nicht Dienstzweig 41 in Betracht 
kommt 

Anstellungserfordernis : 

Lehrbefähigung für gewerbliche oder kauf
männische Berufsschulen ~betriebswir.tschaftlicher, 
war,enkuIlidlich·er oder staatsbürgerkundIicher 
Unterricht). 

107. Lehrer für den gewerblichen Fachunterricht 
an Fachschulen bekleidungsgewerblicher 
Richtung sowie für den gleichartigen Unter
richt an Fachschulen und Höheren Lehr
anstalten für wirtschaftliche Frauenberuf« 
und an' Fachschulen für wirtschaftliche 
Frauenberufe und an Fachschulen für Sozial
arbeit, soweit nicht Dienstzweig 42 in Be
tracht kommt 

Anstellungserfordernis : 

Lehrbefähigung für gewerbliche Berufsschulen 
(fachlich-theoretischer Unterricht) der in Betracht 
kommenden Fachrichtung. 

108. Lehrer für den handwerklichen Unterricht 
an vollorganisierten Blindeninstituten und 
Taubstummeninstituten, soweit nicht Dienst
zweig 50 in Betracht kommt 

Anstellungserfordernis : 

. Lehrbefähigung für gewerbliche Berufsschulen 
(praktischer Unterricht). 

10~. Lehrer für allgemeinbildende und allgemein
theoretische Unterrichtsgegenstände an land~ 
und forstwirtschaftlichen Berufsschulen und 
an mittleren und höheren land- und forst
wirtschaftlichen Lehranstalten, soweit nicht 
Dienstzweig 54 in Betracht kommt 

Anstellungserfordernis : 

Lehrbefähigung für Hauptschulen und Ergän
zungsprüfung für den Unterricht an land- und 
forstwirtschaftlichen Schulen. 

110. Lehrer für den Fachunterricht an land- und 
forstwirtscbaftlichen Berufsschulen, an mitt-

neu: 

ANLAGE 1 

Kein Bedarf, da gemäß Art. IV Abs. 1 der 
2. Gehaltsüherleitungsgesetz-NovelLe 1970, BGBl. 
Nr. 244, in den Dienst2weig 41 übergeleitet 

Kein Bedarf, da gemäß Art~ IV Abs. 1 der 
2. Gehaltsüberleitungsgesetz-Novelle 1970, BGB!. 
Nr. 244, in den Dienstzweig 42 übergeleitet. 

Kein Bedarf, da gemäß· Art. IV Abs. 1 der 
2. Gehaltsüberleitungsgesetz-Novelle 1970,BGBl. 
Nr. 244, in den Dienstzweig 50 übergeleitet. 

Kein Bedarf, da gemäß Art. IV Abs. 1 der 
2. Gehaltsüberleitungsgesetz-Novelle 1970, BGBl. 
Nr. 244, in den Dienstzweig 54 übergeleitet. 
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leren und höheren land- und forstwirtschaft
lichen Lehranstalten und an Anstalten für 
die Ausbildung und Fortbildung der Lehrer 
an land- und forstwirtschaftlichen Schulen, 
soweit nicht Dienstzweig 51 in Betracht 
kommt 

Anstellungserfordernis : 

a) Reifeprüfung einer höheren land- und 
forstwirtsdIaftIidIen Lehranstalt und die 
Befähigungsprüfung für den land- und 
forstwirtschaftlidIen Lehr- und Förderungs
dienst 
oder 

b) Lehrbefähigung für gewerbliche Berufs
schulen (praktischer UnterridIt). 

TEILD 

Dienstposten der Verwendungsgruppe L 3 

ABSCHNITT I 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN üBER DIE 
BESONDEREN ANSTELLUNGSERFORDER
NISSE FüR DIE IN DER VER WENDUNGS
GRUPPE L 3 EINGEREIHTEN DIENST-

ZWEIGE 

Erfordernis für die Anstellung ist eine d\lrdI 
ein entspredIendes Befähigungszeugnis nachzu
weisende Ausbildung oder Eignung für den 
Dienstzweig. 

ABSCHNITT II 

DIENSTZWEIGE UND ANSTELLUNGS-
ERFORDERNISSE 

111. Religionslehrer an Volksschulen (gilt nur für 
Personen ohne Reifeprüfung einer höheren 
Schule, wenn ein gleichgeeigneter Bewerber 
mit dc:r Reifeprüfung einer. höheren Schule 
. nicht vorhanden und die Erteilung des Re
ligionsunterrichtes anderweitig nicht gewähr
leistet ist) 

Anstellungserfordernis : 

Nachweis der kirchlich (religionsgesellschaft
lich) erklärten Befähigung und Ermächtigungfür 
die Erteilung des ReligionsunterridItes an Volks
sdIulen nadI den hiefür geltenden kirchlidIen 
(religionsgesellschaftlichen) Vorschriften. 

112. Arbeitslehrerinnen an Volksschule~ 

Anstellungserfordernis : 

a) Befähigung für den Unterricht in Mädchen
handarbeit und Hauswirtschaft an Volks
schulen 
oder 

neu: 

ANLAGE 1 

Kein Bedarf, da gemäß Art. IV Abs. 1 der 
2. Gehaltsüberleitungsgesetz-Novelle 1970, BGBl. . 
r-rr. 244, in den Dienstzweig 51 übergeleitet 

Verwendungsgruppe L 3 

Abs. 1 der Ernennungserfordernisse 

Abs.3 der Ernennungserfordernisse und § 120 
Abs.3 . 

Abs. 1 der Ernennungserfordernisse 
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b) Befähigung für den Unterricht in Mädchen
handarbeitan, Volks~ \;lnd Hauptschulen. 

113. Arbeitslehrerinnen an Haupt-und Sonder
schulen, Polytechnischen Lehrgängen, haus
wirtschaftlichen Berufsschulen und übungs
schulen 

Anstellungserfordernis : 

Befähigung· für den Unterricht in Mädchen
handarbeit und Hauswirtschaft an Volks- und 
Hauptschulen. 

114. Lehrerinnen' für Mädchenhandarbeit an all
gemeinbildenden höheren Schulen 

Anstellungserfordernis : 

a) Befähigung für den Unterricht in Mädchen~ 
handarbeit an Volks- und Hauptschulen 
oder - ' 

b) Befähigung für den Unterricht in Mädchen
handarbeit und Hauswirtschaft an Volks
und Hauptschulen. 

115. Lehrerinnen für Hauswirtschaft an allge
meinbildenden höheren Sroulen 

Anstellungserfordernis : 

Befähigung für den Unterrirot in Mädchen
handarbeit und Hauswirtschaft an Volks-und 
Hauptschulen. 

116. Lehrer für Musik an mittleren und höheren 
Schulen und' den Akademien verwandten 
Lehranstalten ' 

Anstellungserfordernis : 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgtuppe L'3 

Abs. 1 der Ernennungserfordernjsse 

Abs. 1 der Ernennungserfordernisse 

Abs.l der Ernennungserfordernisse 

Lehrbefähigungsprüfung' für musikalische 0 Abs. 1 der Ernennungserfordernisse 
Volks- und Jugendbildung. 

117. Lehrer für Kurzschrift oder für Masroin-
schreiben ' ' 

, Anstellungserfordernis: 

Lehrbefähigung für Kurzschrift beziehungs
weise für Maschinschreiben an mittleren und 
höheren Schulen (oder frühere Lehrbefähigung 
für Kurzschrift beziehungsweise für Maschin
schreiben an mittleren Lehranstalten). 

118. Lehrer für Fremdsprachen an Volks-, Haupt
und Sondersroulen' und Polytechnischen 
Lehrgängen 

Anstell ungserforderni~: 

Abs. 1 der Ernennungserfordernisse 

Lehrbefähigung, auf Grund einer Sonderprü-, -Abs. 1 der Ernennungserfordernisse 
fungaus der betreffenden Fremdsprache. 

187 
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119. Sonderkindergärtnerimien an Obungskinder~ 
gärten, an, Blindeninstituten und Taubstum
meninstituten und an Universitätskliniken ' 

Anstellungserfordernis : 

Befähigung als Sonderkindergärtnerin. 

120. Kindergärtnerinnen an Übungskindergärten 
sowie Lehrer für Kinderbeschäftigung an 
Fadtschulen und höheren Lehranstalten für 
wirtschaftliche Frauenberufe 

Anstellungserfordernis : 

Befähigung als Kindergärtnerin. 

121. Lehrer für Werkerziehung, Instrumentenbau 
und musikalisdt-rhythmisdte Erziehung an 
Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung 

Anstellungserfordernis : 

Einschlägige Fachausbildung und eme mm
destens sechsjährige Berufspraxis. 

122. Lehrer für Leibesübungen an Hauptsdtulen, 
Polytedtnischen Lehrgängen und gewerb
lichen, kaufmännischen und hauswirtsdtaft
lichen Berufssdtulen 

Anstellungserfordernis : 

Abschlußprüfung der staatlichen Sportlehrer
ausbildung mit dem Spezialfach Leibesübungen 
an Schulen an einer' Bundesanstalt für Leibes
erziehung. 

123. Lehrer für den praktischen Fadtunterricht 
an land- und forstwirtschaftlichen Berufs
schulen, an mittleren und höheren land- und 
forstwirtschaftlichen Lehranstalten und an 
Anstalten für die Ausbildung und Fortbil
dung der' Lehrer an land- und forstwirt
sdtaftlichen Sdtulen 

Anstellungserfordernis : 

a) Abgangszeugnis einer ~ittleren Schule und 
eine nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
zurückgelegte mindestens dreijährige fach
einschlägige Berufspraxis 
oder 

b) besondere Leistungen facheinsmlägiger 
Richtung und eine nach Vollendung des 
18. Lebensjahres zurückgelegte mindestens 
sechsjährige Berufspraxis 
oder 

c) Befähigung für den Unterrimt in Mädmen
handarbeit an Volks- und Hauptschulen 
oder 

d) Befähigung für den Unterricht in Mädmen
handarbeit und· Hauswirtschaft an Volks-
und Hauptschulen. .' , 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe L3 

Abs. 1 der Ei-nennungsedordernisse '. 

Abs. 1 der Ernennungserfordernisse 

Abs. 2 lit. ader Ernennungserförder'riisse 

Abs. 1 derErnennungserf6idernisse 

Abs. 2 H't. c der Ernennungserfordernisse . 

Läuft aus 

Abs. 1 der Ernennungserfordernisse 

Abs. 1 der Ernennungserfordernisse 
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WACHEBEAMTEN-DIENSTZWEIGE
ORDNUNG 

TEILA 

Dienstzweige der Verwendungsgruppe W 1 

Abschnitt I 

Gemeinsame Bestimmungen über 
die besonderen Erfordernisse zur 
Erlangung von Dienstposten der 

Verwendungsgruppe W1 
(1) Erfordernis für die Erlangung von Dienst

post~n der Verwendungsgruppe W 1 ist 
1. die erfolgreiche Absolvierung einer höheren 

Schule; 
2. die praktische Erprobung im Exekutivdienst; 
3. die allgemeine persönliche Eignung zum 

leitenden Wachebeamten; 
4. eine mindestens sehr gute Gesamtbeurteilung 

für das der Zulassung zum gehobenen Fachkurs 
und für das der Ernennung vorangehende Kalen
derjahr; 

5. die volle physische Eignung für· den Exeku
tivdienst; das zuständige Bundesministerium 
kann im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler
amt von diesem Erfordernis Nachsicht erteilen, 
wenn der Mangel der vollen E:J!:ekutivtauglichkeit 
auf einen amtlich festgestellten Dienstunfall oder 
auf eine im Dienst erlittene gesundheitliche 
Schädigung zurückzuführen ist und eine Verwen
dungsmöglichkeit als leitender Wachebeamter 
noch gegeben ist; 

6. ein Lebensalter von höchstens 34 Jahren 
(bei leitenden Kriminalbeamten 42 Jahren) zu 
Beginn der gehobenen Fachausbildung; 

7. die erfolgreiche Ablegung der im Abschnitt 11 
bestimmten gehobenen Fachprüfung. 

(i) Das Anstellungserfordernis der Absolvie
rung einer höheren Schule wird durch eine nach 
Vollendung des 18 .. Lebensjahres im Bundes
dienst zurückgelegte Dienstzeit von acht Jahren 
ersetzt, wenn der Wachebeamte die Beamten
Aufstiegsprüfung im Sinne des Teiles B Ab
schnitt 11 der Dienstzweigeordnung der Beamten 
der Allgemeinen Verwaltung (Anlage zu Ab
schnitt I) abgelegt hat. 

Abschnitt II 

Die n s t z w e i g e und Ans tell u n g s
e r f 0 r der n iss e der Ver wen du n g s

gruppeWl 

1. Leitende Wachebeamte des Gendarmerie
dienstes . 

Eine sechsjährige Dienstzeit im Gendarmerie
oder Sicherheitswachdienst, davon eine zwei
jährige gehobene Fachausbildung, ferner die Er-

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe W 1 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

§ 4 Abs. 1 Z. 3 

§ 4 Abs. 3 

§ 4 Abs. 1 Z. 3 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 
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füllung der Definitivstellungserfordernisse eines 
eingeteilten Gendarmerie- oder Sicherheitswache
beamten. Als Prüfung ist die gehobene Fach
prüfung für den Gendarmeriedienst oder die ge
hobene Fachprüfung für den ökonomisch-admini
strativen Gertdarmeriedienst abzulegen. 

2. Leitende Wachebeamte des Sicherheitswach" 
dienstes 

Eine sechsjährige Dienstzeit im Sicherheits
wach- oder Gendarmeriedienst, davon eine zwei
jährige gehobene Fachausbildung, ferner die Er
füllung der Definitivstellungserfordernisse eines 
eingeteilten Sicherheitswache- oder Gendarmerie
beamten. Als Prüfung ist die gehobene Fachprü
fung für die Bundessicherheitswache abzulegen. 

3. Leitende Kriminalbeamte 

Eine sechsjährige Dienstzeit im Wachdienst, 
davon eine mindestens dreijährige Dienstleistung 
im Kriminaldienst, ferner die Erfüllung der An
stellungserfordernisse (bei weiblichen Kriminal
beamten die Erfüllung der Definitivstellungs
erfordernisse) eines eingeteilten Kriminalbeamten. 

Als Prüfung ist die gehobene FachprüfU:ng für 
den Kriminaldienst nach Vollendung einer zwei
jährigen gehobenen Fachausbildung abzulegen. 

4. Leitende Beamte im Justizwachdienst und 
Dienst der Jugenderzieher an Justizanstalten 

Eine sechsjährige Dienstzeit im Wachdienst, fer
ner die Erfüllung der Definitivstellungserforder
nisse eines eingeteilten Justizwachebeamten 
(Beamten des Dienstes der Jugenderzieher an 
Justizanstalten) .. Als Prüfung ist die gehobene 
Fachprüfung für den Justizwachdienst (Dienst 
der Jugenderzieher an Justizanstalten) nach Voll
endung einer zweijährigen gehobenen Fachaus
bildung abzulegen. 

In die sechsjährige Dienstzeit im Wachdienst 
kann das Bundesministerium für Justiz die Zeit 
einer psychologisch-pädagogischen Ausbildung an 
öffentlichen Schulen bis zu einem Höchstausmaß 
von zwei Jahren einrechnen, soweit die Ausbil
dungszeit nach A!blegung der Reifeprüfung liegt. 

5. Leitende Beamte des Zollwachdienstes 

Eine 'sechsjährige Dienstzeit als Zollwache
beamter, hievon eine mindestens vierjährige 
Grenzdienstzeit und eine mindestens einjährige 
Erprobung als Dienststellenleiter vor Beginn der 
gehobenen Fachausbildung, ferner die Erfüllung 
der Definitivstellungserfordernisse eines einge
teilten Zollwachebeamten. Als Prüfung ist die ge
hobene Fachprüfung für die Zollwache abzulegen. 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe W 1 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Z. 2 der Ernennungserfordernisse 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 
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TEIL B 

Dienstzweige der Verwendungsgruppe W 2 

Abschnitt I 

Gemeinsame Bestimmungen über 
die besonderen Erfordernisse zur 
Erlangung von Dienstposten der 

Verwendungsgruppe W2 

Erfordernis für die Erlangung von Dienst
posten der Verwendungsgruppe W 2 ist 

. 1. eine mindestens achtjährige Exekutivdtienst-
2ieit, davon eine mindestens sechsjährige praktische 
Exekutivdienstz,eLt (bei ·der Zollwache im Grenz
dienst oder im Zollfahnd~ngsdLen:st) vor Beginn 
der Fachau~bildung für dienstführende Wache
beamte; in diese Dienstzeiten sind Dienstzeiten als 
zeitverpf1.ichteter Soldat sowie als gemäß § 11 des 
Wehrgesetzes, BGBl. Nr. 181/1955, in der Fas
sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 185/1966 zur 
Versehung von Unteroffiziersfunktionen heran
gezogener Beamter oder Vertragsbediensteter bis 
zum Höchstausmaß von zwei Jahren einzurech-

. nen. Die Erfordernisse gelten als erfüllt, wenn 
der Wachebeamte die Voraussetzungen für die 
Erlangung eines Dienstpostens der Verwendungs
gruppe W 1 besitzt; 

2. eine mindestens sehr gute Gesamtbeurteilung 
für das der Zulassung zum Fachkurs und für das 
der Ernennung vorangehende Kalenderjahr; 

3. die volle physische Eignung für den Exe
kutivdienst; das zuständige Bundesministerium 
kann im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler
amt von diesem Erfordernis Nachsicht erteilen, 
wenn der Mangel der vollen Exekutivtauglichkeill 
auf einen amtlich festgestellten Dienstunfall oder 
auf eine im Dienst erlittene gesundheitliche 
Schädigung zurückzuführen ist und eine Verwen
dungsmöglichkeit als dienstführender Wache~ 
beamter noch gegeben ist. 

4. Die erfolgreiche Ablegung der im Abschnitt 11 
bestimmten Fachprüfung; von der Ablegung der 
Fachprüfung sind Wachebeamte befreit, die die 
gehobene Fachprüfllng bestanden haben. 

Abschnitt 11 

Die n s t z w ei g e und Er f 0 r der n is s e 
zur Erlangung von Dienstposten 

der Ver w en dun g s g r u p pe W 2 

6. Dienstführende Beamte des Gendarmerie
dienstes 

Die Erfüllung der Definitivstellungserforder
nisse eines eingeteilten Gendarmerie- oder Sicher-

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe W 2 

Z. 1 lit. b der Ernennllngserfordernisse 

§ 4 Abs. 3 

§ 4 Abs. 1 Z. 3 

Z. 3 der Ernennungserfordernisse 

Z. 1 und 3 der Ernennungserfordernisse 
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heitswachebeamten.AIs Prüfung ist die Fachprü
fung für die österreichische B~ndesgendarmerie 
abzulegen. 

Bei dienstführenden Gendarmeriebeamten des 
ökonomisch-administrativen Dienstes ist die im 
Abschnitt I geforderte achtjährige Exekutiv
dienstzeit im Exekutivdienst oder ökonomisch
administrativen Dienst zurückzulegen. Als Prü
fung- ist die Fachprüfungfür den ökonomisch
administrativen Gendarmeriedienst abzulegen. 

7. Dienstführende Beamte des Sicherheitswach
dienstes 

Die Erfüllung der Definitivstellungserforder
nisse eines' eingeteilten Sicherheitswache- oder 
Gendarmeriebeamten. Als Prüfung ist die Fach
prüfung für die Bundessicherheitswache abzu
legen. 

8. Dienstführende weibliche Beamte im Wach
dienst in Polizeigefangenenhäusern 

Die Erfüllung der Definitivstellungserforder
nisse als eingeteilter weiblicher Beamter im 
Wachdienst in Polizeigefangenenhäusern. Als Prü
fung ist die Fachprüfung für weibliche Beamte 
im Wachdienst m Polizeigefangenenhäusern ab
zulegen. 

9. Beamte des Kriminaldienstes 

An Stelle der im Abschnitt I Z. 1 und 4 be
stimmten Erfordernisse eine dreijährige Dienst
leistung in den Dienstzweigen 15 oder 16 mit 
mindestens gutem Verwendungserfolg und der 
Nachweis einer in dieser Zeit zurückgelegten 
mindestens vierwöchigen besonderen Ausbildung 
in einem für den Kriminaldienst bedeutsamen 
Fachgebiet, deren erfolgreicher Abschluß durch 
dienstbehördliche Beurteilung festgestellt wurde. 

Wenn sich der Wachebeamte wegen des Ter
mines des Ausbildungslehrganges der für ihn vor
gesehenen besonderen Ausbildung innerhalb der 
dreijährigen Dienstleistung nicht unterziehen 
kann, ist er in diesem Dienstzweig nur mit der 
Auflage zu' ernennen, die besondere Ausbildung 
zum nächstmöglichen Termin nachzuholen. 

10. Dienstführende Beamte der Justizwache und 
Dienst der Jugenderzieher an Justizanstalten 

- Q' , 

Die Erfüllung der DefinitivstellungserfoJder-
nisse eines eingeteilten Justizwachebeamten 
(Beamten des Dienstes der Jugenderzieher an 
Justizanstalten). Als Prüfung ist die Fachprüfung 
für den Justizwachdienst (Dienst der Jugend
erzieher an Justizanstalten) abzulegen; 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe W 2 

Z. 1 und 3 der Ernennungserfordernisse 

Z. 1 und 3 der Ernennungserfordernisse 

Z. 1 und 3 der Ernennungserfordernisse 
Für weibliche Beamte auch' Z. 2 der Ernen-

nungserfordernisse -

Z. 1 und 3 der Ernennungserfordernisse 
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11. Dienstführende Beamte des Zollwachdienstes 

Die Erfüllung der Definitivstellungserforder
nisse eines eingeteilten Zollwachebeamten. Als 
Prüfung ist die Fachprüfung für Zollwachebeamte 
abzulegen. 

Für Zollwachebeamte im Zollfahndungsdienst 
überdies eine dreijährige Dienstleistung im Zo11-
fahndungsdienst mit mindestens gutem Verwen
dungserfolg. 

Zollwachebeamte, die bis zum 22. Dezember 
1954 nach den his dahin geltenden Bestimmun
gen die erste Fachprüfung für die Zollwache ab
gelegt haben, sind von der Ablegung der Fach
prüfung für Zollwachebeamte befreit. 

TEILe 

Dienstzweige der Verwendungsgruppe W 3 

Abschnitt I 

Gern ein sam e B e s tim m u n gen üb e r 
die besonderen Anstellungserfor
der n iss e für die in der Ver w e n
dungsgruppe W 3 eingereihten 

Dienstzweige 

(1) Erfordernis für die Erlangung von Dienst
posten der Verwendungsgruppe W 3 ist 

1. ein Höchstalter von 30 Jahren; 
2. volle physische Eignung· für den Exekutiv

dienst; 

3. eine Mindestgröße von 1,68 m, bei weib
lichen Wachebeamten eine Mindestgröße von 
1,63 m; 

4. erfolgreiche Ablegung einer Aufnahmsprü
fung; 

5. bei männlichep Beamten ferner auf Verlan
gen der Dienstbehörde die Selbstverpflichtung 
zur Kasernierung im Rahmen der jeweils gelten
den Dienstvorschriften. 

(2) Erfordernis für die Definitivstellung ist 
1. eine Grundausbildung und praktische Er

probung von mindestens zwei Jahren; 
2. die erfolgreiche kblegung einer Dienstprü

fung; 
3. die volle physische Eignung für den Exeku

tivdienst; das zuständige Bundesministerium kann 
im Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt 
von diesem Erfordernis Nachsicht erteilen, wenn 
der Mangel der vollen Exekutivdiensttauglichkeit 
auf einen amtlich festgestellten Dienstunfall oder 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe W 2 

Z. 1 und 3 der Ernennungserfordernisse 

Verwendungsgruppe W 3 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 
.. § 4 Abs. 1 Z. 3 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Defini ti vstell ungserfordernisse 

§ 4 Abs. 1 Z. 3 
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auf eine im Dienst erlittene gesundheitliche Schä- ANLAGE 1 
digung zurückzuführen ist und eine Verwen- - Verwendungsgruppe W 3 
dungsmöglichkeit als eingeteilter Wachebeamter 
noch gegeben ist; 

4. eine mindestens gute Gesamtbeurteilung. § 4 Abs. 3 

(3) Als Wartefrist gemäß den Bestimmungen 
des Abschnittes II gilt die Dienstzeit im Sinne des 
§ 73 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. 
Nr.54. 

Abschnitt 11 

Die n s t z w e i g e und An s tell u n g s
e r f 0 r der n iss ein der Ver wen dun g s

gruppe W3 

12. Eingeteilte Beamte des Gendarmeriedienstes 

Als Prüfung ist die Dienstprüfung für die öster
reichische Bundesgendarmerie abzulegen. 

13. Eingeteilte Beamte des Sicherheitswach
dienstes 

Als Prüfung ist die Dienstprüfung für die 
Bundessicherheitswache abzulegen. 

14. Eingeteilte weibliche Beamte im Wachdienst 
in Polizeigefangenenhäusern 

Als Prüfung ist die Dienstprüfung für weib
liche Beamte in Polizeigefangenenhäusern abzu
legen. 

15. Beamte des Kriminal-Vorbereitungsdienstes 

Eine vierjährige Dienstleistung im Sicherheits
wach- oder Gendarmeriedienst und die Definitiv
stellung im Sicherheitswach- oder Gendarmerie
dienst, eine zwölfmonatige theoretische und prak
tische Ausbildung im Kriminaldienst und die er
folgreiche Ablegung der Fachprüfung für den 
Kriminaldienst. 

Das Erfordernis der vierjährigen Dienstleistung 
im Sicherheitswach- oder Gendarmeriedienst und 
der Definitivstellung im Sicherheitswach- oder 
Gendarmeriedienst sowie der zwölfmonatigen 
theoretiischen und praktischen Ausbildung im 
Kriminaldienst wird ersetzt durch eine fünf
jährige Dienstleistung im Kriminal-Anwart
schaftsdienst und die Definitivstellung im Kri
minal -An wartschaftsdienst. 

Im Zeitpunkt der Zulassung zur probeweisen 
Dienstleistung im Kriminaldienst darf der Be
werber das 36. Lebensjahr nicht überschritten 
haben. 

16. Weibliche Beamte des Kriminal-Vorberei
tungsdienstes 

Die Absolvierung einer zweijährigen Fach
schule für Sozialarbeit und ein Lebensalter von 

Definitivstellungserfordernisse 

Definitivstellungserfordernisse 

Definitivstellungserfordernisse 

überholt 

überholt 
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mindestens 20 und höchstens 32 Jahren, für die 
Definitivstellung überdies eine zweijährige Aus
bildung, die eine theoretische Schulung und eine 
mindestens zwölfmonatige praktische Exekutiv
dienstleistung umfaßt, und die erfolgreiche Ab
legung der Fachprüfung für den Kriminaldienst. 

Das Erfordernis der Absolvierung einer zwei
jährigen Fachschule für Sozialarbeit wird ersetzt: 

1. bei weiblichen Kriminalbeamten, die aus dem 
Stande des Sicherheitswachdienstes kommen, 
durch eine vierjährige Dienstleistung im 
Sicherheitswachdienst und die Definitivstel
lung im Sicherheitswachdienst, eine zwölf
monatige theoretische und praktische Aus
bildung im Kriminaldienst und die erfolg
reiche Ablegung der Fachprüfung für den 
Kriminaldienst. Im Zeitpunkt der Zulassung 
zur probeweisen Dienstleistung im Kriminal
dienst darf die Bewerberin .das 36. Lebens
jahr nicht überschritten haben; 

2. bei weiblichen Kriminalbeamten, die aus dem 
Stande des Kriminal-Anwartschaftsdienstes 
kommen, eine fünf jährige Dienstleistung im 
Kriminal-Anwartschaftsdienst, die Definitiv
stell ung im Kriminal-An wartsmaftsdienst 
und die erfolgreiche Ablegung der Famprü
furig für den Kriminaldienst. 

17. Beamte des Kriminal-Anwartsmaftsdienstes 
Als Prüfung ist die Dienstprüfung für Krimi

nalbeamtenanwärter abzulegen. 

18. Eingeteilte Beamte der Justizwame und 
Dienst der Jugenderzieher an Justizanstalten 

Als Prüfung ist die Dienstprüfung für den 
Justizwachdienst (Dienst der Jugenderzieher an 
Justizanstalten) abzulegen. 

Für Beamte des Dienstes der Jugenderzieher 
an Justizanstalten ist Absmnitt lAbs. 1 Z. 3 nicht 
anzuwenden; als Höchstalter gilt das vollendete 
35. Lebensjahr. 

19. Eingeteilte Beamte des Zollwamdienstes 
Als Prüfung ist die Dienstprüfung für die Zoll

wache abzulegen. 

HEERESDIENSTZWEIGEORDNUNG 
TEILA 

Dienstzweige der Verwendungsgruppe H 1 
Abschnitt I 

Gemeinsa·mie Bestimmung,en über 
die b e s 0 n der e n Ans tell u n g s e r f 0 r
der n iss e für die in der Ver w e n-. 
dungsgrupppe H 1 eingereihten 

Dienstzweige 
(1) Erfordern1s für die Anstellung ist 
1. die allgemeine Eignung zum Berufsoffizier 

des höheren Dienstes; 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe W 3 

Definitivstellungserfordernisse 

Definitivstellungserfordernisse 

Z. 2 der Ernennungserfordernisse 

Defini ti vstell ungserfordernisse 

VerwendungsgruppeH 1 

§ 4 Abs. 1 Z~ 3 
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2. die Vollendung eines Hochschulstudiums der 
im Abschnitt 11 bestimmten Richtung. 

(2) Die Vollendung eines HochsdlUlstudiums 
ist durch die Erwerbung des Diplomgrades gemäß 
§ 35 des Allgemeinen Hochschulstudiengesetzes, 
BGBl. Nr. 177/1966, nachzuweisen. 

(3) Bei Bediensteten, für deren Hochschulstu
dium die Bestimmungen des Allgemeinen Hoch
schulstudiengesetzes und der nach ihm erlassenen 
besonderen Studiengesetze nicht anzuwenden sind, 
ist die Vollendung des Hochschulstudiums nach
zuweisen: 

1. bei den rechts- und staatswissenschaftlichen 
Studien und bei den Studien an einer Technischen 
Hochschule, der Montanistischen Hochschule und 
der Hochschule für Bodenkultur durch die er
folgreiche Ablegung der in den Studien- und Prü
fungsordnungen hiefür vorgesehenen Staatsprü~ 
fungen; die Bestimmungen des Teiles A Ab
schn,itt lAbs. 3 der Dienstzweigeordnung, An
lage 1 zur Dienstzweigeverordnung, BGBl. 
Nr. 164/1948, sind sinngemäß anzuwenden; 

2. bei den staatswissenschaftlichen Studien durch 
die Erwerbung des Doktorates der Staatswissen
schaften; 

3. bei den theologischen Studien durch die 
nach Vollendung dieser Studien an einer theo
logischen Fakultät oder an einer gleichgehaltenen 
geistlichen Lehranstalt erlangte Befähigung zur 
Ausübung des geistlichen Amtes;, 

4. bei den medizinischen Studien durch die Er
werbung des Doktorates der Medizin; 

5. bei den philosophischen, Studien durch die 
Erwerbung des Doktorates an einer philosophi
schen Fakultät oder durch die Erwerbung der 
Befähigung für das Lehramt an allgemeinbilden
den höheren Lehranstalten; 

6. bei den pharmazeutischen Studien durch die 
Erwerbung des akademischen Grades eines Ma
gisters der Pharmazie; 

7. bei den tierärztlichen Studien durch die Er
werbung des tierärztlichen Diploms; 

8. bei den Studien an der Hochschule für Welt
handel durch die Erwerbung des Doktorates der 
Handelswissenschaften oder durch die erfolg~ 
reiche Ablegung der Lehramtsprüfung für mitt
lere kaufmännnische Lehranstalten (frühere Lehr
befähigungsprüfung für Diplomhandelslehrer). 

(4) Die Erwerbung des Doktorates der Wirt
schaftswissenschaften auf Grund eines im Gebiet 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe H 1 

Z. 1 lit. ader Ernennungserfordernisse 

Z. 1 lit .. a der Ernennungserfordernisse 

übergangsbestimmungen des § 135 Abs. 1 

übergangsbestimmungen des § 135 Abs. 2 
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der Republik österreich erworbenen" Diploms 
für Diplom-Volkswirte, Diplom-Kaufleute und 
Diplom-Handelslehrer wird die Erwerbung des 
Doktorates der Handelswissenschaften an der 
Hochschule für Welthandel gleichgehalten. Glei
ches gilt für die Erwerbung des Diploms für 
Diplom-Volkswirte, sofern das betreffende Stu
dium nach. dem 30. September 1965 abgeschlossen 
wurde. 

(5) Die Vollendung der Studien an der Hoch
schule für Welthandel kann auch durch den aka
demischen Grad eines Diplomkaufmannes nach
gewiesen werden, wenn der Heeresangehörige die
sen akademischen Grad vor dem 1. Jänner 1960 

- erworben und überdies das zweisemestrige Auf
baustudium an der Hochschule für Welthandel 
absolviert hat. 

Abschnitt 11 

Die n s t z w e i g e und Ans tell u n g s-
erfordernisse 

~ 

1. Offiziere des Generalstabsdienstes 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen' 
Hochschulbildung eine mindestens fünf jährige 
Dienstleistung als Truppenoffizier mit wenigstens 
sehr guter Gesamtbeurteilung, die Eignung zum 
Einheitskommandanten, die erfolgreiche Absol
vierung einer zweijährigen theoretischen und ein
jährigen praktischen Generalstabsausbildung und 
die erfolgreiche Ablegung der Generalstabsprü
fung. 

2. Offiziere des Intendanzdienstes 

Die Vollendung der rechts- und staatswissen
schaftlichen Studien, der staatswissenschaftlichen 
Studien, der sozial- und wirtschaftswissenschaft

.lichen Studien oder der Studien an der Hoch
schule für Welthandel, ferner eine mindestens 
zweijährige zufriedenstellende Dienstleistung als 
Berufsoffizier der Verwendungsgruppe H 2, die 
erJolg~eiche Absolv,iJerung -eines einjähl'\igen In
tendanzkurses sowie die erfolgreiche Ablegung 
der Prüfung für Offiziere des Intendanzdienstes. 

3. Offiziere des militärmedizinischen Dienstes 

Die Ableistung des im Wehrgesetz vorge
schriebenen Grundwehrdienstes. überdies 

a) für Ärzte: 
die Vollendung der medizinischen Studien 
und die Berechtigung zur selbständigen 
Ausübung des ärztlichen Berufes; für die 
Definitivstellung überdies die Ablegung der 
militärärztlichen Prüfung; 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe H 1 

übergangsbestimmungen des § 135 Abs. 3 

z. 1. lit. bund Z. 2 lit. ader Ernennungserfor
dernisse 

Z. 1 und 2 lit. d der Ernennungserfordernisse 

Z. 2 der Definitivstellungserfordernisse 

Z. 1 und 2 lit. bund Z. 3 der Ernennungs
erfordernisse'; Z. 2 der Definitivstellungserforder
llIsse 
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b) für Tierärzte: 
die Vollendung der tierärztlichen Studien; 
für die Definitivstellung überdies die er
folgreiche Ablegung der tierärztlichen Phy
sikatsprüfung und der Militärveterinärprü
fung; 

c) für Apotheker: 
die Vollendung der pharmazeutischen Stu
dien, eine zweijährige Tätigkeit als Aspirant 
und die erfolgreiche Ablegung der Aspiran
tenprüfung; für die Definitivstellung über
dies die erfolgreiche Ablegung der militär
pharmazeutischen Prüfung. 

Eine Nachsicht von den Erfordernissen der 
Vollendung der Hochschulstudien und der Be
rechtigung zur selbständigen Ausübung des ärzt
lichen Berufes ist ausgeschlossen. 

4. Offiziere des MiIitärseelsorgedienstes 

Die Vollendung der theologilSch,en Studien und 
,die Berechtigung zur Ausübung der öff.entlichen 
SeeLsorge. 

Eine Nachsicht von diesen Erfor,dernissen ~st 
ausgeschlossen. 

Für die Definitivstellung überdies eine minde
stens zweijähr,ige zufriooenstellende Verwendung 
im Dienstzweig. 

5. Offiziere des höheren militärtechnischen 
Dienstes 

Die Vollendung der Hochschulstudien einer 
technischen oder naturwissenschaftLichen Studien
richtmng an einer wissenschaftlich,en Hochschule 
und ,die Ableistmngdes im Wehngesetz vorge
schl'liebenen Grundwehl'lruenstes. 

Für ,die Definitivstellung übelidies ,die ,erfolg
reiche Ablegung der höheren militärtechnischen 
Prüfung. 

TEIL B 

Dienstzweige der Verwendungsgruppe H 2 

Abschnitt I 

G,emeinsame Bestimmung,en über 
d Ii e b 'e s 0 n cl ,e r ,e n Ans tell u n g s e r f 0 r
cl ern iss e für die ,i n ,d e r Ver w e n
dungsgrupp,e H 2 ,eingereihten 

Dienstzweige 

Erfor,dernis ,für die Anstellung i,st 
1. die allgemeine, militäci'sche und fachliche 

Eignung z,um Beru:fsoffizier und 
2. die erfolgreiche Ablegung IderReifeprüfung 

an einer höheren Schule oder eine sonstige 
VorbiLdung im Sinne des Teiles B Ab
schnitt II ,der DiellJStzweigeordnung für 
Beamte ,der Allgemeinen Verwaltung. 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe H 1 

z. 1 lit. a, 2 lit. c und 3 der Ernennungs
erfor,dernisse 

Z. 1 der Definitivstellungserforderni-sse 

Z. 1 und 2 lit. d ,der Ernennungserfol'ldernis'se 

Z. 2 ,der Defin,itivstellungsel'lfolidernisse 

Verwendungsgruppe H 2 

§ 4 Abs. 1 Z. 3 

Z. 1 lit. ader Ernennungserfordernisse 
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Abschnitt II 

Die n st zwei g ,e und A n 5 tell u n g s
erfor,dern,isse 

6. Offiziere des Truppendienstes 

Die Ablerstlung ,des Präsen~dienstes in der 
Dauer von mindestens einem Jahr bei einem 
Truppenkörper, ein Lebensalter von höchstens 
30 Jahren und 

a) die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung 
an einer höheren Schule . und die erfolg
reiche Ablegung der Aufnahmspüfung an 
der Theresianischen Militärakademie oder 

b) die erfolgreiche Absolvierung der Theresia
nischen Militärakademie. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für Offiziere des 
Truppendienstes. 

Für die Ernennung in die Dienstklasse V ist 
überdies die Erlangung der Eignung zum Stabs
offizier erforderlich. 

7. Offiziere des technischen Dienstes 

Die Ableistlung ,des Prasen~dienstes .in der 
Dauer von mindestens einem Jahr bei einem 
Truppenkörper, dn Lebensalter von höchstens 
30 Jahren und 

a) die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung 
an einer höheren Schule und die erfolg
reiche Ablegung der Aufnahmspüfung an 
der Theresianischen Militärakademie oder 

b) die erfolgreiche Absolvierung der Theresia
nischen Militärakademie. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für Offiziere des 
technischen Dienstes. 

Für die Ernennung in die Dienstklasse V ist 
überdies die Erlangung der Eignung zum Stabs
offizier erforderlich. 

8. Offiziere des Wirtschaftsdienstes 

Die Ahleisnung des Präsen~die11Jstes ,in der 
Dauer vonrnindestens ,einem Jahr bei einem 
Truppenkörper, ,ein Lebensalter von höchstens 
30 Jahren und 

a) die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung 
an einer höheren Schule und die erfolg

- reiche Ablegung der Aufnahmspüfung an 
der Theresianischen Militärakademie oder 

b) die erfolgreiche Absolvierung der Theresia
nischen Militärakademie. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für Offiziere des 
Wirtschaftsdienstes. 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe H 2 

z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Definitivstellungserfordernisse 

Z. 2 der Ernennungserfordernisse 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Definitivstellungserfordernisse 

Z. 2 der Ernennungserfordernisse 

Z. 1 der Ernennungserfordernisse 

Definitivstellungserfordernisse 

199 
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Für die Ernennung in die Dienstklasse V ist 
überdies die Erlangung der Eignung zum Stabs
offizier erforderlich. 

9. Musikoffiziere 
An Stelle der im Abschnitt I bestimmten Er

fordernisse die Ablegung der Abschlußprüfung 
aus einem Instrumentalfach an einer Hochschule 
(Akademie) für Musik und darstellende Kunst 
oder am früheren Mozarteum in Salzburg oder 
die Ablegung der Reifeprüfung einer höheren 
Schule und der Lehrbefähigungsprüfung (Staats
prüfung) aus einem Instrumentalfach, ferner eine 
militärische Dienstleistung in der Dauer von 
dreieinhalb Jahren, davon mindestens drei Jahre 
bei einer Militärmusikkapelle, sowie die erfolg
reiche Ablegung der Prüfung für Militärkapell
meister. 

TEIL C 

Dienstzweige der Verwendungsgruppe H 3 

Abschnitt I 

Gemeinsame Bestimmungen über 
die b e s 0 n der e n Ans tell u n g s e r f 0 r
der il iss e für die in der Ver w e n
dungsgruppe _ H3 eingereihten 

Dienstzweige 

Erfordernis für die Anstellung ist 
1. eine mindestens dreijährige Gesamtdienstzeit 

als Heeresangehöriger ; die Zeit der Ablei
stung des Präsenzdienstes ist in diese Ge
samtdien~tzeit einzurechnen; 

2. eine mindestens sehr gute Gesamtbeurteilung 
für das der Ernennung vorangehende Kalen
derjahr; 

3. die erfolgreiche Ablegung der im Abschnitt Il 
bestimmten Prüfung nach Absolvierung eines 
mindestens sechsmonatigen Unteroffiziers
kurses. 

Abschnitt II 

Die n s t z w e i g e und Ans tell u n g s-
erfordernisse 

10. Unteroffiziere des Truppendienstes 
Die erfolgreiche Ablegung der Prüfung für 

Unteroffiziere des Truppendienstes. 
Das Erfordernis der erfolgreichen Ablegung 

der Prüfung für Unteroffiziere des Truppen
dienstes wird beim Militärluftfahrtpersonal durch 
die abgeschlossene fachliche und militärische Aus
bildung für Flugzeugführer, Hubschrauberführer, 
Bordfunker oder das Personal der Militärflug
leitungen nach der Militärluftfahrt-Personalver
ordnung 1968, BGBl. Nr. 395, ersetzt. 

neu: 

ANLAGE 1 
Verwendungsgruppe H :i 

Z. 2 der Ernennungserfordernisse 

Z. 1 lit. bund 3 . der Ernennungserfordernisse 

Definitivstellungserfordernisse 

Ver~endungsgruppe H 3 

Ernennungserfordernisse 

§ 4 Abs. 3 

Ernennungserfordernisse 

Ernennungserfordernisse 

Kann gemäß § 21 Abs. 2 in der Grundausbil
dungsverordnul,1g geregelt werden 
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11. Unteroffiziere des tedlOischen Dienstes 

Die erfolgreiche Ablegung der Prüfung für 
Unteroffiziere des technischen Dienstes. 

TEILD 

Dienstzweige der Verwendungsgruppe H 4 

Abschnitt I 

Gemeinsame Bestimmungen über 
die b e s .0 n der e n A n st e 11 u n g s e r f 0 r
der n iss e für die i n der Ver w e n
dungsgruppe H4 eingereihten 

Dienstzweige 

Erfordernis für die Anstellung ist die Ab
leistung des Grundwehrdienstes und des freiwillig 
verlängerten Grundwehrdienstes in der Dauer 
von sechs Monaten. 

Abschnitt 11 

Die n s t z w e i g e und Ans tell u n g s
erfordernisse 

12. Chargen 

13. Soldaten ohne Chargengrad 

ZUR ANLAGE 2 

neu: 

ANLAGE 1 

Verwendungsgruppe H 3 

Ernennungserfordernisse 

Verwendungsgruppe H 4 

Ernennungserfordernisse 

Ernennungserf'ordernisse 

Ernennungserfordernisse 

rungen werden nur ~ringfügi.ge kostenmäßige 
Auswirkungen haben, ,die in ,diesem Zusammen-

Diese Anlage enthält die Liste jener Ausbil- hang unerheblich sind .. 
dungs- und Prüfungsvorschriften, die gemäß 
§ 134 Abs. 1 so lange weiter gelten, bis für die 
betreffenden Verwendungen Grundausbildungs
verordnungen nach dem vorliegenden Gesetzes-
entwurf in Kraft treten. ' 

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN 

In der im vorlie.genden Entwurf enthaltenen 
~euregelung des Urlaubsrechtes wird die Er
höhung des Mindesturlaubes mit jährlichen Mehr
kosten von etwa 95 Mil!. S zu beziffern sein. 
Maßgebend für diese Schätzung ist d~e' An
nahme, daß ,der Enttall von Arbeitsstunden zum 
Teil durch die Lei~t<Ungzusätzlicher überstun
den und zum Teil durch verwaltungsvereinfa
chende Maßnahmen au&geglichen wird. Angaben 
über das Ausmaß der Kosten für die Einführung 
des Pflegeurlaubs sind nur erschwert möglich, 
weil einerseits bereits derzeit die Möglichkeit 
eines Sonderurlaubs besteht, andererseits das 
Ausmaß der Inanspruchnahme Ides Pflegeurlaubs 
ungewiß ist. Andere urlaubsrechtlich,e Verbesse-

Durch die im Entwurf vorgesehene Neu
regelung der Leistungsfeststellung und des 
Disziplinarrechtes werden dem Bund keine zu
sätzlichen Kosten erwachsen. Es ist ,im Gegen
teil anzunehmen, daß durch die Vereinfachung 
des Verfahrens nicht unwesentliche Kostenein-
sparungen eintreten werden. 

Die im EntWurf vorgesehenen Aenderungen in 
der Einteilung der Verwendungsgruppen wenden 
besoldungsrechtlich durch ,eine weiter,e Novelle 
zum GehaLtsgesetz 1956 zu reaJ,isieren sein. Diese 
Vorgangsweise bietet sich an, weil die dienstrecht
lichen Änderungen des vorliegenden Gesetz
entwurfes in diesen Bereichen erst das Jahr 1978 
bzw. spätere Jahre betrdf,en. Im Herbst 1977 
werden aber die Ergebnisse der Bezugsverhand
lungen für das Jahr 1978 mit den Gew.erksch'aften 
des öffentlichen Dienstes der parlamentarischen 
Behandlung zugeleitet werden, in deren Rahmen 
,auch die besoldungs rechtlichen Konsequenzen aus 
den dienstrechtlichen Regelungen des vorliegenden 
Entwurfes zu ziehen sind. 
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